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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Thüringer Vergabegesetz bildet die Grundlage für alle Auftrags-
vergaben der öffentlichen Hand und stellt damit das zentrale Steue-
rungselement des Landes dar, um durch den gezielten Einsatz öffentli-
cher Mittel ein für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auskömmliches 
Lohnniveau, gute Beschäftigungsbedingungen und eine stärkere Tarif-
bindung zu befördern.

Das Medianeinkommen in Thüringen ist das zweitniedrigste in ganz 
Deutschland. Der Grund dafür ist in der ebenfalls niedrigen Tarifbindung 
der Thüringer Unternehmen zu suchen. Laut Deutschem Gewerkschafts-
bund (DGB) waren im Jahr 2019 lediglich 18 Prozent der Thüringer Un-
ternehmen, mit 44 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden. Mehr als 
die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeite demnach 
in einem Betrieb ohne Tarifvertrag. Es besteht deshalb unverändert der 
Bedarf, um durch die Vergabe öffentlicher Aufträge Impulse für besse-
re Arbeitsbedingungen zu setzen.

Das niedrige Lohnniveau schwächt zudem die Binnennachfrage, belas-
tet die Sozialkassen und verschärft durch Abwanderung den Fachkräf-
temangel. Andere Bundesländer, wie Sachsen und Brandenburg, haben 
darauf bereits mit der Weiterentwicklung des Vergaberechts reagiert.

In Umsetzung des Beschlusses (Drucksache 7/4963) hat die Landes-
regierung eine Evaluierung des Vergabegesetzes durchgeführt und ein 
Evaluierungsgutachten im Herbst 2022 veröffentlicht. Im Gutachten wird 
unter anderem die Anhebung des vergabespezifischen Mindestlohns, 
eine Verschlankung des Gesetzes und eine Digitalisierung des Verga-
beverfahrens empfohlen.

Vor diesem Hintergrund ist eine Novellierung angezeigt, die die Emp-
fehlungen des Gutachtens beachtet und die Ausrichtung der öffentli-
chen Auftragsvergabe an Tariftreue und guten Beschäftigungsbedin-
gungen weiter stärkt.

B. Lösung

Beschluss eines Änderungsgesetzes mit folgenden Inhalten:
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	- Erhöhung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts auf 

13,50 Euro (brutto) 
	- Einbeziehung aller tarifvertraglich vereinbarten Entgeltbestandteile 

und Modalitäten als repräsentativ festgestellter Tarifverträge
	- Ausdehnung der Tariftreueregelung und des vergabespezifischen 

Mindeststundenentgelts auf kommunale und sonstige Auftraggeber
	- Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle
	- Verlängerung des Ausschlusses von der öffentlichen Auftragsverga-

be bei Verstoß gegen Verpflichtungen, die sich aus dem Thüringer 
Vergabegesetz ergeben, auf fünf Jahre

	- Einführung eines Registers für von der öffentlichen Auftragsvergabe 
ausgeschlossene Unternehmen

	- Digitalisierung des Vergabeverfahrens
	- Verfahrensvereinfachung durch die Möglichkeit abweichender Festle-

gungen bei Direktaufträgen, die Einführung der Möglichkeit zur Durch-
führung von elektronischen Vergabeverfahren mittels E-Mail-Kom-
munikation sowie die Streichung von redundanten Bestimmungen

C. Alternativen

Im Rahmen des Regelungsziels keine

D. Kosten

Aus dem Gesetz können sich durch die Ausweitung der Tariftreuerege-
lungen auf kommunale und sonstige Auftraggeber Belastungen für den 
Landeshaushalt ergeben. Weitere Kosten entstehen, wenn die Einrich-
tung der Landesvergabeberatungsstelle, eines Registers für von der 
öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossene Unternehmen oder die 
Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Digitalisierung des Ver-
gabeverfahrens erfolgen. Insoweit sich durch Erhöhung des vergabe-
spezifischen Mindeststundenentgelts oder die Berücksichtigung als re-
präsentativ erklärter Tarifverträge Preissteigerungen ergeben, entstehen 
dem Land und den Kommunen Mehrkosten für öffentliche Aufträge.
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Vergabegesetz in der Fassung vom 23. Ja-
nuar 2020 (GVBI. S. 29) wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Das für Angelegenheiten im öffentlichen Auftragswe-
sen zuständige Ministerium kann Einzelheiten zu den 
Verfahren und Grenzen für Auftragswerte festlegen, 
bis zu deren Erreichen eine Auftragsvergabe im Wege 
eines Direktauftrages, einer Beschränkten Ausschrei-
bung, einer Verhandlungsvergabe oder einer Freihän-
digen Vergabe nach den Bestimmungen der Verga-
be- und Vertragsordnung für Bauleistungen und der 
Unterschwellenvergabeordnung zulässig ist, sowie wei-
tere Verfahrenserleichterungen, soweit sie sich auf die 
Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mit-
tel und deren Einsatz beziehen."

2.	 § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Dieses Gesetz gilt für alle staatlichen und kom-
munalen Auftraggeber, sonstige Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die 
§  55 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung vom 19. September 2000 (GVBI. S. 282) oder 
§ 31 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 
23. März 2019 (GVBI. S. 153) beziehungsweise § 24 
der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung Doppik 
vom 11. Dezember 2008 (GVBI. S. 504) jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung gilt. Die Auftraggeber stel-
len sicher, dass die mit der Vergabe öffentlicher Auf-
träge befassten Beschäftigten über angemessene 
Kenntnisse im Vergaberecht verfügen. Zuwendungs-
empfänger haben dieses Gesetz zu beachten, soweit 
sie nach den allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen hierzu verpflichtet werden. Dabei können 
die Auftraggeber für die Erstellung der Ausschreibung 
und zur Begleitung des Verfahrens die Beratung der 
Landesvergabeberatungsstelle in Anspruch nehmen."

3.	 § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Staatliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 so-
wie sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 Abs. 1 kom-
munale Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 2 und ju-
ristische Personen im Sinne des § 2 Abs. 3 haben die 
Bekanntmachung eines öffentlichen Auftrags in elekt-
ronischer Form auf der zentralen Landesvergabeplatt-
form oder auf dem Bekanntmachungsservice des Bun-
des zu veröffentlichen."

4.	 § 10 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

(4) Staatliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 
sowie sonstige Körperschaften, Anstalten und Stif-
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tungen des öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 
Abs. 1, kommunale Auftraggeber im Sinne des § 2 
Abs. 2 und juristische Personen im Sinne des § 2 
Abs. 3 vergeben Aufträge an Unternehmen nur 
dann, wenn diese sich verpflichten, ihren Arbeit-
nehmern bei der Ausführung der Leistung mindes-
tens die in Thüringen für die jeweilige Branche in 
einem einschlägigen und repräsentativen mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag 
vorgesehenen Arbeitsbedingungen zu gewähren, 
darunter fällt insbesondere das Entgelt derjenigen 
Lohngruppe, in die sie entsprechend ihrer Tätigkeit, 
Qualifikation und Berufserfahrung einzugruppieren 
wären und während der Ausführungslaufzeit Ände-
rungen des Tarifentgelts nachzuvollziehen. Dies 
schließt die tarifvertraglich vereinbarten Zuschlä-
ge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
und Sonderzahlungen mit ein. Die nach Satz 1 an-
zuwendenden Arbeitsbedingungen orientieren sich 
an Zeit und Dauer der Leistung. Bei einer Auftrags-
dauer bis zu zwei Monaten sind nur das Entgelt ein-
schließlich der Zuschläge nach Satz 2 zu berück-
sichtigen. Beträgt die Auftragsdauer mehr als zwei 
Monate, sind zusätzlich zu dem Entgelt einschließ-
lich der Zuschläge zudem die tariflich vereinbarten 
Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen einzuhalten. 
Bei mehreren als repräsentativ festgestellten Ta-
rifverträgen darf die Wahlmöglichkeit des sich be-
werbenden Unternehmens nicht beschränkt wer-
den. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Das für 
Arbeit zuständige Ministerium gibt im Thüringer 
Staatsanzeiger bekannt, welcher Tarifvertrag be-
ziehungsweise welche Tarifverträge für die jeweili-
ge Branche als repräsentativ im Sinne des Satzes 1 
anzusehen sind; Absatz 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass das für Arbeit zuständige Ministeri-
um die in Absatz 3 geregelten Rechte und Pflichten 
in alleiniger Zuständigkeit wahrnimmt. Unterfällt die 
ausgeschriebene Leistung keinem als repräsenta-
tiv festgestellten Tarifvertrag im Sinne des Satzes 
1 oder liegt keine Bekanntgabe im Sinne des Sat-
zes 8 vor, vergeben Auftraggeber Aufträge an Un-
ternehmen nur dann, wenn diese sich verpflichten, 
ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leis-
tung ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro 
(brutto) zu zahlen. Gleiches gilt, wenn das in dem 
als repräsentativ festgestellten Tarifvertrag vorgese-
hene Stundenentgelt geringer ist als das in Satz 9 
genannte Mindeststundenentgelt. Die Verpflichtung 
zur Zahlung der in Satz 1 oder Satz 9 genannten 
Mindeststundenentgelte gilt nicht, wenn die ausge-
schriebene Leistung im sachlichen und räumlichen 
Anwendungsbereich
1.	 eines nach dem Tarifvertragsgesetz für allge-

meinverbindlich erklärten Tarifvertrages oder
2.	 eines Tarifvertrages, dessen Geltung durch eine 

Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz auf alle Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer erstreckt wurde,

liegt und sich hieraus ein Mindeststundenentgelt 
ergibt."
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b)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 3 wird die Angabe "Absatz 4 Satz 1, 
Satz 5 oder Satz 6" durch die Angabe "Absatz 4 
Satz 1, 9 oder 10" ersetzt

bb)	In Satz 4 wird die Angabe "Absatz 4 Satz 1, 
Satz 5 oder Satz 6" durch die Angabe "Absatz 4 
Satz 1, 9 oder 10" und die Angabe "Absatzes 4 
Satz 8" durch die Angabe "Absatzes 4 Satz 11" 
ersetzt.

c)	 Absatz 7 wird aufgehoben.

d)	 Die Absätze 8 bis 10 werden die Absätze 7 bis 9.

5.	 In § 10 a Satz 1 wird das Wort "können" durch das Wort 
"sollen" ersetzt.

6.	 § 11 wird aufgehoben.

7.	 Der bisherige § 12 wird § 11 und wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird die Angabe "§ 12 a Abs. 1 Satz 2" 
durch "§ 11 a Abs. 1 Satz 2" ersetzt.

b)	 In Absatz 2 wird die Angabe "§§ 10, 11 und 17 
Abs. 2" durch "§§ 10 und 15 Abs. 2" ersetzt.

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 1 wird die Angabe "§ 15 Abs. 2" durch 
die Angabe "§ 13 Abs. 2" ersetzt.

bb)	In Satz 2 wird die Angabe "§ 15 Abs. 2" durch 
die Angabe "§ 13 Abs. 2" ersetzt.

8.	 Der bisherige § 12 a wird § 11 a und in den Absätzen 4 
und 5 wird jeweils die Angabe "§ 15" durch die Anga-
be "§ 13" ersetzt.

9.	 § 13 wird aufgehoben.

10.	Der bisherige § 14 wird § 12.

11.	Der bisherige § 15 wird § 13 und in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 wird die Angabe "§§ 10, 11, 12 und 17" durch die 
Angabe "§§ 10, 11 und 15" ersetzt.

12.	Der bisherige § 16 wird § 14.

13.	Der bisherige § 17 wird § 15 und Absatz 1 Satz 1 und 2 
erhalten folgende Fassung:

"Der Auftraggeber hat stichprobenartig Kontrollen 
durchzuführen, um die Einhaltung der dem Auftrag-
nehmer aufgrund dieses Gesetzes auferlegten Ver-
pflichtungen zu überprüfen. Der Auftraggeber hat zu 
diesem Zweck mit dem Auftragnehmer vertraglich zu 
vereinbaren, dass ihm auf Verlangen die Entgeltab-
rechnungen des Auftragnehmers und der Nachunter-
nehmer sowie die Unterlagen über die Abführung von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nach § 13 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und die zwischen Auftragnehmer 
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und Nachunternehmer abgeschlossenen Werkverträ-
ge vorgelegt werden."

14.	Der bisherige § 18 wird § 16 und wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe "§§ 10, 11, 12 
und 17 Abs. 2" durch die Angabe "§§ 10, 11 und 15 
Abs. 2" ersetzt.

b)	 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Auftraggeber hat mit dem Auftragnehmer 
zu vereinbaren, dass die schuldhafte Nichterfül-
lung der aus dem § 10 resultierenden Anforderun-
gen durch den Auftragnehmer oder seine Nachun-
ternehmer sowie schuldhafte Verstöße gegen die 
Verpflichtungen der §§ 11 und 15 Abs. 2 den Auf-
traggeber zur fristlosen Kündigung des Vertrags 
berechtigen."

c)	 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Hat der Auftragnehmer, ein Bewerber oder Bie-
ter gegen die sich aus den §§ 10, 11 und 15 Abs. 2 
ergebenden Verpflichtungen verstoßen, soll dieses 
Unternehmen von der öffentlichen Auftragsvergabe 
für die Dauer von bis zu fünf Jahren ausgeschlos-
sen werden. Satz 1 gilt auch für Nachunternehmer. 
Vor dem Ausschluss ist dem Unternehmen Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Ein ausge-
schlossenes Unternehmen ist auf dessen Antrag all-
gemein oder teilweise wieder zuzulassen, wenn der 
Grund des Ausschlusses weggefallen ist."

d)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a eingefügt:

"(3 a) Das für Arbeitsrecht zuständige Ministerium 
richtet ein Register über Unternehmen ein, die von 
der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen 
worden sind. Es regelt durch Rechtsverordnung:
1.	 die im Register zu speichernden Daten, den 

Zeitpunkt ihrer Löschung und die Einsichtnah-
me in das Register,

2.	 die Verpflichtung der Auftraggeber, Entschei-
dungen nach den Sätzen 1, 2 und 4 an das Re-
gister zu melden und

3.	 die Verpflichtung der Auftraggeber, zur Prüfung 
der Zuverlässigkeit von Unternehmen Auskünf-
te aus dem Register einzuholen."

15.	Der bisherige § 19 wird § 17 und wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe "§ 12 a Abs. 1 
Satz 2" durch die Angabe "§ 11 a Abs. 1 Satz 2" er-
setzt. 

b)	 In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe "§ 12 a Abs. 1 
Satz 2" durch die Angabe "§ 11 a Abs. 1 Satz 2" er-
setzt. 

16.	Der bisherige § 20 wird § 18 und in Absatz 2 wird die 
Angabe "§ 10 Abs. 4 bis 8" durch die Angabe "§ 10 
Abs. 4 bis 7" ersetzt.
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17.	Der bisherige § 21 wird § 19.

18.	Der bisherige § 22 wird § 20 und folgender Absatz 3 
angefügt:

"(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes bereits 
begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Thü-
ringer Vergabegesetz in der am Tag vor Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Vergabe-
gesetzes geltenden Fassung fortgesetzt und abge-
schlossen."

19.	Der bisherige § 22 a wird § 20 a und erhält folgende 
Fassung:

"§ 20 a 
Übergangsregelung zu § 3

§ 3 Abs. 3 tritt am [einsetzen: Angabe des Tages und 
Monats der Verkündung des Änderungsgesetzes so-
wie die Jahreszahl des zweiten auf die Verkündung fol-
genden Jahres] in Kraft."

20.	Der bisherige § 23 wird § 21.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1:

Durch die vorgenommenen Änderungen erfolgt die Ausweitung der Ver-
ordnungsermächtigung, indem künftig auch die Direktvergabe sowie 
Verfahrenserleichterungen durch die Anwendung elektronischer Mittel 
geregelt werden können. Die Änderungen folgen den Handlungsemp-
fehlungen aus dem Evaluationsgutachten.

Zu Nummer 2:

Durch die vorgenommene Änderung sollen die Auftraggeber im Verga-
beverfahren durch eine Landesvergabeberatungsstelle Unterstützung 
erhalten.

Zu Nummer 3:

Durch die vorgenommenen Änderungen wird klargestellt, dass auch 
kommunale und sonstige Auftraggeber ihre Aufträge auf der Landes-
vergabeplattform oder auf dem Bekanntmachungsservice des Bundes 
zu veröffentlichen haben. Die Änderung folgt der Empfehlung des Eva-
luationsgutachten, dass die Digitalisierung des Vergabeverfahrens ge-
stärkt werden soll.

Zu Nummer 4:

Durch die Neufassung des Absatz 4 wird klargestellt, welche Bestand-
teile des als repräsentativ festgestellten Tarifvertrags durch den Auftrag-
nehmer bei Erbringung anzuwenden sind. Dies umfasst neben dem Min-
destentgelt, das sich aus dem Arbeitsentgelt, Mehr-, Nacht-, Sonn- und 
Feiertagszuschlägen und Sonderzahlungen zusammensetzt, auch weite-
re tarifvertraglich vereinbarte Modalitäten, wie z.B. Urlaubs- und Arbeits-
zeitregelungen. Im Sinne einer besseren Handhabbarkeit wird zusätz-
lich die Orientierung an der vereinbarten Auftragslänge aufgenommen.

Durch eine weitere Änderung in Absatz 4 wird das vergabespezifische 
Mindeststundenentgelt gemäß der Empfehlung des Evaluationsgutach-
tens auf 13,50 Euro (brutto) festgesetzt.

Die bisherige Ausnahmeregelung in Absatz 7, nach welcher kommu-
nale und sonstige Auftraggeber die Tariftreueregelungen nach den Ab-
sätzen 4 und 5 lediglich freiwillig anwenden können, wird aufgehoben.

Zu Nummer 5:

Die bisherige Kannbestimmung zum Betreiberwechsel bei der Erbrin-
gung von Personenverkehrsdiensten wird durch eine Sollbestimmung 
ersetzt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass öffentliche Auftragge-
ber bei vergabebedingten Betreiberwechseln grundsätzlich von Auftrag-
nehmern verlangen, die Beschäftigten zu den bisherigen Arbeitsbedin-
gungen zu übernehmen.
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Zu Nummer 6:

Im Sinne einer im Evaluierungsgutachten empfohlenen Verschlankung 
des Vergabegesetzes soll dieser Paragraf aufgehoben werden. Die ILO-
Kernarbeitsnormen sind Bestandteil der deutschen Rechtsordnung und 
damit rechtsverbindlich.

Zu Nummer 8:

Im Sinne einer im Evaluierungsgutachten empfohlenen Verschlankung 
des Vergabegesetzes soll dieser Paragraf mangels Anwendungsbedarf 
in der Praxis aufgehoben werden.

Zu Nummer 13:

Durch die Aufnahme der stichprobenartigen Kontrollen durch die Auf-
traggeber soll die Qualität der in dem Gesetz festgeschriebenen Ver-
pflichtungen gesichert werden.

Zu Nummer 14:

Die Höchstdauer für den Ausschluss von der öffentlichen Auftragsver-
gabe wird von bisher drei auf fünf Jahre verlängert. Außerdem wird ein 
Register für von der Auftragsvergabe ausgeschlossene Unternehmen 
eingeführt. Die vorgenommenen Änderungen tragen dazu bei, die Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Zu Nummer 18:

Die Änderung stellt sicher, dass bereits laufende Vergabeverfahren 
auch nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung abgeschlossen werden 
können.

Zu Nummer 19:

Um die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der Veröffent-
lichungspflicht des § 3 Abs. 3 zu schaffen, bedarf es einer angemesse-
nen Übergangsfrist.

Alle weiteren Anpassungen sind Folgeänderungen.

Zu Artikel 2

Der Artikel regelt das Inkrafttreten.

Für die Fraktion
DIE LINKE:

Für die Fraktion  
der SPD:

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN:

Blechschmidt Lehmann Henfling



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Thüringer Normenkontrollrat
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Erfurt
Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw)
BAUINDUSTRIE Hessen-Thüringen
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Region Thüringen
Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU), Landesgruppe Thüringen
Prof. Dr. Dörre, Friedrich-Schiller-Universität, Institut für Soziologie
Selbstverwaltung für Thüringen e.V.
Bauhaus-Universität Weimar
Ingenieurkammer Thüringen
ver.di Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.
Open Source Business (OSB)
DGB Hessen-Thüringen
Zukunftsfähiges Thüringen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betetligtentransparenxdokumehtatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem sohrlftlfchen Beitrag an einem
G esetzgefaungs verfahren beteiligt hat, Ist nach dem , Thüringer
Betelllgtentransparonzdokumentatlonsgesetz (ThÜrSetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem Fa!! als verpflichtende
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG In der Betelllgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr tnhattlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentiloht, wenn Ste Ihre Zustiinmung hierzu erteifen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Steffungnahinö sendQnl
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Name

DEHOGA Thüringen

Geschäfts- oder Dlenstadressp

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

e.v.

WitterdaerWeg.3

99092 Erfurt

^^^i^liiiilSfiiii§lili¥^^j^^^l??^^\^f^r!^1^^^i?l®®%|!%i^^lijä%@N^
Name Vorname

U Geschäfts- oder Dfenstadresse U Wohnadresse

[Hinweis; Angaben zur Wohnadrease sind nur erfordsriich, wenn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrssse
//Ird In keinem Fall vsröffentlloht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht, 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drs. 7/7451; Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen        
DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/8029



lii

^M^. Interessenvertreter der In ihm zusammengeschiosseren Mltglfectsuntemehmen

l^v^!

!^^ G befürwortet,
n abgelehnt,
[X ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

SS(^i
SB8

Sitte fassen Sie kurz die wesentflchen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThUrBetsildoi<G)

^'^;.^'

^i^:
\/^ri-

^^•'1

Der Verband befürwortet grundsätzlich das den beiden Entwürfen zugrundeliegende
Anliegen, bürokratische Belastungen Im Freistaat Thüringen abzubauen.
Wir unterstützen den Entwurf der Fraktion der CDU, insbesondere, da er klare Vorschlägej
zur effektiven und u n bürokratische n Umsetzung definiert.

Der Vorschlag zur Einführung elnes Vergabemindestiohnes wird abgelehnt.

J x ja (H!nwa!s: weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anl^ss haben Sie sich geäußert?
v'^^'fi;,:.
Ä'^^;'

^ä^

. i .'.'.•.'5:'t:.

':'-'':i[.;s'^i-

^^^w^;Ä
y^^n:

ws.
^^ä

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

U per E-Mail

l:i per Brief

ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7,

StJmmen. Sie einer Veröffentlichung Ihres ;sGhrift[!öb@p,B8itraQes in dßr
Betöiitgte^transparenzäoKunrientätlortzu?: " \^^ :;;;: ;. ":li.\' .'.•/-;•.:. ••;'!".: : ^,;
•(§5^8,^Satz2ThürBete)idpJ<G)'^..;:;..-^ '•'/'•" ,••,••'•,;; \y :: \,,':'•.', ',:'• /• :". :,1 '1.1;-;

K nein

Mit meiner Unterschrift versichere loh die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

,'prtj Datum ; 7 1"1;1'1'/1-,: ''•.'.":'\'-:'; ''" : ."";1'.'.1 • "•':' ''•'.'.''

Erfurt, 23.06.2023

Unterschrift ' ^ ,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



DEHOGA THÜRINOEN s.V. l WKIerdaerWega [ 89092 Erfurt

FOf) (03 61) 69 07 80 t Fax (03 61) 69 07 01 0

lnfo@cfe)ioga"thU8fingen.do ! wwWidehoga-lhuerlngen.de

DEHOGA
DEHOGA Thüringen 8.V. l Wltterdaer Weg 3 l S90&2 Erfurt HB'jfl THÜRINGEN

Thüringer Landtag
JÜrgen-Fuchs-Straße l
99096 Erfurt:

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2675

zu Drs. 7/7451/8029

Erfurt/ 23.06.2023

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und
Verfahrensverelnfachung im Thüringer Vergaberecht - Gesetzentwurf der Fraktion CDU

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Gesetzentwurf der Fraktionen DIE
UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN

Hier: Anhörung gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Frau Dr. Egiinski/

in vorstehender Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 07.06.2023, hier
eingegangen am 12.06.2023.

Der DEHOGA Thüringen e. V. !st der Interessenvertreter der In ihm
zusammengeschlossenen Mltgliedsunternehmen des Gastgewerbes Im Freistaat Thüringen.

Aufgrund der kieinteiligen Prägung unserer Branche Ist zu konstatieren/ dass eine nur
marglnale Betroffenhelt hinsichtlich der vorgenannten Gesetzesentwürfe gegeben ist.
Unsere Mitgliedsbetrlebe sind überwiegend kleinere und mittlere Unternehmen, die
regelmäßig öffentliche Aufträge nicht reaiisieren.

Der DEHOGA Thüringen e. V. unterstützt gleichwohl grundsätzlich die obigen
Gesetzesvorhaben/ soweit sie dazu dienen/ bürokratische Belastungen im Freistaat
Thüringen abzubauen/ den finanziellen und zeitlichen Aufwand für die Unternehmen zu
beschränken und Vorschriften auf das Notwendige zu verschlanken/ die in der Praxis
unbürokrat!sch umsetzbarslncf.

Wir sind tarifschlleßende Partei für das Thüringer Gastgewerbe und haben als solche mit
unserem Sozialpartner Tarifverträge geschlossen.

Insoweit wird die beabsichtige Einführung eines eigenen Vergabemindestlohns diesseits

abgelehnt. Dies insbesondere im Hinblick auf die von den betroffenen Unternehmen zu
tragenden Abgaben Im Geringfügfgkeltssektor, welches zu einer Ungleichheit des
Lohngefüges führen kann.



> DEHOOATHÜRiNGBNe.V. l Wjllerrfaar Weg 3 l 89092 Erfurt

Fon (03 $1)69 07 80 ! Fax(0361) 69 07 81 0

[nfo@dehoga-lhuerlngen;(ie l www.dehaga-lhuerlnaen.de

im Übrigen wird der von der CDU-Fraktion elngebrachte Gesetzesentwurf befürwortet/

soweit dieser eine Erhöhung der Anwendungswertgrenzen für Bauielstungen sowie Ltefer-
und Dienstleistungen vorsieht, da dies wesentlich zur BÜrokratleentiastung sowfe

Vereinfachung und/oder Verkürzung von Vergabeverfahren unterhalb der festgelegten
Höchstgrenzen beitragen kann.

Dies betrifft gleichermaßen die Aktivitäten.zur Abschaffung von Forrpbiättern und Verzicht
von Erklärungen/ soweit ge.setzliche Regeiungen vorrangig sind.

Mit freundltcher/Grüßen

Hauptgeschäftsführer

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Pormblatt zur Dafenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteillgtentransp^r&nzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürllohe oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an efnem
Gesetzgebungsverfahren beteliigt hat. Ist nach denn Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesete (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " ^u machen,

Die Informationen der folgenden Fetc|er 1 bis 6 werden in jedem Fall als' verpflichtende
Mindesttnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBefelldokG tn der Beteiligtentransparenzdokumsntation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten dss
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gutlessrliGh ausfÜHen unctzus^mmQn mit der StöSiungnQhme senden!

Zu welchefri GesetziBri(?A/ürf häbön Sie slöh sohriftiich geäußoft (Titel ä6s Gesetöenfcwurfs)?

Gesetz zur' Änderung des Thüringer. Vergabögesetzes .- Bürokratieabbau und
Verfahrensverefnfaohung Im Thüringer Vergaberecht
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/7451" '

G6setz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN
- Drucksache 7/8029" •

1,

2;

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentilohe Anstalt, Körpersohatt des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffehtltchen Rechts)?
(§ 5 fi^a: 1 Nr; 1; 2 ThÜrBeteHdokQ; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name
^ * //•!.-_'.. '' ' v /i

t^ <M'Ü^ ^'^^x-^-^^ ^&^tA^i?-'

>kT ft^A^v-sj^T 0/<JC^AAATm, "'

|c^<

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach) .

Postleitep'hi, Ort

Orgahlsatlonsform .

^^/^-^ (^ r

W .
A^^- Ok ^

^oöfc' "B?(-A-,

Habeh Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Prlvatpsrspn?
[§ 5 AbSi.m 1,2ThfSrBete!ldokQ)-

Nsnle Vorname

D Geschäfts" oder Diehstadresse D Wohnadresse

^HEnwete! Angaben zur Wohnacfresse sind nur Brfordörllohi wenn keine ^nderö Adressa benannt wtrd. Die Wohnadresse
wird (n keinem Fail veröffenttlcht.)

Straße, Hausnünnmer



Anlage 4

3.

4.

a.

i.

3ost!eitzah!, Ort

/Vas ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruffichen Tätigkeit?
:§5AJbs.'fNr.3ThürB8t6!?)}<G)

^/^ä^c^v^Vii^-^ pü" "TltA^i^r1 ^-A^^A,^"'

-tabo'n S!e in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regejungen Insgesamt eher
• •'! .

3 befürwortet,
3 gbgeiehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

iitfe fassen Sfe (<urz die wesenflichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schrlftHchen Beitrages zum
sesetzgebungsverfahron zusammen!

S S Abs. 1 Nr. 4 ThüfBeteHdokG)

(^fL. t/'VA.^,C(YX^,<</-- ,
' ^'".~ 0

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beftrag zum Gesetzgebung$vorhäben
fnzureichen? •
lSAbs.1Nr.6ThürBete!IdoKG)

\f ja (HlnwsSs; weiter mit Frage 6) 3 nein

i/enn Sie die Frage 5 verneint haben;.Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

t welcher Form haben Sle-sEch geäußert? .

^ perE-Maii . • ' . ,

' per Brief . . , •

ahen Sis sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit ächriftliohön Beiträgen
m Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
S Abs. 1 Nr. 6 ThUrBeteHdoKß)

ja . D nein (weiter mit Frage 7)

fsnn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sls ihren AuftraggebeFl



Anlage 4

7.

Sttmmen Sie oinorVeröffe'nttlchung Ihree schriftlichen Bettrages }rt der
ÖetelHgtentransparenzdokumöntatlonzu?
(§ B Abs, 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

^ ^ ' . 'l a -nein

K/)!t meiner Unterschrift verslohBre ich die Richtigkeit und Vollständlgk&it der Angaben, Änderungen
tn den 'mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesefzgebungsverfahrens mittelien.

•Q^; Datum Unterschrif

?^ ^.7?-^

3
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Postanschrift: Postfach 90 01 55 I 99104 Erfurt I Btlroanschrlft: Arnstädter Straße 34 I 99096 Erfurt 

Industrie- und Handelskammer 
Erfurt Hauptgeschäftsführerin 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

'THOR. LANDTAG POST 
12.072023 13:36 

Zustellung per E-Mail an: 

poststelleethuerinoer-landtaq.de  

7. Juli 2023 

Stellungnahme zu den Drucksachen 7/7451 und 7/8029 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHKs) bedankt sich 
für Ihr Schreiben vom 7. Juni 2023 und die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den beiden o.g. 
Gesetzentwürfen. 

Die Thüringer Industrie- und Handelskammern haben sich in der Vergangenheit regelmäßig 
zum Thüringer Vergabegesetz insgesamt sowie zu Einzelregelungen des Gesetzes 
überwiegend kritisch geäußert. Grundsätzlich setzen wir uns seit jeher dafür ein, dass das 
Thüringer Vergabegesetz unbürokratisch, verständlich und nur auf wenige Vergabekriterien 
fokussiert ist. Ein nach diesen Kriterien aufgestelltes Vergabegesetz muss zwingend das Ziel 
verfolgen, die Vergabe öffentlicher Aufträge insbesondere für Unternehmen, die gewillt sind, 
sich an öffentlichen Vergaben zu beteiligen, attraktiv zu gestalten. Zuletzt beobachten wir, 
dass die Teilnahme von Unternehmen an Vergaben öffentlicher Aufträge rückläufig ist und die 

rehr,dij 
2471 



El Industrie- und Handelskammer 
Erfurt Hauptgeschäftsführerin 

  

Unternehmen dafür vielfältige Gründe regelmäßig spiegeln. An dieser Stelle ist es wichtig zu 
erwähnen, dass die Thüringer IHKs stets auf eine Verschlankung des Vergabegesetzes 
hingewirkt haben, bisher jedoch keinerlei sichtbare und merkliche Verschlankung des 
Gesetzes erfolgte. Vielmehr wurden dem Thüringer Vergabegesetz immer weitere 
Regulierungen aufgetragen. 

Auch im Rahmen dieser Anhörung erfolgt die Positionierung der Thüringer IHKs klar hin zu 
einer Verschlankung des Gesetzes. Wir sehen die Weiterentwicklung des Thüringer 
Vergabegesetzes inhaltlich stark mit dem bestehenden Evaluierungsgutachten der 
Landesregierung aus dem vergangenen Jahr verknüpft. Viele Empfehlungen des Gutachtens 
sollten nun bei der Novellierung berücksichtigt und übernommen werden. Denn das Gutachten 
zeigt an vielen Stellen, wie Vereinfachung und Verschlankung des bestehenden Gesetzes 

gelingen können. 

Zum Entwurf der CDU-Fraktion nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die grundsätzliche Zielrichtung des Gesetzentwurfes, den Vergabeprozess für alle Beteiligten 
so einfach wie möglich zu gestalten, ohne dass Unternehmen an Rechtssicherheit einbüßen, 
begrüßen wir ausdrücklich. Vor allem die substanziellen Abschichtungen von Formblättern und 
Nachweispflichten tragen maßgeblich zur Verschlankung bei. Die enge Orientierung am 
Evaluierungsgutachten entspricht in weiten Teilen unseren Forderungen. 

Die Erhöhung der Wertgrenzen für Verhandlungsvergaben auf 215.000 Euro im Liefer- und 
Dienstleistungsbereich und das Ausbleiben von Veröffentlichungen auf der Vergabeplattform 
bewerten wir als kritisch, denn beide Maßnahmen schränken den Vergabewettbewerb ein. 
Eine Wertgrenze von 100.000 E im Liefer- und Dienstleistungsbereich sehen wir als 
angemessen. Die definierte Wertgrenze im Baubereich in Höhe von 250,000 erachten wir 
als angemessen. 

Regelungen zu umweltbezogenen und sozialen Aspekten sollten nach unserer Auffassung 
komplett aufgehoben werden, da sie im Entwurf als Kann-Bestimmungen aufgeführt werden 
und nicht zur Verschlankung des Vergabegesetzes beitragen. 

Die Ersetzung der verschiedenen Formblätter durch eine allgemeine Erklärung 
beziehungsweise Eigenerklärung begrüßen wir, denn einerseits wird die Abschaffung der 
Formblätter auch seitens des Evaluierungsgutachtens empfohlen. Andererseits würde dies zu 
einer deutlichen Verschlankung des Gesetzes beitragen. Auch die Ausweitung digitaler 
Kommunikationswege und Möglichkeiten der Angebotsabgaben per E-Mail begrüßen wir, 

2 
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Industrie- und Handelskammer 
Erfurt Hauptgeschäftsführerin 

denn beides würde zu Beschleunigung und Verschlankung der Verfahren führen. 
Insbesondere im Unterschwellenbereich würde dies eine erhebliche Entlastung bedeuten. 

Die avisierte Absenkung der Beträge für Vergabenachprüfungsverfahren von 150.000 Euro 
auf 75.000 Euro im Baubereich begrüßen wir, denn damit wird die Rechtsschutzmöglichkeit 
für die Unternehmen ausgeweitet. 

Zum Entwurf der Regierungsfraktionen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zunächst begrüßen wir, dass sich auch dieser Entwurf an einzelnen Punkten des 
Evaluierungsgutachtens der Landesregierung orientiert. Allerdings erfolgt die Orientierung nur 
an sehr wenigen Stellen des Gutachtens beziehungsweise greift nur einzelne, ganz wenige 
relevante Punkte auf. Die nur begrenzte Orientierung am Gutachten wird durch die parallel im 
Entwurf platzierten Neuregelungen gänzlich entwertet. 

Die auch im Evaluierungsgutachten empfohlene Anhebung des vergabespezifischen 
Mindestlohns lehnen wir, wie bereits oben erläutert, ab. Die offenkundig beabsichtigte 
Verschlankung des Vergabegesetzes begrüßen wir grundsätzlich. Es finden sich jedoch nur 
wenige Anhaltspunkte im Entwurf, die dieser Absicht tatsächlich und in der Gesamtbewertung 
der vorgelegten Änderungen Rechnung tragen. 

Die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle ist gänzlich verzichtbar. Zum einen 
halten die Thüringer IHKs diese Expertise seit Jahren vor. Dies ist im Übrigen auch in der 
Thüringer Richtlinie zur Vergabe öffentlicher Aufträge rechtlich festgehalten. Zum anderen ist 
die beim Thüringer Landesverwaltungsamt angesiedelte Thüringer Vergabekammer jederzeit 
ansprechbar. Die praktischen Erfahrungen dieser zeigen, dass auch individuelle Anfragen 
oder Anforderungen von der Thüringer Vergabekammer beratend beantwortet werden. Eine 
zusätzliche Landesvergabeberatungsstelle würde zum einen personelle Ressourcen des 
Landes binden, die möglicherweise an anderen Stellen aktuell dringender benötigt würden. 
Weiterhin würde es einen Aufbau von Doppelstrukturen bedeuten, den es unbedingt zu 
vermeiden gilt. 

Bei Verstößen gegen Verpflichtungen der öffentlichen Auftragsvergabe werden Unternehmen 
aktuell für drei Jahre aus Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen. Diese 
Regelung ist angemessen und hat sich bewährt. Eine Erweiterung auf fünf Jahre ist willkürlich 
und entbehrt jeder objektiven Begründung. 
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Industrie- und Handelskammer 
Erfurt Hauptgeschäftsführerin 

Die Einführung eines Registers für von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossene 
Unternehmen lehnen wir entschieden ab. Das wäre eine bundesweit einmalige Sonderlösung 
in Thüringen, die wieder Personal binden sowie neue bürokratische Lasten und 
Verpflichtungen mit sich bringen würde. Wir sehen an dieser Stelle das Wettbewerbsregister 
gemäß Wettbewerbsregistergesetz auf Bundesebene als ausreichend an. 

Eine weitere, vor allem schnellere und dem Prinzip der „Ende-zu-Ende" gerecht werdende 
Digitalisierung von Vergabeverfahren begrüßen wir ausdrücklich. 

Verfahrensvereinfachungen durch die Möglichkeit abweichender Festlegungen bei 
Direktaufträgen begrüßen wir unter dem Vorbehalt, dass die Teilnahme am Vergabeverfahren 
für Unternehmen attraktiver und keine unnötige Bürokratie weiter aufgebaut wird. Auch eine 
Kommunikation bei Direktaufträgen per E-Mail begrüßen wir. 

Folgende Fragen des Fragenkatalogs zur Anhörung zu den Drucksachen 7/7451/8029 
beantworten wir wie folgt: 

8. und 9. 
Diese Fragen können nicht beantwortet werden, da in den Drucksachen keine entsprechenden 
Änderungen nachvollziehbar sind und demnach keine Änderungen entsprechend 
vorgenommen wurden. 

10.  
Auch in der Vergangenheit haben die Thüringer IHKs stets verdeutlicht, dass sozial-
ökologische Aspekte nicht Gegenstand des Vergabegesetzes sein sollten. Wir haben uns 
immer für ein schlankes und unbürokratisches Vergabegesetz eingesetzt und besetzen diese 
Position auch weiterhin. 

11.  
Den Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktaufträge, Verhandlungsvergaben und 
beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb einzuführen, befürworten wir. Es 
sollte eine Dynamisierung in Verbindung mit der regelmäßigen Anpassung der EU-
Schwellenwerte aufgenommen werden. 

12.  
Den Vorschlag der Einführung einer maximal einseitigen Eigenerklärung zum Ersatz der 
bisherigen Formblätter begrüßen wir ausdrücklich, denn dies führt zu einer erheblichen 
Bürokratieentlastung auf Seiten der Unternehmen. 
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Industrie- und Handelskammer 
Erfurt Hauptgeschäftsführerin 

13. 
Das Vergabegesetz ist ausdrücklich nicht der richtige Ort, um soziale und ökologische Kriterien 
in öffentlichen Projekten zu verankern, da dies zu einer weiteren Überregulierung führt und der 
unsererseits geforderten Verschlankung und Vereinfachung diametral entgegensteht. 

Alle weiteren, im Katalog aufgelisteten Fragen haben wir im Rahmen der Stellungnahme zu 
den beiden Gesetzentwürfen bereits beantwortet. 

Im Sinne der Unternehmen in Thüringen hoffen wir, dass Sie die Anregungen der Thüringer 
Wirtschaft wohlwollend aufnehmen und entsprechend umsetzen. Auch in Zukunft stehen wir 
Ihnen als Ratgeber und Interessenvertreter der Thüringer Wirtschaft bei allen Fragen gern zur 
Seite. 

Mit freundlichen Grüßen  

Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt 
im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und Handelskammern 
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Postanschrift: Postfach 90 01 55 I 99104 Erfurt I Büroanschrift: Arnstädter Straße 34 I 99096 Erfurt 



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen. Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfomnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Qesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/8029

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des'öffenflichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage'3.)

Name

LEG Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

Organisationsform

Postfach 800117

99027 Erfurt

Haben Sie sich ais natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteNdokG)

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befü wartet,

D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeleildokG)

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} D nein

^A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

!n welcher Form haben Sie sich geäußert?

3 per E-Mail

3 per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
3m Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 ja D nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteEligtentransparenzdokumenfafionzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

D ja Q nein •

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichunq in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben"- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
ve röffent licht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/8029

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiSdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Thüringer Normenkontrollrat

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Postfach 90 02 53

99105 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

4. a befürwortet,

a abgelehnt,

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteildokG)

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

D per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürßeteiidokG)

a ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThürBeteitdokG)

D ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichunq in der BTD bearbeitet,



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend
erbetenen Angaben -" soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fail als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN, Drs. 7/8029

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein. dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
(EVG), Geschäftsstelle Erfurt

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Bahnhofstraße 27

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThUrBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße. Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,

a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw, anderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteildokG)

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} n nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

D per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(g 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

D ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

a ja D n6in

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der VeröffentHchunQ in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 
erbetenen Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

. 

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelidokG; Hinweis: Wenn nein,  dorm welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Verband Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e.V. 

VereinNerband 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) Regierungsstraße 58 

Postleitzahl, Ort 99084 Erfurt 

2 . 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelidokG) 

Name Vorname 

( Geschäfts- oder Dienstadresse I Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

1 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht, 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drs. 7/7451; Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen DIE 
LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/8029



3.  Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 3 ThürBetelidokG) 

gemäß § 1 unserer Satzung die Interessenvertretung der Thüringer Wohnungswirtschaft 
und der gesetzliche Prüfungsverband der Wohnungsgenossenschaften 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

I befürwortet, 
x abgelehnt, 

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidokG) 

Befürwortet haben wir die Regelungen zur Entbürokratisierung und Digitalisierung. 

Abgelehnt haben wir u.a. Regelungen zum höheren Mindestlohn, überobligatorische 
Tarifbindung, höhere Kontroll- und Überwachungspflichten. Die meisten Regelungen 
verkomplizieren das Vergabeverfahren und halten in der bestehenden veränderten 
Marktsituation Bieter von Angeboten an öffentliche Auftraggeber eher ab. 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelidokG) 

X ja (Iiinwels:  welter  mit Frage 6) I nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

k per E-Mail 

I per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelidokG) 

1 Ja nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG) 

k ja i nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum 

Erfurt, 21.07.2023 

Untersch#  

3 



Verband Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e.V. 

vtw I Reglerungsstraße 58 199084 Erfurt  

  

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

 

21.07.2023 

 

THUR. LANDTAG POST 
21 .07.2023 08:51 

A95C0 I ZoZZ 

 

Anhörung zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 07.06.2023. Wir bedanken uns für die Möglichkeit 
am schriftlichen Anhörungsverfahren des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft des Thüringer Landtages zum Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Vergabegesetzes Stellung zu nehmen. Wir haben uns auf die wohnungswirtschaftlichen, 
Aspekte konzentriert, soweit sie auf unsere Wohnungsunternehmen überhaupt anwendbar 
sind. 

Uns liegen der Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/7451) und der 
Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Drucksache 7/8029) vor. 

Im Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vtw) haben sich 225 
Mitgliedsunternehmen, darunter 180 kommunale Wohnungsunternehmen und 
Wohnungsgenossenschaften aus Thüringen, zusammengeschlossen. Nahezu jeder zweite 
Mieter in Thüringen wohnt bei einem Mitgliedsunternehmen des vtw. Seit 1991 investierten 
vtw-Mitglieder rund 14,65 Milliarden Euro überwiegend in den Wohnungsbestand. Gemeinsam 
bewirtschaften sie rund 264.000 Wohnungen. 

Zu den beiden oben genannten Gesetzesentwürfen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Mit den Entwürfen zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes verfolgt die Landesregierung 
und die Fraktion der CDU auf Basis des Gutachtens zur Evaluierung des Thüringer Gesetzes 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge vom 30.Juni 2019 (im Folgenden Evaluierungsgutachten) im 
Wesentlichen eine Verschlankung und Entbürokratisierung, eine Entscheidung zur 
Beibehaltung des vergabespezifischem Mindestlohn und der Berücksichtigung repräsentativer 
Tarifverträge, eine Anhebung der Anwendungs- und Wertgrenzen, eine weitgehende 
Abschaffung der Formblätter sowie eine stärkere Nutzung digitaler Angebote und Verfahren. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Verband Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft ev.  
(Gesetzlicher Prüfungsverband) 
Regierungsstraße 58 
99084 Erfurt 

+49 361 34010-0 
43 +49 361 34010-233 
info@vtw.de  
www.vtw.de  

 

 

 



Bewertung des vtw im Einzelnen: 

1. Bürokratieabbau und Digitalisierung 
Der vtw begrüßt die Regelungen zum Bürokratieabbau, wie z.B. die Aufhebung der 
Pflicht zur doppelten Veröffentlichung von Ausschreibungen durch öffentliche 
Auftraggeber. Der vtw begrüßt auch die Erweiterung von digitalen Möglichkeiten 
und Verfahrenserleichterungen. Wichtig ist insoweit, dass das Verfahren 
benutzerfreundlich und auch für kleinere Bieter leicht zu handhaben ist. Dazu gehört 
insbesondere die Möglichkeit, ohne aufwendige Anmeldung an der Vergabe 
teilnehmen zu können. 

Die Einführung einer Landesvergabeberatungsstelle (Frage 2) kann insbesondere 
für Auftraggeber, die erstmalig oder nur selten öffentliche Aufträge vergeben sehr 
hilfreich sein. Der Beratungsbedarf kann dabei vielfältig sein, weshalb die Stelle in der 
Lage sein sollte vollumfängliche Unterstützung zu leisten. 

Die geplanten Änderungen zu 1.,2. und 3. des Gesetzesentwurfs der Fraktionen DIE 
LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden befürwortet. Die 
Ermächtigungsklausel ist zielführend, um die Flexibilität bei besonderen Situationen 
zu wahren (z. B. Konjunktureinbrüche,  Corona).  Thüringen hat sich mit den relativ 
hohen Grenzen für freihändige Vergaben positiv von anderen Bundesländern 
abgehoben. 

Die Aufhebung des § 13 im Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist sinnvoll. Der Praxisfall, dass bei gleichwertigen 
Angeboten weitere bisher genannte Kriterien zur Entscheidung herangezogen werden, 
ist sehr selten. Da sich teilweise auch nur wenige Bieter am Verfahren beteiligen, 
bedarf es i.d.R. keiner weitergehenden Auswahloptionen. 

2. Erhöhung der Wertgrenzen (§ 1 Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU) 
Angesichts der stark steigenden Kosten für Bauleistungen ist die Erhöhung der 
Wertgrenzen sinnvoll und notwendig, aber nicht ausreichend. Die Werte sind seit 2011 
unverändert und werden als zu niedrig erachtet. Derart kleinteilige Aufträge lassen sich 
kaum noch mit den Bindungen des Vergabegesetzes am Markt platzieren. Wegen der 
enormen Preissteigerungen, insbesondere in den letzten 3 Jahren und der allgemeinen 
Inflation sollte im § 1 Abs. 1 bei Bauaufträgen ein Wert von € 100.000 zu Grunde gelegt 
werden. 

3. § 1 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 (Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU) — Frage 11 
Dieser Vorschlag findet unsere Zustimmung. Bei der Anwendung der coronabedingten 
Sonderregelungen (gemäß Nr. 1.2.2.1 Abs. la und 1.2.2.2. Abs. 1 a der ThürVVÖA), 
welche bis zum 30.06.2023 galten, war festzustellen, dass die Möglichkeit der 
beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb bzw. der Freihändigen 
Vergaben sogar bei Gesamtauftragswerten bis 3 Mio. Euro äußerst flexibel und sehr 
praktikabel genutzt werden konnten und nicht zu einer Einschränkung des 
Wettbewerbs geführt haben. Die meisten Auftraggeber haben verfahrensbezogen 
abgewogen und entschieden, ob ein Offenes Verfahren / eine öffentliche 
Ausschreibung durchgeführt wird oder eben die Erleichterungen (d.h. vereinfachte 
Verfahren) zur Anwendung kamen. Dies muss und wird im Übrigen auch jeweils 
konkret dokumentiert. 
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4. Einführung eines vergabespezifischen Mindestlohns/ Tarifbindungen und 
soziale Standards u.a. 
Der vtw lehnt für seine Mitgliedsunternehmen, soweit sie öffentliche Auftraggeber sind, 
die Einführung eines vergabespezifischen Mindestlohns in Höhe von € 13,50 (vgl. 
Ziffer 4 des Gesetzesentwurfs der Fraktionen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) ab. Für die Ausweitung der Verpflichtung zur Mindestentgelteinhaftung ist 
kein konkreter Bedarf. Die bundesweiten Regelungen zum Mindestlohn werden von 
der Wohnungswirtschaft aus sozialem Verantwortungsbewusstsein befürwortet und 
eingehalten. 

Ein höherer Mindestlohn als der bundesweite Mindestlohn führt zwingend zur weiteren 
Verteuerung eines erheblichen Teils der sogenannten kalten Betriebskosten. Ein 
großer Teil der Dienstleistungen zur Bewirtschaftung unserer Bestände stammt in der 
Regel aus dem Mindestlohnsektor, wie z.B. Reinigung, Grünlandpf lege, 
Sicherheitsdienstleistungen. Bei der Beschaffung müssen Vermieter jedoch besonders 
beachten, dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird, da nur diese Kosten 
auch auf Mieter umlegbar sind. Dies ist aber bei der vorgeschlagenen Regelung zum 
Mindestlohn ggf. nicht gegeben. 

Ein weiterer großer Teil der Betriebskosten von Wohnungsunternehmen stammen von 
der öffentlichen Hand, etwa für die Abwasserentsorgung, Wasser, Strom, die ihre 
höheren Kosten auch direkt umlegen. Auch dies führt zu einer sehr spürbaren 
Steigerung der Betriebskosten und damit der Wohnkosten. Das Wohnen verteuert sich 
dadurch erheblich.  

Dies gilt auch für  die geforderte überobligatorische Tarifbindung (Frage 1). 
Verstoßen die Bieter dagegen, droht ihnen nach dem aktuellen Gesetzesentwurf der 
Landesregierung des Weiteren eine Sanktionierung und einen fünfjährigen 
Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren. Dies ist problematisch. Es ist aus 
unserer Sicht nicht Aufgabe des Vergabegesetzes Bestimmungen zur Tariftreue (und 
Mindestlohn vgl. oben) aufzunehmen. Hierzu gibt es die Tarifautonomie und bereits ein 
umfangreiches gesetzliches Regelwerk außerhalb des Vergabegesetzes, welches bei 
Vorliegen der bestimmten Voraussetzungen selbstverständlich einzuhalten ist. Jede 
zusätzliche Anforderung erschwert und verkompliziert ein Vergabeverfahren. 

Dies gilt auch für die vorgeschlagene Einhaltung von Sozialstandards, die 
Durchführung ökologischer Maßnahmen (Frage 13). Die Einhaltung dieser 
Standards auf freiwilliger Basis wird ausdrücklich befürwortet. Unternehmen setzen 
sich aktiv für eine nachhaltige und soziale Bewirtschaftung ein. Das Vergabegesetz ist 
hierfür jedoch nicht der richtige Ort. Auch hier würde eine uneingeschränkte 
Einhaltungspflicht in dem angeführten Sinne gegebenenfalls zu einer mietrechtlich im 
Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebots nicht durchsetzbaren Verteuerung der Miete 
und der Mietnebenkosten führen. 

Die Einbeziehung der kommunalen Auftraggeber und solcher nach § 2 Abs. 3 in obigen 
Verpflichtungen (höherer Mindestlohn, überobligatorische Tarifbindung, zwingende 
Standards u.a.) wird kritisch gesehen, weil sie für die zu vergebenden Aufträge auf 
einen teils sehr kleinteiligen Handwerkermarkt treffen. Viele der bisherigen Aufträge 
könnten in Zeiten eines enormen Fachkräftemangels dann nicht mehr bezuschlagt 
werden. 
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Die Auftragsgrößen der kommunalen/privaten Auftraggeber sind nicht mit denen des 
Freistaates und dessen Nachfragepotenzial vergleichbar. 

5. Einführung einer maximal einseitigen Eigenerklärung zum Ersatz der bisherigen 
Formblätter/ E-Mail-Nutzung 
Wir befürworten die Einführung einer Eigenerklärung (Frage 12) zur Einhaltung der 
Bestimmungen des Vergabegesetzes (Ziffer 11 des Gesetzesentwurfs der Fraktion der 
CDU) und die Reduzierung der Formblätter, da es zu Erleichterungen und einer 
Entbürokratisierung führt. Die Vielzahl an Formblättern schreckt insbesondere kleinere 
und mittlere Bieter ab und verringert dadurch den Wettbewerb. Eine einseitige 
Eigenerklärung dürfte hier hilfreich sein. Ergänzend könnte die Erklärung auch 
zusätzlich als (einziges) Formblatt bereitgestellt werden. 

Die in § 8 Abs. Abs. 2 neu (Ziffer 11 Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU) eröffnete 
Möglichkeit der E-Mail-Nutzung (Frage 6) ist den aktuellen Gegebenheiten angepasst 
und für alle Beteiligten grundsätzlich nutzerfreundlich. Bei einer Angebotsabgabe per 
eMail dürften allerdings praktische Probleme dahingehend auftreten, die Angebote bis 
zur Eröffnung des ersten Angebotes unter „Verschluss" zu halten. Auch stellt sich 
insoweit die Frage der Datensicherheit und die Sicherstellung des Eingangs des 
Angebotes bei der Vergabestelle (Problem  Spam-Filter  u.ä.).  Das Hochladen eines 
Angebotes auf eine Vergabeplattform stellt unseres Erachtens keinen nennenswerten 
Mehraufwand dar und gibt dem Bieter Sicherheit, dass sein Angebot rechtzeitig und 
vollständig zur Vergabestelle gelangt. 

6. Die Herabsetzung der Wertgrenze (§ 15 Abs. 4 Gesetzesentwurf CDU-Fraktion) 
Die Herabsetzung der Wertgrenze von € 150.000 auf nunmehr € 75.000 im neuen § 
15 Abs. 4 wird abgelehnt. Weshalb ein erhöhtes Rechtsschutzbedürfnis für 
Nachprüfungsverfahren bestehen sollte, ist nicht nachvollziehbar. Dies führt zu 
unnötigen Verzögerungen, da nun bei einer deutlich größeren Zahl von 
Vergabeverfahren die Wartefrist von mindestens sieben Kalendertagen eingehalten 
werden muss. 

7. Stichprobenartige Kontrollen (Ziffer 13. Des Gesetzesentwurfs der Fraktionen 
DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) — Frage 4 
Die unter 13. avisierte Änderung wird abgelehnt. Die bisherige Möglichkeit der 
Kontrollen war ausreichend. Es sollten den Auftraggebern keine zusätzlichen 
Kontrollpflichten auferlegt werden. Diese müssten wieder vorgehalten und ebenfalls 
kontrolliert werden. 

Die Verschärfung von 'kann" zu "hat" sollte deshalb keinesfalls erfolgen. Anlasslose 
verpflichtende Stichproben können das Vertrauensverhältnis in einem sehr fragilen 
Markt mit großen Fachkräftemangel nachhaltig beschädigen. Der Gesetzentwurf geht 
weiterhin davon aus, dass der öffentliche Auftraggeber eine gewisse Nachfragemacht 
analog dem ThürVergG 2011 besitzt. Dem ist nicht so. Der öffentliche Auftraggeber ist 
unter den derzeitigen Marktbedingungen in der Regel nur „Bittsteller"; ständig von der 
Abwanderung der Firmen zu nicht öffentlichen Auftraggeber bedroht. 

Die Frage des Datenschutzes bei vorzulegenden individuellen Entgeltabrechnungen 
erscheint in diesem Zusammenhang ebenfalls von hoher Relevanz und trägt zur 
Ablehnung bei. 
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8. Erweiterung der Ausschlussfrist von drei auf fünf Jahren (Ziffer 14.c) des 
Gesetzesentwurfs der Fraktionen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN — 
Frage 3 
Die unter 14.c) vorgesehene Erweiterung der Ausschlussfrist von drei auf fünf Jahre ist 
aus unserer Sicht nicht für alle Auftraggeber vorzuschreiben. Hier sollte der jeweilige 
Auftraggeber entsprechende Entscheidungsfreiheit behalten. Selbstverständlich 
besteht kein Interesse, unzuverlässige Auftragnehmer zu bezuschlagen. Allerdings 
kann auch das teilweise geringe Angebot an potenziellen Bietern zur Einbeziehung 
dieser Bieter bereits nach drei Jahren sinnvoll sein. 
Abgesehen davon wird die Verlängerung von 3 auf 5 Jahre Sperrfrist als 
verfassungsrechtlich äußert bedenklich eingestuft (Art. 12 GG). Auch hier spricht der 
enorme Fachkräftemangel dagegen. 

9. Einführung eines Registers für ausgeschlossene Unternehmen (Ziffer 14.d) 
des Gesetzesentwurfs der Fraktionen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
Der Bedarf für ein weiteres, gemäß 14. d) (= neuer Absatz 3a) vorgesehenes, Register 
mit entsprechenden Melde- und Auskunftspflichten wird abgelehnt. Die Bieter werden 
bereits im Vergabeverfahren in verschiedenen Bereichen (durch Selbsterklärungen 
bzw. Vorlage von Unterlagen) auf ihre Geeignetheit geprüft. Außerdem wird gesetzlich 
zwingend bei Auftragssummen über 30.000 Euro eine Auskunft aus dem 
Wettbewerbsregister eingeholt. 

Fazit: 

Leider führt der Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN insgesamt zu einer deutlich anwachsenden Bürokratie und zusätzlichen  
Überwachungspflichten. Damit wird das Ziel der Entbürokratisierung und 
Erleichterungen bei der Vergabe gerade nicht erreicht. 

Es sollte insgesamt das Ziel nicht aus den Augen verloren werden, dass der 
Auftraggeber „eigentlich nur eine Leistung einkaufen möchte" und dies natürlich schon 
gemäß den diversen gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung eines fairen, 
transparenten Verfahrens erledigt. Die vorgeschlagenen zusätzlichen Kontrollpflichten 
führen zu einer erheblichen Benachteiligung öffentlicher Auftraggeber am Markt. 
Gerade in Zeiten guter Auftragslage bei Handwerkern, kombiniert mit einem 
bedrohlichen Fachkräftemangel führt dies zu einem weiteren Rückzug von möglichen 
Bietern. 

Die Finanzierung und Durchführung u.a. der baulichen Maßnahmen sollten im 
Mittelpunkt stehen und nicht durch zusätzliche Anforderungen bei der Auftragsvergabe 
überlagert bzw. erheblich erschwert werden. 

Mit freu suche Grüßen 
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Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als' verpflichtende 
Mindestinfdrmationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseitpn des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme Senden! 
- _ . . 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie  Sion  schriftlich jSäAeri(T_itai des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer, Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029 - 

1. 

Haben Sie sic. h als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
yereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffehtfichan Rechts)? 
(§ .5 Abs. 1 Nr. 1;> 2 ThürBetelidokG; Hinweis Wenn neln, dann  Welter  mit Frage 2. Wenn Ja, darin  welter  mit Frage 3.) 

. 

Name Organisationsform 

cf,11- n etiol-awt.' at  
- , n . V. 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer(oder Postfach) •- 3 ,...brioGAT .  Lk  

Postleitzahl, Ort 
. . 

ctIOR 6 

? •-• 
Haben  Sip  sich als natürijetie Person 04.flert, (1. h. als Privatperson?? .. 
(§ e Abs, .1 Nr. 1, 2 thilrEsetbildekG) 

Nanie Vorname* 

D Geschäfts- oder Dieristadresse II Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadyesse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 
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Anlage 4 

• Postleitzahl, Ort 

• 
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1  Nn  3 l'hürBetelidokG) 

. 

Haben Sie in Ihrem Schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

)gl befürwortet, . 
0 abgelehnt, 
D ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

24u. Mt-aid  1_ ,-5,2-1-nr-Lcd21-RD 
()sick-1H e-R-nsa liz .  (Din tr.) 

ki ax..  t,2,6 e riu A-  

3 4e___ uo a 
hij9/ 

&Lean .3 kleth 
cie--  viz  I own  ot en El+ 
14:243-1-12-ctr) cut  Lefil7.1.-caelle 
tie-Y3 c4b(1 Q teJLQi `I fru-US-1-ecnkyr, 

i 
6t-h  

un et 0_9_9  
n cks% r frHie1.  

. 
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? \ 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildol0 

g ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) . 0 nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

, . 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? . 

0 per E-Mail . 

0 per Brief . 

6. 
Haben Sie siCh als AnwaitskanZlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungeverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 TbürBeteliciol<G) 

0 ja 0. nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn  Ste  die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 
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Anlage 4 

. 

• . .: 
$priiinen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Setelligtentransparenzdokurnentation zu? 
(§ 5 Abs. 1.Stz 2 ThürskelldokG) 

ja U nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Deurn uötör.eährift 
. 

t Je--i-, 11 • en-• ao 23 
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13/ INDUSTRIE 
Hessen-Thüringen //3522120  

20.07.2023  

Stellungnahme zu der Drucksache 7/7451 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes — Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzesentwurf der CDU-Fraktion 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V. (im Folgenden BIV) bedankt sich für Ihr 

Schreiben vom 07.06.2023 und die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den im Betreff 

genannten Gesetzesentwürfen. Von dieser Gelegenheit machen wir gerne Gebrauch. 

Zu diesem Zweck finden Sie in dem nachfolgenden Teil A. unser Eingangsstatement. In den 

Teilen B. und C. finden Sie die Stellungnahmen zu den beiden Gesetzesentwürfen. In Teil D. 

beantworten wir die in der Anlage 3 von Ihnen aufgeworfenen Fragen und in Teil E. finden Sie 

eine Zusammenfassung zu unserer Stellungnahme. 

A. Eingangsstatement 

Vorwegschicken möchten wir, dass sich der BIV in der Vergangenheit schon vor einiger Zeit 

kritisch zum Thüringer Vergabegesetz insgesamt sowie zu Einzelregelungen des Gesetzes 

geäußert hat. Diese Kritik ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das Thüringer 
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Vergabegesetz einen erheblichen bürokratischen Aufwand für die Teilnehmer an auf dieser 

Grundlage ausgeschriebenen Vergabeverfahren mit sich bringt. Nicht nur die Vielzahl und 

Komplexität der Formblätter spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Auch der 

vergabespezifische Mindestlohn und die zum Teil schwer verständlichen Einzelregelungen 

machen eine Teilnahme an auf Grundlage des Thüringer Vergabgesetztes ausgeschriebenen 

Vergabeverfahren unattraktiv. Entsprechend ist die Teilnahmequote im Kreise unserer 

Mitglieder rückläufig. 

Diese Entwicklung hat den BIV auch dazu veranlasst, an der Evaluierung zum Thüringer 

Vergabegesetz mitzuwirken. Das Ergebnis begrüßen wir außerordentlich. Das zur Evaluierung 

des Thüringer Vergabegesetzes erstellte Gutachten zeigt auf, an welchen Stellen des 

Gesetzes eine Vereinfachung nicht nur gewünscht, sondern auch möglich ist. Einige 

Empfehlungen des Gutachtens sollten daher bei der Änderung desselben in jedem Fall 

berücksichtigt werden. 

B. Stellungnahme zu dem Entwurf der CDU-Fraktion 

Zu dem Entwurf der CDU-Fraktion zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes nehmen wir 

wie folgt Stellung: 

1. Überblick 

Die mit dem Gesetzesentwurf grundlegend bezweckte Vereinfachung des Vergabeprozesses 

begrüßen wir ausdrücklich. Dies gilt insbesondere für die angedachte Vereinfachung in 

formeller Hinsicht. Anders beurteilen wir die angedachten Änderungen im Zusammenhang mit 

der Festsetzung der Grenzwerte sowie des vergabespezifischen Mindestlohns. 

2. Zu den Änderungen im Einzelnen 

Zu den Auftraoswertgrenzen  

Eine Festsetzung der Auftragswertgrenzen ist grundlegend angezeigt. Allerdings hat eine 

solche Festsetzung in einem angemessenen Verhältnis zum Wettbewerb zu erfolgen. Vor 

diesem Hintergrund ist jedenfalls die Festsetzung der Auftragswertgrenzen für den Baubereich 

zu beanstanden. Eine Auftragswertgrenze von EUR 250.000,00 für eine 

Verhandlungsvergabe und von EUR 500.000,00 für eine Beschränkte Ausschreibung ohne 
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Teilnahmewettbewerb schränkt den Wettbewerb über Gebühr ein. Schließlich werden auf 

diese Weise all jene Aufträge, die unterhalb der Wertgrenzen liegen, dem offenen Wettbewerb 

entzogen. 

Ein Auftragsgrenzwert von  RJR  100.000,00 für eine Verhandlungsvergabe und ein 

Auftragsgrenzwert von  max.  EUR 200.000,00 für eine Beschränkte Ausschreibung ohne 

Teilnahmewettbewerb erachten wir als angemessen. Dies entspricht auch eher den 

Auftragswertgrenzen anderer Länder, wie zum Beispiel Hessen. 

Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Aspekte 

Der mit der Neufassung von § 4 verfolgte Zweck ist nicht zu beanstanden. Mit der 

Unterscheidung zwischen den verschiedenen Ebenen, auf denen umweltebzogene und 

soziale Aspekte zum Tragen kommen können, wird diese Einzelregelung grundlegend 

verständlicher. 

Allerdings lehnen wir die Fortführung als Kann-Bestimmung ab. Auch scheint die Aufnahme 

von Beispielen unmittelbar in das Gesetz nicht erforderlich, der Leser wird hiermit nur 

überfrachtet. 

Vergabespezifischer Mindestlohn 

Das Beibehalten des vergabespezifischen Mindestlohns lehnen wir ab. 

Durch den vergabespezifischen Mindestlohn wird eine weitere Voraussetzung für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge geschaffen (für unmittelbar staatliche Auftraggeber obligatorisch/für 

Kommunen und andere öffentliche Auftraggeber fakultativ). Auf Seiten der Bieter ergibt sich 

hieraus ein erhöhter Aufwand im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Angebotes. Zur 

Abgabe der entsprechenden Erklärung muss der Bieter schließlich nicht nur prüfen, ob er an 

einen einschlägigen und repräsentativen, mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten 

Tarifvertrag gebunden ist. Er muss auch prüfen, ob die darin festgelegten Entgelte geringer 

ausfallen, als der vergabespezifische Mindestlohn. Gleiches gilt im Zusammenhang mit dem 

gesetzlichen Mindestlohn. Vor dem Hintergrund, dass sich der vergabespezifische und auch 

die weiteren tariflichen/gesetzlichen Mindestlöhne regelmäßig verändern, muss diese Prüfung 
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regelmäßig wiederholt werden. Darüber hinaus muss der Unternehmer ggf. unterschiedliche 

Mindestlöhne für öffentliche bzw. private Aufträge zahlen und aufwändig dokumentieren. 

Dieser Aufwand verschreckt viele unserer Mitgliedsunternehmer und steht nach unserem 

Dafürhalten auch nicht im Verhältnis zu dem bezweckten Arbeitnehmerschutz. Einerseits gibt 

es den vergabespezifischen Mindestlohn in Thüringen bereits seit einigen Jahren. 

Auswirkungen auf das Medianeinkommens in Thüringen hat er hingegen nicht, auch nicht 

nach mehrfacher Erhöhung. Das Medianeinkommen ist nach wie vor auf einem sehr niedrigen 

Niveau. Zielführender wäre eine Stärkung der Tarifbindung zum Beispiel durch eine 

Vorteilsgewährung tarifgebundener Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 

Andererseits sind Arbeitsnehmer mit der durch den Bundestag beschlossenen Erhöhung des 

gesetzlichen Mindestlohnes auf EUR 12,41 (ab 2024) bzw. EUR 12,82 (ab 2025) sind 

Arbeitnehmer von Teilnehmern an Vergabeverfahren ausreichend geschützt. 

Nach alldem sind wir der Auffassug, dass der vergabespezifische Mindestlohn in Thüringen 

abgeschafft werden sollte. 

Ersetzung Formblätter durch Eigenerklärunq 

Die Ersetzung der verschiedenen, bislang beizubringenden Formblätter durch eine 

Eigenerklärung begrüßen wir. 

Die Vorlage der verschiedenen Formblätter, die für jeden Auftrag neu auszufüllen und 

abzugeben sind und für welche nicht auf eine bereits vorhandene Präqualifizierung oder 

Ähnliches zurückgegriffen werden kann, bedeutet für die Teilnehmer schließlich einen 

erheblichen Aufwand. Auch auf Seiten des öffentlichen Auftraggebers entsteht hierdurch 

ebenfalls ein zusätzlicher enormer Aufwand, da die Formblätter selbstverständlich auch alle 

überprüft werden müssen. 

Ebenso wird in diesem Zusammenhang dle Neufassung von § 12 Abs. 2 begrüßt. Nach der 

Neufassung muss auch der Nachunternehmer „nur noch" eine Eigenerklärung beibringen. 

Dies erleichtert den Teilnehmern die Teilnahme an Vergabeverfahren, da Nachunternehmer 

insbesondere in Anbetracht der aktuellen Marktlage im Baubereich nicht dazu bereit sind, 
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zahlreiche Dokumente auszufüllen bzw. zusammenzustellen, ohne sicher zu sein, den Auftrag 

zu erhalten. 

Die neue Nachweisform führt somit zu einer erheblichen Verschlankung und steigert die 

Attraktivität von Ausschreibungen auf Grundlage des Thüringer Vergabegesetzes. 

Gleiches gilt für die Nutzung elektronischer Kommunikationsformen, wie sie gemäß der 

Neufassung von § 12 a Absatz 2 vorgesehen sind.  

ILO-Kernarbeitsnormen 

Die Aufhebung der Regelung im Zusammenhang mit den  ILO-Kernarbeitsnormen ist richtig 

und nicht zu beanstanden. 

Kontrollen und Sanktionen  

Seitens des BIV bestehen keine grundlegenden Einwände gegen die Neufassung von § 17 

und § 18. 

Absenkung der Grenze für Nachprüfungsverfahren  

Die Absenkung der Grenze für Nachprüfungsverfahren im Baubereich auf die Höhe der 

Anwendungsgrenze ist richtig. Hierdurch werden die Rechtsschutzmöglichkeiten für 

Bauunternehmen ausgeweitet. 

3. Fazit 

Der Gesetzesentwurf orientiert sich in einigen Punkten an dem Gutachten zur Evaluierung des 

Thüringer Vergabegesetzes, womit die von uns bereits vor einiger Zeit geforderte und dringend 

notwendige Vereinfachung und Verschlankung des Vergabeprozesses einhergeht. In einigen 

Teilen, wie der Anhebung der Auftragswertgrenzen, der Ausgetaltung der Regelung zu 

umweltbezogenen und sozialen Kriterien und im Zusammenhang mit dem 

vergabespezifischen Mindestlohn, berücksichtigt der Gesetzesentwurf hingegen nicht das 

vorrangige Wettbewerbsprinzip oder trägt der Verschlankung nicht ausreichend Rechnung. 
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C. Stellungnahme zu dem Entwurf der Regierungsfraktion 

1. Überblick 

Der Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDIG 90/DIE GRÜNEN 

orientiert sich ebenfalls an dem Gutachten zur Evaluierung des Thüringer Vergabegesetzes, 

was grundlegend richtig ist. Allerdings orientiert sich der Entwurf nur an wenigen Ergebnissen 

des Gutachten. Der Fokus liegt im Wesentlichen auf der Stärkung des vergabespezifischen 

Mindestlohns, welchen der BIV - mangels Wirkung und zusätzlichem Aufwand - insgesamt 

ablehnt. 

2. Zu den Änderungen im Einzelnen 

Landesveroabeberatunosstelle 

Der Entwurf sieht die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle vor. Die Einrichtung 

einer solchen gesonderten Landesvergabeberatungsstelle wird seitens des BIV als nicht 

notwendig erachtet. Dies bindet personelle wie finanzielle Ressourcen, die an anderer Stelle 

des Vergabeprozesses dringender benötigt werden. Zudem unterliegt nahezu jeder staatliche 

Auftraggeber der Aufsicht. In diesem Verhältnis können entsprechende Beratungsleistungen 

bereits heute in Anspruch genommen werden. 

Sinnvoller wäre es, die unmittelbar handelnden Personen bei den jeweilige Auftraggebern zu 

schulen. Auf diese Weise wird der Beratungsbedarf langfristig abnehmen, wodurch 

Verzögerungen des Vergabeprozesses durch Einbeziehung einer weiteren Instanz vermieden 

werden. 

Verqabespezifischer Mindestlohn  

Soweit auch dieser Gesetzesentwurf an dem Konstrukt „vergabspezifischer Mindestlohn" 

festhält, lehnt der BIV dies aus den bereits zuvor genannten Gründen ab.  

ILO-Kernarbeitsnormen  

Die Aufhebung dieser Norm begrüßen wir auch insoweit. 

6/9 

I  



INDUSTRIE 
Hsen-Thüringen 

Kontrollen und Sanktionen  

Seitens des BIV bestehen erhebliche Bedenken im Zusammenhang mit der Verlängerung der 

Vergabesperre. Im derzeit geltenden Gesetz ist eine solche von bis zu drei Jahren möglich. 

Nach dem Gesetzesentwurf ist eine Anhebung auf bis zu fünf Jahre vorgesehen. 

Nachvollziehbar ist dies für den BIV nicht. Bereits eine dreijährige Sperre trifft einen 

Auftragnehmer hart. Eine längere Sperre ist aus Sicht des BIV folglich nicht angemessen. Dies 

gilt erst Recht vor dem Hintergrund, dass die Erforderlichkeit der Anhebung auf konkret fünf 

Jahre auch nicht näher begründet wird. 

In diesem Zusammenhang lehnen wir mit Nachdruck die Einführung eines Registers ab, in 

welchem die ausgeschlossenen Teilnehmer geführt werden. Auch hiermit würden 

Personalressourcen  mid  finanzielle Mittel gebunden, die an anderer Stelle des 

Vergabeprozesses sinnvoller eingesetzt werden können. 

3. Fazit 

Der Gesetzesentwurf orientiert sich leider nur in wenigen Punkten an dem Gutachten zur 

Evaluierung des Thüringer Vergabegesetzes. Der Fokus liegt auf dem vergabespezifischen 

Mindestlohn, der aus unserer Sicht wirkungslos und deshalb überflüssig ist und mit 

erheblichem Aufwand für die Teilnehmer einhergeht. Statt ihn zu stärken, sollte er abgeschafft 

werden. 

D. Beantwortung der Fragen aus Anlage 3 

Die Fragen 1. bis 4., 6., 11. und 12. wurden zuvor bereits (inzident) beantwortet, weshalb 

hierauf nicht noch einmal gesondert eingegangen werden soll. 

Zu Fraoe 5.  

Es sollte eine einheitliche digitale Plattform geschaffen werden, die für alle Teilnehmer 

gleichermaßen zugänglich ist. Diese sollte einfach / intuitiv zu händeln sein, was auch 

bedeutet, dass Formblätter  etc.  direkt über die Plattform (online) ausgefüllt werden können. 
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Erforderlich ist mithin eine umfängliche Digitalisierung, nicht nur eine stellenweise 

Digitalisierung. 

Zu Frage 7.  

Eine einheitliche Vergabeplattform würde es Bietern erleichtern, sich am Vergabeprozess zu 

beteiligen. Schließlich entfiele hierdurch die Einarbeitung in verschiedene Plattformsysteme, 

sodass sich Routine auf Seiten der Teilnehmer einstellen kann. 

Zu Frage 8. und 9.  

Die Fragen können nicht beantwortet werden, da in der besagten Drucksache keine 

entsprechende Änderung enthalten sind. 

Angemerkt sei vorsorglich, dass das Merkmal der Regionalität geeignet ist, den Wettbewerb 

erheblich zu beschränken. 

Zu Frage 10.  

Die Vorschriften, welche in diesem Zusammenhang im Thüringer Vergabegesetz zu finden 

sind, sollten nicht länger als Kann-Bestimmungen ausgestaltet sein. Wenn jeder Auftraggeber, 

der von dem Gesetz erfasst ist, dazu verpflichtet wird, nachhaltig zu beschaffen, verbessert 

sich die Umsetzung automatisch. Derzeit „verstecken" sich noch viele Auftraggeber hinter der 

Kann-Bestimmung. 

Zu Frage 13.  

Soziale und ökologische Kriterien sollten über Zuschlagskriterien in Vergabeverfahren 

einbezogen werden. Dies erlaubt es auch solchen Firmen mitanzubieten, welche das Kriterium 

nicht erfüllen, sodass der Wettbewerb nicht übermäßig beschränkt wird. Zugleich bietet diese 

Form der Einbettung in den Vergabeprozess einen Anreiz für die Unternehmen, welche das 

Kriterium noch nicht erfüllen, sich weiterzuentwickeln. 

Auf Auftraggeberseite kommen auf diese Weise zudem flexiblere 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zum Tragen: „Was ist mit als Auftraggeber die Erfüllung 

dieses Kriteriums wert`?". 
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Im Vergabegesetz sollte klargestellt werden, dass dieser Form der Einbettung der Vorzug vor 

anderen zu gewähren ist. 

E. Zusammenfassung 

Beide Gestzesentwürfe beinhaltet gute und wichtige Ansätze. Der Entwurf der 

Regierungsfraktion fokussiert sich allerdings weitestgehen auch auf einen Bereich, der aus 

unserer Sicht wenig Wirkung, dafür aber viel Aufwand mit sich bringt. 

Im Sinne unserer Mitgliedunternehmen in Thüringen hoffen wir, dass Sie unsere Anregungen 

wohlwollend aufnehmen und umsetzen. Gerne stehen wir Ihnen auch bei zukünftigen 

Gesetzesvorhaben und/oder -änderungen als lnteressenvertreter der Bauindustrie zur Seite. 

Gerne nehmen wir an der für den 06.09.2023 geplanten Anhörung teil. 

Mit freundlichen Grüßen  

Geschäftsführerin der 
Landesgruppe Thüringen 
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nach § Abs. 1 ues I nuringer 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
beteiligt Thüringer Gesetzgebungsverfahren hat, ist nach dem 

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteilclokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als • verpflichtende 
Mindestinfermationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Betelligtentransparenzdof<umentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme enden! 
- 

Zu welchem Gesetzentwurf haben  Ste  sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer. Vergabegesetzes - Bürokratleabbau und 
Verfahrensvereinfachung  fm  Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- [Drucksache 7/7451 - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

, - Drucksache 7/8029 - 

1.  

Haben  Ste  sich als Vertreter  diner  juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, A,G, eingetragene 
GenosSerischaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentitchen Rechts)?' . 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1; 2 ThürEietegdokG; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit  Free  2. Wenn ja, dann  waiter  rnit Frage3.) 

Name Orgahisationsform 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Region  Thuringen  • 

Gewerkschaft . 

• 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer -(oder Postfach) Schmidtstedter Ufer 26 

Postleitzghl, Ort 99084 Erfurt 

2.  
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, ri, h,  al  S Privatperson? 
(§ 5 Abe, 1 Ni-. 1, 2 ThürBeteildokG) 

' 

Name Vorname 

, 

13 Geschäfts: oder Dieristadresse D Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnedresse sind nur erfordenich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in Reinem Fall veröffentlIcht.) 

Straße, Hausnummer • 



Anlage 4 

Postleitzahl, Ort 
1 

3.  
Was Ist der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
{§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildbliG) 

Arbeitnehmervertretung 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher 

13 befürwortet, 
3 abgelehnt. 
0 ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusamrnen! 
(§ 5 Abs. 1  Mr,  4 Thür8eteildok(3) 

. . 

siehe Stellungnahme des DGB Bezirkes Hessen-Thüringen ' 

• 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum GesetzgebungsvPrhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThOrBeteildokG) 

3 ja (Hinweis:  waiter  mit Frage 6) D nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchern Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben  Ste  sich geäußert? 

0 per E-Mail 
, ‘ 

2 per Brief (Zusendung per Fax) 
' 

6.  

Haben Sie sich sie Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
§ 5 Abs. 1 Nr, 6 Th(rBetelidokG) 

0 ja _ 
3 nein  (wetter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 



Anlage 4 

Stimmen  Ste  einer Verbifentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Betelligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 Th0liele1!dok0) 

ja nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

ött,• Datum Unterschrift  
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Thüringen 

 

NGG ThOringen I Schmidtstedter Ufer 26 I 99084 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss f. Wirtschaft, Wissenschaft 
und digitale Gesellschft 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Per Fax: 0361-3772016  

Durchwahl I Ansprechpartnertn: timer  Zeichen I Unsere Nachricht  yowl;  / Ihr Zeichen I Ihre Nachricht vorm 

Erfurt, den gl.07.E3  

Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir schließen uns der Stellungnahme des DGB Bezirkes Hessen-Thüringen 
vollumfänglich an. 

Diese liegt Ihnen bereits vor oder wird in den nächsten Tagen bei ihnen eintreffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Löbel 
Geschäftsführer 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Region  Thuringen  
Schmidtstedter Ufer 26 
Telefon 0361-666440 Fax: 0361-6664415 
region.thuerIngen@ngg,net  

Posteingangsnummer:
19523/2023



• MR, LANDTAG POST 
31.07.2023 10:40 Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme Senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs )9 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029 - 

• 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1;2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Orgahisationsform 

• 
' etailtA-4-  

• 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) IJJ CJ2J A 

Postleitzahl, Ort 
• 

' 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs: 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

El Geschäfts- oder Dieristadresse El Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

, 

Straße, Hausnummer • 

1 



Anlage 4 

Postleitzahl, Ort 

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

N3a‘ 
 

kle AA t,(11•0 6,14A  

, 
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 befürwortet, 
O abgelehnt, 

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 

• (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidokG) 

— 
Q._ 

ç L —\KA' . jQ.cS .  , 

4r..---  

. 
Wurden Sie vom ' andtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhäben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) D nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchgm Anlass haben Sie sich geäußert? 

. . 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? • , 

0 per E-Mail • . 

Ei per Brief 

. 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildpkG) 

D ja .,.f4/ nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



Anlage 4 

• 
Stierimen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der • 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 'I Satz 2 ThürBeteildokG) 

ja . 
• 

lil nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigjceit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgef dert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum UhterSChr ff 

..j--- 
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Arbeitsgemeinschaft der 
Thüringer  
Han  ierksk ._iern 

13  

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 
LANDTAG POST 

24,07.2023 08:52 

aZ 

Erfurt, der 17. Juli 2023 

Stellungnahme zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Drucksachen 

7/7451 und 7/8029 

Sehr geehrte Frau  Dr.  Eglinski, 

die Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammer bedankt sich für Ihr Schreiben 
vom 7. Juni 2023 und die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den beiden o.g. Gesetzent-

würfen. 

Als Vertreter des Thüringer Handwerks haben wir uns in der Vergangenheit mehrfach 
kritisch zum Thüringer Vergabegesetz geäußert. Grundsätzlich setzen wir uns dafür ein, 

dass das Thüringer Vergabegesetz unbürokratisch, verständlich und nur auf wenige 

Vergabekriterien fokussiert ist. Ein nach diesen Kriterien aufgestelltes Vergabegesetz 

muss zwingend das Ziel verfolgen, die Vergabe öffentlicher Aufträge insbesondere für 
Unternehmen, die gewillt sind, sich an öffentlichen Vergaben zu beteiligen, attraktiv zu 

gestalten. Zuletzt war zu verzeichnen, dass die Teilnahme von Unternehmen an Vergaben 

öffentlicher Aufträge rückläufig ist. Als Gründe gaben die Unternehmen zumeist die bü-
rokratischen Hürden des Vergabeverfahrens an. Anstatt dies als Anlass für die Verände-
rungen zu nehmen, sind jedoch keine spürbaren Verschlankungen des Gesetzes erfolgt. 

Vielmehr wurden dem Thüringer Vergabegesetz immer weitere Regulierungen hinzuge-

fügt. 

Zum Entwurf der CDU-Fraktion nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die grundsätzliche Zielrichtung des Gesetzentwurfes, den Vergabeprozess für alle Betei-

ligten so einfach wie möglich zu gestalten, ohne dass Unternehmen an Rechtssicherheit 
einbüßen, begrüßen wir ausdrücklich. Vor allem die substanziellen Verringerung von 

Formblättern und Nachweispflichten tragen maßgeblich zur Verschlankung bei. 
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Die Erhöhung der Wertgrenzen für Verhandlungsvergaben auf 215.000 Euro im Liefer-
und Dienstleistungsbereich und das Ausbleiben von Veröffentlichungen auf der Vergabe-

plattform bewerten wir als kritisch, denn beide Maßnahmen schränken den Vergabewett-

bewerb ein. Eine Wertgrenze von 250.000 € im Baubereich erachten wir als angemessen. 

Die Einbeziehung von umweltbezogenen und sozialen Aspekten in das Vergabeverfahren 
sollte vollständig unterlassen werden, da diese nicht zur Verschlankung des Vergabege-
setzes beitragen, sondern dieses nur erweitern. 

Die Ersetzung der verschiedenen Formblätter durch eine allgemeine Erklärung begrüßen 
wir. Die Ausweitung digitaler Kommunikationswege und Möglichkeiten der Angebotsab-

gaben per E-Mail befürworten wir, denn beides würde zur Beschleunigung und Verschlan-

kung der Verfahren führen. Insbesondere im unteren Schwellenbereich würde dies eine 
erhebliche Entlastung bedeuten. 

Die geplante Absenkung der Beträge für Vergabenachprüfungsverfahren im Baubereich 

begrüßen wir, denn damit wird die Rechtsschutzmöglichkeit für die Unternehmen ausge-
weitet. 

Zum Entwurf der Regierungsfraktionen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen, dass sich auch dieser Entwurf an einzelnen Punkten des Evaluierungsgut-

achtens der Landesregierung orientiert. Allerdings erfolgt die Orientierung nur an sehr 

wenigen Stellen des Gutachtens bzw. greift nur einzelne, ganz wenige relevante Punkte 
auf. Die nur begrenzte Orientierung am Gutachten wird durch die Neuregelungen gänzlich 
entwertet. 

Die beabsichtigte Verschlankung des Vergabegesetzes begrüßen wir grundsätzlich, aller-
dings finden sich jedoch nur wenige Anhaltspunkte im Entwurf, die dieser Absicht tat-

sächlich und in der Gesamtbewertung der vorgelegten Änderungen Rechnung tragen. 

Zudem lehnen wir auch im Evaluierungsgutachten empfohlene Anhebung des vergabe-
spezifischen Mindestlohns ab. 

Die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle lehnen wir ausdrücklich ab. Die im 
Thüringer Landesverwaltungsamt angesiedelte Thüringer Vergabekammer steht jederzeit 

als Ansprechpartner für vergabespezifische Fragestellungen bereit. Die praktischen Erfah-
rungen dieser zeigen, dass auch individuelle Anfragen von der Thüringer Vergabekammer 
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beantwortet werden können. Eine zusätzliche Landesvergabeberatungsstelle würde zum 

einen personelle Ressourcen des Landes binden, die an anderen Stellen aktuell dringen-

der benötigt würden. Weiterhin würde es einen Aufbau von Doppelstrukturen bedeuten, 
den es zwingend zu vermeiden gilt. 

Bei Verstößen gegen Verpflichtungen der öffentlichen Auftragsvergabe werden Unterneh-

men aktuell für drei Jahre aus Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlos-

sen. Diese Regelung ist angemessen und hat sich bewährt. Eine Ausweitung um fünf 
Jahre ist willkürlich und lehnen wir daher entschieden ab. Ebenfalls lehnen wir die Ein-
führung eines Registers für von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossene Unter-

nehmen ausdrücklich ab. Ein solches Register wäre eine bundesweit einmalige Sonderlö-
sung, die wieder nur Personal binden sowie neue bürokratische Lasten und Verpflichtun-

gen mit sich bringen würde. Wir sehen an dieser Stelle das bestehende Wettbewerbsre-

gister auf Bundesebene als ausreichend an. 

Das  End-to-end-Prinzip wird der Digitalisierung von Vergabeverfahren gerecht, weshalb 
wir es ausdrücklich begrüßen. Verfahrensvereinfachungen durch die Möglichkeit abwei-

chender Festlegungen bei Direktaufträgen begrüßen wir unter dem Vorbehalt, dass die 
Teilnahme am Vergabeverfahren für Unternehmen attraktiver und keine unnötige Büro-
kratie weiter aufgebaut wird. Auch eine Kommunikation bei Direktaufträgen per E-Mail 

befürworten wir. 

Die Thüringer Handwerkskammern stehen Ihnen bei weiteren Fragen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Präsident 

Geschäftsführend: 
Handwurkskarnmer Erfurt 
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Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 
erbetenen Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Verband kommunaler Unternehmen e.V. 
Landesgruppe Thüringen 

E.V. 

Geschäfts-  oder Dienstadresse 
VKU Thüringen 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
Regierungsstraße 64 

Postleitzahl, Ort 99084 Erfurt 

2.  Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

d. h. als Privatperson? 

Name Vorname 

C Geschäfts- oder Dienstadresse E Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

1 



3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

Interessenvertretung 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

E befürwortet, 
E abgelehnt, 

X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

siehe beigefügte Stellungnahme 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) Ei nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

X per E-Mail 

E per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

ja X nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

X ja 0 nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

 

Erfurt, 24.07.2023 
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Im Anhörungsverfahren zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer 

Vergabegesetzes (Drucksache 7/8029) 

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer 

Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung 

im Thüringer Vergaberecht (Drucksache 7/7451) 

der Fraktion der CDU 

Erfurt, 24.07.2023 

In Thüringen sind 62 kommunale Unternehmen im VKU organisiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen in Thüringen 

leisten jährlich Investitionen in Höhe von über 300 Millionen Euro, erwirtschaften einen Umsatz von über 3 

Milliarden Euro und sind wichtiger Arbeitgeber von fast 6.000 Beschäftigten. 

Interessenvertretung: 
Der VKU ist registrierter Interessenvertreter und wird im Lobbyregister des Bundes unter der Registernummer: 
R000098 geführt. Der VKU betreibt Interessenvertretung auf der Grundlage des „Verhaltenskodex für 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Rahmen des Lobbyregistergesetzes". 

Verband kommunaler Unternehmen e.V.. Invalidenstraße 91 • 10115 Berlin 

Fon +49 30 58580-0 • Fax +49 30 58580-100 • Info@vku.de  • www.vku.de  
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Einleitung 

Der VKU vertritt in Thüringen 62 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Sparten 

Energie, Wasser und Entsorgung. Kommunalwirtschaftliche Unternehmen bieten ihre 

umfangreichen Dienstleistungen sicher, umweltverträglich und preisgünstig an. Sie leisten 

einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung. Mit den über 6.000 

Beschäftigten in Thüringen erwirtschafteten die VKU-Mitgliedsunternehmen 2016 über alle 

Sparten hinweg Umsatzerlöse in Höhe von über 3 Mrd. Euro. Die Investitionen beliefen sich 

auf über 300 Mio. Euro. Der überwiegende  Tell  davon fließt in Form von Aufträgen an 

Unternehmen in der Region. 

Die im VKU organisierten Unternehmen sind entweder als Eigenbetriebe oder Zweckverbände 

oder aber als Kapitalgesellschaften organisiert und sind damit in der Regel öffentliche 

Auftraggeber im Sinne von § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

oder Sektorenauftraggeber im Sinne des § 100 GWB. Die Unternehmen wenden bei der 

Vergabe von Aufträgen, deren Auftragswerte die Schwellenwerte gemäß § 106 GWB 

übersteigen, die bundesrechtlichen Vorgaben des GWB und der Vergabeverordnung (VgV) 

sowie gegebenenfalls die Vorgaben des zweiten Abschnitts der Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen - Teil A (VOB/A) an. 

Soweit es um Tätigkeiten auf den Gebieten der Trinkwasser- und Energieversorgung oder des 

Verkehrs geht, werden die Beschaffungen nach den Vorgaben des GWB und der 

Sektorenverordnung (SektV0) durchgeführt. Für Stadtwerke stellen die Beschaffungen im 

Sektorenbereich den Regelfall dar. 

Bei der Vergabe von Aufträgen im sog. Unterschwellenbereich wenden kommunale 

Unternehmen das Thüringer Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Thüringer 

Vergabegesetz - ThürVgG) an, soweit nicht für den konkreten Beschaffungsvorgang eine 

Ausnahme besteht. 

Mit den nun vorliegenden Gesetzentwürfen der Koalition sowie der CDU-Fraktion soll das 

Thüringer Vergabegesetz weiterentwickelt werden. Schwerpunkte sind dabei tarifrechtliche 

Fortentwicklungen, Vereinfachungen und die Digitalisierung der Abläufe. 

Seitens des VKU halten wir diese Fortentwicklung des Vergaberechts im Grundsatz für richtig. 

Maßstab für die kommunalen Unternehmen muss dabei stets die Verständlichkeit und damit 

die Anwenderfreundlichkeit des Vergaberechts sein: 

• Vergaberecht muss so verständlich formuliert sein, dass potenzielle Bieter ermutigt 

werden, ein Angebot abzugeben — und nicht durch neue Vorgaben abgeschreckt 

werden. 

• Zudem sollten Weiterentwicklungen des Vergaberechts stets auch die 

Wirtschaftlichkeit der Beschaffung der öffentlichen Hand im Blick haben. Letztere 

würde aber gefährdet, wenn Neuregelungen einen Rückgang bei den 

Angebotseingängen auslösen könnten. 

DIE )10MMUNALEN M 
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• Der Aufwand für die Durchführung eines Vergabeverfahrens muss sowohl für den 

Auftraggeber als auch für die Bieter realisierbar sein und im Zusammenhang mit den 

Grundsätzen des Vergaberechts stehen. Kontrollpflichten und vergaberechtsfrennde 

Aspekte gefährden dies. 

Zum Entwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Gesetzentwurf enthält eine moderate Weiterentwicklung der vergaberechtlichen 

Vorschriften mit durchaus einigen Ansätzen für Erleichterungen. 

Weitergehende Erleichterungen durch die Anhebung der Wertgrenzen für die Wahl der 

Vergabeverfahren sollten jedoch noch ergänzt werden, spätestens im Verordnungswege. (Die 

Regelung über die Wertgrenzen in Ziffer 1.2.2.1 f. der Thüringer Verwaltungsvorschrift zur 

Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVVöA) ist nach unserem Kenntnistand zum 30.06.2023 

ausgelaufen und muss nun dringend — am besten rückwirkend — verlängert werden. Eine 

belastbare Aussage seitens der Landesregierung, dass die Wertgrenzen weiter genutzt 

werden können, ist für die Praxis dringend geboten.) 

Die Einführung von zusätzlichen Schritten im Vergabeverfahren sollte aber dringendst 

vermieden werden. Wir raten daher von der Einführung eines neuen Registers durch das 

Landesarbeitsministerium ab. 

Zu den einzelnen Themenschwerpunkten des Entwurfs nehmen wir folgendermaßen Stellung. 

(Die Bezeichnungen der Paragraphen beziehen sich dabei auf die bislang geltende Fassung.) 

1. Vereinfachungen des Vergaberechts 

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf an verschiedenen Stellen Erleichterungen bei der 

Auftragsvergabe schafft. 

• Ziffer 1 — § 1 Abs. 2 S. 2 

Der Entwurf der Stellungnahme begrüßt u.a. die Möglichkeit, im Verordnungsweg 

Wertgrenzen für Direktvergaben festzulegen. Der Vorschlag ist auch aus unserer Sicht 

grundsätzlich gut. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die Wertgrenzen mit sonstigen 

vergaberechtlichen Regelungen kompatibel sind. So enthält z.B. § 3a Abs. 4 VOB/A die 

Regelung, dass bei Bauleistungen eine Direktvergabe bis zu einem Auftragswert von 3.000 € 

netto zulässig ist. In Zuwendungsbescheiden wird in der Regel vorgegeben, dass „das 

Vergaberecht" einzuhalten ist. Es muss daher im Sinne der Anwendungssicherheit 

ausgeschlossen werden, dass im Verordnungsweg Regelungen erlassen werden, die im 

Widerspruch zu anderen Regelungen stehen. Dies gilt für die aufgeführte Erweiterung der 

Regelungskompetenzen des zuständigen Ministeriums hinsichtlich der möglichen Einführung 

von Direktvergaben und weiterer Verfahrenserleichterungen. Letztere bieten für besondere 
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Gegebenheiten, d. h. für dringliche oder besonders relevante und allgemein akzeptierte 

Vorhaben die Möglichkeit, ohne viel Aufwand Vergabeverfahren zu erleichtern. 

Ein konkretes Beispiel für eine demnächst anstehende Aufgabe auf kommunaler Ebene, für 

die vergaberechtliche Ausnahmen oder Erleichterungen hilfreich sowie innovativ wären und 

frühzeitig a ngedacht werden können, ist die sog. „kommunale Wärmeplanung". 

• Ziffer 2 — § 2 Abs. 1 

Auch die Einführung eines Angebots der vergaberechtlichen Beratung für die Auftraggeber ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Offen bleiben hier jedoch die Ausgestaltung sowie der Umfang. 

Welche Leistungen sind von der „Beratung der Landesvergabeberatungsstelle für die 

Erstellung der Ausschreibung und zur Begleitung des Verfahrens" konkret umfasst? Beinhaltet 

dies eine Prüfung der Vergabeunterlagen auf Konformität? Erfolgt die Beratung unentgeltlich 

(wie finanziert sich die Landesvergabeberatungsstelle)? Ist die Beratung personell und zeitlich 

realistisch, da die Durchführung von Vergabeverfahren oftmals keine Verzögerungen 

zulassen? 

Gleichwohl die Auftraggeber gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 ThürVgG sicherzustellen haben, dass die 

mit der Vergabe öffentlicher Aufträge befassten Beschäftigten über angemessene Ken ntnisse 

im Vergaberecht verfügen, würde eine Landesvergabeberatungsstelle kleineren kommunalen 

Unternehmen zugutekommen. 

• Ziffer 6 — § 11 

Die Streichung der Regelung über die  ILO-Kernarbeitsnormen ist im Sinne der 

Übersichtlichkeit ist richtig. An der Geltung der im bisherigen § 11 wiedergegeben Normen 

ändert eine Streichung im Landesvergabegesetz nichts. Die  ILO-Kernarbeitsnormen erfahren 

in der Praxis ohnehin eine Aufwertung durch die Bezugnahme auf diese im neuen 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Das Ziel der Verschlankung und Vereinfachung der 

Vergabebestimmungen wird nicht konsequent und streng umgesetzt: entfallene werden in 

andere Regelungen überführt. Bereits in UVg0/ VOB/A vorgesehene Regelungen wiederholen 

sich. 

• Ziffer 9 — § 13 

Die Streichung der Regelung des § 13 über die Berücksichtigung von sozialen oder 

umweltbezogenen Maßnahmen bei gleichwertigen Angeboten ist konsequent. Die 

Gesetzesbegründung spricht von mangelndem Bedarf in der Praxis. Zudem sieht die Regelung 

die Vermischung von Eignungs- und Zuschlagskriterien ausdrücklich vor, was in der 

Rechtsprechung und Literatur zum Vergaberecht grundsätzlich eher kritisch gesehen wird. Die 

Vorgaben zu umwelt- und sozialen Aspekten sind in beiden Entwürfen wenig messbar und 

unkonkret — aus unserer Sicht sind dahingehende Regelungen (welche eher als Ziele formuliert 

sind) im Thüringer Vergabegesetz nicht notwendig, da z.B. nach clean  vehicles directive  (u.a.), 

Klimagesetze (z.B. Gebäudeenergiegesetz, EnergieeinsparVO u.a. aber auch 

LieferkettensorgfaltspflichtenG...) bereits umwelt- und ressourcenschonende und soziale 



VERBAND KOMMUNALER 
UNTERNEHMEN e.V. 

Beschaffung immanent ist. Aus unserer Sicht wäre hier eine wesentliche Kürzung bei gleicher 

Zielerreichung möglich. 

2. Digitalisierung 

• Ziffer 3 — § 3 Abs. 3 

Künftig sollen auch kommunale Auftraggeber verpflichtet werden, öffentliche Aufträge auf 

der zentralen Landesvergabeplattform oder auf dem Bekanntmachungsservice des Bundes zu 

veröffentlichen. 

Dies kann einerseits für kommunale Auftraggeber eine Umstellung interner Arbeitsprozesse 

bedeuten. Andererseits führt eine Umstellung auf die elektronische Vergabe mit 

entsprechender Veröffentlichung zu dauerhaften Arbeitserleichterungen und zu mehr 

Transparenz. Es ist richtig, diese Pflicht erst nach einer weiteren Übergangszeit, wie im 

Entwurf zu § 20a vorgesehen, in Kraft zu setzen. Einige Unternehmen führen 

Vergabeverfahren in der Regel elektronisch unter Nutzung frei wählbarer Vergabeplattformen 

von Drittanbietern durch. Hier haben sich in der Vergangenheit Schnittstellenprobleme zur 

landeseigenen Plattform ergeben. Bevor somit auch für kommunale Auftraggeber die Nutzung 

der Landesplattform verbindlich vorgegeben wird, muss gewährleistet sein, dass derartige 

Schnittstellenprobleme ausgeräumt sind und die Inhalte der von Drittanbietern betriebenen 

Vergabeplattformen unproblematisch in das landeseigene Portal übernommen werden 

können. 

Eine Verfahrenserleichterung durch elektronische Vergabeteilnahme via E-Mail wird begrüßt, 

in bestimmten Verfahren (Direktauftrag, freihändige Vergabe bzw. Verhandlungsvergabe 

unterhalb der einschlägigen Werte für Nachprüfverfahren) sollten Aufforderung zur 

Angebotsabgabe, Bieterkommunikation, Aufklärung, Zuschlag und Informationen an 

unterlegene Bieter in E-Mail-Austausch möglich sein. 

3. Tarifvertragliche Regelungen 

• Ziffer 4 — 5 10 Abs. 4,5 und 7 

• Ziffer 5 — 5 10a 

Die Kommentierung der Anpassung der Regelungen des § 10 über Tariftreue, Mindestentgelt 

und Entgeltgleichheit sowie des § 10a über Betreiberwechsel bei der Erbringung von 

Personenverkehrsdiensten überlassen wir im Wesentlichen den kommunalen 

Spitzenverbänden und dem kommunalen Arbeitgeberverband. 

Ein wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs ist jedoch, dass auch Kommunen und kommunale 

Unternehmen künftig die Tariftreueregelungen anwenden müssen. Unabhängig von der Höhe 

des Tarifes führt dies zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand, zumal die 

Auftraggeber durch die Änderung des § 17 a.F. künftig auch verpflichtende Kontrollen 
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durchführen müssten. Es kann nicht Sache eines kommunalen Unternehmens sein, 

Lohnabrechnungen eines Auftragnehmers zu überprüfen. Daher würden wir eine 

entsprechende Regelung eher ablehnen. 

4. Kontrollen, Sanktionen 

• Ziffer 13 — 5 17 

Die Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen soll künftig verpflichtend und nicht 

freiwillig erfolgen. Diese Anpassung dürfte Vergabeverfahren eher schwieriger machen. 

Auftraggeber können somit nicht mehr selbst einschätzen, ob auf eine Kontrolle im Einzelfall 

gänzlich verzichtet werden kann. Wir lehnen diese Anpassung daher ab. Dies insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass unklar bleibt, was „stichprobenartige" Kontrollen beinhalten 

sollen. Muss daher zwingend jeder Auftragnehmer mindestens einmal kontrolliert werden, 

obgleich keine Anhaltspunkte für die Nichteinhaltung bestehen? Die Begründung führt 

lediglich aus, dass stichprobenartige Kontrollen die Qualität der in dem Gesetz 

festgeschriebenen Verpflichtungen gesichert werden soll, führt jedoch nicht aus, welche 

konkreten Maßnahmen vom Auftraggeber gefordert werden. Die Regelung ist mithin nicht 

transparent. Der damit einhergehende Mehraufwand beim Auftraggeber ist 

unverhältnismäßig und verkennt, dass Kontrollen nur dann erforderlich sind, wenn sich 

konkrete Anhaltspunkt für die Nichteinhaltung ergeben. 

Sinnvoller wäre es nach diesseitiger Einschätzung die bisherige Fassung zu belassen. 

Ergänzend könnte hinter § 17 Abs. 1 S. 1 a. F. folgendes eingefügt werden: 

„Auftraggeber, die im Einzelfall auf die Durchführung von Kontrollen verzichten, haben dies zu 

dokumentieren." 

• Ziffer 14 — § 18 

Die Anhebung der Höchstdauer des Ausschlusses von der Auftragsvergabe auf 5 Jahre kann 

mitgetragen werden. Wichtig ist, dass der konkrete Einzelfall bewertet wird und dass somit 

auch kürzere Ausschlussfristen möglich sind. 

Die Einführung eines neuen Registers für die von der Auftragsvergabe ausgeschlossenen 

Unternehmen wird abgelehnt. Dabei ist das Ziel der vorgeschlagenen Regelung grundsätzlich 

nachvollziehbar. 

Das neu durch die Landesregierung einzuführende Register würde allerdings eine ganz 

ähnliche Zielsetzung verfolgen wie das bereits beim Bundeskartellamt eingerichtete 

Wettbewerbsregister, das erst zum 01.06.2022 in Betrieb genommen wurde. 

Die Einrichtung eines weiteren Registers würde eine echte „Doppelstruktur" darstellen. 

Sinnvoller wäre es, zunächst dafür zu werben, dass auch die im neuen Gesetzesvorschlag 

dargestellten Regelverstöße über das Wettbewerbsregister abrufbar werden. Dies erfordert 

sicherlich einigen Diskussionsaufwand mit dem Bund und den anderen Bundesländern. Diese 
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Mühe wäre aber absolut vorzugswürdig gegenüber der Einführung einer weiteren 

Behördenstruktur und einem zusätzlichen verpflichtenden Schritt im Vergabeverfahren. 

Darüber hinaus ist im Gesetzesentwurf lediglich geregelt, dass ein solches Register 

eingerichtet werden soll, jedoch nicht, wie mit den Eintragungen umzugehen ist. Es wird nicht 

geregelt, dass auf der Grundlage der Registereintragung ein Ausschluss in einem anderen 

Vergabeverfahren (eines anderen Auftraggebers) erfolgen kann. 

Zum Entwurf der CDU-Fraktion 

Dieser Gesetzentwurf enthält ebenfalls einige nennenswerte Erleichterungen. Soweit wir 

Änderungen einzelner Vorschriften bereits beim Entwurf der Koalitionsfraktionen 

kommentiert haben und uns keine Anmerkungen anderen Inhalts geboten erscheint, 

verweisen wir auf die bereits dargelegten Erläuterungen und wiederholen diese nicht. 

Zu den einzelnen Themenschwerpunkten des Entwurfs nehmen wir folgendermaßen Stellung: 

Vereinfachungen des Vergaberechts 

Auch dieser Gesetzentwurf setzt sich begrüßenswerter Weise an verschiedenen Stellen für 

Erleichterungen bei der Auftragsvergabe ein. 

• Ziffer 1— § 1 

Die Anhebung der Wertgrenzen halten wir für inzwischen für dringend geboten. Wir würden 

es im Sinne der Klarheit und Vereinheitlichung der Vergabeschwellenwerte begrüßen, wenn — 

wie auch während der  Corona  Erleichterung- auf die EU Schwellenwerte Bezug genommen 

wird, etwa dergestalt, dass eine beschränkte Ausschreibung (oder freihändige Vergabe  etc.)  

bis EU-Schwelle zulässig ist. Hier wäre auch ein dynamischer Verweis auf EU- Kommission 

denkbar, so dass ein Verweis auf VO des Ministeriums entbehrlich wäre. 

Auch die Ermöglichung der Vergabe von Direktaufträgen per Verordnung ist sehr sinnvoll (Abs. 

3). Ob es sinnvoll ist, für die per Verordnung festzulegenden Wertgrenzen der einzelnen 

Vergabearten bereits per Gesetz Mindestgrenzen vorzugeben erscheint diskutabel. Jedenfalls 

dürften diese Wertgrenzen, die europarechtlich vorgegebenen und durch Bundesrecht 

umgesetzten Schwellenwerte nicht übersteigen (Höchstgrenzen). 

• Ziffer 2 — § 4 

Was die Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Aspekte angeht, spricht sich der VKU 

seit jeher für eine optionale Verwendung nach Einschätzung des Auftraggebers im konkreten 

Fall aus. Klar ist, dass durch die Beschaffungstätigkeit immense umweltbezogene oder soziale 

Ziele erreicht werden können. Klar ist aber auch, dass nicht jede einzelne Beschaffung 

gleichermaßen zur Erreichung dieser Ziele etwas beitragen kann. Daher plädieren wir dafür, 
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es der Einschätzung des jeweiligen öffentlichen Auftraggebers zu überlassen, welche sozialen 

und ökologischen Kriterien im konkreten Vergabeverfahren verwendet werden. 

Jedenfalls für kommunale Beschaffungen bietet der bisherige § 4 bereits die o.g. Spielräume. 

Daran scheint auch der Vorschlag der CDU-Fraktion nichts zu ändern. 

• Ziffer 11 — § 12a 

Die Vorgabe über Verfahrensanforderungen zu den Erklärungen soll dahingehend modifiziert 

werden, dass Bieter schriftlich bestätigen, dass sie die Vorgaben des Gesetzes verstanden 

haben und einhalten. Auch auf das Bestbieterprinzip soll verzichtet werden. 

Das beschriebene Vorgehen ist tatsächlich sehr einfach. Ob Auftraggeber tatsächlich 

grundsätzlich darauf verzichten möchten, sich auch vom Bestbieter wesentliche die Eignung 

begründende Dokumente vorlegen zu lassen, können wir jedenfalls im Grundsatz nicht ohne 

Weiteres annehmen. Die Nachweisführung (Formblätter) wird durch Eigenerklärung ersetzt: 

dies ist keine wesentliche Verbesserung zum Vorentwurf, wonach auch nur vom Bestbieter 

die Formblätter beizubringen waren. Sofern die Regelung „Bestbieter-Prinzip" weiter gilt und 

die einseitige Erklärung nur von diesem vorzulegen ist, ist die Regelung sinnvoll. 

In § 8 Abs. 2 der Entwurfsfassung sieht vor, dass die Angebotsabgabe per E-Mail erfolgen kann. 

Dies dürfte auch den Bedürfnissen der Praxis entsprechen. Gleichzeitig soll der Auftraggeber 

jedoch durch organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass keine 

Manipulationsmöglichkeiten bestehen. Ein solcher Ausschluss von 

Manipulationsmöglichkeiten dürfte in der Praxis nicht möglich sein, da die E-Mail kein absolut 

sicherer Kommunikationsweg ist. Ein Restrisiko bleibt folglich bestehen. Der letzte Satz in Abs. 

2 müsste daher abgemildert oder gestrichen werden. 

• Ziffer 18 — 5 19 

Der bisherige § 19 Abs. 4 ThürVgG soll dahingehend geändert werden, dass die Schwelle für 

die Nachprüfung bei Bauaufträgen von bislang 150.000 € auf 75.000 € abgesenkt wird. Dies 

führt zu einer Zunahme der Anwendungsfälle. Auch steigen der Bearbeitungsaufwand und die 

Verfahrensdauer, da die Zahl derjenigen Verfahren steigt, in denen Bieter ein 

Absageschreiben  gem.  § 19 Abs. 1 ThürVgG erhalten müssen. Die Regelung wird daher 

abgelehnt. Im Gegenteil erscheint es ratsam, die Anwendungsschwelle über das bisherige 

Niveau hinaus anzuheben. Auch bleiben (Bagatell-)Losvergaben unberücksichtigt: diese sind 

weiterhin einer Nachprüfung zugänglich. 
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Zum Fragenkatalog im Rahmen der Anhörung 

1, Wie bewerten Sie die Ausweitung der Bestimmungen zur Tariftreue und zum 

Vergabemindestlohn auf kommunale und sonstige Auftraggeber als Maßnahme zur 

Weiterentwicklung des Vergabegesetzes? 

Die Regelungen zu Tariftreue und (§10) sind sehr aufgebläht und kompliziert (insbesondere 

Vorschlag RRG). Die Differenzierung zwischen staatlichen und kommunalen AG ist nicht immer 

nachvollziehbar (Entwurf CDU). Ein wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs ist jedoch, dass 

auch Kommunen und kommunale Unternehmen künftig die Tariftreueregelungen anwenden 

müssen. Unabhängig von der Höhe des Tarifes führt dies zu einem erheblichen 

administrativen Mehraufwand, zumal die Auftraggeber durch die Änderung des § 17 a.F. 

künftig auch verpflichtende Kontrollen durchführen müssten. Es kann nicht Sache eines 

kommunalen Unternehmens sein, Lohnabrechnungen eines Auftragnehmers zu überprüfen. 

Daher würden wir eine entsprechende Regelung eher ablehnen. Im Übrigen überlassen wir 

die Bewertung der Anpassung der Regelungen über Tariftreue, Mindestentgelt und 

Entgeltgleichheit den kommunalen Spitzenverbänden und dem kommunalen 

Arbeitgeberverband. 

2, Wie schätzen Sie die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle ein, die 

unterstützend im Vergabeverfahren wirken soll? In welchen Prozessen des 

Vergabeverfahrens sehen Sie konkreten Beratungsbedarf? Welche Aufgabe(n) sollte 

die Landesvergabeberatungsstelle konkret übernehmen? 

Die Einführung eines Angebots der vergaberechtlichen Beratung für die Auftraggeber ist 

grundsätzlich zu begrüßen, deren Verbindlichkeit und Zugänglichkeit sind indessen unklar. 

Es wäre denkbar die Beratungsstelle für unklare Fragen z.B. bei der Vorbereitung von 

Verfahren einzuschalten. Eine entsprechende Beratungsstelle sollte jedenfalls Expertise 

vorhalten für alle Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Thüringer Vergabegesetz und der 

Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge. 

Die Beratungsstelle dürfte sicherlich gerade auch von kleineren Kommunen sowie deren 

Einrichtungen und Unternehmen angefragt werden, so dass auch Beratungsbedarf zu 

grundsätzlichen vergaberechtlichen und organisatorischen Aspekten im Bereich Beschaffung 

bestehen wird. Dies kann von der Prüfung der Vergabeunterlagen bis hin zur Rechtsberatung 

bei Rügen gehen. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob derartige Beratungen personell und 

zeitlich realisierbar sind. 

3. Wie bewerten Sie die Einführung eines Registers für die von der öffentlichen 

Auftragsvergabe ausgeschlossenen Unternehmen? 

Mit dem Wettbewerbsregister, das durch das Bundeskartellamt seit dem 01.06.2022 

betrieben wird, gibt es bereits ein vergleichbares Register. Der Freistaat Thüringen sollte sich 

dafür einsetzen, die Aufgaben des Wettbewerbsregisters (geringfügig) zu erweitern, so dass 

dort auch Verstöße gegen Landesvergaberecht eingetragen und abgerufen werden können. 
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Die Einführung einer „Doppel-Struktur" durch ein neues Register sollte unbedingt vermieden 

werden. 

4. Wie bewerten Sie die Weiterentwicklung des § 15 „Kontrollen" des Gesetzentwurfs in 

Drucksache 7/8029? 

Die Weiterentwicklung der Regelung von einer „Kann-Vorschrift" zu einer „Muss-Vorschrift" 

stellt keine Erleichterung des Vergaberechts dar, sondern eine Verschärfung. Eine solche ist 

grundsätzlich abzulehnen. Es gibt andere Lösungen, um Effektivität von Kontrollen 

herzustellen. Zudem sollte diese auf Fälle begrenzt sein, in denen konkrete Anhaltspunkte für 

Verstöße bestehen, und im Ermessen des Auftraggebers stehen. 

5. Welche konkrete Ausgestaltung eines digitalisierten Vergabeverfahrens müsste ihrer 

Meinung nach erfüllt sein, um eine Verfahrenserleichterung zu bewirken? 

Für Auftraggeber ist die Umstellung auf digitalisierte bzw. elektronische Vergabeverfahren 

stets mit Aufwand verbunden, langfristig aber eine Erleichterung. Die Gewährung einer 

Übergangsfrist ist daher richtig. 

Für Bieter dürfte es wichtig sein, alle relevanten Informationen von Aufträgen einer Branche 

auf einer Vergabeplattform zu finden. Dazu müssen sämtliche Vorgänge auf der Plattform des 

Bundes auffindbar sein. Ob es daneben dauerhaft Bedarf für Plattformen des jeweiligen 

Bundeslandes gibt, wird sich zeigen. 

6. Wie bewerten sie die Verfahrenserleichterung durch eine elektronische 

Vergabeteilnahme via E-Mail? 

Die Kommunikation per E-Mail ist nach unserem Kenntnisstand nur in Vergaben mit 

überschaubaren Auftragswerten möglich sowie bei Direktvergaben, freihändigen Vergaben 

oder Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Hier sollte die E-Mail aber auch 

gestattet sein. Ein Schrifterfordernis ist nicht mehr zeitgemäß. 

Die Verfahrenserleichterung ist nicht nur bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen 

angezeigt und sollte auch auf Bauleistungen ausgeweitet werden. 

7. Wie bewerten Sie die Verfahrenserleichterung durch eine einheitliche 

Vergabeplattform? 

Gerade für Bieter ist es wichtig, alle erforderlichen Informationen für die Bewerbung auf 

Ausschreibungen der öffentlichen Hand gebündelt, möglichst auf einer Plattform zu finden. 

Dass Bietern die Teilnahme am Vergabeverfahren möglichst leichtgemacht wird, liegt auch im 

Interesse der Öffentlichen Auftraggeber. 

Für öffentliche Auftraggeber sollte die Vorgabe einer Vergabeplattform kein Problem 

darstellen, da in der Praxis die eVergabe-Tools die Einstellung auf den vorgegebenen 

Vergabeplattformen automatisch übernehmen sollten. Soweit bislang bei Vergaben im 

Unterschwellenbereich keine eVergabe-Tools genutzt werden oder die Einstellung der 
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Ausschreibung auf anderen Plattformen erfolgt, ist die in § 20a des Koalitionsentwurfs 

vorgesehene besondere Übergangsfrist von zwei Jahren hilfreich, aber auch notwendig. 

Da kommunale Auftraggeber bereits teilweise (alternative) Vergabeplattformen nutzen, ist 

die Verpflichtung zur Nutzung einer bestimmten Plattform abzulehnen. Dem Auftraggeber 

sollte hier die Wahlmöglichkeit bleiben, welche Plattform er nutzt. 

8. Wie würden Sie die Aufnahme des Merkmals Regionalität in § 4 Abs. 4 S. 5 des 
Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten? 

Die Aufnahme des Merkmals Regionalität in § 4 Abs. 4 Nr. 5 als Ergänzung der in Betracht 

kommenden sozialen und ökologischen Aspekte der „umweltbezogenen und sozialen 

Verträglichkeit der verwendeten Produkte einschließlich deren Herkunft und Produktion" 

erscheint nur auf den ersten Blick zweckmäßig. 

Was Vergaben im Oberschwellenbereich angeht, gehen wir davon aus, dass eine 

Differenzierung unmittelbar nach dem Ort, die im Zusammenhang mit der Erbringung der 

Leistung steht, nicht in Betracht kommt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es um eine Leistung 

geht, die innerhalb des EU-Binnenmarktes beschafft wird. Die Aufnahme eines 

Vergabekriteriums, das im Widerspruch steht zu Grundsätzen des EU-Rechts, wie dem freien 

Waren- oder Dienstleistungsverkehr, sollte u. E. nicht im Unterschwellenbereich genutzt 

werden. Dies würde nur zu Wertungswidersprüchen führen. 

Wir lehnen das Kriterium der Regionalität daher in diesem Zusammenhang ab — auch wenn 

dieses Kriterium außerhalb des Vergaberechts in vielen Zusammenhängen durchaus 

anerkannt ist. 

9. Wie würden Sie die Aufnahme von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für 
Arbeitnehmende in § 4 des Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten? 

Das Kriterium Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer scheint jedenfalls 

nicht offensichtlich gegen EU-Recht zu verstoßen. 

Der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer stellt allerdings eine grundsätzliche 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dar. Beispielsfälle, in denen es sich gerade bei der 

Beschaffung durch öffentliche Auftraggeber anbietet, den Gesundheitsschutz der 

Arbeitnehmer des Auftragnehmers bei Durchführung des Auftrags zu erhöhen, drängen 

sich nicht auf. Insofern stellt sich die Frage, ob durch das Vergaberecht 

Gesundheitsschutzstandards modifiziert werden sollen. Die Aufnahme dieses Kriteriums 

würde letztendlich voraussetzen, dass die Einhaltung dieser Vorgabe auch kontrolliert 

werden könnte. Spätestens an diesem Punkt würde für Bieter und Auftraggeber 

deutlicher Mehraufwand im Vergabeverfahren entstehen. Dies verstößt gegen unsere 

grundlegende Position, dass Vergabeverfahren erleichtert werden müssen, um 

potentielle Bieter in stärkerem Maße zu ermutigen, an öffentlichen Ausschreibungen 

teilzunehmen. 
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Wir regen daher an, dass wichtige Thema des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer im 

Fachrecht zu überarbeiten. Dies würde auch solchen Arbeitnehmern zugutekommen, die 

außerhalb öffentlicher Beschaffungsvorgänge tätig sind. 

10. Wie kann unter dem Aspekt Klimaschutz die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft und 

Produktlebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen sowie Maßnahmen zur 

Nachhaltigkeit bezüglich Dekarbonisierung und Energie- und Ressourceneffizienz im 

Vergabegesetz verbessert beziehungsweise realisiert werden? 

Die vorgenannten Aspekte können bereits nach der aktuellen Fassung des § 4 umfassend 

einbezogen werden. Dass § 4 eher abstrakt gefasst ist, würden wir als Vorteil sehen. Denn 

so wird eine optionale, auf den Einzelfall angepasste, aber zugleich weitgehende 

Anwendbarkeit von Umweltaspekten ermöglicht. 

Wir würden zurzeit keine Anpassung der Normen über die Anwendbarkeit von 

ökologische oder sozialen Aspekten empfehlen. Dabei sollte u. E. auch berücksichtigt 

werden, dass das Bundeswirtschaftsministerium zurzeit eine umfassende Konsultation 

zum sog. „Vergabetransformationspaket" durchführt. Die bessere Einbeziehung sozialer 

und ökologischer Aspekte ist ein wesentliches Diskussionsthema der Konsultation. Sollten 

dort neue und geeignete Vorschläge für eine bundesweite Regelung gefunden werden, 

könnte der Freistaat Thüringen diese auch für das Landesvergabegesetz übernehmen. 

11. Wie bewerten Sie den Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktauftrag, 

Verhandlungsvergabe oder freihändige Vergabe und beschränkte Ausschreibung 

ohne Teilnahmewettbewerb einzuführen und welche Grenzen erachten Sie 

diesbezüglich als sinnvoll? 

Wertgrenzen für die freie Wahl der Art des Vergabeverfahrens und auch für Direktaufträge 

sind ein ganz wesentliches Instrument, um Verfahrenserleichterungen zu schaffen. 

Die Wertgrenzen, die in Ziffer 1.2.2.1 f. der Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge geregelt werden, die allerdings zum 30.06.2023 außer Kraft getreten 

sind, müssen unverzüglich, möglichst rückwirkend, verlängert werden. 

Die Wertgrenzen sollten erhöht werden, um die Inflation auszugleichen und auch um 

tatsächliche Erleichterung zu schaffen. Die Wertgrenzen sollten auf  ca.  150 — 200 % des 

Bestandswertes erhöht werden, wobei die vergaberechtlichen Schwellenwerte nach § 106 

GWB eine Obergrenze darstellen. 

Gesetzliche Mindestgrenzen sind in diesem Zusammenhang eher untypisch und u. E. auch 

nicht erforderlich. Wichtiger ist, dass hinsichtlich der Anwendbarkeit der o.g. Wertgrenzen-

Regelungen schnell gehandelt wird. 
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12. Wie bewerten Sie den Vorschlag der Einführung einer maximal einseitigen 

Eigenerklärung zum Ersatz der bisherigen Formblätter? 

Die bisherige Bestbieter-Regelung hat bereits für Entlastung gesorgt. Die Vorlage einer 

Erklärung, die lediglich beinhaltet, das Gesetz verstanden und eingehalten zu haben, erscheint 

uns etwas anfällig für Missverständnisse, was dem Einsatz in der Praxis entgegenstehen 

könnte. 

13. Auf welchem Wege ist es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, soziale und ökologische Kriterien 

in öffentlichen Projekten zu berücksichtigen? Inwieweit ist das Vergabegesetz dafür 

der richtige Ort? 

Um ambitionierte — und heutzutage zweifellos erforderliche — soziale und ökologische Ziele 

erreichen zu können, ohne dabei weiteren Aufwand im Vergabeverfahren für Bieter sowie 

Auftraggeber zu verursachen, empfehlen wir dringend, die Berücksichtigung sozialer, 

ökologischer und auch innovativer Kriterien optional auszugestalten, und nicht obligatorisch. 

Denn letztendlich können die jeweiligen Auftraggeber am besten einschätzen, ob bei einem 

bestimmten Beschaffungsvorgang entsprechende soziale, ökologische und innovative Ziele zu 

angemessenem Aufwand erreicht werden können. 

Obligatorische Vorgaben gehören dagegen in die Fachgesetze außerhalb des Vergaberechts 

im engeren Sinne. Dies gewährleistet, dass diese Ziele nicht nur bei öffentlichen 

Beschaffungen, sondern grundsätzlich verfolgt werden. Dass der öffentlichen Hand 

hinsichtlich der Erreichung ökologischer und sozialer Ziele eine Vorbildfunktion zukommt ist 

völlig klar. Starre Verpflichtungen durch das Vergaberecht braucht es jedoch nicht, um 

öffentliche Auftraggeber zu motivieren, einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten. 
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Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. . .

Bitte gut leserflch QusfüfSön und zusQtnmen mit der SteHungnQhme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrifttich geäußert'(Titel des Geseizeniwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer. Vergab eg esefzes - Bürokratleabbau und
Verfahrensvereinfachung Im Thüringer Vergaberecht
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/7451 -
Gösetz ?ur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/8029 - •

/ ..,,, . - __ .. .......... . _^^^^—.- .. __. _.........—— *

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
äffehtiichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,'2 ThürBeteHdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder DIenstadresse

Straße, Hausnummer-(oder Postfach)

Postlöitzph), Ort

Organ isatkmaform

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
[§ 5 AbSi. 1 Nr. 1,2 Thür8etel!dol<G)

Marne

D^n^

Vorname

•k-^us

^ Geschäfts- oder Dieristadresse D Wohnadresse

^Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderifch, wann keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadfesss

>vird In keinem Fall veröffentlichl)

Straße, Hausnümmer
Tn'-füfndk-^c'U^T UCt<V^c^
J-i^'hJ' f^v<i^t/ot.

Cw-l-fo'I^SIr.5 "
1(wn D'a<o<



3.

4.

:)ostieitzahl, Ort

Vas Ist der SchwerpunKt Ihrer fnhatliichen oder beruflichen Tätigkeit?
&5Abs,1Nr.3ThürBel8lfdokG)

:Pro<e^or -^r ArWs-, TL<c(u^<fe_,- uc«^ t^} (^cl<cL^£y^o(g,^^

c^ 4^r ';pi^^'c^-Scl<t((e^ Ui.uWr^^+ '~IG^

iabe'n Sie fn Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

] befürwortet,
] abgelehnt,
t ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

iltte fassen Sie {<urz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schrifttfchen Beitrages zum
iesetzgQbungsverfahren zusammenl
; 5 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBeteildoKG)

/urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhäben
nzureichen?
5 Abs, 1 Nr. S ThürBetelldoKG)

^ ja (Hinweis; weiter mit Fraga 6) 3 nein

fenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

welcher Form haben Sie sich geäußert? •

perE-Mail ' .

per Brief

äfcien Sie sich als Anwaltskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
n Geseizgebungs verfahren beteiligt?
5Abs.1Nr.6ThürBete!tdqfcG)

Ja . f nein (weiter mit Frage 7)

snn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
ßetölttgtentransparenzdokumontatlonzu?
(§ 6 Abs. 1 Salz 2 ThürBeteJldokG)

ja • ' ^ . -l0 nein

^—-—— —. — , —-Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde [ch unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort; Datum

'J^t4^ ^ö\.2öt^
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Ner Anhörung gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

Stellungnahme Prof. Klaus Dörre

(Friedrich-Schiller-UniversitätJena)

Zum Gesetzentwurf der CDU-Landtagsfraktion und den Änderungsvorschlägen der Fraktionen D!E
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehmen wir1 wie folgt Stellung:

1, Sozial-ökologische Transformation und die Lage am Arbeitsmarkt

Wir befinden uns derzeit In einer „ökonomisch-ökologischen Zangenkrlse" (Dörre 2022), denn durch den
zunehmend Ökologisch und damit auch gesellschaftlich destruktiven Charakter von wirtschaftlichem
Wachstum " „das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Stagnatlon und zur Pazlfizierung
sozialer Konflikte" (ebd.: 51) - werden die Grundlagen des Kapltallsmus erschüttert. Die Erderwämnung
schreitet schneller voran als wir Gegenmaßnahmen entwickeln oder gar umsetzen können (siehe Abb.
1; vgl. auch IPCC 2023). Zwischen 1980 und 2016 haben sich die Emissionen weltweit verdoppelt (ebd.,
nach Gallagher/Kozul-WDght 2019). Der Handlungsdruck für einen ökologischen Umbau ist also enorm.
Das betrifft alle gesellschaftiichen Bereiche. Die soziale Frage lässt sich daher heute nicht mehr ohne

In die Stellungnahme geht die Expertlse der gesamten Forscher;innengruppe am Arbeitsbereich Arbeits-, fndustrle- und
WfrtschaftssozioSogte der FSU ein. Deshalb wird Im Piural argumentiert.
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die ökologische lösen, darf aber auch nicht durch letztere ersetzt werden. Diese Problematik lässt sich
als sozlal-ökoioglschen Gesellschaftskonflikt beschreiben, der aktuell wohl eine der wichtigsten Her-
ausforderung für politisches Handeln darstellt.

Dass wir mit sozialen Herausforderungen besonders konfrontiert sind, zeigt die aktuelle Lage auf dem
Arbeltsmarkt: inzwischen hat sich der Thüringer Arbeitsmarkt we!testgehend von ejnem Käufer- zu e!"
nern Anbietermarkt entwickelt. Das heißt, dass es in vielen Branchen nicht nur an Fach- sondern auch
an Arbeitskräften fehlt. Laut Bundeslnstitut für Berufsbildung konnten !nn Jahr 2022 68.900 Ausbll"
dungspiätze in Deutschland nicht besetzt werden ~ das dritte Jahr in Folge eine Rekordzahl (BIBB 2023:
10). In Thüringen ist das Stellenangebot größer als die Nachfrage: Jedes zweite Thüringer Unternehmen
verfüge über offene SteUen, so ein Ergebnis der Herbstumfrage 2022 der Thüringer Industrie- und Han-
deiskammern. Wie übera!! !n Deutschland wird das fehlende ArbeitskraftepotentiaS mehr und mehr zu
einem Haupthindernis für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
von Regionen und Bundesländern hängt deshalb zunehmend vom Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen
mit guter Bezahlung ab. „Lleber-bElliger"als-besser"-Strategien haben umso mehr ausgedient. Und trotz-
dem sind in Thüringen die Einkommen tm Bundesvergleich am zweitnledrigslen und die Tarifblndung
liegt weil unter dem Durchschnitt, worauf in Drucksache 7/8029 bereits hingewiesen wird. Das ist auch
mit Blick auf die Bewäitigung sozlal-Ökoioglscher Transformationsprozesse, w!e die Energiewende, d!e
den Fachkraftebedarf zusätzlich steigern, besonders relevant, ThUfinger Unternehmen müssen begrei-
fen. dass sie ihre Chancen für einen wirtschaftlichen Take-off nach der Pandemie - -trotz Energie- und
Materialkrise - nur so erreichen können. Eine erste, nicht hintergehbare Voraussetzung einer zukunfts-
orientierten arbeitsmarktpoHtischen Strategie ist deshalb, dass die Konkurrenz mit tiefen Löhnen und
schlechten, weil prekaren Arbeltsbedingungen, unterbunden wird. Nehmen wir als Beispiel die Region
Ostthürlngen. Das Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung lautet: „Im Durchschnitt
müssten die Entgelte nach Auffassung der Beschäftigten [..,] um fast ein Fünftel erhöht werden, um die
eigene Leistung flnanzieil angemessen abzubilden [...] Nur 17,1 Prozent der Befragten fühlen sich be-
reits angemessen entlohnt und fordern keine Erhöhung" (Schmalz et ai. 2021: 81), Daran hat sich bis
heute wenig geändert. Das zeigen u.a. die Jüngsten Aktionen von ver.dl und GEW für den öffentlichen
Dienst in Thüringen.

Die Corona-Pandemie hat auch die ThUNnger Wirtschaft hart getroffen, es folgten Materialprobieme,
Energiekrise und eine Inflation, die aktuell Preissteigerungen von bis zu 18,1 Prozent umfasst (Stand
Juni 2023, siehe Abb. 9). Von einer gänzlich erholten oder gar prosperjerenden Wirtschaft kann also
noch keine Rede sein. Vielmehr zeichnet sich eine gespaltene Ökonomie ab, !n der einige Branchen, wie
beispielsweise die IT-Wlrtschaft (siehe Abb. 3) besser aus der Krise kommen» während andere Branchen
grundlegende und womd^ilch langfristige Probleme haben. Beispielsweise setzt sich der mit Corona
eingesetzte Negatlvtrend in den Dlenslleistungsbranchen bis heule fort (siehe Abb. 4). Die ökonomische
Krise tritt im Zusammenspie! mit ökologischen Gefahren auf, deren Ausmaß und Auswirkungen - Ins-
besondere in Anbetracht zu geringer K!!mamaßnahmen (vgl. u.a. IPCC 2023; siehe auch Abb. 1) - un-
kalkullerbar bleiben. Der Freistaat kommt nicht umhin, das politische Vorgehen an der Realität einer
„ökonomisch-ökologtschen Zangenkrise" (DdlTe 2022) auszurichten, Es besteht die Wahl zwischen vor-
rausschauenden und konstruktiven politischen Maßnahmen oder tendenziell blockierenden Politiken,
ais deren Folge verschwenderisch mit knappen Zeitbudgets umgegangen wird. Das Vergabegesetz
kann ein kleiner Baustein in einer zukunftsweisenden Transformatlonsslrategie sein, wenn es wagt,
klare soziale und ökologische Nachhaltlgkeitskriterien einzufordern.

Mit der Anhebung des vergabespezlfischen Mlndestlohns versuchen beide Gesetzentwürfe der Fach"
/Arbeitskräfteproblematik zwar Rechnung zu tragen. in Anbetracht der Inflation werden 13,50 € jedoch
nicht ausreichen. Überhaupt Ist positiv anzumerken, dass die Bedeutung von sozialen und auch ökoio-
gischen Standards !n beiden Gesetzentwürfen mehr anerkannt wird als in vorherigen Fassungen (siehe
Stellungnahme Prof. Klaus Dörre zum Gesetzentwurf „Änderung des Vergabegesetzes Thüringen" der
CDU-Landtagsfraktion und den Änderungsvorschlägen der FDP vom 14.09.2021). Allerdings bleibt der
Entwurf der CDU weit hinter den nötigen Regelungen zurück. Unter g 4 in Drucksache 7/7451 belaufen
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sich alle Vorgaben beispielsweise auf reine „Kann"-Angaben/Empfeh!ungen. In Drucksache 7/8029 wer"
den erste wichtige konkrete Vorschläge für die Festlegung sozialer und ökologischer Kriterien elnge-
bracht. Wie wir diese im Einzelnen bewerten, s.u.

2. Bewertung vom im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen

1.) Zu Fraget

1. Wie bewerten Sie die Ausweitung der Bestimmungen zur Tariftreue und zum Verga-
bemmdestfohn auf kommunafe und sonstige Auftraggeber afs Maßnahme zur Weiter-
eniwickfung des Vergabegesetzes?

Vorab sei daran erinnert, dass sich der gesetzliche Mindestiohn auch beschäftigungspolittsch als Er-
folgsmodell entpuppt hat. Das zeigt, dass Märkte, insbesondere Arbeitsmärkte, sozialer Regulierung
bedürfen, um zu funktionieren. Diese Erkenntnis sollte zum Allgemelngut von politischen Akteuren wer-
den, die beanspruchen, die Zukunftsinteressen des Landes vor Augen zu haben.

Wie oben schon erwähnt, ist die Anhebung des vergabespezifischen Mindestlohns ein Versuch, der
Fach-Mrbeitskräfteproblematlk bejzukommen. Auch mit Blick auf die derzeitige inflatlonsentwicklung
werden 13,50 € jedoch nicht ausreichen, Die Ausweitung der Tariftreue auf sonstige und kommunale
Auftraggeber Im Gesetzentwurf der Fraktion DiE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist daher zu
begrüßen.

Bereits Im Jahr 2018 hat ein Forschungsteam der FSU Jena den Umfang des Fachkräfteproblems em-
pirisch untersucht und eine Expertise veröffentlicht (vgl, Dörre et ai, 2018). inzwischen Ist der Fachkräf-
temangel in aller Munde, der Handlungsdruck hat steh zugespitzt. Denn fehlende Arbeitskräfte werden
künftig das wichtigste Wachstumshindernls der Thüringer Wirtschaft sein und der Arbeitsmarkt wird
sich noch stärker von etnem Käufer- zu etnem Anbietermarkt wandeln. Diese Problemwahrnehmung
wird branchenübergretfend geteiit. Es fehlen Facharbeiter:lnnen in der Metall- und El ektro Industrie,
ebenso wie Erzieherinnen im sozialen Dienst (vgi. Ehrlich 2020). Es fehlen aber auch Arbeitskräfte für
geringer qualifizierte Tätigkeiten zum Beispiel im Baugewerbe und im Handwerk (vgl. Dörre et ai. 201 8:
7-11; siehe Abb. 7 & 8). Gerade in der letztgenannten Branche erweist sich die Konkurrenz um den bil"
!igsten Preis auf Kosten der Beschäftigten zunehmend als dysfunktlonal. Gerade kleine und mittlere
Betriebe haben enorme Schwierigkeiten, Auszubildende, Fach- und Arbeitskräfte zu rekrutieren.

Die Vorstellung, Thüringen könne durch die Unterbietung des Lohnnlveaus der alten Bundesländer
Wachstum und Wohlstand generieren, erweist sich mit Blick auf die Fachkräfteproblematik und den Ar-
beitskräftemangel als folgenschwerer Fehlschiuss. Beschäftigte verlassen die Region, weil eine Per-
spektlve, präziser: weii die Aussicht auf eine gute Arbeit mit leistungsgerechten Löhnen fehlt. Ein nied-
rlges Entgelt, geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten und prekäre Ansteilungsverhältnisse widerspre-
chen den steigenden subjektiven Ansprüchen von Beschäftigten an ein gutes Leben und eine gute Arbeit
(ebd: 4). Das durchschnittliche Lohnniveau in der wichtigen Thüringer Auto- und Zulieferindustrie beträgt
nur etwa 66 Prozent des Bundesdurchschnitts (0!!e et ai. 201 8: 54); teilweise liegt die Lohndtfferenz im
Os1"West-Vergle!ch Im Extremfall immer noch bei über 40 Prozent, Deshalb stellt sich !n immer schär-
ferem Maße die Frage; Warum sollten mobile, gut qualifizierte Arbeitskräfte in Thüringen bleiben, wenn
es anderswo deutlich attraktivere Arbeitsplätze gibt? Unsere Fachkräfteexpertlse kam deshalb zu dem
Schluss: „Erforderilch sind insbesondere die Eindämmung prekärer Beschäftlgungsverhäitnisse und die
Verringerung der Einkommensungleichhelt sowie eine Stärkung organisierter Arbeitsbezlehungen. Ohne
Veränderungen in diesen Bereichen, die Erhöhung der Tarlfbindung und eine stärkere Verankerung be-
triebilcher Mitbestimmung iässt sich die Fachkräfteproblematik nicht erfolgreich bewältigen" (Dörre et
ai. 2018:4). An dieser Feststellung hat sich - trotz der aktueilen Krisendynamiken - grundsätzlich nichts

3
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geähdert, gerade weii die Fachkräftebedarfe durch Dlgitalislerung und Energiewende unweigerlich wel-
ter gesteigert werden (vgl. CATI 2022; HünnSger et ai. 2023).

Konkret für das Baugewerbe gilt: Der Transformationsdruck lastet schwer auf der Branche. Es gilt einer-
seils nachhaltig zu bauen und andererseits attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten ~ in Anbetracht von
teilweise nur schwer kalkuljerbaren Kostensteigerungen von Material und Energie nicht immer ein lelch-
tes Unterfangen, Das Vergabegesetz fordert hier lediglich, was in der Branche längst reale Herausfor-
derung ist. Fachkräfte wollen nach Tarif bezahlt werden, sie veriangen einen guten Gesundheitsschutz
und Mltbeslimmungsmöglichkelten. Die Unterwanderung der tariflichen Bestimmungen bedeutet für
Unternehmen de facto einen Konkurrenznachteil um qualifizierte Arbeitskräfte. Anstatt der überkomme"
nen Strategie der Üeregu!ierung von Arbeit und Niedrlglohn zu folgen, gilt es die ökologischen und sozi"
aien Herausforderungen in der Region proaktiv zu gesta!ten. Ansatzpunkt kann unter anderem eine mlt-
arbeiterorlentierte und mitbestimmte Digita!!sierung der Bauprozesse sein. Die nach wie vor steigenden
DEgltal-investitionen der Branche trotz negativ bewerteter Geschäftssltuation bis Q1/2023 (siehe Abb. 5
& 6) verdeutlichen die Relevanz der digitalen Transformation.

Insgesamt sind poiitische Maßnahmen zu empfehlen, die eine fortschreitende Prekarisierung von Arbeit
verhindern. Die Stärkung von Tarifbindung und Mitbestimmung !m Rahmen organisierter Arbeitsbezle-
hungen sowie die Verringerung von Entgeltungieichheit und Leiharbeil sind wichtige Schritte zur Bear-
beitung der Fachkräfteproblematik und damit zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit der ThUtinger
Wirtschaft - gerade auch in Zeiten einer zunehmenden Bedeutung von Fachwissen und einer beschleu"
nigten Dlgitalisierung. Die Reduzierung des Vergabegesetzes auf das Kriterium des gUhstigsten Preises
ist kontraproduktiv und fördert letztiich die Deregullerung von Arbellsbedingungen und eine Benachtei-
ligung Thüringens Im Wettbewerb, wie die Erfahrungen mit tarifllcher und politischer Deregulierung in
den Transformationsjahren nach 1990 gezeigt haben. Die gänzliche Streichung der Passagen zur Si-
chersteljung der ILO-Kernarbeltsnormen Ist ein fatales arbe!tspolitisches Signal, [mp!iziert es doch,dass
die Thüringer Unternehmen nicht einmal jene Standards einzuhalten vermögen, die füf Jeden Betrieb und
jeden Arbeitspiatz selbst im globalen Süden normative Kraft entfalten sollen. Neben imageschäden wird
das eine Vielzahl konUaproduktlver Arbeitsmarkteffekte produzieren. Wissenschaft!!che Expertise, da-
runter auch unsere Forschungen, weisen einen anderen Weg.

Bezüglich der Festsetzung des vergabespezifischen Mtndestlohns wäre deshaib ein höherer Wert oder
zumindest eine relationale Formulierung zum gesetzlichen Mindestlohn empfehlenswert, um dyna-
misch auf Anpassungen reagieren zu können. D!e gänzliche Streichung des Verweises auf die ILO-
Kernarbeitsnormen im Gesetzentwurf ist mit Blick auf die o.g, Kriterien attraktiver Arbeitsbedingungen
über das reine Lohnniveau hinaus nicht zu begrüßen.

2.) Zu Frage 2

2. Wse schätzen S/e c//e Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelfe ein, die unter-
stützend im Vergabeverfahren wirken so//?/n welchen Prozessen des VergQbeverfQh-
rens sehen Sie konkreten Beratungsbedarf? WeSche Aufgabe(n) solite eine Landesver-
gabeberatungssteiie konkret übernehmen?

Direkte Ansprechpartner und eine Vorab-Beratung dienen nicht nur dem Bürokratleabbau sondern kön-
nen vor allem sozial-ökologische Transformationsprozesse befördern. Eine solche Beratungsstelle
müssle die Anhebung sozialer und ökologischer Standards zum Ziel haben und solite weniger mit der
Verfahrensberatung beschäftigt sein, deren Bedarf sich durch Maßnahmen zur Entbürokratislerung bes-
lenfalls minimieren sollte (s.u.). Es ginge darum, Unternehmen in innovativen Vorhaben zur Erhöhung
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der eigenen Umweh- und ArbeEtsstandards zu bestärken und damit der Konservierung von Wellbewerbs-
Strategien, die auf billiger Arbeitskraft beruhen, entgegenzuwirken, weif diese nicht mehr zukunftsfähtg
sind. Eine Beratungsstelle sollte dahingehend nicht nurAnsprechpartner auf Initiative der Unternehmen
hin sein, sondern diese auch gezielt, Z.B. im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Dialogfor-
maten ansprechen. Dabei sollten sowohl Vertreteninnen des Managements als auch der Arbeitneh-
mednnen berücksichtig werden.

3.) zu Frage 3-4

3. W'se bewerten Sie die Einführung e/'nes Registers für von öffentSichen Aufträgen aus-
geschlossene Unternehmen?

4. Wie bewerten Sie die Weiterentwicklung des § 15 „Kontroflen" des Gesetzentwurfs in
Drucksache 7/80297

Verstoßen Unternehmen gegen die Kriterien des Vergabegesetztes kann die Erfassung In einem Regls-

ler und ein Ausschluss dieser Unternehmen ein sinnvolles Instrument sein, um die Kontrolle vor weiteren

Verstößen sicherzustelien, Die Einführung eines Registers für von öffentlichen Aufträgen ausgeschlos-

sene Unternehmen macht aber nur Sinn, wenn daran transparente und klare sozial-Ökologische Kriterien

gebunden sind. D.h. In dieses Register kommen Unternehmen, die den Standards des Vergabegeselzes

(und diese sollten k! ar formuliert sein, s.u.) von Vornherein nicht entsprechen. Es bleibt jedoch die Frage,

ob der Aufwand der Pflege eines solchen Registers nötig ist, wenn die Kriterien für eine Auftragsvergabe

klar genug definiert sind, sodass Unternehmen, die die geforderten Standards nicht erfüijen, ohnehin

keine Chance haben.

4.) zu Fragen 5-7 & 11-12

5. Welche konkre-te Ausgestaftung eines digitaHsierten Vergabeverfahrens müsste Ihrer
Meinung nach erfüllt sein, um ehe Verfahrenserieichterung zu bewirken?

6. Wie bewerten Sie die Vergabeerlelchterung durch die elektronfsche VerfahrensteH-
nähme via eMail?

7. Wie bewerten Sie die Verfahrenser!eichterung durch eine einheitfiche VergQbeplaü-
form?

11. Wie bewerten Sie den Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktauftrag, Ver-
handtungsvergabe, oder freihandige Vergabe und beschränkte Ausschrelbung ohne Fe/7-
nahmewettbewerb auszuführen und welche Grenzen erachten Sie diesbezügfich a!s
sinnvofi?

12. Wie bewerten Sie den Vorschlag einer maximal einseitigen Eigenerkfärung zum Er-
safz der bisherigen FormbSatter?
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Dlgttafisierung und derAbbau von Bürokratie zur Verfahrenserlelchterung sind grundsätzlich begrüßens-
wert, solange sie ebenso sozlal-Ökojogischer Nachhaltigkeit dienen und nicht mit dem Abbau konkret

formulierter Anforderungen elnhergehen. Dabei !st allerdings darauf zu achten, dass das Vergabever-

fahren wirklich digitalisiert Ist, also ohne postalische Zusendungen und analog auszufüllende Formulare
auskommt. Eine maximal einseitige Eigenerklärung als Ersatz der bisherigen Formbiätter sollte eben-
fa!!s zum Abbau bürokratischer Hürden beitragen und würde die Digitallsterung des Verfahrens erieich-
lern. Eine einfach zu bedienende Vergabe pl attform wäre sicher die ieichter zu verwaltende Variante als

ein Versand per eMa!L Letzterer kann aber auch die gewünschte Erleichterung bringen, sollte aber da"

tenschutzrechtlich abgesichert sein (Stichwort sicherer Versand persönlicher Daten).

Eine attraktive Ausgestaltung von Ausschrelbungs- und Antragsverfahren rechtfertigt jedoch ketnesfails
Nachteile für Arbeltnehmerinnen, Umwelt und Gesellschaft. Wie die Kommunikation zwischen Bleten-
den und Vergabestellen zu verbessern ist, muss unbedingt wissenschaftlich evaluiert werden. Dabei
köhnte sich zeigen, dass die „Burokratisierung" eher ein Problem verkrusteter Behörden und ineffizlenter
Ablaufe als das Ergebnis sozialer und ökologischer Standards ist. Dass Telie des Thüringer Staatsap-
parates ineffizlent agieren, dass es den Zustähdfgen an Industrie- und wirtschaftspolltischer Fantasie
und Kreativität fehlt, hat sich in der Corona-Krtse ein ums andere Mal gezeigt. Diese Apparate und ihre
Praktiken sind jedoch !n den Jahren von CDU-gefUhrten Regierungen entstanden. Die amtierende Regie-
rung muss sich mit diesen Apparaten auseinandersetzen und arrangieren. Die daraus resultierenden
Schwierigkeiten haben es verdient, durch wissenschaftliche Expertise ans Tageslicht gebracht zu wer-
den. Aus der Perspektive kleiner und mittlerer Unternehmen, die die Thüringer Wirtschaft prä'gen, köhnte
eine Untersuchung so!cher Praktiken zu manch Überraschender Erkenntnis fuhren.

Eindeutige Vergabekriterien, die soziale und ökologische Standards höher gewlchten als den Angebots-
preis, sollten das Gebot der Stunde sein. Diese Nachhaitigkeltskritenen soliten auch die Grenzen von
Direktaufträgen, frelhändigen Vergaben und beschränkten Ausschrejbungen bestimmen.

5.) zu Fragen 8-9

8. Wie würden Sie die Aufnahme des Merkmals der Regionalität in g 4 Absatz 4 Satz 5
des Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten?

9. Wie würden Sie die Aufnahme von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für Arbeit-
nehmende in § 4 des Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten?

Insgesamt wollen wir an dieser Stelle nochmal auf die Problematik der „Kann-Kriterien", die insbeson-
dere den Gesetzentwurf der CDU-Fraktlon prägen, eingehen. Diese bringen uns In Zeiten Ökologischer
Krise und Fachkräftemangels kein Stück weiter. Es bedarf vielmehr kiarer Kriterien für die Vergabe Öf-
fentlicher Aufträge, die sich an konkreten Nachhaltigkeitszielen orientieren. Vorerst gilt es zu diskutle-
ren, wie sich die ThUfinger Wirtschaft auf die kommenden Herausforderungen einstelien kann. Die Ein-
haitung der im Vergabegesetz formulierten Anforderungen seilten von den zuständigen Behörden ver-
blndllch kontrolliert werden. Fehlende Sozial- und Nachhaitigkeltskriterien und der weitere Abbau von
Kontrollen zur Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsstandards tragen nicht zum Ausgleich von Ar-
beltnehmer" oder Umweit-Nachteiien bei. Konkret bedeuten die angestrebten Änderungen u.a. die Er-
möglichuhg eines Ausbaus von schlecht entlohnler und verträglich schwach gesicherter Zeit- und LeEh-
arbeit bei öffentlichen Auftragen - nach Jahren erfolgreicher ZurUbkdrähgung dieser Arbeits Vertrags"
formen zugunsten regulärer Beschäftigung (vgl. Döfre/Holst/Thieme 2008). Steigende Zahlen arbeits-
rechtlicher Klagen oder auch gegen die Durchsetzung der zunehmend wirksamen Umweitauflagen der
dkologischen Transformation haben für Unternehmen zweifellos Konsequenzen, Die Einhaltung ver"
blndllcher Dekarbonisierungsziele, oder allgemeiner sozialer und ökologischer Nachhaitigkeitskriterlen
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zu garantieren, muss Jedoch fUI" Jeden Betrieb, für jedes Unternehmen zu einer Selbstverstähdlichkeit
werden. Dieses als Bdfokratisierung zu bezeichnen, ist grob fahrla'issfg.

Deshalb Ist zum einen die Aufnahme von Gesundheltsschutzmaßnahmen definitiv zu begrüßen. Zumal

es sich hier um die Branche mit einem der höchsten Gesundheltsrislken überhaupt handelt. Mit der Wle-

deraufnahme der Kernarbeltsnomen der ILO, wäre der Gesundheitsschutz als Standard im Übrigen be"

re!ts festgesetzt, und im g 4 könnten konkrete Maßnahmen festgelegt werden. Zum anderen sollte ge-
rade - aber nicht nur - in der Baubranche Regiona!!tät eine höhere Bedeutung bekommen. Regionalltät

wäre insofern ein wichtiges soziales und gleichzeitig ökologisches Kriterium, das zu begrüßen wäre,

Dadurch werden nicht nur unnötige Fahrten durch halb Deutschland vermieden, sondern auch regionale

Betriebe gefördert (z.B. regionale KMU bevorzugen).

6.) zu Fragen 10 & 13

10. Wie kann unter dem Aspekt KISmaschutz die Umsetzung von KreisSaufwirtschaft und
Produktlebenszykius von Produkten und Dienstleistungen sowie Maßnahmen zur Nach-
halt'igkeit bezüglich Dekarbonis'ierung und Energie- und Rohstoffefffzienz im Vergabege-
setz verbessert bzw, reafisiert werden?

13. Auf weichem Wege ist es Shrer Ansicht nach sinnvofS, soziafe und ökohgische Krite-
nen m öffentlichen Projekten zu berückslchtsgen? Inwieweit ist das Vergabegesetz dafür

der richtige Ort?

Längerfristig wirkende Dynamiken wie Inflation, Energiekrise, der unhlntergehbare ökoiogische Trans-
formationsdruck, der demographlsche Wände! sowie die unzureichende tarlfliche Absicherung von Be-
schäftfgten in Thüringen erzeugen einen erheblichen Handlungs- und Regulterungsbedarf. Ein gutes
Vergabegesetz kann für die BewältEgung dieser Herausforderungen wichtige Ankerpunkte setzen. Diese
kommen in Form von transparenten, nachvollziehbaren, allgemetn gültigen Wettbewerbsbedingungen
und verbindlichen Arbeitsstandards sowohl den Unternehmen als auch den Beschäftigten zugute.

Nach Energtewirtschaft, Industrie und Verkehr ist der Gebaudesektor immer noch einer der wichtigsten
Erzeuger von Trelbhausgasemfsslonen (siehe Abb. 2), Deshalb ist es wichtig, auch in diesem Bereich
ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Gleichzeitig müssen aus o.g. Gründen soziale Belange gleich-
wertig mltberücksichtlgt werden. Soziale und ökologische Kriterien sollten nicht nur in Öffentiichen Pro-
jekten sondern auch In privatwirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigt werden, Es ist also nur richtig,
!n öffentlichen Projekten mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Vergabegesetz kann eine Vorreiterroile
ejnnehmen, weil es wichtige bauliche Veränderungen Im Freistaat an ökologische und soziale Nachhal-
tigkeit knüpfen kann. Das Vergabegesetz stellt auch in seiner bisherigen Form e!n wichtiges Instrument
zur Stärkung von Arbeltnehmednnenrechten, zur Etabllerung nachhaltiger Standards in der Wirtschaft
sowie zur Wahrung von Gleichstellungs- und Antid!skrimlnierungsmaßgaben dar. Die gesetzliche Ver-
ankerung von sozialen und ökologischen Kriterien im Vergabeverfahren ist unbedingt zu begrüßen,
wenngleich die konkrete Umselzung der Regelungen noch spezifischer sein könnte. Das gilt insbeson-
dere für den von der CDU vorgelegten Gesetzentwurf.
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Abb.3:
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Abb.5:

ZeTT-Radar! Digital-lnvestitionen: Digitale Anschaffungen
wachsen auch im Bau und im Handwerk
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Abb.7:
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Abb. 9

Prelsstelgerung lür ausgewählte Waren und Dienstleistungen tm Junt 2023
(gegenüber Vorjahrcsmonat)

Gemüse

Strom, Gas u.a. BrennstoFEe

Nt(hFUngstn!ttel,athoholfie!eGelfanhe

Alkohol, Tabaiw/are»

Belieibeiyung, Gaststätten

Obst

Andere Waren, DIensttelstungen

Mäbä. Leuchten, Geräte u.a.Haushaltszubeliör

Freizeit. Untsiiiallung, Kultur

Bekl^'dung und Schuhg

Wohnting, Wasser, Strom, Qas U.EL Biennsto?fe

Biktungswesen

Veikehr

Qesundheft

Nsltokaiiiniete

Post und TetelioniimimlKtition 8 Oi3Ii<>

18, i %

2%

O'i W^ 5Ü> 7.&ii, 10Ai [2>Si; IS');.

Pieisveräfideimtt) geyanubei VoijalnesmüOiil

17, S, 20'

Ouelfe
StalisÜsdlQS; BUHEJÜSUIHI
©SblhtaHöaa

Wei! are In loimai Ionen:
ÜüjISthlunl; lnd&t MW ^ tOO

13

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THOR LANDTAG POST 
28.08.2023 11:45 

202z  

 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 6 Abs, 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokurnentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach - dem Thüringer 
Beteillgtenfransparenzdokumentationsgesetz (ThürfsetellclokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBeteilclokG in der Betelligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetselten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte  gut leserlich ausfüllen  und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/8029 - 

 

 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristiechen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. 8, Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossensc.haft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
Öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThürBeteltdole: Hinwels: Wenn rein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  waiter  mit Frage 3.) 

 

Name 

    

Organisationsform  

       

       

(1.1Wv..nu (Iv V `ut 
--11Abx  

Geschäfts- oder Dienstadresse 
Se1134 VI( We. dia nt t; 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 

Postleitzahl,  Ott onbg Vetleict 

2 3 

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
5 Alm 1 Nr. 1,2 Th01130telldokG) 

Name  Vorname 

LI Geschäfts- oder Dienstadresse 111 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wollnadresso sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benennt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 



Postleitzahl, Ort 

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer InhaItflchen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThörBeteltdokt3) 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

4. 0 befthwortet,  
Us"  abgelehnt, 

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

3.  

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages  Zan  
Gesetzgebungsverfahren zusammenl 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThOraetelldokG) 

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 riarBateikkiii›G) 

° nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

^ 
In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

14 per E-Mail 

0 per Brief 

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 thüteetelkleke) 

0 nein  (waiter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 8 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

ja (Hinweis:  welter mil Free° 6) 

2 



Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
7. Betelligtentransparenzdokumentation zu? 

(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThOrBataildokG) 

ja  

  

nein 

 

      

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

L t 

, Datum 

    

h
Unterschrift 

 

    

2c og  26,2S  
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zem 2033  

Selbstverwaltung für  Thuringen  e.V. 

Bahnhofstraße 23 07768 Kahle 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft 
Vorsitzender Herrn Dieter Laudenbach 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

vorab per Telefax: 0361/3772016 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes — Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 

Sehr geehrter Herr Laudenbach, 
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, 

wir bedanken uns ausdrücklich im Namen unserer Mitglieder  fur  die Möglichkeit 
zur Stellungnahme zu den Änderungen des Thüringer Vergabegesetzes. 

Zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes — Gesetzentwurf der 
Fraktionen DIE LINKE, der SPD, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN — Drucksache 
7/8029 — möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 

Die Änderung zu 1. (Neufassung des § 1 Abs. 2 Satz 2) ermöglicht dem zuständi-
gen Ministerium, neben Einzelheiten zu den Verfahren auch die Grenzen für Auf-
tragswerte festzulegen, dass bis zu deren Erreichen eine Auftragsvergabe im Wege 
eines Direktauftrages, einer beschränkten Ausschreibung, einer Verhandlungsver-
gabe oder einer freihändigen Vergabe nach den Bestimmungen der Vergabe und 
Vertragsordnung für Bauleistungen unter Unterschwellenvergabeordnung zulässig 
ist. 

Anders als in der Begründung dargestellt, geschieht dies nicht nur im Hinblick auf 
die Anwendung elektronischer Mittel. Die Festlegung der Grenzen für die Auf-
tragswerte im Unterschwellenbereich abweichend von den Grenzwerten, die durch 
den Euro-päischen Gerichtshof regelmäßig festgelegt werden, bedeutet keine Ver-
waltungsvereinfachung, sondern im Ergebnis eine Einschränkung der Handlungs-
freiheit der öffentlichen Auftraggeber. 

Wir halten es für problematisch, dem zuständigen Ministerium mittels Rechtsverordnung die Mög-
lichkeit zu verschaffen, über die vom EuGH bereits gesetzten Grenzen hinaus die Grenzwerte für die 
Ermöglichung der Durchführung der beschränkten Ausschreibungen oder freihändigen Vergaben noch 
weiter abzusenken. Dies gilt im Unterschwellenbereich nicht nur für die Vergabe von Bauleistungen, 



sondern auch für die Vergabe von Dienstleistungen. Hierdurch dürfte eine Kollision mit den Regelun-
gen des Vergabegesetzes bzw. der Ausführungsverordnung sowie mit der Rechtsprechung des EuGH 
zu verzeichnen sein. 

Bedauerlicherweise enthalten weder der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/7451) 
noch der Gesetzentwurf der Fraktion der Regierungskoalition Nachbesserungen im Hinblick auf die 
Einführung von Regelungen zur Überprüfbarkeit der Entscheidung der Vergabekammer bzw. der 
Nachprüfungsbehörde. Bei fehlender Eindeutigkeit der Entscheidung kann es zum Stocken des Verga-
beverfahrens mit der Folge der Verzögerung geförderter Bauvorhaben kommen. Eine klare Regelung 
im Hinblick auf die Überprüfbarkeit der Nachprüfungsbehörde gegebenenfalls mit Rechtswegzuwei-
sung wäre wünschenswert. 

Mit freundlichen Grüßen 



Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBetelidokG in der Betelligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie Sich schriftiläh geäußert(Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer. Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung Im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 ' 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 7/8029 - 

1. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des . 
öffentlichen ReChts)? • 
(§ 5 Abs, 1 Nr, 12 ThürBeteildok0; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Bauhaus-Universität Weimar Körperschaft des öffentlichen Rechts 
• 

Geschäfts- oder Dienstadresse . 
• 

• 

. . 
Straße, Hausnummer•(oder Postfach) Geschwister-Scholl-Straße 8 

• . . 
Postleitzahl, Ort 99423 Weimar 

2 .• 

. . . 
 Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h.  al Privatperson? 
(§ 5 Abs:, 1 Nr, 1, 2 ThörBeteildola) • . 

• Name Vorname 

• 

0 Geschäfts- oder Dienstadresse o Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird In keinem Fall veröffentlicht.) . 

Straße, Hausnümmer 
• ' 

1 



•Anlage 4 

Postleitzahl, Ort 

3. Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

• . . 

universitäre Bildung und Forschung . 
• 

. . 

4, 
• 

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 
, 

0 befürwortet, . 
0 abgelehnt, • 

Eg ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

. 

Bitte fassen Sie Kurz die wesentliphen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 

• (g 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelidokG) 
! - 

Bei der Integration sozialerund ökologischer Kriterien in.das Vergaberecht ist darauf zu achten, dass dies bereits In der Planung 
geschieht und nicht erst WI Vergabeverfahren. Durch die Integration weiterer Zuschlagskriterien neben dem Preis könnten soziale 
und Ökologische Kriterien berücksichtigt werden. Hier könnten insbesondere die Vergabeberatungsstellen hilfreich sein. Eine 
generelle Vereinfachung des Vergaberechts (insbesondere der formalen Kriterien) Ist aus unserer Sicht sehr wichtig und könnte 
sowohl für die bietenden Unternehmen als auch für die Vergabestellen einen großen Mehrwert bringen, z.B. die einseitige 
Eigenerklärung, Auch der Ansatz der stichprobenartigen Prüfung vdn vergabefernen Themen Ist abzulehnen; Vergabestellen 
können die Prüfung dieser Aspekte personell/fachlich nicht (mehr) leisten; eine Ausweitung der Aufgaben betrifft Vergabestellen 
unverhältnismäßig und gefährdet die Durchführung vergaberechtskonformer Verfahren, wenn die Prüfungsdichte betreffend die , 
Einhaltung sonstiger gesetzlicher Bestimmungen, wie im Gesetzesentwurf beabsichtigt, noch  welter  zunimmt. 
Ziel der Gesetzesentwürfe sollte vielmehr eine Verfahrensvereinfachung mit dem Schwerpunkt der Integration von 

Nachhaltigkeitskriterien sein. ' 

5. 

- . 
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhäben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

z ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) 0 nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichdm Anlass haben Sie sich geäußert? 

• • 
• . . 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? . 

til per E-Mail 
. 

• 
. • 

0 per Brief . . 

6. 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

(=l ja rit nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl . 
• 

2 



Anlage 4 

Stiriirnen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages Iri der 
Betbiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 TharBetelldokG) 

:7. 

0 nein e ja 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

.0ft; pätürii Unterschrift 

Weimar, 26. Juli 2023 

3 



THOR LANDTAG POST 
26,07,2023 09:52 

49241 2023 
Von: Praesident der Bauhaus-Universitaet Weimar <praesident@uni-weimar.de> 
Gesendet: Mittwoch, 26. Juli 2023 09:37 
An: Landtag Poststelle  
Cc:  

 
Betreff: Drucksache 7/7451 sowie 7/8029 I Anhörung  gem.  § 79 der 

Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 
Anlagen: Vermerk_Anhörung_ThürVgG_Anlage 3.docx; Formularblatt 

Datenerhebung.pdf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit zu den beiden Drucksachen 7/7451 sowie 7/8029 Stellung nehmen zu 
dürfen. Im Anhang finden Sie den ausgefüllten Fragenkatalog sowie das Formularblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs 1 Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes . 

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
im Auftrag 

Bauhaus-Universität Weimar 
Büro des Präsidenten 
Geschwister-Scholl-Straße 8 
99423 Weimar 
Deutschland  
Tel.:  +49 (0) 36 43/58 11 10 

Web: wvvw.uni-weimar.de  



Anlage 1 

Fragenkatalog 
zur Anhörung zu den Drucksachen 7/7451 und 7/8029 

1. Wie bewerten Sie die Ausweitung der Bestimmungen zur Tariftreue und zum 
Vergabemindestlohn auf kommunale und sonstige Auftraggeber als Maßnahme zur 
Weiterentwicklung des Vergabegesetzes? 
„Vorrangiges Ziel des Vergaberechts ist es, den Beschaffungsbedarf der öffentlichen Hand unter 
wirtschaftlicher und sparsamer Verwendung der Haushaltsmittel zu decken. Es soll einen fairen 
Wettbewerb zwischen den Bietern gewährleisten und Korruption und Vetternwirtschaft durch die 
Gebote der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz wirksam verhindern." I 
Diesen Zielen schließen wir uns vollumfänglich an und können dies als Vergabestelle auch 
umsetzen. Gleichwohl ein Regelungsbedürfnis zum Zwecke der Durchsetzung der Bestimmungen 
zur Tariftreue und zum Mindestlohn durchaus plausibel ist, ist doch dringend zu berücksichtigen, 
dass eine Ausweitung der Aufgaben des ThürVgG die Vergabestellen vor Herausforderungen 
stellt, die sie personell/fachlich und im Kontext der vorgenannten Zielstellung nicht (mehr) leisten 
können; eine Ausweitung der Aufgaben betrifft Vergabestellen gerade dann unverhältnismäßig und 
gefährdet die Durchführung vergaberechtskonformer Verfahren, wenn die Prüfungsdichte 
betreffend die Einhaltung sonstiger gesetzlicher Bestimmungen, wie im Gesetzesentwurf 
beabsichtigt, noch weiter zunimmt. In diesem Sinne sehen wir die Bestimmungen zur Tariftreue 
und zum Vergabemindestlohn kritisch und schließen uns der Auffassung an, die in der 
Kurzfassung der Evaluierung des Thüringer Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Evaluierungsgutachten) auf Seite IX unter 0.2.3 Abs. 3 Satz 2 formuliert wurde. 
Unklar bleibt, warum es landesspezifischer Vergabemindestlöhne bedarf, wenn es einen 
bundesweit einheitlichen Mindestlohn gibt, der im MiLoG geregelt ist. 

2. Wie schätzen Sie die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle ein, die 
unterstützend im Vergabeverfahren wirken soll? 
Wir befürworten die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle; die Beratungsstelle sollte 
auch Ansprechpartner für die Klärung vergaberechtlicher Fragestellungen vorhalten. 

In welchen Prozessen des Vergabeverfahrens sehen Sie konkreten Beratungsbedarf? 
Beratungsbedarf kann sich im gesamten Prozess des Vergabeverfahrens ergeben. Konkret 
besteht Beratungsbedarf insbesondere im Hinblick auf die Nicht-Kernkompetenzen einer 
Vergabestelle (z. B. Tariftreue, Prüfung von Entgelttabellen). 

Welche Aufgabe(n) sollte die Landesvergabeberatungsstelle konkret übernehmen? 
Die Herausgabe von praxisorientierten Handlungsleitfäden und Musterschreiben für typische 
Sachverhalte für alle am Vergabeprozess Beteiligten würde eine Unterstützung für viele kleinere 
Vergabestellen sein. 
Zudem könnte die Landesvergabeberatungsstelle eine zentrale Kontrollinstanz u.a. für die 
Kontrolle der Entgelttabellen, der Unterlagen über die Abführung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen einschließlich der Aktualisierung dieser Daten bei allen 
Unternehmen, die sich an öffentlichen Vergabeverfahren beteiligen wollen, sein. Diese 
Kontrollergebnisse müssten dann in einem Unternehmensregister für alle öffentlichen Auftraggeber 
einsehbar aufgelistet werden. Damit entfielen für die Unternehmen Mehrfachnachweise bei 
verschiedenen parallellaufenden Vergabeverfahren unterschiedlicher öffentlicher Auftraggeber. 
Alternativ könnte ein bereits bestehendes Register zu diesem Zweck erweitert werden. Es könnte 
eine kostenlose Eintragungspflicht für alle Unternehmen in die  PQ-Liste gefordert/eingeführt 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html  



werden, die u.a. den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit bietet, alle Eignungskriterien für 
das Vergabeverfahren einzusehen. 

3. Wie bewerten Sie die Einführung eines Registers für von der öffentlichen Auftragsvergabe 
ausgeschlossene Unternehmen? 
Ein Register der von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossenen Unternehmen ist sinnvoll. 

4. Wie bewerten Sie die Weiterentwicklung des § 15 „Kontrollen" des Gesetzentwurfs in 
Drucksache 7/8029? 
Die Vergabestellen sind weder personell, noch fachlich in der Lage, die im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Kontrollen durchzuführen. Dies betrifft auch Stichproben. 

5. Welche konkrete Ausgestaltung eines digitalisierten Vergabeverfahrens müsste ihrer 
Meinung nach erfüllt sein, um eine Verfahrenserleichterung zu bewirken? 
Erforderlich sind Benutzerfreundlichkeit und eine selbsterklärende Oberfläche der 
Vergabeplattform sowohl für die Bieter, als auch für den öffentlichen Auftraggeber, ggf. über 
einheitliche Vorgaben an die Plattformen. 

6. Wie bewerten sie die Verfahrenserleichterung durch eine elektronische Vergabeteilnahme via E- 
Mail? 
Die Verfahrenserleichterung per E-Mail halten wir nicht für sinnvoll. Die Gebote der 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz der anbietenden Unternehmen sind 
damit nicht gewährleistet. Außerdem kann es zu einer Beweislastumkehr bei der Angebotsabgabe 
kommen, z.B. durch eine Firewall, die die Übermittlung nicht zulässt. 

7. Wie bewerten sie die Verfahrenserleichterung durch eine einheitliche Vergabeplattform? 
Die übergreifende Seite service.bund.de. ist ausreichend. Die freie Wahl der Vergabeplattform ist 
für Unternehmen und Auftraggeber bzw. Vergabestellen notwendig. 

8. Wie würden Sie die Aufnahme des Merkmals der Regionalität in § 4 Absatz 4 Satz 5 des 
Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten? 
In dem uns übersandten Gesetzentwurf in Drucksache 7/8029 ist § 4 nicht enthalten. 
Wir verweisen hier auf den Aspekt Wertgrenzen Drucksache 7/7451, Begründung zu Ziffer 1 b). 
Wir begrüßen die Anhebung der Wertgrenzen sowie eine kürzere Verfahrensdauer bei der 
Vergabe bzw. Beauftragung von Leistungen, insbesondere bei der Instandhaltung unserer 
Gebäude mit kleineren Instandsetzungen und Sanierungen durch Direktvergabe. Darüber hinaus 
wünschen und begrüßen wir auch die Zunahme von Angeboten regionaler Unternehmen im 
Einklang mit dem Ziel der Mittelstandsförderung gemäß § 3 ThürVgG,. 

9. Wie würden Sie die Aufnahme von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für 
Arbeitnehmende in § 4 des Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten? 
In dem uns übersandten Gesetzentwurf in Drucksache 7/8029 ist der § 4 nicht enthalten. 

10. Wie kann unter dem Aspekt Klimaschutz, die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft und 
Produktlebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen sowie Maßnahmen zur 
Nachhaltigkeit bezüglich Dekarbonisierung und Energie- und Ressourceneffizienz im 
Vergabegesetz verbessert beziehungsweise realisiert werden? 
Diese Aspekte sind aus unserer Sicht von hoher vergaberechtlicher Relevanz und müssen bereits 
Bestandteil der Planung und Leistungsbeschreibung sein. 
Für eine erfolgreiche Integration und vergaberechtliche Umsetzung sind jedoch verschiedene 
Grundvoraussetzungen zu erfüllen, die vorab in empirisch-analytischen Studien zu untersuchen 
sind. Insbesondere können diese Aspekte im Rahmen einer Lebenszykluskostenbetrachtung 
untersucht werden. Dies ist jedoch nicht im direkten Vergabeprozess zu betrachten, sondern 
vielmehr in einer ganzheitlichen Betrachtung von der Planung bis hin zum Betrieb und der 
anschließenden Verwertung. Nachhaltigkeitsaspekte im Vergabeprozess sollten eher im Hinblick 
auf die Betrachtung der Leistungsbeschreibung in Verbindung mit der Einbindung von 
Fachexpertise und innovativen Kriterien oder auch Bewertungsmatrizen untersucht werden. 



Es wird insbesondere eine klarere Definition und Abgrenzung für notwendig erachtet, damit die 
Auftraggeber wissen, inwieweit bestimmte Kriterien als Zuschlags- und Eignungskriterien 
angewendet werden können. Dazu sind Aufklärung bzw. Erläuterung und Schulung der Anwender 
unbedingt erforderlich, da sonst diese Aspekte nicht verwendet werden können. 

11. Wie bewerten Sie den Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktauftrag, 
Verhandlungsvergabe oder freihändige Vergabe und beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb einzuführen und welche Grenzen erachten Sie diesbezüglich als 
sinnvoll? 
Der Vorschlag der Drucksache 7/7451 erachten wir als sinnvoll und befürworten dies, 
einschließlich der Mindestgrenzen. 

12. Wie bewerten Sie den Vorschlag der Einführung einer maximal einseitigen Eigenerklärung 
zum Ersatz der bisherigen Formblätter? 
Wir sehen darin eine Vereinfachung für die Unternehmen und den Auftraggeber und befürworten 
dies ausdrücklich. 

13. Auf welchem Wege ist es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, soziale und ökologische Kriterien in 
öffentlichen Projekten zu berücksichtigen? Inwieweit ist das Vergabegesetz dafür der 
richtige Ort? 
Wie bereits unter Frage 10 beantwortet, halten wir die Integration sozialer und ökologischer 
Kriterien bei öffentlichen Projekten für sehr wichtig. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese in der 
gesamten Planung berücksichtigt werden müssen, eine Verortung ausschließlich im 
Vergabeprozess ist abzulehnen. Zielführend ist vielmehr eine Bewertungsmatrix mit weiteren 
Kriterien, nicht allein aber die Fokussierung auf den Preis als Zuschlagskriterium. Dabei müsste 
aber auch besonders auf die Bieter geachtet werden, da in der jetzigen Situation die Anzahl der 
Angebote teilweise sehr gering ausfällt und fehlender Wettbewerb die wirtschaftliche und sparsame 
Verwendung von Haushaltsmitteln gefährdet. 

Fazit: 

Bei der Integration sozialer und ökologischer Kriterien in das Vergaberecht ist darauf zu achten, dass 
dies bereits in der Planung geschieht und nicht erst im Vergabeverfahren. Durch die Integration 
weiterer Zuschlagskriterien neben dem Preis könnten soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt 
werden. Hier könnten insbesondere die Vergabeberatungsstellen hilfreich sein. Eine generelle 
Vereinfachung des Vergaberechts (insbesondere der formalen Kriterien) ist aus unserer Sicht sehr 
wichtig und könnte sowohl für die bietenden Unternehmen als auch für die Vergabestellen einen 
großen Mehrwert bringen, z.B. die einseitige Eigenerklärung. Auch der Ansatz der stichprobenartigen 
Prüfung von vergabefernen Themen ist abzulehnen; Vergabestellen können die Prüfung dieser 
Aspekte personell/fachlich nicht (mehr) leisten; eine Ausweitung der Aufgaben betrifft Vergabestellen 
unverhältnismäßig und gefährdet die Durchführung vergaberechtskonformer Verfahren, wenn die 
Prüfungsdichte betreffend die Einhaltung sonstiger gesetzlicher Bestimmungen, wie im 
Gesetzesentwurf beabsichtigt, noch weiter zunimmt. 
Ziel der Gesetzesentwürfe sollte vielmehr eine Verfahrensvereinfachung mit dem Schwerpunkt der 
Integration von Nachhaltigkeitskriterien sein. 



Straße, Hausnummer 

Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. I des Thüringer BeteillgtentransparenzdokumentatIonsgesetzes 

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an  ahem  
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Betelligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet,'die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem  Fail  als' verpflichtende 
MindestInformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Betelligtentransparenzdoumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen  und zusammen mit der Stellungnahme aendenl 

IZu welchem Gesetzentwurf  fifteen  Sie 'sciifittllähdaäpf4Eirt des pei#€#entWdi-10- .. " • 
Gesetz zur Änderung des Thüringer. Vergabegesetzes • Bürokratfeabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

Drucksachp 7/7461 - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 7/8029 - 
. . . . . 

Haber) Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher PerSonen oder Sachen (z. B. Verein, prrihH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des tiffantliChen Rechts;  Stiftung des 
6.ff.aht11Phe.n .kePhiS)1 ' ' . . ' . • . . • 
( 6  Abs I Nr. 1i.4ThOrBetellifek0; Hinweis Wenn nefn, dann  welter  mit  Free  j. Wenn Ja, dann  Welter.  mit Frage !)- • • • , 

Name Organisationsform 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Geschäfts- oder Dienstadresse Ingenieurkammer Thüringen 

Straße, Hausnummer(oder Postfach) Gustav-Freytag-Str. 1 

PoStieitzahi, Ort 99096 Erfurt 

.• , . 
aSi slCh a.ls. hat9diChe Mai•songeäußert, d. h. ali3 Ibi-h!atcarsPri . 

2 d..e.W.,1 Nr.1, thilfi3efaildge', • . • • 
Name  Vorname 

Geschäfts- oder Dieristadresse 0 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn kelne andere Adresse benannt wird. Die Wohnedresse 
wird in keinem Fall veröffentlic,ht.) 



Anlage 4 

   

Postleitzahl, Ort 

  

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeiti 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 TharBetelidoke 

•  
 ehrenamtlicher Präsident der Ingenieurkammer Thüringen, repräsentiert 

die Interessen der Mitglieder der Ingenieurkammer Thüringen. 

Haben Sie In Ihrem Schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgasamt eher 

befürwortet, 
- 

abgelehnt, 
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 TharBeteliclokG) 

Die berufliche Selbstvervyaltung hält ihre Position aufrecht, dass die Vergabegesetzgebung nicht geeignet ist, um 
Regelungen für soziale und ökologische Kriterien zu treffen. Die Zielstellung, ein schlankes und einfach handhabbares 
Vergabegesetz zu formulieren, kann nur erreicht wer-den, wenn sich auf wesentliche (vergabespezifische) Sachverhalte 
und Kriterien beschränkt wird, da ansonsten eine Überregulierung erfolgt. 

Die Ingenieurkammer Thüringen sieht ihre Auffassung durch das „Gutachten zur Evaluierung des Thüringer Gesetzes 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVgG) vom 30. Juli 2018 zu zentralen Punkten" (Auftragnehmer: Wegweiser 
Research &  Strategy  GmbH, Berlin I Auftraggeber: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft, Erfurt) bestätigt, denn das Gutachten enthält Empfehlungen, die bei der Gesetzesnovellierung 
berücksichtigt und im Geset-zestext verankert werden sollten. 

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhäben 
einzureichen? • 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 TharBetelldokG) 

ja (Hinweis;  wetter  mit Frage 6) 3 nein 

    

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben:Aus  we've  Anlass haben Sie sich geäußert? 

In ‚welcher Form haben Sie sich geäußert? 

D per E-Mail 

0 per Brief 

Haben  Ste  sich als AnwaitskanZiel im Auftrag  sines  Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesefigebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. B ThOr5etelldok(3) 

LI fa 14 nein  (wetter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 beJaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl 
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.e•Pitürii 
_a 

Erfurt, 24.07.2023 

Anlage 4 

Stirienen  Sie  elder VerlithMilichung (tires  Schriftlichen  Seitfages in der 
gietelligtentransParenzdolcurnentatiOn 

Abs. 1.eeti.2 ThtirBetelldpkG)  

Ja 0 nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 
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INGENIEURKAMMER 
Aig-D'iteeerieelggeet;':.r:st-ZeihrZkliget.321 '42:2.7AeXeReg 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Nur per E-Mail 
poststelle@thueringer-landtag.de  

THOR LANDTAG POST 
2407.2023 15:31 

k%\oi.Z 27-3 

Der Präsident 

Anschrift: Gustav-Freytag-Str. 1 
99096 Erfurt 

Telefon: 0361 22873-0 
Telefax: 0361 22873-50 
E-Mail: info@ikth.de  
Internet: http://www.ikth.de  

Datum: 24. Juli 2023 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrens- 
vereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD, und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029 - 

Sehr geehrte Frau  Dr.  Eglinski, 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 7. juni 2023 in dem auch der beruflichen Selbstver-
waltung der Thüringer Ingenieurinnen und Ingenieure die Möglichkeit gegeben wird, im 
schriftlichen Anhörungsverfahren eine Auffassung zu den Beratungsgegenständen 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensver- 
einfachung im Thüringer Vergaberecht (Drucksache 7/7451) und Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Vergabegesetzes (Drucksache 7/8029) zu übermitteln. 

Die Ingenieurkammer Thüringen vertritt als Körperschaft öffentlichen Rechts die berufsständi- 
schen Interessen der Ingenieurinnen und Ingenieure, die in dem von der Kammer geführten 
Mitgliederverzeichnis eingetragen sind. 

Nach entsprechender Befassung wurden aus Kammersicht einige Hinweise formuliert, die bei 
der weiteren Bearbeitung des Themengegenstandes ggf. eine angemessene Berücksichtigung 
erfahren sollten. 

Die Ingenieurkammer Thüringen vertritt die Auffassung, dass auch für das Thüringer Vergabe-
gesetz der Anspruch gilt, in unbürokratischer und nachvollziehbarer Textgestaltung die 
Vergabe öffentlicher Aufträge zu regeln und nur auf Vergabekriterien abzustellen, die notwen-
dig sind, denn es liegt nicht zuletzt auch im Interesse der Auftraggeberseite, die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge so zu gestalten, dass eine angemessene Beteiligung an den Verfahren er-
reicht wird. 

Dok.-ID:159441  
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Die Europäische Union verpflichtet die Staaten zur Durchführung transparenter und fairer 
Vergabeverfahren. Dies kann jedoch nur sichergestellt werden, wenn Vergabekriterien rechts-
sicher und nachvollziehbar sind. 

Unabhängig von der Thüringer Regelung, dass das Thüringer Vergabegesetz nicht auf die 
Vergabe von Leistungen anzuwenden ist, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit er-
bracht werden (hier: § 1 Abs. 3 Nr. 3 ThürVgG) und generell für Planungsdienstleistungen der 
§ 50 UVg0 einschlägig ist - dieser schreibt vor, dass so viel Wettbewerb zu schaffen ist, wie 
dies nach der Natur des Geschäfts möglich ist -, nimmt die berufliche Selbstverwaltung der 
Thüringer Ingenieurinnen und Ingenieure gern die eröffnete Möglichkeit wahr, sich zum Sach-
verhalt zu äußern, denn aufgrund der Ingenieurdienstleistungen, die im Wertschöpfungspro-
zess erbracht werden, liegt zumindest eine mittelbare Betroffenheit vor. 

Die Ingenieurkammer hat die bisherige und gegenwärtige Thüringer Vergabegesetzgebung 
stets kritisch eingeordnet und insbesondere eine Verschlankung bzw. „bürokratische Entschla-
ckung" als zwingend erforderlich angesehen. Leider war jedoch festzustellen, dass noch zu-
sätzliche Regelungen in das Thüringer Vergabegesetz Eingang gefunden haben, was vielleicht 
als ein Grund dafür gewertet werden kann, warum die Beteiligung an öffentlichen Vergabever-
fahren sukzessive abnimmt. 

Die Ingenieurkammer Thüringen sieht ihre Auffassung durch das „Gutachten zur Evaluierung 
des Thüringer Gesetzes zur Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVgG) vom 30. Juli 201 8 zu 
zentralen Punkten" (Auftragnehmer: Wegweiser Research &  Strategy  GmbH, Berlin I Auftragge-
ber: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Erfurt) be-
stätigt, denn das Gutachten enthält Empfehlungen, die bei der Gesetzesnovellierung berück-
sichtigt und im Gesetzestext verankert werden sollten. Nach unserem Dafürhalten sollten die 
Ergebnisse des Gutachtens aufgegriffen werden, um das Thüringer Vergabegesetz zu verein-
fachen und handhabbarer zu gestalten. 

Im Hinblick auf die Zielsetzungen und Zwecke (Verwaltungsvereinfachung, Bürokratieabbau, 
Optimierung der Rechtssetzung), die mit dem von der Landesregierung eingesetzten Thürin-
ger Normenkontrollrat verbunden werden, ist ggf. zu beurteilen, inwieweit gegenüber dem 
Thüringer Normenkontrollrat angeregt werden sollte, eine Aufnahme des „Vergabebereiches" 
in das diesbezügliche Prüfprogramm vorzunehmen. 

Stellungnahme zum Entwurf der CDU-Fraktion (Drucksache 7/7451): 

Die mit dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion verbundene Zielstellung, Vergabeprozesse für 
öffentliche Aufträge einfacher zu gestalten, dabei aber keine Einbußen bei der Rechtssicher-
heit zuzulassen, wird positiv eingeschätzt. Die Reduktion von „Formblatt- bzw. Nachweiserfor-
dernissen" sind ein wesentlicher Beitrag für eine „Entbürokratisierung" des Vergabegesetzes 
und würdigen Erkenntnisse des vorgenannte Evaluierungsgutachtens. 

Während die Anhebung der Wertgrenze für Verhandlungsvergaben im Liefer- und Dienstleis-
tungsbereich auf 215.000 Euro doch sehr großzügig erscheint (eventuell wird dadurch der 
Vergabewettbewerb beschnitten), ist die vorgesehene Wertgrenze im Baubereich (250.000 
Euro) nachvollziehbar. „Kann-Regelungen" zu umweltbezogenen Aspekten und sozialen Belan-
gen sollten nicht Bestandteil der Vergabegesetzgebung sein, da dadurch das Vergabegesetz 
bürokratisch überladen bleibt. 

Die Einführung einer Eigenerklärung zur Einhaltung der Bestimmungen des Vergabegesetzes 
wird befürwortet, denn eine Reduktion bzw. Abschaffung der zu bearbeitenden Formblättern 
trägt zur Verschlankung und zur Effizienz der Gesetzgebung bei (Bezug: Frage 12 Fragenkata-
log). Die Erweiterung der Möglichkeiten für die Nutzung der digitalen Kommunikation ist zeit-
gemäß und kann die Dynamik der Verfahrensabwicklung positiv beeinflussen. 

Durch die Halbierung des Betrages, der für Vergabenachprüfungsverfahren im Baubereich ein-
schlägig werden soll (hier: Minimierung von 150.000 Euro auf 75.000 Euro), wird die Rechts-
schutzmöglichkeit für Auftragnehmende ausgedehnt, wobei die Herabsetzung des 
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Vergabewertes nicht absichern kann, dass eine ausreichende Transparenz im Vergabeverfah-
ren hergestellt wird. 

Stellungnahme zum Entwurf der Regierungsfraktionen (Drucksache 7/8029): 

Diesseits besteht der Eindruck, dass der Gesetzentwurf nur einige ausgewählte Ergebnisse 
des Evaluierungsgutachtens aufgreift. Umfassende Fortschritte in der Verschlankung des Ge-
setzes sind nur schwer zu erkennen, denn zusätzlich aufgenommene Regelungen führen wie-
derum dazu, dass das „Komplexitätsniveau" erhalten bleibt und das Vergabegesetz nicht 
„schlanker" wird bzw. eine Entbürokratisierung erfährt. 

Eine Festlegung von Vergabe- und Tariftreueregelungen für öffentliche Vergaben der Bundes-
länder fällt in die Zuständigkeit der jeweiligen Bundesländer. Inwieweit trotz der bundesein-
heitlichen Regelung zum Mindestlohn eine länderspezifische Regelung notwendig ist (hier: 
Heraufsetzung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes auf 13,50 Euro brutto) kann 
nur schwer beurteilt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Evaluierungsgutach-
ten vielfältige Gründe sowohl für als auch gegen den vergabespezifischen Mindestlohn aufge-
führt sind und die gegenwärtige Fachkräftesituation dazu führt, dass Entgelte einer progressi-
ven Entwicklung unterliegen (Bezug: Frage 1 Fragenkatalog). 

Die beabsichtigte Schaffung einer Landesvergabeberatungsstelle ist nach unserer Auffassung 
entbehrlich, denn aufgrund bereits jetzt abrufbarer Unterstützungsangebote (Thüringer 
Vergabekammer, Thüringer Industrie- und Handelskammern) würde die Schaffung einer Dop-
pelstruktur befördert und zudem zusätzlicher Personalbedarf erzeugt (Bezug: Frage 2 Fragen-
katalog). 

Ein Ausschluss aus Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe umfasst momentan eine Zeit-
spanne von drei Jahren, d. h. Unternehmen werden entsprechend sanktioniert, sofern gegen 
Verpflichtungen der öffentlichen Auftragsvergabe verstoßen wird. Diese Regelung wird als 
zweckmäßig angesehen, jedoch eine Verlängerung der „Sperrzeit" auf fünf Jahre für nicht not-
wendig erachtet. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Einführung eines Registers, in dem von 
der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossene Unternehmen gelistet werden sollen, wird 
abgelehnt, da ein Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt geführt wird und die Einrich-
tung des „Thüringer Registers" mit zusätzlichem bürokratischen Aufwuchs und wiederum Per-
sonalausstattung verbunden ist (Bezug: Frage 3 Fragenkatalog). 

Eine zunehmende Ausschöpfung von Digitalisierungsmöglichkeiten bei der Durchführung von 
Vergabeverfahren ist zielführend. Eine einheitliche Vergabeplattform trägt zur Verfahrensopti-
mierung bei (Bezug: Frage 5 und Frage 6 Fragenkatalog). 

Es wird eingeschätzt, dass ein schlankes und weitgehend unbürokratisch handhabbares 
Vergabegesetz die Einbeziehung weiterer Tatbestände (hier: Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz) reglementiert (Bezug: Frage 9 Fragenkatalog). 

Der Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktauftrag, Verhandlungsvergabe oder frei-
händige Vergabe und beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb einzuführen, 
klingt plausibel, wobei derartige Anpassungen ggf. an  die Fortschreibung der EU-Schwellen-
werte geknüpft werden sollten (Bezug: Frage 11 Fragenkatalog). 

Die berufliche Selbstverwaltung hält ihre Position aufrecht, dass die Vergabegesetzgebung 
nicht geeignet ist, um Regelungen für soziale und ökologische Kriterien zu treffen. Die Ziel-
stellung, ein schlankes und einfach handhabbares Vergabegesetz zu formulieren, kann nur 
erreicht werden, wenn sich auf wesentliche (vergabespezifische) Sachverhalte und Kriterien 
beschränkt wird, da ansonsten eine Überregulierung erfolgt. 
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Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 
erbetenen Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

ver.di Landesbezirk Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen Gewerkschaft 

Geschäfts- oder Dienstadresse ver.di Landesbezirk Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) Karl-Liebknecht-Straße 30-32 

Postleitzahl, Ort 04107 Leipzig 

2.  
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

C Geschäfts- oder Dienstadresse CI Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

1 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht, 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drs. 7/7451; Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der 
Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/8029



3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

gewerkschaftliche Vertretung von Arbeitnehmerinnen 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

C befürwortet, 
I abgelehnt, 
g ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

- Keine Anhebung der Anwendungswertgrenzen 
- Soziale und ökologische Standards nicht reduzieren 
- Gültigkeit Mindestlohngesetz auch für kommunale und 

sonstige Auftraggeber in öffentlicher Hand 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) I nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

K per E-Mail 

per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

LII Ja g nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 
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7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThurBeteildokG) 

g ja E nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

Leipzig, 24.07.2023    
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Landesbezirk Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Karl-Liebknecht-Straße 30-32 
04107 Leipzig 

www.verdi.sat.de  

24. Juli 2023 

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft 

ver.di • Karl-Liebknecht-Straße 30-32 • 04107 Leipzig 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THUR. LANDTAG POST 
24.07.2023 15:25 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes — Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451- 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029- 

hier: Stellungnahme ver.di Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft, 

im Namen des ver.di Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  (SAT)  be-
danken wir uns für die Zusendung der oben genannten Gesetzentwürfe und für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Bei dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/7451) ist unteranderem 

die Anhebung der Anwendungswertgrenzen, wodurch der Anwendungsbereich des 

Gesetzes kleiner wird, zu kritisieren. Dies hätte zur Folge, dass weniger Aufträge durch 

die Vorgaben des Vergabegesetzes gedeckt sind. Die Neufassung des Paragraphen 4 

und die reduzierte Gewichtung von sozialen und ökologischen Standards sind eben-

falls zu kritisieren. 

Das Vergabegesetz sollte weiterentwickelt werden, um durch den gezielten Einsatz 

öffentlicher Mittel für ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu sorgen sowie ein für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auskömmliches Lohnniveau, gute Beschäfti-

gungsbedingungen und eine stärkere Tarifbindung zu befördern. Bei der in Ost-

deutschland allgemein geringeren Tarifbindung als im westdeutschen Tarifgebiet,  
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Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft 

können weitere Einschnitte bei der Vergabe und der damit verbundenen Verschlech-

terung der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur abge-

lehnt werden. 

Daher ist dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (Drucksache 7/8029) in vielen Punkten zuzustimmen. 

Unteranderem, dass 

• die Bestimmungen zur Tariftreue und zum Vergabemindestlohn künftig auch für 

kommunale und sonstige Auftraggeber in öffentlicher Hand gelten, um dem 

Vergabegesetz eine größere Reichweite zu verleihen, 

• alle tarifvertraglich vereinbarten Entgeltbestandteile (Sonderzahlungen, Zeit-

zuschläge  etc.)  vom Arbeitgeber bezahlt werden, 

• verpflichtende stichprobenartige Kontrollen durch den Auftraggeber eingeführt 

werden, so dass fehlende Einhaltungen von Vorgaben des Gesetzes erkannt 

werden können und in der Folge ein öffentliches Register für Unternehmen 

eingeführt werden kann, die aufgrund von Verstößen gegen die Verpflichtungen 

von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen sind 

• das Vergabeverfahren digitalisiert und auf Landesvergabeplattform oder dem 

Bekanntmachungsservice des Bundes zukünftig veröffentlicht und durchgeführt 

werden soll. 

Dabei helfen könnte zukünftig eine Beratungsstelle, die bspw. Kommunen über die 

Vorgaben im Vergabeverfahren aufklärt und beratend im Verfahren wirkt, um somit 

die aus der Änderung des Vergabegesetzes resultierenden Verbesserung der Arbeits-

bedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konsequent umzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landesbezirksleiter stellv. Landesbezirksleitung  



Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029 - 

. 

1. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) Lossiusstraße 1 
- 

Postleitzahl, Ort 99094 Erfurt 

2 . 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG) 

Name Vorname 

0 Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andre Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer . 
• 

1 
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Postleitzahl, Ort 

. 
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

' 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 befürwortet, 
0 abgelehnt, , 

14 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

Wir empfehlen generell ein schlankes, digitalisiertes Verfahren, welches sich auf auf-
tragsbezogene Kriterien beschränkt. Vergabespezifische Mindestlöhne und 
vergabefremde Kriterien lehnen wir ab. 
Den Ergebnisse der jüngsten Evaluierung stimmen wir grundsätzlich zu und empfehlen, 
sich bei einer Überarbeitung des ThürVgG daran zu orientieren. 
Bei einer Überarbeitung sollten vor allem die Kosten- oder Einspareffekte zumindest 
abgeschätzt werden. 

. 
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelldokG) 

ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) t nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

• 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

2 per E-Mail 

L.3 per Brief 

6. 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelidokG) • 

0 .1a  Li nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 
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7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Betelligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs, 'I Satz 2 ThürBeteildokG) 

Et ja 0 nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

Erfurt, 28.07.2023 

3 



Verband der I/41tschaft Thürinciens e. V. 

VVVT • Lossiusstraße 1 • 99094 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 
- nur per Mail - 

THUR. LANDTAG POST 
28.07 2023 14:25 

2023-07-28 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Verband der Wirtschaft Thüringens bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Thüringer Vergabegesetz. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir innerhalb der Ferien etwas nach dem erbetenen Termin 
einreichen mussten. 

Für weitere Fragen und zum Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Leiter Wirtschafts- und Umweltpolitik 

NATIdirIngen FA I 
Postfach 90 03 53 • 99106 Erfurt 

Lossiusstraße 1 • 99094 Erfurt 
T 0361 6759-0 • F 0361 6759-222 

www.vwt.de  



Verband der 111.7  Aschaft Thüringens e. V. 

VWT • Lossiusstraße 1 • 99094 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaf, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 
- nur per Mail - 

2023-07-28 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Verband der Wirtschaft Thüringens bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Thüringer Vergabegesetz. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir innerhalb der Ferien etwas nach dem erbetenen Termin 
einreichen mussten. 

Für weitere Fragen und zum Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Leiter Wirtschafts- und Umweltpolitik 

e•••• 

NAThöring 
Postfach 90 03 53 • 99106 Erfurt 

Lossiusstraße 1 • 99094 Erfurt 
T 0361 6759-0 • F 0361 6759-222 

www.vwt.de  



Verband der W tschaft Thüringens ei V. 

Stellungnahme 
zu den Beratungsgegenständen 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - 
Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 

und 
Gesetz zur Änderung 

des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 7/8029 - 

Die Position der Verbände zur Vergabe öffentlicher Aufträge in Thüringen 
Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge Stellung nehmen dürfen und tun dies auch diesmal sehr 
gerne. 

Wir empfehlen generell ein schlankes, digitalisiertes Verfahren, welches sich auf auftragsbezo-
gene Kriterien beschränkt. 

Den vergabespezifischen Mindestlohn lehnen wir weiterhin ab, da wir über einen bundeseinheit-
lichen Mindestlohn verfügen, welcher von einer paritätisch besetzten Kommission festgelegt 
wird. 
Auch Vorgaben zur Tariftreue lehnen wir ab. Das Aushandeln und Abschließen von Tarifverträ-
gen ist Aufgabe der jeweiligen Sozialpartner; entsprechende Vorgaben bei der öffentlichen 
Vergabe zu verankern, widerspricht nicht nur dem Gedanken der Sozialpartnerschaft. Es führt 
auch in Einzelfällen dazu, dass Betriebe, welche diese Vorgaben nicht erfüllen können oder 
wollen, sich von öffentlichen Aufträgen zurückziehen (siehe unter unseren Anmerkungen zur 
Evaluierung). 
Für soziale, ökologische Kriterien und weitere vergabefremde Kriterien ist kein Vergabegesetz 
der richtige Ort. Sie sind in der Regel über Arbeits- und Umweltrecht und Vorgaben zum Ge-
sundheitsschutz abgedeckt, oder greifen in die unternehmerischen Freiheiten ein — ohne, dass 
hier eine irgendeine Verbesserung bei der Auftragserfüllung erreicht würde. 
Aus der Verbandsarbeit können wir bestätigen, dass Regionalität sowohl beim Bezug von Wa-
ren als auch bei der Wahl von Dienstleistern im Rahmen des möglichen ohnehin gelebte Praxis 
ist. Eine Regelung scheint uns daher entbehrlich, auch in der genannten Drucksache finden wir 
trotz der Fragestellung des Ausschusses keinen Ansatz hierzu. 

Zur Evaluierung des Thüringer Vergabegesetzes 
Der jüngsten Evaluierung können wir in vielen Punkten zustimmen: nach unserem Kenntnis-
stand beteiligen sich an den Ausschreibungen für öffentliche Aufträge weniger Unternehmen, 
da der Aufwand den Ertrag nicht rechtfertigt. So legt der Bericht unter anderem dar, dass die 
abgeforderten Dokumentationen bei den Auftraggebern nur geringen Aufwand verursachen und 
eher positiv gewertet werden — dies allerdings bei den Auftragnehmern deutlich negativer be-
wertet wird. 

Dies gilt in besonderem Maße für alle Überlegungen zur Tariftreue. Hier besteht aus unserer 
Sicht kein Bedarf. Die bereits oben erwähnten zahlreichen Regelungen decken unserer Ein-
schätzung nach eine erhebliche Spannbreite an sozialen Themen mehr als ausreichend ab; der 
Mehraufwand für die Betriebe dient weder sozialen Erwägungen noch der Auftragserfüllung. 
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Zu beachten ist hierbei auch, dass mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und der zu er-
wartenden EU-Richtlinie mit vergleichbarem Ansatz die Unternehmen zu einer Vielzahl von so-
zial-ökologischen Maßnahmen de facto verpflichtet werden. Hiervon sind, entgegen allen politi-
schen Aussagen, auch kleine Betriebe betroffen, da sie gegenüber ihren größeren Kunden 
Nachweise erbringen sollen. Weitere sozial-ökologische Vorgaben in einem Thüringer Vergabe-
gesetz haben aus unserer Sicht keinen Mehrwert. 

Grundsätzlich empfehlen wir, sich bei einer Weiterentwicklung an den Empfehlungen aus dem 
Bericht zu orientieren. Vor allem vereinfachte Verfahren und Dokumentation, an die Preisent-
wicklung angepasste Wertgrenzen und digitale Verfahren haben aus unserer Sicht das Poten-
zial, öffentliche Aufträge in Thüringen wieder attraktiver zu gestalten. 

Der Vorschlag, maximal einseitige Eigenerklärungen zu verwenden ist sinnvoll. 

Der Nutzen einer Landesvergabeberatungsstelle erschließt sich nicht. 
Diese Funktion sollte unseres Erachtens über die Vergabekammer des Freistaates beim Lan-
desverwaltungsamt abgedeckt sein. Ebenso fällt auf, dass weder Größe noch Struktur der 
Stelle Teil des vorliegenden Entwurfes sind. Auch zeigt es in unerfreulicher Weise die Prioritä-
ten des Gesetzgebers, dass die potenziellen Auftragnehmer bei der Einrichtung einer Bera-
tungsstelle nicht mitgedacht wurden, sondern diese nur die öffentlichen Auftraggeber beraten 
soll. 

Kontrollen stehen dem Auftraggeber zu, die implizite Beweislastumkehr des Entwurfs der 
Regierungsfraktionen lehnen wir aber entschieden ab. Die geforderte Verlängerung der 
Sperrzeiten bei Verstößen erscheint willkürlich. Die Einführung von Registern lehnen wir 
ebenfalls entschieden ab. 
Natürlich mag es dem Auftraggeber zustehen, stichprobenartig Kontrollen durchzuführen. Ob 
aber die öffentliche Hand in Thüringen über ausreichende Kapazitäten hierfür verfügt, müssen 
wir bezweifeln. Auch sehen wir keine Notwendigkeit, hier tätig zu werden: Die Einhaltung des 
Mindestlohnes zum Beispiel wird ohnehin bereits kontrolliert. Der für beide Seiten erhöhte büro-
kratische Aufwand steht aus unserer Sicht in keinem vernünftigen Verhältnis und dient ebenfalls 
nicht der Erfüllung öffentlicher Aufträge. 
Vor allem macht es aber den Anschein, als würde der Verfasser des vorliegenden Entwurfes 
grundsätzlich davon ausgehen, dass Rechtsverstöße durch privatwirtschaftliche Unternehmen 
erwartet werden. Das Einhalten von gesetzlichen Vorgaben durch Unternehmen ist die Norm, 
und nicht die Ausnahme, die durch Kontrollen abzusichern und zu beweisen ist. Hiergegen ver-
wahren wir uns als Vertreter der Wirtschaft entschieden. 

Dennoch gehört zu den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, dass aufgedeckte Verstöße geahn-
det werden, und diesem Grundsatz fühlen auch wir und unsere Mitglieder uns verpflichtet. Inso-
fern ist es nachvollziehbar, wenn bei Verstößen auch Sperren verhängt werden. Warum sie, wie 
von den Regierungsfraktionen gefordert, auf fünf Jahre ausgedehnt werden müssen, erschließt 
sich uns nicht. 

Was allerdings nicht zu den Prinzipien der Rechtstaatlichkeit gehört, sind über die Ahndung von 
Verstößen hinausgehende öffentliche Demütigungen. Genau diese Gefahr sehen wir aber bei 
einem staatlich eingerichteten Register, wenn — wie im vorliegenden Entwurf — die Einsicht-
nahme erst im Nachgang auf Ministerebene durch Rechtsverordnung zu regeln ist. Auch hier 
sollte die Vergabekammer den nötigen Überblick haben. 

Anforderungen an die digitale Vergabe öffentlicher Aufträge 
Alle öffentlichen Vergabeverfahren sollten unserer Ansicht nach über eine thüringenweit einheit- 
liche Plattform abgewickelt werden. Diese sollte den Up- und  Download  in allen gängigen 
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Dateiformaten über verschlüsselte Verbindungen ermöglichen. Anbieter sollten die Möglichkeit 
haben, grundlegende Dokumente nur einmal hochladen zu müssen und für weitere Angebots-
abgaben über ein Rechtemanagement wieder freigeben zu können. 
Die Kommunikation über Auftraggeber und Auftragnehmer sollte im Kern über diese Plattform 
laufen, dazu gehören auch die entsprechenden behördlichen Bescheide. 
Daher muss es sowohl für Auftraggeber und Auftragnehmer rechtssichere digitale Zeichnungs-
möglichkeiten geben. 

Generell böte dieses Vorgehen die Möglichkeit, benötigte Dokumente zu bündeln und bspw. die 
Angebotsabgabe dann zu ermöglichen, wenn alle Unterlagen vorliegen, um Nachfragen und 
Dokumentationsprobleme im Nachgang zu verhindern oder mindestens zu reduzieren. 

Die Nutzung von  Mails  ist grundsätzlich vernünftig, unterliegt aber anderen Anforderungen in 
puncto Verschlüsselung und Absicherung gegen Angriffe Dritter. 

Gesetzliche Mindestgrenzen für öffentliche Aufträge und im Vergabeverfahren sind sinn-
voll und sollten genutzt werden. 
Insbesondere bei "kleinen" und/ oder wiederkehrenden Vergaben halten wir das für ein plausib-
les Vorgehen. Zu den Wertgrenzen können wir keine Einschätzung abgeben, wir möchten ledig-
lich darauf hinweisen, dass diese in regelmäßigen Abständen mit den Preisentwicklungen abge-
glichen werden und angepasst werden sollten. 

Die Kostenabschätzung des Entwurfs der Regierungsfraktionen ist ungenügend. 
Fairerweise richtet sich diese Kritik an BEIDE Entwürfe; allerdings geht der CDU-Entwurf von 
einer Senkung der Kosten aus. Der Entwurf der Regierungsfraktionen listet dagegen verschie-
dene kostensteigernde Blöcke auf, bleibt aber jede auch nur grobe Einschätzung schuldig. 

Abschließend möchten wir in Anlehnung an die bereits mehrfach genannte Evaluierung 
dazu auffordern, sich bei der Überarbeitung des Vergabegesetzes vor Augen zu halten, 
dass es "viel Recht und zu wenig Betriebswirtschaft beinhalte". 

Erfurt, 28. Juli 2023 

Leiter Wirtschafts- und Umweltpolitik 



Formbtatt zw Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentt'ansparenzctokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelltgtentransparenzdokumentaüonsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der fofgenden Felder 1 bis 6 werden In Jedem Fall als verpflichtende
Mlndestlnformationen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBeteIldokG in der Betelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhalfilcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seserlich ausfüllen und zusammen m!t der SteSfungnshme sendent

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich.schriftlich geäußert (Titel des GesetzenbA/ürfs)?

'%u.( • \AJ cjdtx-.^^. (^Dt-ü^<,acC«. ^?-^/ SQ^

1.

2.

Haben Sie sich a!s Vertreter einer jurfstlschen Person geäußert, d. h, als Vertreter eEner

Vereinigung natürlicher Peräonen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Senössenschaft oder öffentliche Anstalt, Körpsrschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung cjes
3ffehtltohen Rechts)?
^§ 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteifdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage Z. Wenn la, dann wsSter mit Ffage 3.)

^iame

~:p (^ ($IOLQ. ^ l L6u:YllU^^t

3eschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

'ostlettzahl, Ort

Organlsationsform

(^€ fcr^ k it.o^ ^u{^

"71^ (. L^^^^
{j^a^ u' Vy^tü'l

^lu^üc <SWs7^

yw&- ^"^
hben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h; als Privatperson?
ä 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThOrBetsildoitG)

lame Vorname

Geschäfts- oder Dlenstadresse t Wohnadresse

tinwefe; Angaben zur Wohnadresse sfnd nur erforderilohi wenn kelns andere Adresse bsnannt wird, D[e Wohnadresse
ird In ketnem Fall veröffentlicht)

traße, Hausnummer

ostieteaht, Ort



Was Ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThdrBetoNdokG)

'"Sx^ tL. ^WCI/^-M^ l(^<..<. ^f-f£tf^LL( Lu.u^ G) ^foOtl^e^

^L^U , '^ecu^J^c^ Ct. •0?//Jv^^^^^s^^^
7}'"'S _ f^er. ?o ^ e<-t ^^ Lf^eJice ^ <<;

\\^U€/-

f4.

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenert Regelungen Insgesamt eher

n befürwortet,
Il abgelehnt,
•^- ergänzungs- bzw. änderungs bedürftig elngsschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlffliohen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThüiBetelldokG)

-^z
^csc.Ltifüitiqpu f üuof V(^&c.^^\cC^^

.fj .J> s _ 0 ^^
o{^ V<LS o, ^ b< l/ '-ö l A ^/ ^^'3

ö.

Wurden Sis vom Landtag gebeten, elnsn schriftiichen Beitrag zum Geset^gobungsvorhaben
einzureichen?
(§ 6 Abs. 1 Nr, 6 ThürBetalldokG)

^ Ja (Hlnwsls; weiter mit Frage 6) r nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass habsn Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Matl

per Brief

Haben Sie sich als Anwaitskanzlel Im Auftrag elnss Auftraggebers mit schrlftlEchen Beiträgen
am Gesetzgebung sverfahren beteiligt? .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThOrBeielidokG)

^ nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Bsteillgtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ 6 Abs. 1 Salz 2 ThürBetelidoRQ)

C ja ^ nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgofordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unfersch  ft^ ^(Uo-^

C(^c^ <^.7-o?oÄ3
\J)

h-efgtaat ThOringen

Landesams für BQ\,\ uml Verf;c-hr
PF 80 03 53 o 9Q029 ERFURT

Str. 15 « 990S5ErrurE

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als' verpflichtende 
MIndestInformatIonen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertellen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme genden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des GesetZentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - • . 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes . 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 7/8029 - • 

1. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter. einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen ReChts)? 
(§ 5 Abs. 1 Ni. 1; 2 ThürBetejldokG; Hinwels: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2, Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

. 

,E 

-" .  It  

7  

. 

Geschäfts- oder Dienstadresse ' 

• 
Straße, Hausnummer(oder Postfach) ( i t-i 6-- e oe 

. . 
Postleitzahl, Ort 

• 
1 I 4 SI  0  

2 . 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h.  al  S Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Ni. 1, 2 ThärBeteildokGy. , 

• 

. 

Narne Vorname 

' 

0 Geschäfts- oder Dieristadresse 0 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird In keinem Fall veröffentlicht.) . 

Straße, Hausnümmer 
• 

1 



'Anlage 4 

Postleitzahl, Ort 

3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 3 ThürBetelidokG) 

. 
. 

4. . 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 befürwortet, 
0 abgelehnt,  

sK ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammenl 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

— f )- zi 11-7-!.  id  'I /). (/ 3 i—, wo vf S t . C O' h's , j— 

d , . A?  v &) 6 
i..- . 

d,' 0 jv.  ..)t,  ,' n f • 4 < )4 /.- 2  ‘1. J r h. (.1../ . • 1 •/- ,,,,, ,,. ii el.•• r  I ,.... , • ‘..r  

.G,I: ,J 14.„.•-•• • (,, 
. 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 TharBetelldokG) 

. 

sIK ja (Hinweis:  welter mil  Frage 6) .  CI nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert? 

. . 
' 

. . 

. . 
In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

t11.( per E-Mail 
, 

• . 

0 per Brief • . . 

6.  

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag  sines  Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 TharBeteildok0) 

0 .la . S   nein  welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl 

• 

2 



Anlage 4 

7.  
Stimmen Sie einer Vereentilchung Ihres schriftlichen Beitrages der 
Betelligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. I Satz 2 ThörBetelldokG) 

   

   

ja 0 nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich  the  Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen, 

UöterSChrift Oit Däturri 

3 
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STELLUNGNAHME  

   

DIE FAMILIEN 
UNTERNEHMER 

 

   

    

Stellungrahme zum Gesetzesentwurf der Fraktion 
der CDU 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 

Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht  (Drs  7/7451) 

und zum Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, 
der SPD und BÜNDNIS 9üi DIE GRÜNEN  

Gesetz zur Ändeninc; des Thüringer Vergabegesetzes  (Drs  7/8029) 

Vorbemerkung 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Thüringen danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
den beiden e.g. Gesetzentwürfen. Als Verband haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder 
konstruktiv-kritisch zum Thüringer Vergaberecht eingebracht. Als Familienunternehmer setzen wir 
uns für ein Thüringer Vergabegesetz ein, das einfach und unbürokratisch ist und sich auf wenige 
Vergabekriterien konzentriert. Ziel eines mittelstandsfreundlichen Vergabegesetzes muss sein, 
sowohl für die Thüringer Verwaltung als auch für die Betriebe so praktikabel wie möglich zu sein. 
Zu unserem Bedauern hat der thüringische Gesetzgeber in den vergangenen Jahren die 
Überregulierung des Vergaberechts vorangetrieben. Als unmittelbare Folge hiervon ist die 
Beteiligung von Unternehmen an Vergaben öffentlicher Aufträge merklich gesunken. 

Zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion 

     

DIE FAMILIENUNTERNEHMER begrüßen den Ansatz des Gesetzentwurfs, das Vergabeverfahren 
für alle Involvierten so einfach wie möglich zu gestalten. Insbesondere die erhebliche Reduzierung 
von Formblättern und Nachweispflichten würden einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der 
Unternehmen sorgen. 

• 11111111111111111M 

  

     

     

     

Wir begrüßen neben der engen Orientierung am Evaluierungsgutachten und zusätzlicher digitaler 
Kommunikationswege zudem die avisierte Absenkung der Beträge für Vergabenachprüfungs-
verfahren von 150 000 Euro auf 75 000 Euro im Baubereich, da hiermit die Rechtsschutz-
möglichkeit für die Betriebe ausgeweitet wird. Die Erhöhung der Wertgrenzen für Verhandlungs-
vergaben auf 215 000 Euro im Liefer- und Dienstleitungsbereich sowie der Verzicht auf 
Veröffentlichungen auf der Vergabeplattform ist zu monieren, da beide Maßnahmen den 
Vergabewettbewerb einschränken. 

     

 

311011111111 .11  
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. 
Charlottenstraße 24 
10117 Berlin  

Tel. 030 300 65-0 
Fax 030 300 65-390 
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DIE FAMILIEN 
UNTERNEHMER 

STELLUNGNAHME 

Zum Gesetzentwurf der Fraktionen  DI  
und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

LINKE, der SPD 

DIE FAMILIENUNTERNEHNMER in Thüringen begrüßen, dass sich der Gesetzentwurf an 
ausgewählten Aspekten des Evaluierungsgutachten der Landesregierung orientiert. Zu unserem 
Bedauern werden nur sehr wenige Punkte des Gutachtens thematisiert. Auch kommt 
schwerwiegend hinzu, dass durch die zahlreichen Neuregelungen das Ziel einer 
Entbürokratisierung des Vergaberechts konterkariert wird. Eine ausführliche Begründung ist den 
Antworten auf die Fragen 1 - 13 zu entnehmen. 

Zu den Fragen 1- 13 

1  
Wie bewerten Sie die Ausweitung der Bestimmungen zur Tariftreue und zum Vergabemindestlohn 
auf kommunale und sonstige Auftraggeber als Maßnahme zur Weiterentwicklung des 
Vergabegesetzes? 

Ein thüringischer vergabespezifischer Mindestlohn ist aus unserer Sicht unnötig. Er verursacht 
durch die Dokumentation zusätzlichen bürokratischen Aufwand, insbesondere, wenn 
Unternehmen Aufträge in verschiedenen Bundesländern mit jeweils länderspezifischen 
Mindestlohnregeln umsetzen müssen. Die Bindung des Mindestlohns an den Bundesmindestlohn 
ist sinnvoll, da auf diese Weise nur noch eine vertragliche Vereinbarung für die Einhaltung 
erforderlich ist. 

2.  
Wie schätzen Sie die Einrichtung einer Landes vergabeberatungsstelle ein, die unterstützend im 
Vergabeverfahren wirken soll? 

DIE FAMILIENUNTERNEHER lehnen die Einrichtung einer solchen Beratungsstelle ab. Diese 
Beratungsleistungen erfüllen bereits die Thüringer IHKs, zudem ist mit der Vergabekammer beim 
Landesverwaltungsamt ein kompetenter Ansprechpartner vorhanden. Eine zusätzliche 
Beratungsstelle würde ohnehin knappe Personalressourcen binden und bürokratische 
Doppelstrukturen erzeugen. 

3.  
Wie bewerten Sie die Einführung eines Registers für von der öffentlichen Auftragsvergabe 
ausgeschlossene Unternehmen? 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER lehnen die Einführung des genannten Registers entschieden ab. 
Eine solche Sonderlösung für Thüringen wäre bundesweit einmalig, würde bereits ohnehin 
knappes Personal binden sowie neue bürokratische Belastungen erzeugen. Das bereits 
vorhandene Wettbewerbsregister gemäß Wettbewerbsregistergesetz auf Bundesebene ist absolut 
ausreichend. 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. 
Charlottenstraße 24 
10117 Berlin  

Tel. 030 300 65-0 
Fax 030 300 65-390 
www.familienunternehmer.eu  

Seite 2 von 4 



STELLUNGNAHME 
DIE FAMILIEN 
UNTERNEHMER 

4.  

Wie bewerten Sie die Weiterentwicklung des § 15 „Kontrollen" des Gesetzentwurfs in Drucksache 
7/8029? 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER plädieren für eine Streichung der Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten des Auftraggebers, die sich aus der Befreiung des Vergaberechts von 
vergabefremden Kriterien ergeben würden. 

5.  
Welche konkrete Ausgestaltung eines digitalisierten Vergabeverfahrens müsste ihrer Meinung 
nach erfüllt sein, um eine Verfahrenserleichterung zu bewirken? 

DIE FAMILIENUNTERNEHM ER begrüßen jedwede weitere Digitalisierung des Vergabeverfahren, 
die dem „Ende-zu-Ende"-Prinzip Rechnung trägt. 

6.  
Wie bewerten sie die Verfahrenserleichterung durch eine elektronische Vergabeteilnahme via 
eMall? 

DIE FAMILIENUNTERNEHM ER unterstützen die Ausweitung digitaler Kommunikations- und 
Angebotsmöglichkeiten, da dies zur Vereinfachung und Beschleunigung der Vergabeverfahren 
beiträgt. 

7.  
Wie bewerten sie die Verfahrenserleichterung durch eine einheitliche Vergabeplattform? 

Eine einheitliche, digitale und transparente Vergabeplattform kann einen wichtigen Beitrag zu 
schnelleren und einfacheren Vergabeverfahren leisten. 

8.  
Wie würden Sie die Aufnahme des Merkmals der Regionalität in § 4 Absatz 4 Satz 5 des 
Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten? 

Die Verankerung im Vergabegesetz sorgt für eine Überfrachtung des Vergabegesetzes und bietet 
keinen Mehrwert. 

9.  
Wie würden Sie die Aufnahme von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für Arbeitnehmende in § 
4 des Gesetzentwurfs in Drucksache 7/8029 bewerten? 

Die zusätzliche Verankerung im Vergabegesetz sorgt für eine Überfrachtung des Vergabegesetzes 
und bietet dementsprechend keinen Mehrwert. 

10.  

Wie kann unter dem Aspekt Klimaschutz, die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft und 
Produktlebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen sowie Maßnahmen zur Nachhaltigkeit 
bezüglich Dekarbonisierung und Energie- und Ressourcenefelenz im Vergabegesetz verbessert 
beziehungsweise realisiert werden? 

Nach Überzeugung von DIE FAMILIENUNTERNEHMER sollten sozialökologische Aspekte nicht 
Gegenstand des Vergabegesetzes sein, da der Gesetzgeber diese von ihm gewünschten Ziele an 
anderer Stelle effizienter regeln kann (und dies in vielen Bereichen bereits tut), ohne zusätzliche 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. 
Charlottenstraße 24 
10117 Berlin  

Tel. 030 300 65-0 
Fax 030 300 65-390 
www.familienunternehmereu  
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DIE FAMILIEN 
UNTERNEHMER 

STELLUNGNAHh .E 
Belastungen für den Wirtschaftsstandort zu erzeugen. Das Vergaberecht sollte so schlank und 
unbürokratisch wie möglich sein. 

11  
Wie bewerten Sie den Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktauftrag, 
Verhandlungsvergabe oder freihändige Vergabe und beschränkte Ausschreibung ohne 
Tellnahmewettbewerb einzuführen und welche Grenzen erachten Sie diesbezüglich als sinnvoll? 

Wir unterstützen den Vorschlag, gesetzliche Mindestgrenzen für Direktaufträge, 
Verhandlungsvergaben und beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb einzuführen. 
Darüber hinaus sollte eine Dynamisierung in Verbindung mit der regelmäßigen Anpassung der EU-
Schwellenwerte aufgenommen werden. 

12.  
Wie bewerten Sie den Vorschlag der Einführung einer maximal einseitigen Eigenerklärung zum 
Ersatz der bisherigen Formblätter? 

Mit Blick auf eine spürbare Bürokratieentlastung der Unternehmen befürworten wir die Einführung 
einer maximal einseitigen Eigenerklärung zum Ersatz der bisherigen Formblätter ausdrücklich. 

13.  
Auf welchem Wege ist es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, soziale und ökologische Kriterien in 
öffentlichen Projekten zu berücksichtigen? In ist das Vergabegesetz dafür der richtige Ort? 

Das Vergabegesetz ist nicht der richtige Ort, um soziale und ökologische Kriterien in öffentlichen 
Projekten zu verankern. Eine frühere Einbeziehung umweltbezogener und gegebenenfalls auch 
sozialer Aspekte im Planungsverfahren, kann sinnvoller als die Einbeziehung im Vergaberecht 
sein. Das Vergaberecht ist für die Berücksichtigung derartiger Kriterien ungeeignet, da zusätzliche 
Belastungen für die Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung geschaffen werden, 
insbesondere durch einen höheren Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung von 
Vergabeunterlagen und Angeboten. Zudem werden die öffentlichen Verwaltungen und der der 
öffentliche Haushalt unverhältnismäßig belastet, da intensive Prüfungs- und Kontrolltätigkeiten 
und damit personelle Ressourcen notwendig sind. 

Kontakt 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Thüringen  

Landesvorsitzende  

DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. 
Charlottenstraße 24 
10117 Berlin  

Tel. 030 300 65-0 
Fax 030 300 65-390 
www.familienunternehmer.eu  
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Fonnötattzur Datsnarhebung •
nach § 5 Abs. 1 des Th&ringer Betatligtentransparftnzdtikumantaäonsgesstzes •

J^d9 natürliche oder juristische Person, dje sieh mFt einem schriflllctien Beitrag an elnem
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt tiat, ist nach . dem Thüringer
BeteIligtentransp^renzdolcutTientatIonsgesBfc: cniurBeteildohG) verpflichtet, rfle nachfolgsnd erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffsnd - zu machen.

Die Inforrnationsn dar folgenden Felder 1 bis 6 werden in jadsro Fall als verpflichtande
MIndestinformaüonen gemäß g 5 Abs. t ThürßeteildafcG in der BetetllgtentansparenzdaKumanfaäon
veraffenälcht Ihr inhaltilcher Beftrag wird zusgfcälch nur dann auf den intemetseiten des
Ttißringer Landtags veröffentilchf, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilBd: •

'ßf'äe guthsefftch ausfQHen und zusammen mä der Stsfjung^BbmesBndQni

Zu welchem Qes&feen6nrurf haben 6}e sich sehrifülc^ geäußert (Titel deä Gese'tzB'nfavyrfs]?

Gesetz 'zur- Änderung des. Thüringer . Vergaäegesefzes - Buroftratäeabbay • un(
Verfahrensveretnfachung im Thüringer Vergaüerecht

GssBtzfenfwurf der Fraktion derCDU
- Onjcksachs 7/7451 - ' '

GSsetizurÄnderungdesThOrfngerVersabögesetzes ' . '
Gesateentwurf der Fraktionen DIE UNE<E. der SPD und BONDNiS SQ/DlE GRÖNEN
- Drucksachs 7/6029 - • , • ' ;

1.

}

-iaben Sie sich als Vertreter'elner juristischen Person geäußert, d. h, als Varfreter einer
/erelnigung naffiriicher PBrsoneh oder Sachen (z. B.Verein, GntljH^AGf eihäetfaäsna
3snossenschaft oder öffenüiehe Anstatt, törperschaR des offsntildien Rechts, SÜftung des -
iffentiichen Rschts)? \
g5Ab^1?,1;2Tliur8BtsildA(3;HInwets:V/flnn[iBtrt,darmwsIt9rm!tF'rese2.Wenn{*iclannwettarraitFregB3.]

'iamB ~ . jorganlsaüonsfonn

Söcu'ue. Qius? ryis5 /AtCcvtüi.'

T^u/^LASüfijfa'ÄA^ ^^ <^/y'i-

&<i^u/a'aru+'a-f €.-V. :

?&s(;h'§fis" oder DienstadTesss

itTsSe, Haushummer (oder Postfach)

•ostiäbahl, Ort

u^Tr-t 5C^a-f-{;sv/e^

'Pa.r ? S^/ 'f (<a.4 •&(£?&.

A^M^ 'Bert^

'aben Siesfch a!s naturtiche Person geäußert, .d. H. als Privatpsrson? ^-
;5Alis.1?.1.2fbOräeteUdoitS} _ ' ' . . ^^

ame /omame^>^ ' '

Geschäfts- odecßl&nsfadresse a Wohnsdresse

[nwals: Anaaban.iyrtVbhnadfsssB sind nw erfonfed)ch', wenn kalne andere ArfresaB bemntwird. Die Wohitadrsssa
rd In keinem g?Steri)ffBnÜ?t) .. , •



3.

4.

l.

ifraESe, Hausnummer ^^^

^tißftZSfiTort

Väs N der Schvrerpunfrt Ihrer FntiaJtlichen oder faerufIEchen TätEgkeIt?
l S Abs. 1 Nr- 3 TliüiBeteatfiAS) • •

ül£. 05^ AtLi<wOa Sä.i 2+ ^;ch (Wcrir e-Ln, ijL:e ^s^t^e. •i^A^.+iLL^r
'»m 0^^ äcüjrta Acft UdLa< t^.A ä(?tf^ 5^\A.^^As4't^, e^-^fl <ly^^t •uy
^'-U/Ü?<\A ^cAäit$cki;P ^a.dikrtf-^'YM 2/^4G cK^ ^(.y^s+ä-ü/i

-s^ ^^Jc^WUft.' •"' ~' ' ---—- - ^

[absft S[e in ihrem schnffflchen Beftrag die entworfenen Ragelungsn insgesamt eher.

^ bBfQrwurteti
abgelehnt, ..'•••

. srgänzungs- bzw. andenmgsbedürftig eingeschätd? .

.itte fassen Sie kurz die wesenüich&n tnhatts (Kernaussage) jhrßs schrtffiictien Bettraaes zum
lesßtegeburigsverfahren zusarnmgn! *

5/te,1Nf.4Th(ir8det[doM?) • . . . . '

3;e O&ö AcGü^t^. ^^^,Ateh (+ ^e.- A<aLe:h/\<^..} cl^ &t&&U^4<vuj<f;

JU CDU ?/'uc^.^/^^t)^A4.,e/n/'^*eh/+ cU'e A/^'<->^^A..cl(L^

A^^e^-lt^tu-jTs ^^ U/u^E, SP-D u^.^ (5.(2üA/eA/,3>i'e ö&&Aii<^u

.Ai^-p.ehl-t ^-su'C'1'C/ K-iVcu.-S <^/^ An,!.lü'-^ ^.-'•^ ß^ ^t>S. £.?,') AtiA

^jk/tAjsi-i ^/ßj^Afc-?^-ff^2-^eA ^s*l/->^ &k'£;<.t:i\A-^ <U(r t^A f-e.^.-nL?^

'^•n^C^'S.nU.u^ {<.>r cUin •^rfc^^^ £>'^S^Z ^c^ Öf^\ ^ü^^t^.

5ofjf i^f cüt. ) • . •

"tirdB'rt Sie. vom Landtag gebefen, einen schrtfttlchen Beib^ag ?ufn GesefcEgebungsvorhafaen
nzurefchen? •
S fiSss. 1 Nr. S Tliü(Setati(fny3) . .

Ja (HtnW8ls;welte.rmltFreBc6) •nein

'enn Sie dfe.Frage 5 vemebit haber^AtfS^welchem Antass haben Sie sich geäi

welcher Form haben Sie sich aeäußfert?

perE-MaIi • • , ' '

par Brief

ihen Sie sich als AnwaHskandBl firt Auftrag alnes Atfftragsebsrs mit schrifüißtl.en BeiEiiigen
1 Gesefzgebungsverfahren betotligt?
iABs.1 HK.BTtiOiSOtBndoftG} ;. • ' '

j'a |^ nefnfwena-mnFi^gBT?

itin Sie die FragejiASTabf haben: SfKe benennen Sie Ihren Aüftraggeberi



Anlage 6

Sümm6n Sie BinerVeroffenÜichung ihres schrKtllchen B'ei'trages l'n'd&r

Bfeteiltgtenlransparenzdokufnenfatlon zu?
G 5Ahe.1 SatEX'HiaiäBteWoyS} •

ja la nein

Mit meiner UnterschriR vfirslchere ich Ü[Q Eilchtlgkeit und VoHsiändIgkeit dsr Angaben. Ähdarun
tn den mKgeteilten Daten werda ich ünveroigilch und unaufgefordert bis .zum Abschluss 
Gesatzgebungsvetfahrens mtiteffen.

.Ort, Datum -

1^a'-ün/.ZZ.O%. ZöZ3
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Open Source 

MR, LANDTAG POST 
23,08_2023 10:45 

Bundesverband für digitale Souveränität e.V. f r-Z-3 

Stellungnahme der  Open Source  Business 
Alliance - Bundesverband für digitale 

Souveränität e.V. 

zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

23. August 2023  

Das Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Thüringer Vergabegesetz - ThürVgG) ist 

seit 2011 in Kraft. Mit Beschluss des Thüringer Landtages wurde das Gesetz evaluiert und das 

Evaluierungsgutachten im Herbst 2022 veröffentlicht. Derzeit liegen zwei Gesetzentwürfe vor, die Än-

derungen des Thüringer Vergabegesetzes mit Bezug auf das Evaluierungsgutachten vorschlagen: 

• Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung 

des Thüringer Vergabegesetzes (Drucksache 7/8029) 

• Gesetzentwurf der Fraktion der CDU zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokra-

tieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht (Drucksache 7/7451) 

In der vorliegenden Stellungnahme der OSB Alliance wird ausschließlich zu §4 des Thüringer 

Vergabegesetzes (Umweltverträgliche Beschaffung,  Open-Source-Software, Berücksichtigung umwelt-

bezogener und sozialer Aspekte im Vergabeverfahren) - und hier insbesondere zu Absatz (2) zur vor-

rangigen Beschaffung von  Open Source  Software - sowie zu den entsprechenden Vorschlägen in den 

beiden Gesetzentwürfen Stellung bezogen. 

Der Gesetzentwurf der LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlägt keine Änderungen für §4 

Abs. (2) vor, hier würde der aktuelle Absatz zur vorrangigen Beschaffung von  Open Source  Software 

also unverändert bleiben. Der Gesetzentwurf der CDU schlägt vor, den bisherigen §4 Abs. (2) zur vor-

rangigen Beschaffung von  Open Source  Software ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme der OSB Alliance - Bundesverband für digitale Souveränität e.V. zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes Seite 1 von 6  
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Position der  Open Source  Business Alliance 
Thüringen war 2020 das erste Bundesland, das einen Vorrang für  Open Source  Software bei der Be-

schaffung durch die öffentliche Hand im Vergabegesetz des Landes verankert hat. Andere Bundeslän-

der wie beispielsweise Schleswig-Holstein sind dem Beispiel Thüringens gefolgt und haben die vorran-

gige Beschaffung von  Open Source  Software ebenfalls auf Gesetzesebene verankert. In Baden-Würt-

temberg gibt es eine entsprechende Verwaltungsvorschrift, die den Vorrang von  Open Source  Soft-

ware regelt, in Bayern findet sich ein entsprechender Passus im „Digitalplan Bayern". Auch auf Bun-

desebene wird auf das Beispiel Thüringens geschaut, so findet sich beispielsweise im Gesetzentwurf 

für die Änderung des Onlinezugangsgesetzes eine Formulierung, die vom Thüringer Vergabegesetz in-

spiriert ist. Auch in der Praxis sticht Thüringen mit seinem besonderen Engagement für  Open Source  

Software in Bund-Länder-Initiativen wie dem Zentrum für digitale Souveränität, der Entwicklung des 

souveränen Arbeitsplatzes für die öffentliche Verwaltung sowie weiteren Initiativen hervor. Thüringen 

gilt somit bundesweit als Vorbild und Vorreiter, was den konsequenten Einsatz von  Open Source  Soft-

ware in der öffentlichen Verwaltung angeht. 

Vor diesem Hintergrund wäre es ein dramatischer Rückschritt, den Vorrang für  Open Source,  wie er 

derzeit in §4 Abs. (2) des Thüringer Vergabegesetzes gefasst ist, ersatzlos zu streichen, wie es der Ge-

setzentwurf der CDU vorschlägt. 

Dieser Vorschlag der Fraktion der CDU ist insbesondere vor dem Hintergrund unverständlich, dass der 

Bundesparteitag der CDU im November 2019 in seiner „Digitalcharta Innovationsplattform: D" Offen-

heit als Standard beschlossen hat: 

„Die offenen und gemeinsam entwickelten Standards des Internets und die offenen 

Schnittstellen sind die Prinzipien, die wir für die Digitalisierung Deutschlands heranziehen. 

Nur durch Offenheit entsteht Wettbewerb, nur durch Offenheit können neue Akteure im 

Wettbewerb die Platzhirsche herausfordern. Deshalb gilt künftig für alle (öffentlichen) Di-

gitalisierungsprojekte in Deutschland: Auftragsvergabe und Förderung sind an die Einhal-

tung der Prinzipien  Open-Source  und offene Standards gebunden. Durch öffentliche Mittel 

finanzierte Software soll allen Bürgern dienen. Zusätzlich sollen freie und offene  APIs  den 

Zugang für unabhängige Entwicklungen erleichtern." 

Damit hat sich die CDU auf ihrem Bundesparteitag 2019 zu dem Prinzip  „Public Money, Public  Code" 

bekannt, demzufolge öffentlich finanzierte  IT-Lösungen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wer-

den müssen. Aus dem Parteitagsbeschluss ergibt sich in logischer Folge ein Vorrang für  Open Source  

Software bei Beschaffung und Vergabe. Der Vorschlag, den derzeitigen Vorrang für  Open Source  Soft-

ware im Thüringer Vergabegesetz zu streichen, steht also im Widerspruch zu diesem Bundespartei-

tagsbeschluss der CDU. 

Die  Open Source  Business Alliance setzt sich gemäß ihrer Leitlinien für das Prinzip  „Public Money, Pu-

blic  Code" sowie für  Open  Soure als Standard bei der Beschaffung ein. 
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt die  Open Source  Business Alliance die Ablehnung des Gesetzent-

wurfs der Fraktion der CDU und empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktionen DIE LIN-

KE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Die  Open Source  Business Alliance empfiehlt darüber hinaus, im Rahmen der Änderung des Thürin-

ger Vergabegesetzes im derzeit geltenden §4 Abs. (2) die Einschränkung für die vorrangige Beschaf-

fung von  Open Source  Software ersatzlos zu streichen: 

„Bei der Beschaffung von  IT-  und  IT-gestützten Produkten gilt §4 des Thüringer Gesetzes 

zur Förderung der elektronischen Verwaltung (ThürEGovG) in der jeweils geltenden Fas-

sung. Dort, wo es technisch möglich und wirtschaftlich ist, soll der Einsatz von  Open-

Source-Software  [soli]  vorrangig erfolgen. Darüber hinaus sollen auch die Aspekte Be-

dienbarkeit, Zukunftssicherheit, Interoperabilität und  IT-Sicherheit berücksichtigt werden. 

Unter  Open-Source-Produkten sind solche Produkte zu verstehen, deren Quellcode öffent-

lich zugänglich ist und deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe und Veränderung nicht 

einschränkt." 

Im Folgenden wird diese Position sowie der Änderungsvorschlag begründet. 

Die Bedeutung von  Open Source  Software für Wirtschaft und 

Industrie  

Open Source  Software schafft erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Mehrwerte und trägt 

entscheidend zur digitalen Souveränität der öffentlichen Verwaltung bei. 

Eine 2021 von der EU-Kommission veröffentlichte Studie bestätigt den signifikanten Einfluss von  Open 

Source  Software auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, auf das Wirtschaftswachs-

tum, auf die Start-up-/KMU-Szene und die technologische Unabhängigkeit Europas. Der Studie zufolge 

trägt  Open Source  einen erheblichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU bei: Rund 1 Milli-

arde Euro, die Unternehmen in der EU 2018 in  Open Source  investiert haben, führten demnach zu ei-

nem wirtschaftlichen Mehrwert von 65 - 95 Milliarden Euro. 

Einmal entwickelte  Open Source  Software steht der Allgemeinheit zur Verfügung und muss also von 

Unternehmen, Organisationen oder staatlichen Institutionen nicht erneut entwickelt werden. Dies er-

leichtert insbesondere  Start-ups  und KMUs den Markteintritt bzw. die digitale Transformation. Für die 

mittelständisch geprägte Wirtschaft in Deutschland hat  Open Source  somit das Potenzial, zum Treib-

stoff für einen innovationsgeprägten Strukturwandel hin zu einer digitalisierten Wirtschaft zu werden. 

Der Studie zufolge würden mehr  Open-Source-Beiträge das Bruttoinlandsprodukt der EU signifikant 

wachsen lassen und zu mehr Gründungen von  Start-ups  beitragen. Außerdem fördert der Einsatz von 
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Open Source  Software hohe Softwareentwicklungsfähigkeiten, kann die Folgen des Fachkräftemangels 

mildern und senkt die Gesamtbetriebskosten sowohl in Wirtschaft und Industrie als auch im öffentli-

chen Sektor. 

Die Bedeutung von  Open Source  Software für die digitale Souverä-

nität 

Der Einsatz von  Open Source  Software ist zudem von zentraler Bedeutung für die Stärkung der digita-

len Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Denn  Open Source  Software stellt sicher, dass die 

verwendeten Systeme unabhängig überprüfbar, gestaltbar und austauschbar sind.  Open Source  Soft-

ware trägt so zur Gestaltungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung bei, sowie zu Wechselmöglichkei-

ten, Interoperabilität, Informationssicherheit und Resilienz. Aus diesem Grund setzen wichtige Vorha-

ben in Bund, Ländern und Kommunen zur Stärkung der digitalen Souveränität maßgeblich auf  Open 

Source  Software. Daher ist auch die vorrangige Beschaffung von  Open Source  Software sowohl im 

Thüringer E-Government-Gesetz als auch im Thüringer Vergabegesetz verankert. 

Wenn im Rahmen der Änderung des Thüringer Vergabegesetzes das Gesetz jetzt überarbeitet wird, 

bietet dies die Gelegenheit, die Formulierung zur vorrangigen Beschaffung von  Open Source  Software 

zu verbessern. Nachdem Thüringen als erstes Bundesland die vorrangige Beschaffung von  Open Sour-

ce  Software gesetzlich verankert hat, kann das Bundesland auch jetzt wieder seine Vorreiterrolle ein-

nehmen und den konsequenten Vorrang von  Open Source  auf noch stabilere Füße stellen. 

Keine Schlupflöcher beim konsequenten Vorrang für  Open Source  

Software bei Beschaffung und Vergabe 

In §4 Abs. (2) des Thüringer Vergabegesetzes findet sich derzeit die Einschränkung, dass  Open Source  

Software nur dort vorrangig eingesetzt werden soll, wo es „technisch möglich und wirtschaftlich" ist. 

Diese Einschränkung stellt aufgrund der vagen Formulierung ein Schlupfloch für Beschaffungs- und 

Vergabestellen dar, das in der Praxis dazu führen kann, dass  Open Source  Software im Zweifelsfalle 

nicht vorrangig eingesetzt wird. Denn es gibt keine eindeutig verbindlichen Definitionen, wann „der 

vorrangige Einsatz von  Open Source  Software technisch möglich und wirtschaftlich" ist. Grundsätzlich 

ist eine Umsetzung immer technisch machbar, wenn der Wille da ist. Daher gibt es hier einen sehr 

großen Interpretationsspielraum. Behörden könnten sich unterschiedlichste Begründungen einfallen 

lassen, warum sie von einem vorrangigen Einsatz von  Open Source  Software im Einzelfall Abstand 

nehmen. Das untergräbt das angestrebte Ziel des Vergabegesetzes sowie des E-Government-Geset-

zes, bedroht die digitale Souveränität Thüringens und behindert auch erheblich die Nachnutzung von 

öffentlich finanzierter Software, was sich wiederum auf die Wirtschaftlichkeit niederschlägt. 

Ohnehin muss man die Frage stellen, was darunter verstanden werden soll, ob der vorrangige Einsatz 

von  Open Source  Software im konkreten Einzelfall „wirtschaftlich" ist. Aus Sicht der Bürgerinnen und 
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Bürger ergibt sich beim Einsatz von  Open Source  immer eine bessere Wirtschaftlichkeitsbilanz, da öf-

fentlich finanzierte Software ganz im Sinne von  „Public Money, Public  Code" der Allgemeinheit sowie 

anderen Behörden zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt wird.  Open Source  Software trägt 

also erheblich zum Gemeinwohl bei. Die Wiederverwendbarkeit von  Open Source  Software kommt 

auch der Privatwirtschaft zugute und hat  innovations-  und wettbewerbsfördernde Effekte - die sich 

wiederum positiv auf das Angebot (und die Preise) auswirken, aus dem die öffentliche Hand auswäh-

len kann. Dies hat auch eine wissenschaftliche Studie der EU-Kommission nachgewiesen. 

Wenn vergleichbare Verwaltungslösungen nicht in jeder Kommune immer wieder von Neuem entwi-

ckelt und bezahlt werden müssen, sondern dank der Freiheiten, die  Open-Source-Lizenzen gewähren, 

einfach nachgenutzt werden können, ist das zudem ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergel-

dern. 

Auch aus Sicht der Verwaltung und in volkswirtschaftlicher Hinsicht ergibt sich durch den vorrangigen 

Einsatz von  Open Source  Software eine positive Wirtschaftlichkeitsbilanz. Denn betrachtet man den 

zeitlichen Horizont, so ist eine heute günstigere proprietäre Lösung nicht unbedingt auch noch mor-

gen die günstigere Wahl. Befindet sich eine Behörde erst mal in einem  Vendor-Lock-In, muss sie alle 

künftigen Lizenzkostensteigerungen eines Anbieters mitmachen und kann nicht mehr zu einem ande-

ren, günstigeren Anbieter wechseln und die positiven Effekte eines gesunden Wettbewerbs nutzen. 

Stellt ein Anbieter den Support für eine Software oder seine ganze Geschäftstätigkeit ein, muss eine 

Behörde innerhalb kürzester Zeit die entsprechende proprietäre Lösung neu entwickeln lassen. Das ist 

dann wesentlich teurer, als sich einfach nur nach einem alternativen Betreiber für eine genutzte  Open 

Source  Software umschauen zu müssen, der den Support für die genau gleiche Lösung anbieten kann. 

Aus eben diesen Gründen trägt  Open Source  Software so entscheidend zur digitalen Souveränität der 

Verwaltung bei. 

Ein iuristisches Gutachten aus dem Dezember 2022, das sich mit wettbewerbs-, vergabe-, kartell- und 

verfassungsrechtlichen Fragen rund um die vorrangige Beschaffung von  Open Source  Software ausein-

andergesetzt hat, kommt daher ebenfalls zu dem Schluss, dass der gesetzliche Vorrang für  Open Sour-

ce  Software bei der Beschaffung ohne Einschränkungen mit Bezug auf die „technische und wirtschaft-

liche Möglichkeit" erfolgen sollte: 

„[Es] kann ein Vorbehalt der technischen Möglichkeit und Wirtschaftlichkeit eingeführt 

werden. Dann wäre ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Nach-

haltigkeit durchzuführen. Zum anderen wäre die technische Möglichkeit des OSS-Einsatzes 

zu prüfen, wobei sich insoweit Auslegungsprobleme hinsichtlich der Weite dieses Merk-

mals stellen. Ist die technische Möglichkeit schon zu verneinen, wenn andere proprietäre 

Systeme noch laufen und die Umstellung aufwändig und längerdauernd ist? Oder sollen 

nur Fälle erfasst werden, so OSS in keinem Fall in technischer Hinsicht eingesetzt werden 

kann? Um solche Auslegungsprobleme und Unklarheiten zu vermeiden, sollte auf einen 

solchen Vorbehalt verzichtet werden. Ein Ausschluss bei Ungeeignetheit von OSS ergibt 
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sich schon aus der Vorrangklausel, die nicht eingreift, wenn keine geeignete OSS zur Ver-

fügung steht." (S. 19) 

Die bisherige Einschränkung in §4 Abs. (2) zum vorrangigen Einsatz von  Open Source  Software sollte 

daher ersatzlos gestrichen werden. 

Die  Open Source  Business Alliance steht jederzeit mit ihrer politischen und wirtschaftlichen Expertise 

für einen Austausch sowie Beratungen zur Verfügung. 

Über die OSB Alliance - Bundesverband für digitale Souveränität e.V. 

Die OSB Alliance - Bundesverband für digitale Souveränität e.V. vertritt über 200 Mitgliedsunter-

nehmen der  Open Source  Wirtschaft, die in Deutschland rund 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von über 126,8 Mrd. Euro erwirtschaften. Zusammen 

mit unseren wissenschaftlichen Einrichtungen und Anwenderorganisationen setzen wir uns dafür 

ein, die zentrale Bedeutung von  Open Source-Software und offenen Standards für eine digital sou-

veräne Gesellschaft nachhaltig im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Dieser digitale Wandel 

soll Unternehmen, Regierungen, Behörden und Bürgern gleichermaßen zugutekonnmen. Wir treten 

dafür ein,  Open Source  als Standard in der öffentlichen Beschaffung und bei der Forschungs- und 

Wirtschaftsförderung zu etablieren. Um unsere Ziele zu verwirklichen, stehen wir Unternehmen, 

Privatpersonen, Medien und der Politik als Experten und Ansprechpartner zur Verfügung. 

Kontakt:  

Open Source  Business Alliance - Bundesverband für digitale Souveränität e.V. 

Pariser Platz 6a 

10117 Berlin 

Fon: +49 30 / 300149 - 3377 

Fax: +49 30 / 300149 - 3030 

E-Mail: info@osb-alliance.com  

Internet: https://www.osb-alliance.com  
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THOR, LANDTAG POST 
28,08.2023 10:35 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes — Bürokratieabbau und 

Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht, Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU —  Drs.  7/7451 
und 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen 
von DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN —  Drs.  7/8029 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Ni. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Deutscher Gewerkschaftsbund Hessen- 
Thüringen 

nicht eingetragener Verein, gemäß Art. 9 Abs. 
3 GG 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) Schillerstraße 44 

Postleitzahl, Ort 99096 Erfurt 

2.  Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

D Geschäfts- oder Dienstadresse lil Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 3 ThürBeteildokG) 

Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen; Vertretung der Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer  



4. 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

El befürwortet, 
D abgelehnt, 
x ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

Der DGB befürwortet, das Vergabeverfahren zu vereinfachen. Die Probleme sieht er jedoch nicht 
bei der Anwendung von sozialen oder okölogischen Vergabekriterien. Der Einsatz öffentlicher 
Mittel darf kein Lohn- und Sozialdumping begünstigen. Bei Vergabeverfahren sind die 
Folgewirkungen insgesamt zu betrachten, der Preis als einziges Kriterium ist kurzsichtig und 
schädlich. 

Um die Standards am Arbeitsmarkt insgesamt zu steigern und Gute Arbeit zu unterstützen, muss 
bei der Erbringung öffentlicher Aufträge nach Tarifvertrag gezahlt werden. Die Tariftreueregelung 
und der vergabespazifische Mindestlohn müssen dabei für alle öffentlichen Auftraggeber gelten. 

Wir begrüßen, dass in beiden Gesetzentwürfen die Anhebung des vergabespezifischen 
Mindestlohns vorgesehen ist. Die Höhe von 13,50€ ist jedoch zu gering. Wir setzen uns für 
einen vergabespezifischen Mindestlohn in Höhe von 14,36 € ein. 

Den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU lehnt der DGB demnach ab. Dem Gsetzentwurf der 
Fraktionen von DIE LINKE, SPD und DIE GRÜNEN wird weitgehend zugestimmt. 

5. 
Wurden Sie von der Landesregierung gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum 
Gesetzgebungsvorhaben einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) El nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

x per E-Mail 

E per Brief 

6. 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)  

CI ja x nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

7.  

nein ja 



Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VQIIständigkeit der Angaben. Änderungen 

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

Erfurt, 28.08.2023 
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Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB Hessen-Thüringen 

DGB Hessen-Thüringen j  Schillerstraße 44 I 99096 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und  Digi- 
tate  Gesellschaft 

THOR LANDTAG POST 
24.08 2023 06:30 

- Versand per Mail - AgSg ZE) 

Stellungnahme DGB Hessen-Thüringen zu den Gesetzentwürfen 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht, Gesetzentwurf derFrak-
tion der CDU -  Drs.  7/7451 - 

und 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes, Gesetzentwurf der Frak-
tionen von DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN -  Drs.  7/8029 - 

23. August 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der DGB Hessen-Thüringen bedankt sich für die Gelegenheit, zu den oben 

genannten Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen. 

A) Vorbemerkung 

Die beiden Gesetzentwürfe zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

(ThürVgG) unterscheiden sich im Ziel und den vorgesehenen Änderungen 
deutlich. Die Änderungsvorschläge beziehen sich auch nur in wenigen Fällen 
auf dieselben Textstellen. Daher nehmen wir zu den Gesetzentwürfen nach-

einander Stellung. 

Das Ziel einer Verfahrensvereinfachung durch die stärkere Digitalisierung 
des Vergabeverfahren teilen wir. Verfahrensvereinfachungen sind zu begrü-

ßen, wenn damit Zeit und Ressourcen gespart werden können, ohne andere 
politische Ziele und sozial-ökologische Standards zu unterlaufen. Die Digita-
lisierung von Verwaltungsverfahren ist generell sinnvoll und unterstützens-

wert. Die flächendeckende Verfehlung der Ziele der Onlinezugangsgeseset-
zes durch Bund und Länder zeigt aber auch, dass Verwaltungsdigitalisierung 
äußerst komplex ist. 

Vorangegangene politische Diskussionen und Anhörungen u. A. zu  Drs.  
7/2209 und  Drs.  7/4084 haben jedoch zeigt, dass Bürokratieabbau in Thürin-
gen oft als Standardabbau missverstanden wird. Den Abbau von Schutz-
standards für Arbeitnehmerinnen lehnen wir entschieden ab. Damit und 
wenn die Vorgabe sozialer und ökologischer Kriterien bei der Vergabe öffent-

licher Aufträge erschwert wird, läuft der Gesetzgeber Gefahr, Maßnahmen 
Name, Adresse und zur Bearbeitung notwendige Angaben 
werden vombergehend gespeichet. 
Gedrudd ai chlorfrel gebleichtem Material. 
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auf den Feldern Sozialpolitik, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sowie 
Umweltpolitik zu konterkarieren, die bisher aus unserer Sicht Konsens unter 
den demokratischen Parteien waren. 

B) Gesetzentwurf der Fraktion der CDU in  Drs.  7/7451 

Die Fraktion der CDU lehnt ihren Gesetzentwurf eng an die Schlussforderungen 
des Evaluationsgutachtens zum Thüringer Vergabegesetz an. 

Das „Gutachten zur Evaluierung des Thüringer Gesetzes zur Vergabe öffentli-
cher Aufträge (ThürVgG) vom 30. Juli 2019 zu zentralen Punkten" aufgrund ei-
nes Beschlusses des Thüringer Landtages (Drucksache 7/4963) von Februar 

2022 wurde durch die Wegweiser Research &  Strategy  GmbH, Berlin, im Auftrag 
des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und  Digitate  Gesell-
schaft erstellt. Wir betrachten es allerdings nur als beschränkt aussagefähig. 

Befragt wurden lediglich Vergabestellen und Unternehmen, die öffentliche Auf-

träge im Land Thüringen ausführen. Dies ist verkürzt, da die Perspektive der 
Zivilgesellschaft, für die öffentliche Leistungen ja erbracht werden, fehlt. 

Es geht bei der Erledigung öffentlicher Aufträge nicht nur um die technische 
Abwicklung bspw. der Errichtung eines Bauwerks oder der Erbringung von Rei-
nigungsleistungen. Die öffentliche Vergabe ist Teil politischen bzw. staatlichen 

Handelns und die Folgewirkungen müssen umfassend betrachtet werden. Dies 
spiegelt sich im Vergaberecht durch die Aufgabe des Begriffs der „vergabefrem-

den Kriterien". Stattdessen wird unter der Überschrift „strategische Vergabe" 
anerkannt, dass mit einer Vergabe verfolgte soziale und ökologische Ziele bzw. 

Ziele der Wirtschafts- oder lnnovationsförderung ebenso  integrate  Bestandteile 

des mit der Vergabeentscheidung verfolgten Gemeinwohlziels sind wie der Nut-
zen, der bspw. durch das zu errichtende Bauwerk selbst gestiftet wird. Leider 
wird dies sowohl durch die Fragestellung als auch im Gutachten selbst verkannt 

bzw. ignoriert. 

Die tatsächlich relevante Frage lautet: Wie kann das Vergaberecht so aus-
gestaltet werden, dass die  Potentiate  der öffentlichen Auftragsvergabe für 
eine sozial, ökologisch und ökonomisch erfolgreiche Gesellschaft optimal 
genutzt werden? 

Zur Bewertung im Einzelnen: 

Zu Nr. 1 a)  

Der Anwendungsbereich des Thüringer Vergabegesetzes  soil  eingeschränkt 
werden. Das ist abzulehnen, zumal kein Bedarf ersichtlich ist. 

Abgefragt wurden im Evaluationsgutachten die Erfahrungen mit der  „Corona-
Regelung", erlassen entsprechend der Verordnungsermächtigung in 1 Absatz 2 

Satz 2 ThürVgG. Die Verordnungsermächtigung betrifft die Auftragswertgrenzen 

bis zu deren Erreichen eine Auftragsvergabe im Wege einer Beschränkten Aus-
schreibung, einer Verhandlungsvergabe oder einer Freihändigen Vergabe nach 

den Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und 
der Unterschwellenvergabeordnung. 
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Diese erhöhten Auftragswertgrenzen sollen nach den Ergebnissen der Befra-
gung beibehalten werden. Die Anwendungswertgrenzen nach § 1 Abs. 1 sind 
davon aber unberührt. Wieso die Empfehlung im Gutachten davon abweicht, 

konnte nicht geklärt werden. Für Auftragnehmer und Auftragsgeber war es of-
fenbar nicht problematisch, dass sich die Werte in § 1 Abs. 1 und in der Verord-
nung nach Abs. 2 Satz 2 unterscheiden. Der Anwendungsbereich in Abs. 1 ist 

daher beizubehalten. Die Änderung der Auftragswertgrenzen für einzelne 
Vergabearten (Art. 1 Nr. 1 b), die in der Befragung befürwortet wurde, ist aus 
gewerkschaftlicher Sicht möglich. 

Zu Nr. 2-6  

Durch alle Debatten zum Vergaberecht zieht sich die Frage der „Rechtssicher-
heit" von Vergabeentscheidungen. Auf den ersten Blick scheint es logisch, „Ver-
schlankung und Entbürokratisierung" durch die Straffung des Gesetzestextes zu 

erreichen. Aus der Praxis werden aber als große Probleme die Komplexität und 
mangelnde Übersichtlichkeit des Vergaberecht berichtet. 

Im vorliegenden Entwurf werden großzügig gut verständliche Paragrafen ge-
strichen bzw. zusammengefasst, die die Handlungssicherheit der Vergabestel-

len und auch der ausführenden Unternehmen verbessern sollen, indem die 
Anwendung von sozialen, ökologischen bzw. innovationsfördernden Kriterien 
auf den jeweiligen Stufen des Vergabeverfahrens konkret beschrieben werden. 
Es trifft zu, dass die jeweiligen Sachverhalte auch an anderer Stelle geregelt 

sind. Es leuchtet aber nicht ein, dass die Rechtsanwendung vereinfacht wird, 
wenn zusätzlich zum ThürVgG weitere unbenannte Rechtsquellen von erhebli-

chem Umfang heranzuziehen sind. 

Eine „Vereinfachung" ist nur zu erwarten, wenn Anwender*innen die Änderung 
dahingehend verstehen, dass auf die Beschaffung von  Open-Source-Software 

und umweltbezogene sowie Aspekte sowie die über gesetzliche Mindeststan-
dards hinausgehende Umweltverträglichkeit weitgehend verzichtet werden  
soil.  Dies legen die Prioritätensetzung in § 4 NEU und die Streichung von § 8 (Nr. 

5) nahe. Zudem fällt auf, dass in § 4 Abs. 1 Satz 1 NEU „soziale Belange" zwar 
benannt, aber nicht weiter bestimmt werden. 

Die vorgesehene Aufhebung von § 8 kann außerdem nicht aus den Antworten 
abgeleitet werden. Der niedrigste Preis als wesentliches Zuschlagskriterium - 

mit Preissteigerungen nach der Vergabe, nicht auskömmlichen Angeboten und 
Erfolglosigkeit von seriös kaltulierenden Bietern sowie der Vernachlässigung 

von Qualität und Regionalität - wird als wesentliches Problem im Vergabever-
fahren benannt. Wenn fehlende Angebote bei Ausschreibungen liegen auch 
daran, dass die öffentliche Hand die Preise drückt. 

Zu Nr. 7 a) und b)_ 

Gestrichen wird jeweils „sich verpflichtet haben". Die Vergabevoraussetzungen 

bleiben unberührt. Wenn es hier und im Folgenden um das Formblatterforder-

nis geht, ist die Änderung unnötig. Das Formblatt ist nicht gesetzlich normiert. 

Zu Nr. 7 c)  
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Die Formulierung in Satz 1 ist kaum verständlich und wir raten dringend davon 
ab, dies so zu beschließen. Der Gesetzeswortlaut ist mindestens wiedersprüch-
lich. Da sich auch aus der Begründung nichts anderes ergibt, vermuten wir, dass 

die vorhandene Tariftreueregelung erhalten bleiben soll. Die vorgeschlagene 
Formulierung macht eine schwer handhabbare gesetzliche Anordnung alter-
dings  noch schlechter. 

Bei § 10 Abs. 4 Satz 2 und 4 NEU handelt es sich wohl um ein Redaktionsverse-
hen. Selbst wenn die Intention der antragstellenden Fraktion geteilt wird, ist 
kein Änderungsbedarf ersichtlich. 

Zu begrüßen ist, dass die Antragstellerin einen vergabespezifischen Mindest-

lohn vorschlägt, der deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Das ist 
tatsächlich zwingend erforderlich. 

Allerdings sind auch 13,50 Euro zu gering. Seit der Veröffentlichung des Evalua-
tionsgutachtens 2022 ist  ca.  ein Jahr vergangen. Die Preise liegen im Juli 2023 
um 6,2 Prozent über den Preisen des Vorjahresmonats. Dabei sind Beziehende 
kleiner Einkommen stärker von der Inflation betroffen, da sie anteilig mehr von 
ihrem Einkommen für Lebensmittel und Energie/Kraftstoffe ausgeben. Wir ha-
ben deswegen bereits gegenüber dem Gutachter einen vergabespezifi-
schen Mindestlohn i. H. v. 14,36 € pro Stunde für das Jahr 2023 vorgeschla-
gen. Diesen Betrag hatten wir weiterhin für erforderlich. 

Zu Nr. 7 d)  

Im Gegensatz zu der Erläuterung in der Gesetzesbegründung, wonach Bestim-

mungen zum Nachunternehmereinsatz „inhaltlich weitestgehend erhalten" 
seien, wird die Nachunternehmerhaftung hier tatsächlich gestrichen. Vorsehen 
ist, dass das Unternehmen, dass den öffentlichen Auftrag erhalten hat und die-
sen oder Teile davon an einen Nachunternehmer weitergibt, nicht mehr für die 

dortigen Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von § 10 ThürVgG bei der Auf-
tragserledigung verantwortlich sein soll. Das unterläuft die Bestimmungen und 
ist nicht akzeptabel. 

Zu Nr.10  

Es wird vordergründig normiert, dass Nachunternehmer die Pflichten aus dem 
vorliegenden Gesetz ebenfalls einzuhalten haben. Es ist aber völlig unklar, wie 

dies durchgesetzt wird. Es besteht keine vertragliche Beziehung zwischen dem 
öffentlichen Auftraggeber und dem Nachunternehmer. Der Aufnehmer, der den 
Zuschlag bekommen hat, soll explizit nicht mehr zuständig dafür sein, dass sein 
Nachunternehmer die Anforderungen aus dem ThürVgG einhält. 

Allerdings ist § 7 Abs. 2 NEU widersprüchlich. Bei wörtlicher Auslegung ist das 
gesamte im Gesetz normierte Vergabeverfahren in gleicher Weise auf den 
Nachunternehmer anzuwenden. 

Die Regelung kann nur ins Leere gehen und ermöglicht, Standards zu unterlau- 
fen. 

Zu Nr. 11 
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Normiert werden soll, dass der Auftragnehmer eine Eigenerklärung abgibt, dass 
die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Sowohl die vorhandenen 
Formblätter als auch Eigenerklärungen gelten als ineffektiv und betrugsanfällig. 
Eigenerklärungen leisten i. d. R. keinen Beitrag zu fairen und effektiven Verga-
beverfahren. Die im Evaluationsgutachten ebenfalls als Möglichkeit benannten 
vertraglichen Regelungen, verbunden mit Nachweispflichten und Vertragsstra-
fen, sind der Eigenerklärung vorzuziehen. 

Der eigentliche Unterschied zur bisherigen Rechtslage ergibt sich in der Zu-
sammenschau mit § 14 NEU (Nr. 17). Indem es keine Vertragsstrafen bei Verstö-
ßen gegen dieses Gesetz mehr vereinbart werden sollen, ist auch die Abgabe 
von Eigenerklärungen oder Formblättern unerheblich. Ein Verstoß hat ohnehin 
kaum Konsequenzen. 

Unklar ist, welche Genehmigungen in Absatz 2 gemeint sind. 

Zu Nr. 16 b)  

Da die vertragliche Verpflichtung der Nachunternehmer gestrichen werden soll, 
können mögliche Werkverträge zwischen Auftragnehmer und Nachunterneh-
men zwar vorgelegt werden, es gibt jedoch keine Kontrollmöglichkeit, ob ar-
beitnehmerschützende Regelungen nach diesem Gesetz eingehalten werden. In 
Werkverträgen sind i. d. R. die Entgelte der Beschäftigten nicht aufgeführt. 

Nr. 17 a) und b) zu § 14 (neu)  

Die Streichung von Absatz 1 ist klar abzulehnen. Wenn die ohnehin sehr gerin-
gen Sanktionsmöglichkeiten gestrichen werden, führt der Gesetzgeber die in 
diesem Gesetz getroffenen Festlegungen ad absurdum. Der Auftragnehmer hat 
kaum Anreiz, die Eigenerklärungen sorgfältig und wahrheitsgemäß abzugeben. 

Die Berechtigung zur Kündigung aus Absatz 1 NEU ist keine Sanktion, sondern 
eine Selbstverständlichkeit. 

Da es in der Praxis so gut wie keine Ausschlüsse aufgrund der Verletzung von 
Vergabebestimmungen gibt, sind wirksame und abschreckende Sanktionen, 
falls Verstöße im Einzelfall tatsächlich bekannt werden, umso dringender erfor-
derlich. Auftraggeber beklagen bereits jetzt den Zeitaufwand und die Unmög-
lichkeit, mit den vorhandenen Ressourcen die Angaben der Bieter zu kontrollie-
ren. Dieses Problem wird hier verstärkt. Nötig wären sehr viel mehr Kontrollen 
der Einhaltung der Vergabebedingungen. 

C) Gesetzentwurf der Fraktionen von DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN in  Drs.  7/8029 

Der DGB teilt die Problembeschreibung und begrüßt die Lösungsvorschläge, die 
im Gesetzentwurf enthalten sind. Besonders wichtig ist das Ziel, die Tarifbin-
dung auch auf dem Wege der öffentlichen Auftragsvergabe zu erhöhen und die 
Tarifautonomie stärken, sodass durch die Sozialpartner gemeinsam gesetzte 
Standards wieder mehr Breitenwirkung entfalten. Dies ist erforderlich, denn 
wie richtig dargestellt ist Thüringen das Bundesland mit den zweitniedrigsten 
Löhnen bei den längsten Arbeitszeiten. Dabei ist die Bedeutung der Tarifbin-
dung für die Einkommensbedingungen im Freistaat erheblich. Mit Tarifvertrag 
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wird 23 Prozent mehr verdient und selbst der bereinigte Unterschied zwischen 
tariflich geregelten und ungeregelten Arbeitsverhältnissen beträgt 11 Prozent. 
Nach wie vor verlieren tarifgebundene Unternehmen Aufträge an Dumping-

Anbieter, Da mit setzte die öffentliche Auftragsvergabe gute Arbeitsverhältnisse 
unter Druck und trägt zu einer allgemeinen Standardabsenkung bei. 

Zur Bewertung im Einzelnen: 

Zu Nr. 2  

Die vorgesehene Errichtung einer Landesvergabeberatungsstelle ist sehr zu 
begrüßen. Die Zurückhaltung bei der Anwendung von sozialen und ökologi-

schen Vergabekriterien hat nach unserer Erfahrung viel mit der Unsicherheit der 
mit Vergaben befassten Beschäftigten und auch mit fehlenden Kapazitäten in 
den Vergabestellen zu tun. Zudem werden wichtige Infrastrukturmaßnahmen 
auch deswegen nicht umgesetzt, weil den dafür zuständigen kommunalen Stel-
len die Kapazitäten fehlen. 

Das Evaluationsgutachten zeigt, dass die Mehrheit der mit Vergabeverfahren 
betrauten Beschäftigten nicht im Vergaberecht ausgebildet ist. Zudem legen 

die Zahlen nahe, dass die Zuständigen nur einen kleinen Teil ihrer Arbeitszeit 
mit Vergabeverfahren befasst sind und daher kaum einen Überblick über alle 

Möglichkeiten haben werden. Auch die im Evaluationsgutachten dokumentier-
ten Freitextantworten legen Missverständnisse in Bezug auf das Vergaberecht 

nahe. Auch Auftragnehmer beklagen in verschiedenen Antworten die mangeln-
de Qualität der Ausschreibungen bzw. das Fehlen von strategischen und mittel-
standsfreundlichen Vorgaben sowie die Tatsache, sodass ausschließlich der 
Preis bewertet wird. 

Neben dem Aufbau der Beratungskapazitäten kann auch die Anhebung von 
verfahrensbezogenen Wertgrenzen (Nr. 1 zu § 1 Abs. 2) entlastend wirkend. Die 

Anhebung schränkt den Anwendungsbereich des Vergabegesetzes nicht ein. Sie 
kommt aber vor allem den Auftraggebern entgegen und entlastet die Vergabe-
stellen von Verwaltungsaufwand. Damit schafft sie - theoretisch zumindest - 
mehr Zeit für die Beschäftigung mit den relevanten Fragen. 

Die vorhandene allgemeine Regelung in § 2 Abs. 1 Satz 2 ist nicht ausreichend. 
Insoweit ist der Aufbau von Kapazitäten durch das Land erforderlich. 

Zu Nr. 4  

Wir begrüßen das Ziel der Fraktionen, die Tariftreueregelung klarzustellen und 
zu stärken. In der bisherigen Anwendung bzw. Nichtanwendung der Regelung 
aus § 10 Abs. 4 ThürVgG hat sich gezeigt, dass die aktuelle Formulierung miss-
verstanden wird und die Umsetzung unnötig kompliziert ist. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Änderung in Abs. 4 Satz 1. Der persönliche An-
wendungsbereich wird auf alle öffentlichen Auftraggeber ausgeweitet. Dies ist 
dringend erforderlich, denn der überwiegende Teil der öffentlichen Vergaben 
ist bisher nicht erfasst. Somit gelten zumeinst weder die Tariftreueregelung 

noch der vergabespezifische Mindestlohn. Da die übergroße Mehrheit der öf-
fentlichen Auftraggeber auch nicht von der Kann-Bestimmung in Abs. 7 Ge- 
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brauch macht und sich der Verantwortung für die Arbeitsbedingungen entzieht, 
muss der Anwendungsbereich ausgeweitet werden. 

Wir begrüßen nachdrücklich die Klarstellung, wie „einschlägiger und repräsen-
tativer mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag" zu ver-

stehen ist und welche Tarifvertragsbestandteile tatsächlich in Anwendung zu 
bringen sind. Wir gehen davon aus, dass auch die aktuelle Regelung wonach 
das „vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu 
zahlen" ist, bedeutet, dass die Arbeitnehmer*innen bei der Ausführung das 

„Entgelt derjenigen Lohngruppe, in die sie entsprechend ihrer Tätigkeit, Quali-

fikation und Berufserfahrung einzugruppieren wären" zu erhalten haben. Wir 
wissen aber, dass dies teilweise missverstanden wird und betrachten die vorge-
sehene gesetzgeberische Klarstellung daher als erforderlich. 

In diesem Sinne ist auch der neue Satz 2 zu begrüßen, womit klargestellt wird, 

dass auch die Verpflichtung zur Zahlung von Zuschlägen besteht. Die neuen 
Sätze 4 und 5 sind ebenfalls zu begrüßen, da eine weitere Annäherung an tarif-

vertragliche Regelungen ermöglicht wird, was verhindert, dass dauerhaft Ar-
beitnehmerinnen unterhalb tariflicher Standards im öffentlichen Auftrag ein-
gesetzt werden. 

Zu begrüßen ist weiterhin, dass die antragstellenden Fraktionen einen vergabe-
spezifischen Mindestlohn vorschlagen, der deutlich über dem gesetzlichen Min-
destlohn liegt. Allerdings sind 13,50 Euro zu gering. Seit der Veröffentlichung 
des Evaluationsgutachtens 2022 ist  ca.  ein Jahr vergangen. Die Preise liegen im 
Juli 2023 um 6,2 Prozent über den Preisen des Vorjahresmonats. Dabei sind 
Beziehende kleiner Einkommen stärker von der Inflation betroffen, da sie antei-
lig mehr von ihrem Einkommen für Lebensmittel und Energie/Kraftstoffe aus-
geben. Wir haben deswegen bereits gegenüber dem Gutachter einen verga-
bespezifischen Mindestlohn i. H. V. 14,36 € pro Stunde für das Jahr 2023 
vorgeschlagen. Diesen Betrag halten wir weiterhin mindestens für erfor-
derlich. 

Wir schlagen darüber hinaus vor, § 10 Abs. 4 Satz 11 zu streichen. Falls eine aus-
geschriebene Leistung im sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich ei-

nes nach dem Tarifvertragsgesetz für allgemeinverbindlich erklärten Tarifver-
trages oder eines Tarifvertrages, dessen Geltung durch eine Rechtsverordnung 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
erstreckt wurde, liegt und sich hieraus ein Mindeststundenentgelt ergibt, ver-

pflichtet dies ohnehin alle Arbeitgeber. Diese gesetzliche Anordnung wird durch 
die deklaratorische Tariftreueregelung in § 10 Abs. 1 nur wiederholt. 

Die echte Tariftreueregelung aus § 10 Abs. 4 geht aber darüber hinaus. Während 

nach dem Tarifvertragsgesetz allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge oder 
Rechtsverordnungen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unabhängig von 
öffentlichen oder privaten Aufträgen gelten, dient die Tariftreueregelung in § 10 

Abs. 4 gerade dazu, höhere Schutzstandards für die Arbeitnehmer*innen bei der 
Erledigung öffentlicher Aufträge festzulegen. Dieses Prinzip wird durch Rege-
lung in Satz 11 durchbrochen. Der Schutzstandard wird in den betreffenden 

und sehr vergaberelevanten Branchen auf das gesetzliche Minimum reduziert. 
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In der Folge ist unter Nr. b)  bb)  nach „oder 10' ein „." zu machen und auf den 
letzten Halbsatz zu verzichten. 

Zu Nr. 5  

Die Änderung ist sinnvoll und erforderlich. Bei einem Betreiberwechsel in Folge 
der Neuvergabe von Verkehrsdienstleistungen verlieren die bisher dazu Be-
schäftigten regelmäßig ihre Arbeitsplätze. Angesichts des Umfangs der Ver-

kehrsleistungen, die pro Ausschreibung vergeben werden, kann das Personal 
nicht adäquat anderweitig eingesetzt werden. 

Damit verbindet sich eine besondere Verantwortung der Auftraggeber für be-

troffene Beschäftigte. Auf der anderen Seite können die Unternehmen, die Aus-
schreibungen gewinnen, das erforderliche Fachpersonal regelmäßig nicht in 

kurzer Zeit am Arbeitsmarkt rekrutieren und daher die Leistungen aufgrund von 
Personalmangel nur eingeschränkt erbringen. Die Verpflichtung zur Übernahme 

der Arbeitnehmer*innen des bisherigen Betreibers zu den bisher gewährten 
Arbeitsbedingungen schafft auf allen Seiten Sicherheit. Gleichzeitig wird ver-
hindert, dass Dumping-Angebote zu Lasten der Beschäftigten unterbreitet wer-

den. 

Klargestellt werden sollten, dass die Übernahmeverpflichtung nicht nur für das 

fahrende Personal, sondern auch für sonstige Beschäftigte, wie Werkstätten 

und Reinigungsdienste, 

Zu Nr. 13  

Die Durchführung von Kontrollen ist tatsächlich unbedingt erforderlich. Aktuell 
werden Verstöße gegen Vergabebestimmungen regelmäßig nicht festgestellt, 
weil sich Auftraggeber unzuständig fühlen. 

Es darf aber nicht verkannt werden, dass angesichts der personellen Ausstat-
tung der Vergabestellen, dem generellen Mangel an Fach personal und den be-
triebswirtschaftlichen, a rbeits-, tarif- und sozialrechtlichen Kenntnissen, die die 

Kontrollen erfordern würden, die Auftraggeber oft tatsächlich nicht in der Lage 
sind, diese effektiv durchzuführen. Das wissen die Auftragnehmer auch. 

Wir empfehlen deswegen den Aufbau einer landesweit tätigen Kontrolleinheit, 

die die Vergabestellen unterstützt bzw. unabhängig prüft. Wenn Kapazitäten 
aufgebaut worden sind, sollten Kontrollquoten vorgegeben werden, die „stich-

probenartig" konkretisieren. 

Zu Nr. 14 d)  

Die Regelung ist zu begrüßen. Nicht nur wird bisher i. d. R. nicht bekannt, dass 

ein Auftragnehmer bei der Ausführung von öffentlichen Aufträgen gegen Ver-

pflichtungen aus dem ThürVgG verstoßen hat. In der Praxis stellt sich der Aus-
schluss von Unternehmen durch andere öffentliche Auftraggeber schwierig dar 
und ist mit Unsicherheiten behaftet. Eine gesetzliche Klarstellung in Abs. 3 Satz 
1 sowie das vorgesehene Register mit verlässlichen Informationen über das 

Vorliegen von Ausschlussgründen können hier helfen. 
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Darüber hinaus ist zu empfehlen, dass die vorgesehenen Gesetzesänderungen 

mit einer kurzen Begründung versehen werden, um die jeweilige Zielstellung zu 

verdeutlichen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 



Anlage 6 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den lnternetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029 - 

1 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Zukunftsfähiges Thüringen e.V. 
Verein 

Geschäfts- oder Dienstadresse  
do  Kowo Haus der Vereine 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
Johannesstraße 2 

Postleitzahl, Ort 
99084, Erfurt 

2. Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

x Geschäfts- oder Dienstadresse CI Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

1 



Anlage 6 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

x befürwortet, 
G abgelehnt, 
x ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

Eine Zusammenführung der aus unserer Sicht jeweils an unterschiedlichen Stellen positiven 
Verbesserungen aus den beiden vorliegenden Gesetzesentwürfen würde zu einem starken 
Thüringer Vergabegesetz 2023 führen können. 
Wir begrüßen zudem die Einführung einer Landesvergabeberatungsstelle (LVBS), deren 
geeignete Ausstattung und Aufhängung ist im weiteren Prozess zu diskutieren. 
Verstärken wollen wir jedoch die vorgelegten kann Bestimmungen vor dem Hintergrund der 
angestrebten LVBS zu Soll-Bestimmungen. Hierzu ist zu diskutieren, ab wann im 
Umsetzungsprozess nach einer Evaluation der neuen Regelungen - dies dann über die 
Landeseinrichtungen hinaus auch in der kommunalen Familie umsetzbar wäre. 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

x ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6)  CI nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

x per E-Mail 

x per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

G ja x nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



Anlage 6 

7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 'I Satz 2 ThürBeteildokG) 

x ja D nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 
Erfurt, den 22.8.2023 
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Zukunftsfähiges Thüringen e.V. 

c/o Kowo-Haus der Vereine 

Johannesstraße 2, 99084 Erfurt 

 

Vorstandsvorsitzender  

Zukunftsfähiges Thüringen e.V. Büro Schönbrunnstraße 8 • 99310 Arnstadt 

Büro im KoWo - Haus der Vereine • Johannesstraße 2 • 99084 Erfurt 

 

 

Ihr Zeichen   Ihr Schreiben vom   Unser Zeichen   Datum 

 

Zukunftsfähiges Thüringen e.V. • c/o KoWo-Haus der Vereine, 

Johannesstraße 2, 99084 Erfurt 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zu 

den Gesetzentwürfen zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes  

der Fraktion der CDU  - Drucksache 7/7451 und 

der Fraktionen Die LINKE, der SPD und Bündnis90/Die Grünen – Drucksache 7/8029 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Eglinski, 

 

mit Schreiben vom 7. Juni 2023 haben Sie uns gebeten, zu den zwei Gesetzentwürfen zur 

Änderung des Thüringer Vergabegesetzes schriftlich Stellung zu nehmen bzw. an der Anhörung 

teilzunehmen. Vielen Dank für die erneute Beteiligung an einem Anhörungsverfahren zum 

Thüringer Vergabegesetz.. 

Die Ihnen bekannte Thüringer Beschaffungsallianz konnte in der umfänglichen Form nicht weiter 

fortgeführt werden, da die Fortsetzung der Förderung von der Servicestelle Kommunen in der 

Einen Welt und dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz nicht möglich 

war. Das Thema wird von uns jedoch, insbeondere im Bürgermeisterdialog zur nachhaltigen 

Kommunalentwicklung in Thüringen (BM-Dialog) und in den Projekten und Veranstaltungen des 

Vereins Zukunftsfähiges Thüringen und hier einem größeren Teil der früheren Akteure, integriert 

fortgeführt (z. B. über das Projekt Global nachhaltige Kommunen Thüringen zu kommunalen 

Nachaltigkeitsstrategien, dem digitialen kommunalen Nachhaltigkeitscheck, „Mission Mehrweg“ 

der Kampagne für Thüringer Kommunen und thematischen Einzelveranstaltungen, wie unsere 

Mitbeteiligung am deutschlandweiten Fair Kongress in Erfurt im Juni 2023). 

Mit diesen Vorbemerkungen und trotz der Notwendigkeit einer Befassung über die Thüringer 

Sommerferien hinweg, die eine breite Abstimmung mit allen möglichen Personen und Gremien 

nicht abschließend leistbar macht, freuen wir uns, Ihnen eine detaillierte Stellungnahme 

Thüringer Landtag 

Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 

digitale Gesellschaft 

Frau Dr. Kristin Eglinski 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

 

 

  22.08.2023 

 



 
Zukunftsfähiges Thüringen e.V. Büro Schönbrunnstraße 8 • 99310 Arnstadt 

Büro im KoWo - Haus der Vereine • Johannesstraße 2 • 99084 Erfurt 

 

 

abgeben zu können und werden auch an der Anhörung am 6.9.2023 im Thüringer Landtag mit 

einem mündlichen Beitrag teilnehmen. 

Für Rückfragen stehen Herr Hans-Peter Perschke, Sprecher des Bürgermeisterdialoges zur 

nachhaltigen Kommunalentwicklung in Thüringen, und ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorstandsvorsitzender Zukunftsfähiges Thüringen e.V. 

 

Anlage: Stellungnahme als Synopse zu den Gesetzesentwürfen zur Änderung des Thüringer 

Vergabegesetzes DS 7/7451 und DS 7/8029 

 



Stellungnahme: Synopse und Änderungsvorschläge zu den Gesetzesentwürfen  

zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes DS 7/7451 und DS 7/8029   

Stand: 22.08.2023  

  

Einführung in den in der Stellungnahme gewählten Darstellungs- und Argumentationswegweg. 

Aufgrund der üblichen komplexen Darstellungsweise der Gesetzänderungen in den beiden Entwürfen hatten wir uns 

entschlossen, die Änderungen neben dem Gesetz tabellarisch aufzuführen und auf ihren Änderungsgehalt hin Punkt für 

Punkt in einer Synopse durchzugehen, um den Überblick zu behalten. Dies einfach, weil an so vielen Stellen im Gesetz 

Änderungen durch beide Entwürfe vorgenommen werden sollen. 

Aufgrund dieses Vorgehens gelangten wir nach dem ersten Durchgang in dieser Form zu folgender – an sich auch uns 

überraschender – Erkenntnis: 

In beiden Gesetzesentwürfen sind, legt man beide Entwürfe über das bestehende Gesetz, 

• zum einen die beabsichtigte sinnvolle Verschlankung des Gesetzes vor dem Hintergrund des 

Evaluierungsgutachtens zu finden, denen wir uns anschließen können und  

• zum anderen ergibt sich aus der an sich unterschiedlichen Detailzielstellung der Entwurfsverfasser - aus unserer 

Sicht fast zwingend einfach - die Möglichkeit bzw. Chance an jeweils unterschiedlichen Stellen dem jeweils 

präziseren und praxistauglicheren Vorschlag zu folgen. Aus unserer Wahrnehmung halten sich damit auch die 

jeweiligen Zielstellungen der Verfasser:innen aus Regierung und Opposition gut in der Waage. 

Mit dieser Erkenntnis haben wir uns dazu entschlossen, unsere Stellungnahme in der bearbeiteten tabellarischen 

Gegenüberstellung, ergänzt um unsere Einschätzungen, Begründungen und einige Formulierungsvorschläge 

einzureichen. In diesem Vorgehen ist so auch die Beantwortung der 13 Fragen direkt und indirekt durch die Akzeptanz 

vielfach auch ohne weitere vertiefende Aussagen inkludiert. 
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Herausgreifen möchten wir dennoch folgende Punkte/Aussagen. 

Wir hoffen, dass die Fraktionen im weiteren Beratungsprozess unserer Erkenntnis folgen können, dass die zu beschlie-

ßenden Änderungen eine Synthese aus den jeweils konziseren Vorschlägen aus beiden Entwürfen ist. 

• Wir begrüßen die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle entweder im Ministerium oder bei einem 

geeigneten Träger. 

• Wir halten allerdings eine Soll-Formulierung für die gesamte öffentliche Hand in den §§ 4 (1), 10 (7) und 10a für 

wichtig. Deshalb haben wir in der guten Textformulierung der CDU in § 4 (1) das dortige „können“ durch „sol-

len“ ersetzt. Dies schafft Klarheit, erfordert Wissen, Kompetenz und Veränderung, wie es mit der Landesvergabe-

beratungsstelle bereitgestellt werden wird. 

Soll dies gelingen und mitgetragen werden, wäre ggf. die folgende Umsetzungskaskade hilfreich/notwendig. 

Denn unsere Absicht wäre nicht, die Beschlussfassung eines geänderten Thüringer Vergabegesetzes 2023 hier-

durch zu verzögern. 

o Zu prüfen wäre, inwieweit die Soll-Bestimmungen in einem ersten Schritt zunächst nur für die Ministe-

rien, Landesverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen gelten.  

o Zu prüfen wäre ferner 

o Inwieweit eine zeitlich verzögerte Verankerung der Vorgaben des Gesetzes als Soll-Bestimmungen auch 

für die kommunalen Auftraggeber ohne das Erfordernis einer weiteren Gesetzesänderung erfolgen kann. 

Dies wäre an die Evaluation des Gesetzes mit der erwiesenen Funktionsfähigkeit auch der Landesvergab-

eberatungsstelle nach 4 Jahren geknüpft Diese Frage müssen wir heute offenlassen.  
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o Hierzu benötigen wir mehr Zeit für eine ausreichend breite Beteiligung unserer Akteure, auch, um so der 

Empfehlung ein noch größeres Gewicht zu geben. Wir schlagen deshalb dieses gestufte Vorgehen vor, 

da eine Zustimmung auch der kommunalen Familie insgesamt uns so erreichbar scheint. Hierzu sollte 

ein Dialogprozess zeitnah begonnen werden. Gern bringen wir uns hier mit ein. 

o Inwieweit in § 10 (7) die Soll-Vorschrift zur Verankerung von vergabespezifischen Mindestlöhnen auch 

auf kommunaler Ebene zu Gleichbehandlungsproblemen führen könnte oder sogar ein sinnvolles Nach-

ziehen bedeuten würde, wäre auch im Kontext des kommunalen Finanzausgleiches vertieft zu prüfen. 

• Wir plädieren dafür, die Aufführung der ILO-Kernarbeitsnormen weiter im Gesetz zu belassen. Zwar wissen 

auch wir, dass dies eigentlich allgemeiner, gesetzlicher Standard ist, halten es aber für zielführend, dies hier wei-

ter zu bekräftigen. 

• Die Fragen 10 und 13 sind, wie Sie wissen, für uns ausgesprochen wichtig. 

o Zum einen sehen wir hierbei beide Fragen eng miteinander verknüpft. 

Beispielhaft möchten wir deshalb neben der Darstellung in der Tabelle deutlich hervorheben, dass Klima-

schutz, die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft und der Produktlebenszyklus von Produkten und Dienst-

leistungen sowie Maßnahmen zur Nachhaltigkeit bezüglich Dekarbonisierung und Energie- und Res-

sourceneffizienz (Frage 10) zukunftsfähig (auch im Sinne von Produktlebenszyklus, und Kreislaufwirt-

schaft und Lieferkettenthematik) nur unter Berücksichtigung sozialer (siehe auch oben ILO-Kernarbeits-

normen und Tariftreue auch in Thüringen) und ökologischer Kriterien zu erreichen sind (Frage 13). 
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o Das Merkmal Regionalität begrüßen wir dann, wenn es zuvor/zugleich die Fragen 10 und 13 schlüssig 

mit abdeckt. Nicht zuletzt auch, weil wir einschätzen, dass künftig regionale Produkte und Dienstleistun-

gen, die diese Qualitäten und Kriterien nicht aufweisen, es am Markt zunehmend schwer haben werden 

und insofern hier ein Vorangehen der Entwicklung der Wirtschaft eher dienlich ist.  

o Hinweisen möchten wir noch auf die aktuell in der Diskussion befindliche Drucksache 7/7779 „Nach-

haltigkeitsinvestitionen beschleunigen“. Hier wäre gezielt auf soziale und ökologische Kriterien mit 

abzuheben. Im Ergebnis werden sich so mittelfristig Änderungen in den Produkten und auch durch die 

eintretenden Skaleneffekte, in den Preisen abbilden. 

o Zu den übrigen Anhörungsfragen verweisen wir auf die unten folgende Gesamttabelle 

 

Fazit:  

Mit den aus beiden Gesetzentwürfen zusammengeführten Änderungen, den Verschlankungen, bei Beibehaltung bzw. 

Setzung wichtiger Lenkungselemente, wird ein starkes Thüringer Vergabegesetz einen wichtigen Beitrag zur sozial-

ökologischen Transformation Thüringens und für eine rechtzeitig zukunftsfähig ausgerichtete Thüringer Wirtschaft lie-

fern. In der schrittweisen Umsetzung sollte nach 4 Jahren überprüft werden, dass die dargestellte angestrebte ausge-

wogene Mischung aus Verschlankung (Entbürokratisierung), zukunftsweisenden Standards (Kriterien, Vorgaben) mit 

einer qualifizierten Betreuung und Schulung und Begleitung (Landesvergabeberatungsstelle, Vorlagen, e-Vergabe) ge-

lungen ist.  
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Auf diesen Weg sollte also die kommunale Familie frühzeitig und in geeigneter Form eingebunden, unterstützt und 

begleitet werden, so dass die hier liegenden Potentiale ebenfalls zur vollen Entfaltung kommen können. In unserer 

Wahrnehmung nimmt hier die Bereitschaft kontinuierlich zu – sofern nicht Überlastung, Bürokratisierung und ge-

fühlte/erlebte Rechtsunsicherheit ein Voranschreiten verhindern. Anmerken möchten wir, dass im Gegenteil vielfach 

Kommunen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern und der lokalen Wirtschaft Vorreiter einer nachhaltigen Entwicklung 

auch in der sozial-ökologischen und fairen Vergabepraxis – wie auch zu anderen Themen - sind.  

Dieses Potential kann in gutem Zusammenwirken von Bund, Land und Kommune sicher verstärkt in Kraft gesetzt 

werden (durch Ausrichtung, Kriterien und gegenseitige Passfähigkeit und schlanke Verfahren auch in den Förderkulis-

sen). 

 

Hinweisen möchten wir noch darauf, dass die Änderung des Thüringer Vergabegesetzes in der zuvor beschriebenen 

Form, sich in unserem Verständnis bereits vorgreifend gut in mehrere Punkte der Thüringer Verfassungsreform ein-

passt, deren Beschluss im Landtag noch 2023 angestrebt wird. Die auf die Reform folgenden gesetzlichen und unterge-

setzlichen Regelungen sollten/werden aus unserer Sicht gut zum geänderten Thüringer Vergabegesetz passen. 
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Stellungnahme: Synopse und Änderungsvorschläge in tabellarischer Form 

§ (alte 

Fas-

sung) 

Text alt Text Neu 

(Streichung) 

(Einfügung) 

(Diskussionsvorschläge) 

Bewertung 

§ 1 

Abs. 1 

Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge im Sinne der §§ 103 und 104 des Geset-

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

in der Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 

3245) in der jeweils geltenden Fassung ungeach-

tet des Erreichens der Schwellenwerte nach § 

106 GWB, soweit bei Bauaufträgen ein geschätz-

ter Auftragswert von 50.000 Euro (ohne Umsatz-

steuer) und bei Liefer- und Dienstleistungsauf-

trägen ein geschätzter Auftragswert von 20.000 

Euro (ohne Umsatzsteuer) überschritten wird. 

Für die Schätzung gilt § 3 der 

Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge im Sinne der §§ 103 und 104 des Geset-

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

in der Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 

3245) in der jeweils geltenden Fassung ungeach-

tet des Erreichens der Schwellenwerte nach § 

106 GWB, soweit bei Bauaufträgen ein geschätz-

ter Auftragswert von 50.000 Euro (ohne Umsatz-

steuer) und bei Liefer- und Dienstleistungsauf-

trägen ein geschätzter Auftragswert von 20.000 

Euro (ohne Umsatzsteuer) überschritten wird. 

Für die Schätzung gilt § 3 der Vergabeverordnung 

Der Anwendungsbereich 

des Gesetzes sollte nicht 

durch die Erhöhung von 

Wertgrenzen eingeschränkt 

werden. Daher empfehlen 

wir keine Änderung. 
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Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I 

S. 624) in der jeweils geltenden Fassung. 

vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624) in der jeweils 

geltenden Fassung. 

§ 1 

Abs.2 

S.2 

und 3 

Das für Angelegenheiten im öffentlichen Auf-

tragswesen zuständige Ministerium kann Einzel-

heiten zu den Verfahren und Grenzen für Auf-

tragswerte festlegen, bis zu deren Erreichen eine 

Auftragsvergabe im Wege einer Beschränkten 

Ausschreibung, einer Verhandlungsvergabe oder 

einer Freihändigen Vergabe nach den Bestim-

mungen der Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen und der Unterschwellenvergabe-

ordnung zulässig ist. Die Beschaffung preisge-

bundener Schulbücher kann unterhalb der 

Schwellenwerte nach § 106 GWB durch eine Ver-

handlungsvergabe mit oder ohne Teilnahme-

wettbewerb erfolgen. Die Bestimmungen dieses 

Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes gehen 

den Bestimmungen nach Satz 1 vor. 

Das für Angelegenheiten im öffentlichen Auf-

tragswesen zuständige Ministerium kann Einzel-

heiten zu den Verfahren und Grenzen für Auf-

tragswerte festlegen, bis zu deren Erreichen eine 

Auftragsvergabe im Wege eines Direktauftrages, 

einer Beschränkten Ausschreibung, einer Ver-

handlungsvergabe oder einer Freihändigen 

Vergabe nach den Bestimmungen der Vergabe- 

und Vertragsordnung für Bauleistungen und der 

Unterschwellenvergabeordnung zulässig ist Die 

Beschaffung preisgebundener Schulbücher kann 

unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 GWB 

durch eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne 

Teilnahmewettbewerb erfolgen. Die Bestim-

mungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses 

 

 

 

 

Die sprachlichen Ergänzun-

gen und die Streichung der 

Regelung zur Schulbuch-

vergabe war im CDU-Ent-

wurf enthalten und begeg-

net unsererseits keinen Ein-

wänden. 
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Gesetzes gehen den Bestimmungen nach Satz 1 

vor. 

, sowie weitere Verfahrenserleichterungen, so-

weit sie sich auf die Festlegung von Wertgrenzen 

für verschiedene Verfahrensarten und die Anfor-

derungen an die verwendeten elektronischen 

Mittel und deren Einsatz beziehen. 

 

Dabei sollen die Grenzen für Auftragswerte bis zu 

deren Erreichen ein Direktauftrag möglich ist, auf 

mindestens 5.000 Euro (netto) festgesetzt wer-

den. Weiter sollen die Grenzen für Auftrags-

werte, bis zu deren Erreichen eine Auftrags-

vergabe im Wege einer Verhandlungsvergabe 

zulässig ist , für Liefer- und Dienstleistungsauf-

träge auf mindestens 50.000 Euro (netto)  und 

für Bauleistungen auf mindestens 100.000 Euro 

(netto) festgesetzt werden. Zudem soll die 

 

 

 

Dies war ein leicht modifi-

zierter Vorschlag der Regie-

rung. 

 

 

 

Die CDU hatte sich eine Er-

höhung der Wertgrenzen 

für einfachere Verfahrens-

arten gewünscht. Wir haben 

die etwas ambitionierten 

Werte auf ein geringeres 

Maß reduziert. 
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Grenze für Auftragswerte, bis zu deren Erreichen 

eine Auftragsvergabe im Wege einer beschränk-

ten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 

zulässig ist, für Bauleistungen auf mindestens 

500.000 Euro (netto) festgesetzt werden. 

 

2 

Abs.1 

Dieses Gesetz gilt für alle staatlichen und kom-

munalen Auftraggeber, sonstige Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts, für die § 55 der Thüringer Landeshaus-

haltsordnung in der Fassung vom 19. September 

2000 (GVBl. S. 282) oder § 31 der Thüringer Ge-

meindehaushaltsverordnung vom 26. Januar 

1993 (GVBl. S. 181) beziehungsweise § 24 der 

Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung Dop-

pik vom 11. Dezember 2008 (GVBl. S. 504) jeweils 

in der jeweils geltenden Fassung gilt. Die Auftrag-

geber stellen sicher, dass die mit der Vergabe öf-

fentlicher Aufträge befassten Beschäftigten über 

Dieses Gesetz gilt für alle staatlichen und kom-

munalen Auftraggeber, sonstige Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts, für die § 55 der Thüringer Landeshaus-

haltsordnung in der Fassung vom 19. September 

2000 (GVBl. S. 282) oder § 31 der Thüringer Ge-

meindehaushaltsverordnung vom 26. Januar 

1993 (GVBl. S. 181 153) beziehungsweise § 24 

der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung 

Doppik vom 11. Dezember 2008 (GVBl. S. 504) je-

weils in der jeweils geltenden Fassung gilt. Die 

Auftraggeber stellen sicher, dass die mit der 

Vergabe öffentlicher Aufträge befassten 

Vorschlag der Regierung   
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angemessene Kenntnisse im Vergaberecht verfü-

gen. Zuwendungsempfänger haben dieses Ge-

setz zu beachten, soweit sie nach den allgemei-

nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

hierzu verpflichtet werden. 

Beschäftigten über angemessene Kenntnisse im 

Vergaberecht verfügen. Zuwendungsempfänger 

haben dieses Gesetz zu beachten, soweit sie 

nach den allgemeinen Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen hierzu verpflichtet werden. Dabei 

können die Auftraggeber für die Erstellung der 

Ausschreibung und zur Begleitung des Verfah-

rens die Beratung der Landesvergabeberatungs-

stelle beim Ministerium für Wirtschaft, Wissen-

schaft und digitale Gesellschaft in Anspruch neh-

men. 

 

 

 

 

Wir haben die Beratungs-

stelle beim Ministerium an-

gesiedelt. Es wäre ggf. noch 

zu entscheiden, ob diese 

sich bei der Erfüllung dieser 

Aufgabe eines Dritten be-

dient. 

3 

Abs.3 

Staatliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 

haben die Bekanntmachung eines öffentlichen 

Auftrages in elektronischer Form auf der zentra-

len Landesvergabeplattform zu veröffentlichen. 

Sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftun-

gen des öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 

Abs. 1, kommunale Auftraggeber im Sinne des § 

Staatliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 

sowie sonstige Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinne des 

§ 2 Abs.1 kommunale Auftraggeber im Sinne 

des § 2 Abs.2 und juristische Personen im Sinne 

des § 2 Abs.3 haben die Bekanntmachung eines 

öffentlichen Auftrages in elektronischer Form 

Konkretisierende Formulie-

rung der Landesregierung 

 

Diskussionsvorschlag 



11 

 

2 Abs. 2, und juristische Personen im Sinne des 

§ 2 Abs. 3 können die zentrale Landesvergabe-

plattform für ihre Bekanntmachungen von öf-

fentlichen Aufträgen nutzen. 

auf der zentralen Landesvergabeplattform oder 

auf dem Bekanntmachungsserver des Bundes zu 

veröffentlichen. Sonstige Körperschaften, An-

stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

im Sinne des § 2 Abs. 1, kommunale Auftragge-

ber im Sinne des § 2 Abs. 2, und juristische Per-

sonen im Sinne des § 2 Abs. 3 können die zent-

rale Landesvergabeplattform für ihre Bekannt-

machungen von öffentlichen Aufträgen nutzen. 

4 (1) Staatliche Auftraggeber sollen bei der Be-

schaffung eines Investitionsgutes mit einem 

Stückwert von mehr als 1.000 Euro (ohne Um-

satzsteuer) neben den voraussichtlichen An-

schaffungskosten unter Berücksichtigung des 

Lebenszyklusprinzips die voraussichtlichen Be-

triebskosten über die Nutzungsdauer, die Kos-

ten für den Energieverbrauch sowie die Entsor-

gungskosten berücksichtigen. Die kommunalen 

(1) Staatliche Auftraggeber sollen bei der Be-

schaffung eines Investitionsgutes mit einem 

Stückwert von mehr als 1.000 Euro (ohne Um-

satzsteuer) neben den voraussichtlichen An-

schaffungskosten unter Berücksichtigung des 

Lebenszyklusprinzips die voraussichtlichen Be-

triebskosten über die Nutzungsdauer, die Kos-

ten für den Energieverbrauch sowie die Entsor-

gungskosten berücksichtigen. Die kommunalen 
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Auftraggeber und die sonstigen Auftraggeber im 

Sinne des § 2 können nach Satz 1 verfahren. 

 

(2) Bei der Beschaffung von IT- und IT-gestütz-

ten Produkten gilt § 4 des Thüringer Gesetzes 

zur Förderung der elektronischen Verwaltung 

(ThürEGovG) in der jeweils geltenden Fassung. 

Dort, wo es technisch möglich und wirtschaft-

lich ist, soll der Einsatz von Open-Source-Soft-

ware vorrangig erfolgen. Darüber hinaus sollen 

auch die Aspekte Bedienbarkeit, Zukunftssicher-

heit, Interoperabilität und IT-Sicherheit berück-

sichtigt werden. Unter Open-Source- Produkten 

sind solche Produkte zu verstehen, deren Quell-

code öffentlich zugänglich ist und deren Lizenz 

die Verwendung, Weitergabe und Veränderung 

nicht einschränkt. 

 

Auftraggeber und die sonstigen Auftraggeber im 

Sinne des § 2 können nach Satz 1 verfahren. 

 

(2) Bei der Beschaffung von IT- und IT-gestütz-

ten Produkten gilt § 4 des Thüringer Gesetzes 

zur Förderung der elektronischen Verwaltung 

(ThürEGovG) in der jeweils geltenden Fassung. 

Dort, wo es technisch möglich und wirtschaft-

lich ist, soll der Einsatz von Open-Source-Soft-

ware vorrangig erfolgen. Darüber hinaus sollen 

auch die Aspekte Bedienbarkeit, Zukunftssicher-

heit, Interoperabilität und IT-Sicherheit berück-

sichtigt werden. Unter Open-Source- Produkten 

sind solche Produkte zu verstehen, deren Quell-

code öffentlich zugänglich ist und deren Lizenz 

die Verwendung, Weitergabe und Veränderung 

nicht einschränkt. 
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(3) Umweltbezogene und soziale Aspekte kön-

nen auf allen Stufen des Vergabeverfahrens, na-

mentlich bei der Definition des Auftragsgegen-

stands, dessen technischer Spezifikation, der 

Auswahl der Bieter, der Erteilung des Zuschlags 

und den Bedingungen für die Ausführung des 

Auftrags berücksichtigt werden, wenn sie im 

sachlichen Zusammenhang mit der Auftragsleis-

tung stehen und in der Bekanntmachung oder 

den Vergabeunterlagen angegeben sind. 

 

(4) Als umweltbezogene und soziale Aspekte 

nach Absatz 3 können insbesondere in Betracht 

kommen: 

 

1. der Anteil sozialversicherungspflichtig be-

schäftigter Arbeitnehmer, 

(3) Umweltbezogene und soziale Aspekte kön-

nen auf allen Stufen des Vergabeverfahrens, na-

mentlich bei der Definition des Auftragsgegen-

stands, dessen technischer Spezifikation, der 

Auswahl der Bieter, der Erteilung des Zuschlags 

und den Bedingungen für die Ausführung des 

Auftrags berücksichtigt werden, wenn sie im 

sachlichen Zusammenhang mit der Auftragsleis-

tung stehen und in der Bekanntmachung oder 

den Vergabeunterlagen angegeben sind. 

 

(4) Als umweltbezogene und soziale Aspekte 

nach Absatz 3 können insbesondere in Betracht 

kommen: 

 

1. der Anteil sozialversicherungspflichtig be-

schäftigter Arbeitnehmer, 
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2. die Einbeziehung von Auszubildenden, Lang-

zeitarbeitslosen oder schwerbehinderten Men-

schen in geeignetem Umfang, 

3. die Berücksichtigung der Belange von Men-

schen mit Behinderungen, 

4. Maßnahmen zur Förderung der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern im Beruf 

und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

5.   die umweltbezogene und soziale Verträg-

lichkeit der verwendeten Produkte einschließ-

lich deren Herkunft und Produktion, 

6.    die Energieeffizienz. 

2. die Einbeziehung von Auszubildenden, Lang-

zeitarbeitslosen oder schwerbehinderten Men-

schen in geeignetem Umfang, 

3. die Berücksichtigung der Belange von Men-

schen mit Behinderungen, 

4. Maßnahmen zur Förderung der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern im Beruf 

und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

5.   die umweltbezogene und soziale Verträg-

lichkeit der verwendeten Produkte einschließ-

lich deren Herkunft und Produktion, 

6.    die Energieeffizienz. 

 

(1) Soweit haushaltsrechtliche Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Vorgaben 

des Umweltrechts oder Unionsrechts, insbeson-

dere die Gewährung des Marktzugangs für aus-

ländische Bieter nicht entgegenstehen, sollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wurde aus dem CDU-Ent-

wurf übernommen, die Be-

rücksichtigung sozialer und 
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Auftraggeber im Vergabeverfahren, namentlich 

bei der Definition des Auftragsgegenstandes ein-

schließlich dessen technischer Spezifikation, der 

Erteilung des Zuschlags gemäß § 43 UVgO und 

den Bedingungen für die Ausführung des Auf-

trags, ökologische und soziale Belange berück-

sichtigen, wenn sie im sachlichen Zusammen-

hang mit der Auftragsleistung stehen und in der 

Bekanntmachung oder in den Vergabeunterla-

gen angegeben sind.  Insbesondere sollen staat-

liche Auftraggeber bei der Auswahl eines zu be-

schaffenden Investitionsgutes mit einem Stück-

wert von mehr als 1.000 Euro (ohne Umsatz-

steuer) neben den voraussichtlichen Anschaf-

fungskosten unter Berücksichtigung des Lebens-

zyklusprinzips die voraussichtlichen Betriebskos-

ten über die Nutzungsdauer, die Kosten für den 

ökologischer Belange aber 

als Soll-Vorschrift verankert.   
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Energieverbrauch sowie die Entsorgungskosten 

berücksichtigen. 

 

(2) Als Aspekte nach Absatz 1 können bei der De-

finition des Auftragsgegenstandes insbesondere 

in Betracht kommen: 

1. Verwendung von Produkten, die aus recycel-

ten Materialien hergestellt wurden. 

2. Verwendung ressourcenschonend hergestell-

ter Produkte und Materialien, 

3. Verwendung von Produkten und Materialien 

die Umweltgütezeichen tragen, 

4. umweltbezogene und soziale Verträglichkeit 

der verwendeten Produkte einschließlich deren 

Herkunft und Produktion, 

5. die Energieeffizienz der verwendeten Pro-

dukte. 
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(3) Der Auftraggeber kann zusätzliche Bedingun-

gen für die Ausführung des Auftrags vorschrei-

ben, wenn diese 

1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbesondere 

keinen diskriminierenden Charakter haben, 

2. in der Bekanntmachung oder in den Vergabe-

unterlagen angegeben werden, 

und 

3. keine versteckten technischen Spezifikatio-

nen, Auswahl- oder Zuschlagskriterien darstelle 

 

Öffentliche Auftraggeber sollen unter den in Satz 

1 genannten Voraussetzungen für die Ausfüh-

rung des Auftrages in geeigneten Fällen mindes-

tens einen umweltbezogenen Aspekt vorschrei-

ben, sofern nicht bereits im Rahmen der Defini-

tion des Auftragsgegenstands gemäß Absatz 2 

mindestens ein umweltbezogener Aspekt 

 

 

Vom CDU-Entwurf über-

nommen, aber sprachlich 

hinsichtlich einer besseren 

Handhabbarkeit überarbei-

tet.  

 

 

 

 

 

 

Wir sind der Meinung, dass 

die Soll-Vorschrift zur Min-

destberücksichtigung öko-

logischer Aspekte von 

staatlichen Auftraggebern 

auf alle öffentlichen 
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vorgegeben wurde. Als umweltbezogene As-

pekte im Rahmen der Auftragsausführung kom-

men umweltfreundliche und energieeffiziente 

Verfahren in Betracht wie zum Beispiel: 

1. Einsatz von Geräten und Fahrzeugen 

mit hoher Energieeffizienzklasse, 

2. Einsatz ressourcenschonender Verfah-

ren, 

3. Verfahren, die einen möglichst geringen 

Schadstoffausstoß (zum Beispiel niedri-

ger CO2-Fußabdruck), möglichst geringe 

Geräusch-, Geruchs- oder sonstige 

Emissionen verursachen oder weitest-

gehend auf den Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln und Pestiziden verzichten 

sowie 

4. Anwendung von Umweltmanagement-

maßnahmen nach oder analog zu den 

Auftraggeber ausgedehnt 

werden sollte  

Wir halten eine Soll Formu-

lierung für die gesamte öf-

fentliche Hand in den §§ 4 

(1), 10 (7) und 10a für wich-

tig. Deshalb haben wir in 

der guten Textformulierung 

der CDU in § 4 (1) das dor-

tige „können“ durch sollen 

ersetzt. Dies schafft Klarheit, 

erfordert Wissen, Kompe-

tenz und Veränderung.  

Soll dies Gelingen und mit-

getragen werden können 

wäre ggf. die in unserem 

Anschreiben formulierte 

Umsetzungskaskade hilf-

reich/notwendig. Denn un-

sere Absicht wäre nicht die 
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Vorgaben des Eco-Management and 

Audit Scheme (EMAS). 

Beschlussfassung eines ge-

änderten Thüringer Verga-

begesetzes 2023 hierdurch 

zu verzögern. 

 

5 Bereits bei der Definition des Auftragsgegen-

stands kann der Auftraggeber ökologische und 

soziale Belange berücksichtigen, soweit nicht 

haushaltsrechtliche Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit, Vorgaben des Um-

weltrechts oder Unionsrecht, insbesondere 

keine Beeinträchtigung des Marktzugangs für 

ausländische Bieter entgegenstehen. 

Bereits bei der Definition des Auftragsgegen-

stands kann der Auftraggeber ökologische und 

soziale Belange berücksichtigen, soweit nicht 

haushaltsrechtliche Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit, Vorgaben des Um-

weltrechts oder Unionsrecht, insbesondere 

keine Beeinträchtigung des Marktzugangs für 

ausländische Bieter entgegenstehen. 

 

6 (1) Bei der technischen Spezifikation eines Auf-

trages können Umwelteigenschaften oder Aus-

wirkungen bestimmter Warengruppen oder 

Dienstleistungen auf die Umwelt, oder auch 

beide, festgelegt werden. Hierzu können 

(1) Bei der technischen Spezifikation eines Auf-

trages können Umwelteigenschaften oder Aus-

wirkungen bestimmter Warengruppen oder 

Dienstleistungen auf die Umwelt, oder auch 

beide, festgelegt werden. Hierzu können 
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geeignete Spezifikationen verwendet werden, 

die in Umweltgütezeichen definiert sind. Für die 

Anforderungen an Umweltgütezeichen gelten 

die jeweils einschlägigen Bestimmungen der 

Vergabeverordnung, der Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen und der Unter-

schwellenvergabeordnung. 

 

(2) Andere geeignete Beweismittel, insbeson-

dere technische Unterlagen der Hersteller oder 

Prüfberichte anerkannter Stellen, sind ebenfalls 

zulässig. Die technischen Spezifikationen dürfen 

die Öffnung der öffentlichen Beschaffungs-

märkte für den Wettbewerb nicht in ungerecht-

fertigter Weise behindern. 

geeignete Spezifikationen verwendet werden, 

die in Umweltgütezeichen definiert sind. Für die 

Anforderungen an Umweltgütezeichen gelten 

die jeweils einschlägigen Bestimmungen der 

Vergabeverordnung, der Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen und der Unter-

schwellenvergabeordnung. 

 

(2) Andere geeignete Beweismittel, insbeson-

dere technische Unterlagen der Hersteller oder 

Prüfberichte anerkannter Stellen, sind ebenfalls 

zulässig. Die technischen Spezifikationen dürfen 

die Öffnung der öffentlichen Beschaffungs-

märkte für den Wettbewerb nicht in ungerecht-

fertigter Weise behindern. 

7 

Abs.3, 

(3) Ausgeschlossen werden kann ein Bieter ins-

besondere, wenn dieser bei der Ausführung öf-

fentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 

Ausgeschlossen werden kann ein Bieter insbe-

sondere, wenn dieser bei der Ausführung öffent-

licher Aufträge nachweislich gegen geltende 

Hier war eine Ergänzung der 

CDU vorgesehen, die nicht 
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4 und 

5 

umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflich-

tungen verstoßen hat oder der Auftraggeber 

über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, 

dass der Bieter Vereinbarungen mit anderen Bie-

tern getroffen hat, die eine Verhinderung, Ein-

schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 

bezwecken oder bewirken. 

 

(4) Im Rahmen der zu überprüfenden techni-

schen Fachkunde können mit Ausnahme bei Lie-

feraufträgen Umweltbelange Berücksichtigung 

finden. Der öffentliche Auftraggeber kann mit 

dem Auftragsgegenstand zusammenhängende 

und ihm angemessene Anforderungen an die 

technische Leistungsfähigkeit des Bieters auf-

stellen, die in der Bekanntmachung oder den 

Vergabeunterlagen anzugeben sind. Diese kön-

nen bei umweltrelevanten öffentlichen Bau- 

umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflich-

tungen verstoßen hat oder der Auftraggeber 

über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, 

dass der Bieter Vereinbarungen mit anderen Bie-

tern getroffen hat, die eine Verhinderung, Ein-

schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 

bezwecken oder bewirken. 

 

(4) Im Rahmen der zu überprüfenden techni-

schen Fachkunde können mit Ausnahme bei Lie-

feraufträgen Umweltbelange Berücksichtigung 

finden. Der öffentliche Auftraggeber kann mit 

dem Auftragsgegenstand zusammenhängende 

und ihm angemessene Anforderungen an die 

technische Leistungsfähigkeit des Bieters auf-

stellen, die in der Bekanntmachung oder den 

Vergabeunterlagen anzugeben sind. Diese kön-

nen bei umweltrelevanten öffentlichen Bau- 

notwendig und damit er-

lässlich war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da bereits in § 4 enthalten, 

begegnet die Streichung un-

sererseits keinen Bedenken. 
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und Dienstleistungsaufträgen in der Angabe der 

Umweltmanagementmaßnahmen bestehen, die 

bei der Ausführung des Auftrags zur Anwen-

dung kommen sollen. Zum Nachweis dafür, dass 

der Bieter bestimmte Normen für das Umwelt-

management erfüllt, kann der Auftraggeber die 

Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger 

Stellen verlangen. 

 

(5) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

ist als europäische Auszeichnung für betriebli-

ches Umweltmanagement zum Nachweis der 

Erfüllung von bestimmten Normen für das Um-

weltmanagement geeignet. Die Eintragung ei-

nes Unternehmens in das EMAS-Register kann 

für die Beurteilung der technischen Fachkunde 

eines Bieters unter folgenden Bedingungen her-

angezogen werden: 

und Dienstleistungsaufträgen in der Angabe der 

Umweltmanagementmaßnahmen bestehen, die 

bei der Ausführung des Auftrags zur Anwen-

dung kommen sollen. Zum Nachweis dafür, dass 

der Bieter bestimmte Normen für das Umwelt-

management erfüllt, kann der Auftraggeber die 

Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger 

Stellen verlangen. 

(5) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

ist als europäische Auszeichnung für betriebli-

ches Umweltmanagement zum Nachweis der 

Erfüllung von bestimmten Normen für das Um-

weltmanagement geeignet. Die Eintragung ei-

nes Unternehmens in das EMAS-Register kann 

für die Beurteilung der technischen Fachkunde 

eines Bieters unter folgenden Bedingungen her-

angezogen werden: 
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1. die Vergabestellen dürfen nicht auf die Re-

gistrierung als solche abstellen, sondern es 

muss ein Bezug zur Ausführung des Auftrags 

vorhanden sein und 

2.   dem EMAS gleichwertige Nachweise für Um-

weltmanagementmaßnahmen sind anzuerken-

nen. 

1. die Vergabestellen dürfen nicht auf die Re-

gistrierung als solche abstellen, sondern es 

muss ein Bezug zur Ausführung des Auftrags 

vorhanden sein und 

2.   dem EMAS gleichwertige Nachweise für Um-

weltmanagementmaßnahmen sind anzuerken-

nen. 

8 Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung 

aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu er-

teilen. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt 

sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Zu dessen Ermittlung können neben dem 

Preis oder den Kosten auch qualitative, umwelt-

bezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt 

werden. Die Berücksichtigung von Umweltkrite-

rien bei der Zuschlagserteilung ist zulässig, 

wenn 

Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung 

aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu er-

teilen. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt 

sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Zu dessen Ermittlung können neben dem 

Preis oder den Kosten einschließlich der Lebens-

zykluskosten auch qualitative, umweltbezogene 

oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. Die 

Berücksichtigung von Umweltkriterien bei der 

Zuschlagserteilung ist zulässig, wenn 

Die CDU wollte diese dekla-

ratorische Regelung gerne 

streichen. Wir halten sie 

aber für hilfreich. 
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1.  die Umweltkriterien mit dem Auftragsgegen-

stand zusammenhängen, 

2. die Umweltkriterien im Leistungsverzeichnis 

oder in der Bekanntmachung des Auftrags aus-

drücklich genannt sind, 

3. dem Auftraggeber durch die Festlegung des 

Kriteriums keine uneingeschränkte Entschei-

dungsfreiheit eingeräumt wird und 

4. alle Grundsätze des Unionsrechts, vor allem 

das Diskriminierungsverbot, gewahrt werden. 

 

1.  die Umweltkriterien mit dem Auftragsgegen-

stand zusammenhängen, 

2. die Umweltkriterien im Leistungsverzeichnis 

oder in der Bekanntmachung des Auftrags aus-

drücklich genannt sind, 

3. dem Auftraggeber durch die Festlegung des 

Kriteriums keine uneingeschränkte Entschei-

dungsfreiheit eingeräumt wird und 

4. alle Grundsätze des Unionsrechts, vor allem 

das Diskriminierungsverbot, gewahrt werden. 

9 (1) Der Auftraggeber kann zusätzliche Bedingun-

gen für die Ausführung des Auftrags vorschrei-

ben, wenn diese 

 

1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbesondere 

keinen diskriminierenden Charakter haben, 

(1) Der Auftraggeber kann zusätzliche Bedingun-

gen für die Ausführung des Auftrags vorschrei-

ben, wenn diese 

 

1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbesondere 

keinen diskriminierenden Charakter haben, 

 

Da bereits in § 4 enthalten, 

begegnet die Streichung un-

sererseits keinen Bedenken 
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2. in der Bekanntmachung oder in den Vergabe-

unterlagen angegeben werden, 

3. keine versteckten technischen Spezifikatio-

nen, Auswahl- oder Zuschlagskriterien darstel-

len und 

4. alle Bewerber in der Lage sind, diesen Bedin-

gungen nachzukommen, falls sie den Zuschlag 

erhalten. 

 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

kann bei geeigneten umweltbedeutsamen Auf-

trägen, bei denen ein Zusammenhang mit dem 

Auftragsgegenstand besteht, der Auftraggeber 

einen Nachweis dafür verlangen, dass be-

stimmte Umweltmanagementmaßnahmen bei 

der Ausführung des Auftrags ergriffen werden. 

 

2. in der Bekanntmachung oder in den Vergabe-

unterlagen angegeben werden, 

3. keine versteckten technischen Spezifikatio-

nen, Auswahl- oder Zuschlagskriterien darstel-

len und 

4. alle Bewerber in der Lage sind, diesen Bedin-

gungen nachzukommen, falls sie den Zuschlag 

erhalten. 

 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

kann bei geeigneten umweltbedeutsamen Auf-

trägen, bei denen ein Zusammenhang mit dem 

Auftragsgegenstand besteht, der Auftraggeber 

einen Nachweis dafür verlangen, dass be-

stimmte Umweltmanagementmaßnahmen bei 

der Ausführung des Auftrags ergriffen werden. 
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(3) Staatliche Auftraggeber sollen für die Aus-

führung des Auftrags in geeigneten Fällen min-

destens einen umweltbezogenen Aspekt vor-

schreiben, sofern nicht bereits im Rahmen der 

Leistungsbeschreibung oder der Zuschlagskrite-

rien mindestens ein umweltbezogener Aspekt 

vorgegeben wurde. Als umweltbezogene As-

pekte in diesem Sinne gelten umweltfreundliche 

und energieeffiziente Produkte, Materialien und 

Verfahren, wie zum Beispiel: 

 

1. Geräte, Fahrzeuge, Gebäude oder Gebäude-

bestandteile mit hoher Energieeffizienzklasse, 

2.Produkte, die aus recycelten Materialien her-

gestellt wurden, 

3. ressourcenschonend hergestellte Produkte, 

Materialien oder der Einsatz ressourcenscho-

nender Verfahren bei der Auftragsausführung, 

(3) Staatliche Auftraggeber sollen für die Aus-

führung des Auftrags in geeigneten Fällen min-

destens einen umweltbezogenen Aspekt vor-

schreiben, sofern nicht bereits im Rahmen der 

Leistungsbeschreibung oder der Zuschlagskrite-

rien mindestens ein umweltbezogener Aspekt 

vorgegeben wurde. Als umweltbezogene As-

pekte in diesem Sinne gelten umweltfreundliche 

und energieeffiziente Produkte, Materialien und 

Verfahren, wie zum Beispiel: 

 

1. Geräte, Fahrzeuge, Gebäude oder Gebäude-

bestandteile mit hoher Energieeffizienzklasse, 

2.Produkte, die aus recycelten Materialien her-

gestellt wurden, 

3. ressourcenschonend hergestellte Produkte, 

Materialien oder der Einsatz ressourcenscho-

nender Verfahren bei der Auftragsausführung, 
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4. Verfahren, die einen möglichst geringen 

Schadstoffausstoß (zum Beispiel niedriger CO2-

Fußabdruck), möglichst geringe Geräusch-, Ge-

ruchs- oder sonstige Emissionen verursachen 

oder weitestgehend auf den Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln und Pestiziden verzichten so-

wie 

5. Produkte, Materialien oder Verfahren, die 

Umweltgütezeichen im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 

3 tragen. 

4. Verfahren, die einen möglichst geringen 

Schadstoffausstoß (zum Beispiel niedriger CO2-

Fußabdruck), möglichst geringe Geräusch-, Ge-

ruchs- oder sonstige Emissionen verursachen 

oder weitestgehend auf den Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln und Pestiziden verzichten so-

wie 

5. Produkte, Materialien oder Verfahren, die 

Umweltgütezeichen im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 

3 tragen. 

10 

Abs.1 

S.1 

Für Bauleistungen und andere Dienstleistungen, 

die das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) 

vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) oder die das 

Tarifvertragsgesetz in der Fassung vom 25. Au-

gust 1969 (BGBl. I S. 1323) jeweils in der jeweils 

geltenden Fassung erfasst, dürfen öffentliche 

Aufträge nur an Unternehmen vergeben wer-

den, die sich verpflichtet haben, ihren 

Für Bauleistungen und andere Dienstleistungen, 

die das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) 

vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) oder die das 

Tarifvertragsgesetz in der Fassung vom 25. Au-

gust 1969 (BGBl. I S. 1323) oder das Gesetz zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG 

Diese redaktionelle Ände-

rung ist sinnvoll. 
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Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leis-

tungen Arbeitsbedingungen zu gewähren, die 

mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-

trages entsprechen, an den das Unternehmen 

aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

gebunden ist oder der nach dem Tarifvertragsge-

setz für allgemein verbindlich erklärt wurde. 

über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rah-

men der Erbringung von Dienstleistungen vom 

10 Juli 202 (BGBl I S.1657)  jeweils in der jeweils 

geltenden Fassung erfasst, dürfen öffentliche 

Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, 

die sich verpflichtet haben, ihren Arbeitnehmern 

bei der Ausführung dieser Leistungen Arbeitsbe-

dingungen zu gewähren, die mindestens den 

Vorgaben des für das Unternehmen anwendba-

ren Tarifvertrages entsprechen. 

10 

Abs.2 

S.1 

Öffentliche Aufträge für Dienstleistungen der all-

gemein zugänglichen Beförderung von Personen 

im öffentlichen Personennahverkehr dürfen nur 

an Unternehmen vergeben werden, die sich ver-

pflichtet haben, ihren Arbeitnehmern bei der 

Ausführung der Leistung mindestens das in Thü-

ringen für diese Leistung in einem einschlägigen 

und repräsentativen mit einer tariffähigen 

Öffentliche Aufträge für Dienstleistungen der all-

gemein zugänglichen Beförderung von Personen 

im öffentlichen Personennahverkehr dürfen nur 

an Unternehmen vergeben werden, die sich ver-

pflichtet haben, ihren Arbeitnehmern bei der 

Ausführung der Leistung mindestens das in Thü-

ringen für diese Leistung in einem einschlägigen 

und repräsentativen mit einer tariffähigen 

Den Vorschlag der CDU, von 

einer Verpflichtungserklä-

rung auf eine Vertragsbe-

dingung zu gehen empfin-

den wir im Zuge der ange-

strebten Verfahrensverein-

fachung als hilfreich. 
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Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgese-

hene Entgelt nach den tarifvertraglich festgeleg-

ten Modalitäten zu zahlen und während der Aus-

führungslaufzeit Änderungen des Tarifentgelts 

nachzuvollziehen. 

Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgese-

hene Entgelt nach den tarifvertraglich festgeleg-

ten Modalitäten zu zahlen und während der Aus-

führungslaufzeit Änderungen des Tarifentgelts 

nachzuvollziehen. 

10 

Abs.4 

Staatliche Auftraggeber vergeben Aufträge an 

Unternehmen nur dann, wenn diese sich ver-

pflichten, ihren Arbeitnehmern bei der Ausfüh-

rung der Leistung mindestens das in Thüringen 

für die jeweilige Branche in einem einschlägigen 

und repräsentativen mit einer tariffähigen Ge-

werkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgese-

hene Entgelt nach den tarifvertraglich festgeleg-

ten Modalitäten zu zahlen und während der Aus-

führungslaufzeit Änderungen des Tarifentgelts 

nachzuvollziehen. Bei mehreren als repräsenta-

tiv festgestellten Tarifverträgen darf die Wahl-

möglichkeit des sich bewerbenden 

Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs.1 sowie sons-

tige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 Abs.1, 

kommunale Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs.2 

und juristische Personen im Sinne des § 2 Abs.3 

vvergeben Aufträge an Unternehmen nur dann, 

wenn diese sich verpflichten, ihren Arbeitneh-

mern bei der Ausführung der Leistung mindes-

tens das in Thüringen für die jeweilige Branche in 

einem einschlägigen und repräsentativen mit ei-

ner tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Ta-

rifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifver-

traglich festgelegten Modalitätennach den 

Die Erweiterung des An-

wendungsbereichs des 

vergabespezifischen Min-

destlohns war ein Vorschlag 

der Regierung, den wir als 

sinnvoll erachten. 
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Unternehmens nicht beschränkt werden. Absatz 

2 Satz 3 gilt entsprechend. Das für Arbeit zustän-

dige Ministerium gibt im Thüringer Staatsanzei-

ger bekannt, welcher Tarifvertrag beziehungs-

weise welche Tarifverträge für die jeweilige 

Branche als repräsentativ im Sinne des Satzes 1 

anzusehen sind; Absatz 3 gilt entsprechend mit 

der Maßgabe, dass das für Arbeit zuständige Mi-

nisterium die in Absatz 3 geregelten Rechte und 

Pflichten in alleiniger Zuständigkeit wahrnimmt. 

Unterfällt die ausgeschriebene Leistung keinem 

als repräsentativ festgestellten Tarifvertrag im 

Sinne des Satzes 1 oder liegt keine Bekanntgabe 

im Sinne des Satzes 4 vor, vergeben staatliche 

Auftraggeber Aufträge an Unternehmen nur 

dann, wenn diese sich verpflichten, ihren Arbeit-

nehmern bei der Ausführung der Leistung ein 

Mindeststundenentgelt von 11,42 Euro (brutto) 

Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendege-

setz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) 

oder die das Tarifvertragsgesetz in der Fassung 

vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) oder das 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2018/957 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 28. Juni 2018 zur Änderung der Richt-

linie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeit-

nehmern im Rahmen der Erbringung von Dienst-

leistungen vom 10 Juli 202 (BGBl I S.1657) jeweils 

in der jeweils geltenden Fassung einschlägige be-

ziehungsweise das in einem mit einer tariffähi-

gen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vor-

gesehene Entgelt zu zahlen und während der 

Ausführungslaufzeit Änderungen des Tarifent-

gelts nachzuvollziehen. Dies schließt die tarifver-

traglich vereinbarten Zuschläge für Mehr-, 

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit und 

 

Das ist eine sinnvolle und 

konstruktive Formulierung 

aus dem CDU-Vorschlag die 

unserer Meinung nach bei-

behalten werden kann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist ein Regierungsvor-

schlag, den wir um eine un-

praktikable Regelung, die 
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zu zahlen. Gleiches gilt, wenn das in dem als re-

präsentativ festgestellten Tarifvertrag vorgese-

hene Stundenentgelt geringer ist als das in Satz 5 

genannte Mindeststundenentgelt. Als Entgelt im 

Sinne der Sätze 1 und 5 gelten alle Zahlungen, die 

im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis als 

Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer er-

brachte Arbeit gezahlt werden. Die Verpflichtung 

zur Zahlung der in Satz 1 oder Satz 5 genannten 

Mindeststundenentgelte gilt nicht, wenn die 

ausgeschriebene Leistung im sachlichen und 

räumlichen Anwendungsbereich 

 

1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz für allge-

meinverbindlich erklärten Tarifvertrages oder 

2. eines Tarifvertrages, dessen Geltung durch 

eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-

Sonderzahlungen mit ein. Bei mehreren als re-

präsentativ festgestellten Tarifverträgen darf die 

Wahlmöglichkeit des sich bewerbenden Unter-

nehmens nicht beschränkt werden. Absatz 2 Satz 

3 gilt entsprechend. Das für Arbeit zuständige 

Ministerium gibt im Thüringer Staatsanzeiger be-

kannt, welcher Tarifvertrag beziehungsweise 

welche Tarifverträge für die jeweilige Branche als 

repräsentativ im Sinne des Satzes 1 anzusehen 

sind; Absatz 3 gilt entsprechend mit der Maß-

gabe, dass das für Arbeit zuständige Ministerium 

die in Absatz 3 geregelten Rechte und Pflichten 

in alleiniger Zuständigkeit wahrnimmt. Unterfällt 

die ausgeschriebene Leistung keinem als reprä-

sentativ festgestellten Tarifvertrag im Sinne des 

Satzes 1 oder liegt keine Bekanntgabe im Sinne 

des Satzes 4 7 vor, vergeben staatliche Auftrag-

geber Aufträge an Unternehmen nur dann, wenn 

bestimmte Zuschläge an die 

Auftragsdauer geknüpft hat 

gekürzt haben. 
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Entsendegesetz auf alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer erstreckt wurde, 

 

liegt und sich hieraus ein Mindeststundenentgelt 

ergibt. 

diese sich verpflichten, ihren Arbeitnehmern bei 

der Ausführung der Leistung ein Mindeststun-

denentgelt von 11,42 13,50 Euro (brutto) zu zah-

len. Gleiches gilt, wenn das in dem als repräsen-

tativ festgestellten Tarifvertrag vorgesehene 

Stundenentgelt geringer ist als das in Satz 5 ge-

nannte Mindeststundenentgelt. Als Entgelt im 

Sinne der Sätze 1 und 5 gelten alle Zahlungen, die 

im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis als 

Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer er-

brachte Arbeit gezahlt werden. Die Verpflichtung 

zur Zahlung der in Satz 1 oder Satz 5 8 genannten 

Mindeststundenentgelte gilt nicht, wenn die aus-

geschriebene Leistung im sachlichen und räumli-

chen Anwendungsbereich 

 

1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz für allge-

meinverbindlich erklärten Tarifvertrages oder 

 

 

 

 

 

 

Streichung ist Regierungs-

vorschlag und begegnet aus 

unserer Sicht keinen durch-

greifenden Bedenken. 
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2. eines Tarifvertrages, dessen Geltung durch 

eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-

Entsendegesetz auf alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer erstreckt wurde, 

 

liegt und sich hieraus ein Mindeststundenentgelt 

ergibt. 

10 

Abs.5 

Auszubildende, Praktikanten und Teilnehmende 

an Bundes- und Jugendfreiwilligendiensten gel-

ten nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Absatzes 

4. Setzt das Unternehmen Leiharbeitnehmer im 

Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in 

der Fassung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) 

in der jeweils geltenden Fassung ein, muss es si-

cherstellen, dass diese bei der Ausführung des 

öffentlichen Auftrages nach Maßgabe der Best-

immungen des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-

zes für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt 

Auszubildende, Praktikanten und Teilnehmende 

an Bundes- und Jugendfreiwilligendiensten gel-

ten nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Absatzes 

4. Setzt das Unternehmen Leiharbeitnehmer im 

Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in 

der Fassung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) 

in der jeweils geltenden Fassung ein, muss es si-

cherstellen, dass diese bei der Ausführung des 

öffentlichen Auftrages nach Maßgabe der Best-

immungen des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-

zes für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt 

 



34 

 

werden, wie die in seinem Unternehmen ver-

gleichbaren Arbeitnehmer; ihr Entgelt muss min-

destens der durch Rechtsverordnung verbindlich 

festgelegten Lohnuntergrenze nach dem Arbeit-

nehmerüberlassungsgesetz entsprechen. Liegt 

eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz nicht vor, muss das Unter-

nehmen sicherstellen, dass die eingesetzten 

Leiharbeitnehmer bei der Ausführung des öf-

fentlichen Auftrages unbeschadet der Verpflich-

tung nach Satz 2 mindestens das in Absatz 4 Satz 

1, Satz 5 oder Satz 6 genannte Stundenentgelt er-

halten. Schließt das Unternehmen Verträge mit 

Nachunternehmen, muss es sicherstellen, dass 

die vom Nachunternehmen beschäftigten Ar-

beitnehmer bei der Ausführung des öffentlichen 

Auftrages mindestens das in Absatz 4 Satz 1, Satz 

5 oder Satz 6 genannte Mindeststundenentgelt 

werden, wie die in seinem Unternehmen ver-

gleichbaren Arbeitnehmer; ihr Entgelt muss min-

destens der durch Rechtsverordnung verbindlich 

festgelegten Lohnuntergrenze nach dem Arbeit-

nehmerüberlassungsgesetz entsprechen. Liegt 

eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz nicht vor, muss das Unter-

nehmen sicherstellen, dass die eingesetzten 

Leiharbeitnehmer bei der Ausführung des öffent-

lichen Auftrages unbeschadet der Verpflichtung 

nach Satz 2 mindestens das in Absatz 4 Satz 1, 

Satz 5 oder Satz 6 Abs.4 Satz 1, 8 oder 9 genannte 

Stundenentgelt erhalten. Schließt das Unterneh-

men Verträge mit Nachunternehmen, muss es si-

cherstellen, dass die vom Nachunternehmen be-

schäftigten Arbeitnehmer bei der Ausführung 

des öffentlichen Auftrages mindestens das in Ab-

satz 4 Satz 1, Satz 5 oder Satz 6 Absatz 4 Satz 1, 8 
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erhalten, sofern für diese nicht ein Tarifvertrag 

im Sinne des Absatzes 4 Satz 8 oder eine Rechts-

verordnung nach dem Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz ein Mindeststundenentgelt vorse-

hen. 

oder 90 genannte Mindeststundenentgelt erhal-

ten, sofern für diese nicht ein Tarifvertrag im 

Sinne des Absatzes 4 Satz 8 11 oder eine Rechts-

verordnung nach dem Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz ein Mindeststundenentgelt vorse-

hen. 

10 

Abs.5 

S.4 

Schließt das Unternehmen Verträge mit Nachun-

ternehmen, muss es sicherstellen, dass die vom 

Nachunternehmen beschäftigten Arbeitnehmer 

bei der Ausführung des öffentlichen Auftrages 

mindestens das in Absatz 4 Satz 1, Satz 5 oder 

Satz 6 genannte Mindeststundenentgelt erhal-

ten, sofern für diese nicht ein Tarifvertrag im 

Sinne des Absatzes 4 Satz 8 oder eine Rechtsver-

ordnung nach dem Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz ein Mindeststundenentgelt vorsehen. 

Schließt das Unternehmen Verträge mit Nachun-

ternehmen, muss es sicherstellen, dass die vom 

Nachunternehmen beschäftigten Arbeitnehmer 

bei der Ausführung des öffentlichen Auftrages 

mindestens das in Absatz 4 Satz 1, Satz 5 oder 

Satz 6 genannte Mindeststundenentgelt erhal-

ten, sofern für diese nicht ein Tarifvertrag im 

Sinne des Absatzes 4 Satz 8 oder eine Rechtsver-

ordnung nach dem Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz ein Mindeststundenentgelt vorsehen. 
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10 

Abs.7 

Die kommunalen Auftraggeber und die sonstigen 

Auftraggeber im Sinne des § 2 können nach den 

Absätzen 4 und 5 verfahren. 

Die kommunalen Auftraggeber und die sonstigen 

Auftraggeber im Sinne des § 2 können sollen 

nach den Absätzen 4 und 5 verfahren. 

Diskussionsbedarf. Was 
spricht dagegen die Soll-
Vorgabe auch bei den Kom-
munen hier anzuwenden.  
Inwieweit also in § 10 (7) die 
Sollvorschrift zu Gleichbe-
handlung-problemen auf 
der Kommunalen Ebene 
führt oder sogar ein sinnvol-
les Nachziehen bedeuten 
würde, ist vertieft auch im 
Kontext des Kommunalen 
Finanzausgleiches zu prü-
fen. 
 

10 

Abs.10 

Die Bieter haben zu erklären, dass sie bei der Auf-

tragsdurchführung ihren Arbeitnehmern bei glei-

cher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt 

zahlen. 

Die Bieter haben zu erklären, dass sie bei der Auf-

tragsdurchführung ihren Arbeitnehmern bei glei-

cher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt 

zu zahlen. 

Bei Wegfall der Verpflich-

tungserklärung wäre diese 

Änderung nur folgerichtig. 

10a Öffentliche Auftraggeber können nach der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 

über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 

Schiene und Straße und zur Aufhebung der 

Öffentliche Auftraggeber können sollen nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-

ber 2007 über öffentliche Personenverkehrs-

dienste auf Schiene und Straße und zur 

Die „Soll-Vorschrift“ schafft 

eine größere Verbindlich-

keit und war ein Regierungs-

vorschlag.. 



37 

 

Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 

1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 

1) in der jeweils geltenden Fassung verlangen, 

dass der ausgewählte Betreiber eines öffentli-

chen Dienstes die Arbeitnehmer des bisherigen 

Betreibers zu den Arbeitsbedingungen über-

nimmt, die diesen von dem vorherigen Betreiber 

gewährt wurden. Die bisherigen Betreiber sind 

verpflichtet, den öffentlichen Auftraggebern auf 

Anforderung die hierzu erforderlichen Unterla-

gen zur Verfügung zu stellen oder Einsicht in 

Lohn- und Meldeunterlagen, Geschäftsbücher 

und andere Geschäftsunterlagen und Aufzeich-

nungen zu gewähren, aus denen Umfang, Art, 

Dauer und tatsächliche Entlohnung der Arbeit-

nehmer hervorgehen oder abgeleitet werden 

können. Die im Rahmen des Verfahrens nach 

Satz 2 entstehenden Aufwendungen des 

Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 

1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. 

L 315 vom 3.12.2007, S. 1) in der jeweils gelten-

den Fassung verlangen, dass der ausgewählte 

Betreiber eines öffentlichen Dienstes die Arbeit-

nehmer des bisherigen Betreibers zu den Ar-

beitsbedingungen übernimmt, die diesen von 

dem vorherigen Betreiber gewährt wurden. Die 

bisherigen Betreiber sind verpflichtet, den öf-

fentlichen Auftraggebern auf Anforderung die 

hierzu erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen oder Einsicht in Lohn- und Meldeunter-

lagen, Geschäftsbücher und andere Geschäfts-

unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren, 

aus denen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche 

Entlohnung der Arbeitnehmer hervorgehen oder 

abgeleitet werden können. Die im Rahmen des 

Verfahrens nach Satz 2 entstehenden 
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bisherigen Betreibers werden durch den öffent-

lichen Auftraggeber erstattet. Das Verlangen der 

Übernahme der Arbeitnehmer des bisherigen 

Betreibers nach Satz 1 ist in der Bekanntma-

chung oder in den Vergabeunterlagen anzuge-

ben. 

Aufwendungen des bisherigen Betreibers wer-

den durch den öffentlichen Auftraggeber erstat-

tet. Das Verlangen der Übernahme der Arbeit-

nehmer des bisherigen Betreibers nach Satz 1 ist 

in der Bekanntmachung oder in den Vergabeun-

terlagen anzugeben. 

11 (1) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder 

Dienstleistungen sollen keine Waren Gegen-

stand der Leistung sein, die unter Missachtung 

der in den Kernarbeitsnormen der Internationa-

len Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Min-

deststandards gewonnen oder hergestellt wor-

den sind. Diese Mindeststandards ergeben sich 

aus: 

 

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- 

oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 

1956 II S. 640 -641-), 

(1) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder 

Dienstleistungen sollen dürfen keine Waren Ge-

genstand der Leistung sein, die unter Missach-

tung der in den Kernarbeitsnormen der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten 

Mindeststandards gewonnen oder hergestellt 

worden sind. Diese Mindeststandards ergeben 

sich aus: 

 

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- 

oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 

1956 II S. 640 -641-), 

Zwar sind die ILO-Kernar-

beitsnormen Bestandteil 

der deutschen Rechtsord-

nung. Gleichwohl zeichnet 

sich ab, dass diese nach wie 

vor bei Beschaffungen 

durch die öffentliche Hand 

nicht oder nur unzureichend 

Beachtung finden. Wir plä-

dieren daher zum einen da-

für in Satz (1) das sollen 

durch das klarere dürfen zu 
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2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Ver-

einigungsfreiheit und den Schutz des Verei-

nigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 

1956 II S. 2072 -2073-), 

3.  dem Übereinkommen Nr. 98 über die An-

wendung der Grundsätze des Vereinigungs-

rechtes und des Rechtes zu Kollektivver-

handlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II 

S. 1122 -1123-), 

4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die 

Gleichheit des Entgelts männlicher und 

weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 

Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 

23 -24-), 

5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Ab-

schaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 

1957 (BGBl. 1959 II S. 441-442-), 

2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Ver-

einigungsfreiheit und den Schutz des Verei-

nigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 

1956 II S. 2072 -2073-), 

3.  dem Übereinkommen Nr. 98 über die An-

wendung der Grundsätze des Vereinigungs-

rechtes und des Rechtes zu Kollektivver-

handlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II 

S. 1122 -1123-), 

4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die 

Gleichheit des Entgelts männlicher und 

weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 

Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 

23 -24-), 

5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Ab-

schaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 

1957 (BGBl. 1959 II S. 441-442-), 

ersetzten. Zum anderen ver-

stehen wir zwar formal das 

Ziel einer Verschlankung 

des Gesetzes. Wir verstehen 

auch, dass die Regierung 

dem Vorschlag zu Strei-

chung der Regierung aus 

dem Evaluationsgutachten 

folgen möchte. Wir halten 

aber die fortgesetzte Dar-

stellung im Thüringer Verga-

begesetz für hilfreich um 

der Hervorgehobenen Be-

deutung grundlegender 

Menschenrechte und der 

Vorbildfunktion der öffentli-

chen Hand ausreichend 

Rechnung zu tragen. 
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6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Dis-

kriminierung in Beschäftigung und Beruf 

vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 97 -98-), 

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das 

Mindestalter für die Zulassung zur Beschäf-

tigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 

201 -202-), 

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Ver-

bot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-

seitigung der schlimmsten Formen der Kin-

derarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II 

S. 1290 -1291-) 

jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(2) Aufträge über Lieferleistungen dürfen nur an 

solche Auftragnehmer vergeben werden, die sich 

verpflichtet haben, den Auftrag gemäß der 

6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Dis-

kriminierung in Beschäftigung und Beruf 

vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 97 -98-), 

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das 

Mindestalter für die Zulassung zur Beschäf-

tigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 

201 -202-), 

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Ver-

bot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-

seitigung der schlimmsten Formen der Kin-

derarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II 

S. 1290 -1291-) 

jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(2) Aufträge über Lieferleistungen dürfen nur an 

solche Auftragnehmer vergeben werden, die sich 

verpflichtet haben , den Auftrag gemäß der 
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Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Waren 

auszuführen, die nachweislich oder gemäß einer 

entsprechenden Zusicherung unter Beachtung 

der ILO-Kernarbeitsnormen nach Absatz 1 ge-

wonnen oder hergestellt worden sind. Hierzu 

sind von den Bietern entsprechende Nachweise 

oder Erklärungen zu verlangen. Die Sätze 1 und 2 

gelten entsprechend für Waren, die im Rahmen 

der Erbringung von Bau- oder Dienstleistungen 

verwendet werden. 

Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Waren 

auszuführen, die nachweislich oder gemäß einer 

entsprechenden Zusicherung unter Beachtung 

der ILO-Kernarbeitsnormen nach Absatz 1 ge-

wonnen oder hergestellt worden sind. Hierzu 

sind von den Bietern entsprechende Nachweise 

oder Erklärungen zu verlangen. Die Sätze 1 und 2 

gelten entsprechend für Waren, die im Rahmen 

der Erbringung von Bau- oder Dienstleistungen 

verwendet werden. 
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Wenn wir bei einer Ver-

tragsbedingung bleiben, ist 

der Verzicht auf die Abgabe 

einer Verpflichtungserklä-

rung im Vergabeverfahren 

nur konsequent. 

12 

Abs. 1 

und 2 

(1) Der Auftragnehmer darf Bau- und Dienstleis-

tungen nur auf Nachunternehmer übertragen, 

wenn der Auftraggeber im Einzelfall in der für Er-

klärungen des Auftragnehmers nach § 12 a Abs. 

1 Satz 2 bestimmten Form zugestimmt hat. Die 

Zustimmung ist nicht notwendig bei Leistungen, 

auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht 

eingestellt ist. Die Bieter haben bereits bei Ab-

gabe ihres Angebots ein Verzeichnis der Nachun-

ternehmerleistungen vorzulegen. 

(1) Die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzu-

legenden Erklärungen und Nachweise sind nur 

von demjenigen Bieter, dem nach Abschluss der 

Wertung der Angebote der Zuschlag erteilt wer-

den soll (Bestbieter), vorzulegen. Der Auftragge-

ber bestimmt unter Beachtung der jeweils ein-

schlägigen vergaberechtlichen Formvorschriften 

in der Bekanntmachung oder in den Vergabeun-

terlagen, in welcher Form die Erklärungen und 

Nachweise übermittelt werden müssen. 

Bei Wegfall der Verpflich-

tungserklärung wäre diese 

Änderung nur folgerichtig. 
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(2) Soweit Leistungen nach Absatz 1 auf Nachun-

ternehmer übertragen werden, hat sich der Auf-

tragnehmer auch zu verpflichten, den Nachun-

ternehmern die für Auftragnehmer geltenden 

Pflichten der Absätze 3 und 4 sowie der §§ 10, 11 

und 17 Abs. 2 aufzuerlegen und die Beachtung 

dieser Pflichten durch die Nachunternehmer zu 

kontrollieren. 

 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, in der Be-

kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 

darauf hinzuweisen, dass der Bestbieter im Fall 

der beabsichtigten Zuschlagserteilung die nach 

diesem Gesetz verpflichtend vorzulegenden Er-

klärungen und Nachweise nach Aufforderung in-

nerhalb einer nach Tagen bestimmten Frist vor-

legen muss und dass, bei nicht fristgerechter 

Vorlage der verpflichtend vorzulegenden Erklä-

rungen und Nachweise, das Angebot von der 

Wertung auszuschließen ist. Die Frist muss min-

destens drei Werktage betragen und darf fünf 

Werktage nicht überschreiten. 

 

(3) Der Auftraggeber fordert den Bestbieter auf, 

die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzule-

genden Erklärungen und Nachweise innerhalb 
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der Frist nach Absatz 2 vorzulegen. Die Frist be-

ginnt an dem Tag, der auf die Absendung dieser 

Aufforderung folgt. Der Auftraggeber kann im 

Ausnahmefall die Frist verlängern, wenn die 

nach diesem Gesetz verpflichtenden Erklärun-

gen und Nachweise nicht innerhalb des nach 

Satz 1 bestimmten Zeitraumes vorgelegt wer-

den können oder dies im Hinblick auf Art und 

Umfang des Auftrages angemessen erscheint. 

 

(4) Werden die nach diesem Gesetz verpflich-

tend vorzulegenden Erklärungen und Nachweise 

nicht innerhalb der in Absatz 3 bestimmten Frist 

rechtzeitig beim Auftraggeber vorgelegt, ist das 

Angebot abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 von der Wertung auszuschließen. In diesem 

Fall ist das in der Wertungsrangfolge nächste 
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Angebot heranzuziehen; auf dieses Angebot fin-

den diese Vorschriften Anwendung. 

 

(5) Bei nicht von dem Auftraggeber zu vertreten-

der, objektiver Dringlichkeit kann dieser vom 

Bestbieterprinzip absehen. In diesem Fall sind 

von den Bietern mit der Abgabe des Angebotes 

die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzule-

genden Erklärungen und Nachweise dem Auf-

traggeber vorzulegen. In der Bekanntmachung 

oder in den Vergabeunterlagen ist darauf hinzu-

weisen, dass die verpflichtend vorzulegenden Er-

klärungen und Nachweise mit der Abgabe des 

Angebotes vorgelegt werden müssen. Es gilt § 

15. 

 

12 a (1) Die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzu-

legenden Erklärungen und Nachweise sind nur 

(1) Die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzu-

legenden Erklärungen und Nachweise sind nur 
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von demjenigen Bieter, dem nach Abschluss der 

Wertung der Angebote der Zuschlag erteilt wer-

den soll (Bestbieter), vorzulegen. Der Auftragge-

ber bestimmt unter Beachtung der jeweils ein-

schlägigen vergaberechtlichen Formvorschriften 

in der Bekanntmachung oder in den Vergabeun-

terlagen, in welcher Form die Erklärungen und 

Nachweise übermittelt werden müssen. 

 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, in der Be-

kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 

darauf hinzuweisen, dass der Bestbieter im Fall 

der beabsichtigten Zuschlagserteilung die nach 

diesem Gesetz verpflichtend vorzulegenden Er-

klärungen und Nachweise nach Aufforderung in-

nerhalb einer nach Tagen bestimmten Frist vor-

legen muss und dass, bei nicht fristgerechter 

Vorlage der verpflichtend vorzulegenden 

von demjenigen Bieter, dem nach Abschluss der 

Wertung der Angebote der Zuschlag erteilt wer-

den soll (Bestbieter), vorzulegen. Der Auftragge-

ber bestimmt unter Beachtung der jeweils ein-

schlägigen vergaberechtlichen Formvorschriften 

in der Bekanntmachung oder in den Vergabeun-

terlagen, in welcher Form die Erklärungen und 

Nachweise übermittelt werden müssen. 

 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, in der Be-

kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 

darauf hinzuweisen, dass der Bestbieter im Fall 

der beabsichtigten Zuschlagserteilung die nach 

diesem Gesetz verpflichtend vorzulegenden Er-

klärungen und Nachweise nach Aufforderung in-

nerhalb einer nach Tagen bestimmten Frist vor-

legen muss und dass, bei nicht fristgerechter 

Vorlage der verpflichtend vorzulegenden 
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Erklärungen und Nachweise, das Angebot von 

der Wertung auszuschließen ist. Die Frist muss 

mindestens drei Werktage betragen und darf 

fünf Werktage nicht überschreiten. 

 

(3) Der Auftraggeber fordert den Bestbieter auf, 

die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzule-

genden Erklärungen und Nachweise innerhalb 

der Frist nach Absatz 2 vorzulegen. Die Frist be-

ginnt an dem Tag, der auf die Absendung dieser 

Aufforderung folgt. Der Auftraggeber kann im 

Ausnahmefall die Frist verlängern, wenn die 

nach diesem Gesetz verpflichtenden Erklärun-

gen und Nachweise nicht innerhalb des nach 

Satz 1 bestimmten Zeitraumes vorgelegt wer-

den können oder dies im Hinblick auf Art und 

Umfang des Auftrages angemessen erscheint. 

 

Erklärungen und Nachweise, das Angebot von 

der Wertung auszuschließen ist. Die Frist muss 

mindestens drei Werktage betragen und darf 

fünf Werktage nicht überschreiten. 

 

(3) Der Auftraggeber fordert den Bestbieter auf, 

die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzule-

genden Erklärungen und Nachweise innerhalb 

der Frist nach Absatz 2 vorzulegen. Die Frist be-

ginnt an dem Tag, der auf die Absendung dieser 

Aufforderung folgt. Der Auftraggeber kann im 

Ausnahmefall die Frist verlängern, wenn die 

nach diesem Gesetz verpflichtenden Erklärun-

gen und Nachweise nicht innerhalb des nach 

Satz 1 bestimmten Zeitraumes vorgelegt wer-

den können oder dies im Hinblick auf Art und 

Umfang des Auftrages angemessen erscheint. 
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(4) Werden die nach diesem Gesetz verpflich-

tend vorzulegenden Erklärungen und Nachweise 

nicht innerhalb der in Absatz 3 bestimmten Frist 

rechtzeitig beim Auftraggeber vorgelegt, ist das 

Angebot abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 von der Wertung auszuschließen. In diesem 

Fall ist das in der Wertungsrangfolge nächste 

Angebot heranzuziehen; auf dieses Angebot fin-

den diese Vorschriften Anwendung. 

 

(5) Bei nicht von dem Auftraggeber zu vertreten-

der, objektiver Dringlichkeit kann dieser vom 

Bestbieterprinzip absehen. In diesem Fall sind 

von den Bietern mit der Abgabe des Angebotes 

die nach diesem Gesetz verpflichtend vorzule-

genden Erklärungen und Nachweise dem Auf-

traggeber vorzulegen. In der Bekanntmachung 

oder in den Vergabeunterlagen ist darauf 

(4) Werden die nach diesem Gesetz verpflich-

tend vorzulegenden Erklärungen und Nachweise 

nicht innerhalb der in Absatz 3 bestimmten Frist 

rechtzeitig beim Auftraggeber vorgelegt, ist das 

Angebot abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 von der Wertung auszuschließen. In diesem 

Fall ist das in der Wertungsrangfolge nächste 

Angebot heranzuziehen; auf dieses Angebot fin-

den diese Vorschriften Anwendung. 

 

1. (5) Bei nicht von dem Auftraggeber zu 

vertretender, objektiver Dringlichkeit 

kann dieser vom Bestbieterprinzip ab-

sehen. In diesem Fall sind von den Bie-

tern mit der Abgabe des Angebotes die 

nach diesem Gesetz verpflichtend vor-

zulegenden Erklärungen und Nachweise 

dem Auftraggeber vorzulegen. In der 
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hinzuweisen, dass die verpflichtend vorzulegen-

den Erklärungen und Nachweise mit der Abgabe 

des Angebotes vorgelegt werden müssen. Es gilt 

§ 15. 

Bekanntmachung oder in den Vergabe-

unterlagen ist darauf hinzuweisen, dass 

die verpflichtend vorzulegenden Erklä-

rungen und Nachweise mit der Abgabe 

des Angebotes vorgelegt werden müs-

sen. Es gilt § 15. 

Verfahrensanforderungen 

(1) Bieter sind verpflichtet mit Abgabe des Ange-

botes eine Eigenerklärung zur Einhaltung der 

Bestimmungen des Vergabegesetzes vorzulegen. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 

und digitale Gesellschaft wird eine Muster-Ei-

generklärung zur Verfügung stellen. Der Auftrag-

geber ist verpflichtet, in der Bekanntmachung 

oder in den Vergabeunterlagen darauf hinzuwei-

sen, dass nur Angebote gewertet werde können, 

welchen eine Erklärung nach Satz 1 beigefügt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Inhalt der Verpflich-

tungserklärung sollte durch 

das zuständige Ministerium 

im Rahmen einer Verord-

nung bestimmt werden.  
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(2) Der Auftraggeber bestimmt unter Beachtung 

der jeweils einschlägigen vergaberechtlichen 

Formvorschriften in der Bekanntmachung oder 

in den Vergabeunterlagen, in welcher Form die 

Abgabe des Angebotes, die Vorlage von Nach-

weisen und Erklärungen und die Beantragung 

von Genehmigungen nach § 8 Absatz 1 zu erfol-

gen hat. Die Kommunikation einschließlich der 

Angebotsabgabe kann bei der Vergabe von Lie-

fer- und Dienstleistungen per Email erfolgen, 

wenn eine Verhandlungsvergabe durchgeführt 

wird. § 7 Abs.4, § 39 Satz 1 und § 40 UVgO finden 

hierauf keine Anwendung. Der Auftraggeber hat 

durch organisatorische Maßnahmen sicherzu-

stellen, dass Manipulationsmöglichkeiten ver-

hindert werden. 

 

 

 

 

 

 

Mit Blick auf die Vereinfa-

chung des Verfahrens durch 

eine Email-Angebotsabgabe 

ist die Regelung zu begrü-

ßen. Es ist aber vorstellbar, 

dass sich hierdurch möglich-

erweise Dokumentations- 

und Übermittlungsprob-

leme ergeben, dies sollte 

bei der Gestaltung des Ge-

setzes berücksichtigt wer-

den. 



51 

 

13 Bei der Entscheidung über den Zuschlag auf ein 

Angebot ist bei sonst gleichwertigen Angeboten 

über die bereits auf den vorhergehenden Stufen 

des Vergabeverfahrens im sachlichen Zusam-

menhang mit der Auftragsleistung berücksich-

tigten umweltbezogenen und sozialen Aspekte 

hinaus das Angebot des Bieters zu bevorzugen, 

der in seinem Unternehmen gemessen an sei-

ner Betriebsstruktur mehr als ein anderer Bieter 

mit gleichwertigem Angebot soziale oder um-

weltbezogene Maßnahmen durchführt. Derar-

tige Maßnahmen können insbesondere sein: 

 

1. die bestehende Tarifbindung, 

2. der Anteil sozialversicherungspflichtig be-

schäftigter Arbeitnehmer, 

Bei der Entscheidung über den Zuschlag auf ein 

Angebot ist bei sonst gleichwertigen Angeboten 

über die bereits auf den vorhergehenden Stufen 

des Vergabeverfahrens im sachlichen Zusam-

menhang mit der Auftragsleistung berücksich-

tigten umweltbezogenen und sozialen Aspekte 

hinaus das Angebot des Bieters zu bevorzugen, 

der in seinem Unternehmen gemessen an sei-

ner Betriebsstruktur mehr als ein anderer Bieter 

mit gleichwertigem Angebot soziale oder um-

weltbezogene Maßnahmen durchführt. Derar-

tige Maßnahmen können insbesondere sein: 

 

1. die bestehende Tarifbindung, 

2. der Anteil sozialversicherungspflichtig be-

schäftigter Arbeitnehmer, 

Die Regierung wollte diesen 

(eher deklaratorischen) Ab-

satz streichen. Wir würden 

dafür werben ihn beizube-

halten.  
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3. Maßnahmen zur Förderung der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern im Beruf 

und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

4. die Beteiligung an der beruflichen Erstausbil-

dung, 

5. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen 

oder schwerbehinderten Menschen, 

6. Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizi-

enz oder anderer ökologischer Ziele. 

 

In der Bekanntmachung oder in den Vergabeun-

terlagen ist anzugeben, welche Maßnahme oder 

Maßnahmen bei sonst gleichwertigen Angebo-

ten nach Satz 1 zugrunde gelegt werden. 

3. Maßnahmen zur Förderung der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern im Beruf 

und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

4. die Beteiligung an der beruflichen Erstausbil-

dung, 

5. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen 

oder schwerbehinderten Menschen, 

6. Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizi-

enz oder anderer ökologischer Ziele. 

 

In der Bekanntmachung oder in den Vergabeun-

terlagen ist anzugeben, welche Maßnahme oder 

Maßnahmen bei sonst gleichwertigen Angebo-

ten nach Satz 1 zugrunde gelegt werden. 

15 

Abs.1 

Hat der Bieter 

1.   aktuelle Nachweise über die vollständige 

Entrichtung von Steuern und Sozialversiche-

rungsbeiträgen, 

Hat der Bieter 

1.   aktuelle Nachweise über die vollständige 

Entrichtung von Steuern und Sozialversiche-

rungsbeiträgen, 

Redaktionelle Änderung. 
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2. eine Erklärung nach den §§ 10, 11, 12 und 17 

oder 

3. sonstige Nachweise oder Erklärungen 

2. eine Erklärung nach den §§ 10, 11, 12 und 17 

oder 

3. 2. sonstige Nachweise oder Erklärungen 

17 Der Auftraggeber kann Kontrollen durchführen, 

um die Einhaltung der dem Auftragnehmer auf-

grund dieses Gesetzes auferlegten Verpflichtun-

gen zu überprüfen. Der Auftraggeber hat zu die-

sem Zweck mit dem Auftragnehmer vertraglich 

zu vereinbaren, dass ihm auf Verlangen die Ent-

geltabrechnungen des Auftragnehmers und der 

Nachunternehmer sowie die Unterlagen über 

die Abführung von Steuern und Sozialversiche-

rungsbeiträgen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 

die zwischen Auftragnehmer und Nachunter-

nehmer abgeschlossenen Werkverträge vorge-

legt werden. Die Bestimmungen der Verord-

nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Der Auftraggeber kann Kontrollen durchführen 

hat stichprobenartig Kontrollen durchzuführen, 

um die Einhaltung der dem Auftragnehmer auf-

grund dieses Gesetzes auferlegten Verpflichtun-

gen bestehenden Anforderungen zu überprü-

fen. Sie können dabei die Unterstützung der 

Landesvergabeberatungsstelle in Anspruch neh-

men. Der Auftraggeber hat zu diesem Zweck mit 

dem Auftragnehmer vertraglich zu vereinbaren, 

dass ihm auf Verlangen die Entgeltabrechnun-

gen des Auftragnehmers und der Nachunter-

nehmer sowie die Unterlagen über die Abfüh-

rung von Steuern und Sozialversicherungsbei-

trägen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und die zwi-

schen Auftragnehmer und Nachunternehmer 

Die Regierung hat hier eine 

stärkere Verpflichtung zur 

Kontrolle vorgesehen. Wir 

unterstützen dies 

 

Diese Passage wurde durch 

uns ergänzt. 

 

 

 

Die Regelung der CDU ist im 

Lichte der vorgesehenen 

Änderungen folgerichtig. 
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Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten, zum freien Da-

tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 

L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 

S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in Verbindung 

mit dem Thüringer Datenschutzgesetz vom 6. 

Juni 2018 (GVBl. S. 229) jeweils in der jeweils 

geltenden Fassung sind im Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten zu beachten. Der Auftrag-

nehmer hat seine Beschäftigten auf die Mög-

lichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

abgeschlossenen Werkverträge vorgelegt wer-

den. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen seine 

Entgeltabrechnungen sowie die Unterlagen 

über die Abführung von Steuern und Sozialversi-

cherungsbeiträgen nach § 11 Abs.1 Satz 1 Nr.1 

und die zwischen Auftragnehmer und Nachun-

ternehmer abgeschlossenen Verträge vorzule-

gen. Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-

schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 

127 vom 23.5.2018, S. 2) in Verbindung mit dem 

Thüringer Datenschutzgesetz vom 6. Juni 2018 
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(GVBl. S. 229) jeweils in der jeweils geltenden 

Fassung sind im Umgang mit personenbezoge-

nen Daten zu beachten. Der Auftragnehmer hat 

seine Beschäftigten und Nachunternehmer auf 

die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

18 (1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen nach 

den §§ 10, 11, 12 und 17 Abs. 2 zu sichern, ist 

zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-

nehmer für jeden schuldhaften Verstoß regel-

mäßig eine Vertragsstrafe von bis zu fünf von 

Hundert des Auftragswerts zu vereinbaren; bei 

mehreren Verstößen darf die Summe der Ver-

tragsstrafen fünf von Hundert des Auftragswer-

tes (netto) nicht überschreiten. Der Auftragneh-

mer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach 

Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der 

Verstoß durch einen von ihm eingesetzten 

Nachunternehmer oder einen von diesem 

(1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen nach 

den §§ 10, 11, 12 und 17 Abs. 2 zu sichern, ist 

zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-

nehmer für jeden schuldhaften Verstoß regel-

mäßig eine Vertragsstrafe von bis zu fünf von 

Hundert des Auftragswerts zu vereinbaren; bei 

mehreren Verstößen darf die Summe der Ver-

tragsstrafen fünf von Hundert des Auftragswer-

tes (netto) nicht überschreiten. Der Auftragneh-

mer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach 

Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der 

Verstoß durch einen von ihm eingesetzten 

Nachunternehmer oder einen von diesem 

Die CDU hatte sich hier eine 

Streichung der Vertrags-

strafe gewünscht. Wir hal-

ten das mit Blick auf eine 

Stärkung der Verbindlich-

keit von Nachhaltigkeitsas-

pekten nicht für sinnvoll. 
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eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, 

es sei denn, dass der Auftragnehmer den Ver-

stoß weder kannte noch kennen musste. 

 

(2) Der Auftraggeber hat mit dem Auftragneh-

mer zu vereinbaren, dass die schuldhafte Nicht-

erfüllung der aus den §§ 10 und 11 resultieren-

den Anforderungen durch den Auftragnehmer 

oder seine Nachunternehmer sowie schuldhafte 

Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 12 

und 17 Abs. 2 den Auftraggeber zur fristlosen 

Kündigung des Vertrags berechtigen. 

 

 

eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, 

es sei denn, dass der Auftragnehmer den Ver-

stoß weder kannte noch kennen musste. 

 

(2) Der Auftraggeber hat mit dem Auftragneh-

mer zu vereinbaren, den Auftragnehmer dar-

über zu unterrichten dass die schuldhafte Nicht-

erfüllung der aus den §§ 10 und 11  § 6resultie-

renden Anforderungen durch den Auftragneh-

mer oder seine Nachunternehmer sowie schuld-

hafte Verstöße gegen die Verpflichtungen der 

§§ 12 und 17 §§ 7 und 13 Abs. 2 den Auftragge-

ber zur fristlosen Kündigung des Vertrags be-

rechtigen. 

18 

Abs.3 

Hat der Auftragnehmer, ein Bewerber oder Bie-

ter gegen die sich aus den §§ 10, 11, 12 und 17 

Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen verstoßen, 

soll jeweils der Auftraggeber dieses 

Hat der Auftragnehmer, ein Bewerber oder Bie-

ter gegen die sich aus den §§ 10, 11, 12 und 17 

Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen verstoßen, 

soll jeweils der Auftraggeber dieses 

Die Klarstellung der Regie-

rung, dass auch andere Auf-

tragnehmer einen Aus-

schluss auf § 18 Abs.3 



57 

 

Unternehmen von der öffentlichen Auftrags-

vergabe für die Dauer von bis zu drei Jahren 

ausschließen. Satz 1 gilt auch für Nachunterneh-

mer. Vor dem Ausschluss ist dem Unternehmen 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ein 

ausgeschlossenes Unternehmen ist auf dessen 

Antrag allgemein oder teilweise wieder zuzulas-

sen, wenn der Grund des Ausschlusses wegge-

fallen ist. 

Unternehmen von der öffentlichen Auftrags-

vergabe für die Dauer von bis zu drei fünf Jah-

ren ausschließen ausgeschlossen werden. Satz 1 

gilt auch für Nachunternehmer. Vor dem Aus-

schluss ist dem Unternehmen Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. Ein ausgeschlossenes 

Unternehmen ist auf dessen Antrag allgemein 

oder teilweise wieder zuzulassen, wenn der 

Grund des Ausschlusses weggefallen ist. 

ThürVgG stützen können ist, 

wie auch die Verlängerung 

des Zeitraums auf fünf 

Jahre, zu begrüßen. 

18 

Abs.3a 

[kein Vorgänger] Das für Arbeitsrecht zuständige Ministerium 

richtet ein Register über Unternehmen ein, die 

von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausge-

schlossen worden sind. Es regelt durch Rechts-

verordnung: 

1. Die im Register zu speichernden Daten, 

den Zeitpunkt ihrer Löschung und die 

Einsichtnahme in das Register, 

Die Einrichtung des Regis-

ters im Vorschlag der Regie-

rung ist grundsätzlich zu be-

grüßen. Ziffer 2 könnte ge-

strichen werden, wenn eine 

Überprüfung der Einhaltung 

des Gesetzes durch das 

Land erfolgt. Es ist darauf zu 

achten, dass die 
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2. Die Verpflichtung der Auftraggeber, 

Entscheidungen nach den Sätzen 1, 2 

und 4 an das Register zu melden und 

3. die Verpflichtung der Auftraggeber, zur 

Prüfung der Zuverlässigkeit von Unter-

nehmen, Auskünfte aus dem Register 

einzuholen. 

Registerbehörde für die 

Verwaltung des Registers 

hinreichend personell aus-

gestattet ist. 

19 

Abs.4 

Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 

wenn der voraussichtliche Gesamtauftragswert 

bei Bauleistungen 150 000 Euro (ohne Umsatz-

steuer), bei Leistungen und Lieferungen 50 000 

Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigt. 

Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 

wenn der voraussichtliche Gesamtauftragswert 

bei Bauleistungen 150 000 Euro 75.000 Euro 

(ohne Umsatzsteuer), bei Leistungen und Liefe-

rungen 50 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht 

übersteigt. 

Hierdurch wird der Rechts-

schutz für unterlegene Bie-

ter reduziert. Dies trägt aber 

zur Verfahrensvereinfa-

chung bei. Wir würden es 

dabei lassen. 

22a § 10 Abs. 4 und 5 ist mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass die Regelungen zu den Entgelten auf 

Grundlage repräsentativer Tarifverträge bis ein-

schließlich 29. Juli 2020 nicht anzuwenden sind. 

§ 10 Abs. 4 und 5 ist mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass die Regelungen zu den Entgelten auf 

Grundlage repräsentativer Tarifverträge bis ein-

schließlich 29. Juli 2020 nicht anzuwenden sind. 

Redaktionelle Änderung, 

die keinen Einwänden be-

gegnet. 
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Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/8029 - 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3. 

Name Organisationsform 

ec, -2 77tae 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
 

Postleitzahl, Ort 

2.  Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

D Geschäfts- oder Dienstadresse ri Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

1 



Postleitzahl, Ort 

3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

, 
f ! 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

o befürwortet, 
abgelehnt, 
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

6-- . 7 
, . 

6e..e. r J 
. . 

4 

— 6......— Zexie . a' zie£41-(r- 'eee(". 

a6 lae- /  

t, 417,6 - 4 

5.  
Wurden Sie vom Landtag ge eten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)  

ii,
/  ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

X per E-Mail 

G per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

D ja G nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

ja  III nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

•e. 

3 
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Thüringer Landtag 

Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt  

Erfurt, den 31. August 2023  

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes — Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung 

im Thüringer Vergaberecht 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 7/7451 — 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GREÜNEN 

- Drucksache 7/8029 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung im Rahmen der Anhörung zur Novelle des Thüringer Vergabegesetzes 

und möchten aus Sicht des Berufstandes der Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und 

Stadtplaner folgende Hinweise und Anregungen geben. 

Die Thüringer Architektenkammer verweist auf die durch die Landesregierung eingeführte 

Unterschwellenvergabeverordnung (UVg0), welche die öffentliche Vergabe von Leistungen und 

Dienstleistungen im Unterschwellenbereich regelt. Dies wurde insbesondere hinsichtlich des auch  welter  

zu verfolgenden Grundsatzes nach Deregulierung und Entbürokratisierung begrüßt, da mit der Einführung 

der Unterschwellenvergabeverordnung die Vergabe von freiberuflichen Leistungen als Sonderregelung des 

§ 50 UVg0 eigenständig, ohne Bindung an die übrigen Vorschriften der UVg0, geregelt wird. 

Daraus folgt, dass die Regelungen für die Vergabe von Leistungen und Dienstleistungen des 1. und 2. 

Abschnitts der Unterschwellenvergabeverordnung nicht für die Sonderregelung des § 50 UVg0 gelten und 

damit dem öffentlichen Auftraggeber sowie den Angehörigen der freien Berufe ein vergaberechtlicher 
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Gestaltungsspielraum bei Wahrung des Grundsatzes eines vertretbaren wirtschaftlichen Aufwandes des 

Wettbewerbes eingeräumt wird. 

Der Gestaltungsspielraum im Unterschwellenbereich bietet vor allem dem Mittelstand und jungen 

Marktteilnehmern die Chance, sich auf dem Markt zu etablieren und für den Oberschwellenbereich 

Referenzen zu erarbeiten. Eine stärkere Verrechtlichung der Vergabe freiberuflicher Leistungen führt 

erfahrungsgemäß zu höheren Zugangsvoraussetzungen, einem höheren Zeit- und Kostenaufwand und 

wirkt sich daher mittelstandsfeindlich aus. 

Eben vor diesem Hintergrund verstehen wir die Sonderregelung zur Vergabe freiberuflicher Leistungen im 

§ 50 UVg0 mit Augenmaß so viel Wettbewerb zu gewährleisten, wie dies nach der Natur des Geschäftes 

oder nach den besonderen Umständen möglich ist. 

Allerdings sehen wir, dass § 50 Satz 1 UVg0 i. V. m. den Erläuterungen verlangt, dass auch für 

freiberufliche Leistungen grundsätzlich die Vergabe im Wettbewerb stattfindet. Der öffentliche 

Auftraggeber hat den Wettbewerb im Sinne der allgemeinen Grundsätze des Haushaltsrechts, 

insbesondere unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, aber ohne weitere Vorgaben der 

UVg0 zu sichern. 

Bei den Leistungen von Architekten und Stadtplanern ist auch zu berücksichtigen, dass der Wettbewerb 

grundsätzlich als Leistungswettbewerb zu verstehen ist und nicht als Preiswettbewerb. Dieser Grundsatz 

folgt ausdrücklich dem oberhalb der EU-Schwellenwerte geltenden § 76 Abs. 1 Satz 1 VgV, so dass sich 

die UVg0 bereits mit dem Bekanntmachungsvorwort strukturell an der VgV orientiert und damit der 

Grundsatz des Leistungswettbewerbes im Unterschwellenbereich erst recht gilt. 

Nachfolgend haben wir zu einigen der mitgesandten Fragen Antworten aus Sicht der in der 

Architektenkammer Thüringen vertretenen Berufsstände gegeben. 

Zu 1 

Das Einfordern von Mindestlöhnen setzt auch deren konsequente Anwendungsvoraussetzungen bei der 

Vergabe voraus. Im Umkehrschluss gehört zu den per Gesetz geforderten Mindestgehältern nach den 

Tariftreue- und Vergabegesetzen bei Vergaben freiberuflicher Leistungen auch die Akzeptanz der dafür 

notwendigen Stundensätze. 

Zu 2. 

Die Einrichtung einer Landesvergabeberatungsstelle, die beratend im Vergabeverfahren mitwirkt, sieht 

die Architektenkammer Thüringen grundsätzlich positiv. Dabei sollte eine Abstimmung und Einbeziehung 

der Berufsstände in die Arbeit der Beratungsstelle erfolgen, um beiderseitig angemessene, ausgeglichene 

und erfolgreiche Vergabeverfahren zu gewährleisten. 
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So steht die Architektenkammer Thüringen mit ihrem Vergabe- und Wettbewerbsausschuss bereits jetzt 

beobachtend und beratend zur Verfügung. Der Ausschuss erfasst bereits alle in Thüringen veröffentlichten 

Vergabeverfahren zu Planungsleistungen der vertretenen Berufsstände und schreibt Auslober ab, wenn 

wesentliche Unregelmäßigkeiten und Verstöße erkannt werden. Vergabestellen werden auf die 

entsprechenden Stellen hingewiesen und es wird Beratung angeboten, welche teilweise auch in 

persönlichen Gesprächen stattfindet. 

Da dies überwiegend erst nach Bekanntmachung stattfindet, ist der Einfluss auf die dann bereits laufenden 

Vergabeverfahren nur sehr eingeschränkt. Wichtig ist aus Sicht der Architektenkammer Thüringen daher, 

dass eine wirksame Vergabeberatung in frühen Prozessen im Vorfeld der Bekanntmachung erfolgt, 

möglichst schon mit der Erarbeitung der Aufgabenstellung und Kostenschätzung, aus der sich die 

erforderlichen Planungsleistungen, Planungsanforderungen und Planungskosten ableiten und daraus ein 

Vergabekonzept erstellt werden kann. Gerade in der Qualität dieser projekteinleitenden Prozesse werden 

wesentliche Grundlagen für einen Projekterfolg des Auftraggebers gelegt. Leider viel zu selten werden 

entsprechende frühzeitige Beratungsangebote angenommen. 

Die Aufgaben einer Landesvergabeberatungsstelle sieht die Architektenkammer Thüringen sowohl in der 

konkreten Beratung bei einzelnen Anfragen als auch in Informationsveranstaltungen zu Vergabethemen. 

Insbesondere Weiterbildungsveranstaltungen, welche die Architektenkammer Thüringen bereits 

durchgeführt hat, werden sowohl von Auftraggebern als auch vom Berufsstand sehr gut angenommen. 

Zu 5.  

Diese Frage ist im Kontext von Frage 7 zu sehen. 

Bei der Digitalisierung von Vergabeverfahren im Planungsbereich sind die jeweiligen Verfahrensstufen 

und die darin wechselseitig auszutauschenden Informationen vergaberechtskonform abzubilden. Dies 

trifft ebenso auf die im Vergabeprozess erforderliche Kommunikation zwischen Ausschreibungsstellen 

und Bewerbern/ Bietern zu. 

Da die Auftraggeber in ihren Anforderungen bei der Vergabe von Planungsleistungen einen relativ hohen 

Spielraum haben und auch ausnutzen und die Bewerbungen auch hierauf abgestellt sein müssen, ist eine 

entsprechende Flexibilität des Vergabeverfahrens erforderlich. Die dazu zu stellenden, konkreten 

Anforderungen ließen sich in diesem Rahmen nur allgemein wiedergeben. Besser wäre, konkrete 

Anforderungen im direkten Dialog auszutauschen, wozu die Architektenkammer Thüringen gerne zur 

Verfügung steht. 

Zu 6.  

Eine Vergabeteilnahme via E-Mail kann den Aufwand reduzieren, aber hierzu bedarf es konkret zu 

benennender Anforderungen und Randbedingungen an Inhalte, Dokumente und Regeln. 
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In diesem Zusammenhang ist zu bestimmen, welche konkreten Vergabebestandteile via E-Mail 

vergaberechtskonform abgewickelt werden sollen und können (z.B. die Bieterkommunikation). Erst zu 

einem bestimmten Zeitpunkt öffenbare Dokumente (z.B. Angebote mit Submissionstermin) sind nur mit 

erhöhtem Aufwand per E-Mail umsetzbar. Die entsprechende Dokumentation des Vergabeprozesses per 

E-Mail ist zu klären. 

Zu 7. 

Eine einheitliche Vergabeplattform kann für Auftraggeber sowie für Bewerber/ Bieter eine 

Verfahrenserleichterung darstellen, sofern sie die verschiedenen Anforderungen und Unterschiede der 

Vergabeprozesse nach den jeweiligen Vergabeordnungen und den ausgeschriebenen Leistungen (z.B. 

Bauleistungen, Planungsleistungen  etc.)  abbilden kann. 

Bereits jetzt gibt es eine Vielzahl von Vergabeplattformen, wobei eine Evaluierung der Praktikabilität in der 

täglichen Praxis in den unterschiedlichen Anwendungsfällen bei der Vergabe wünschenswert wäre. 

Wichtig wäre auch eine für Auftraggeber kostenfreie, leicht zugängige Plattform für Bekanntmachungen, 

insbesondere im Unterschwellenbereich. Beispielhaft sei hier die Plattform 

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de  erwähnt, auf der zum einen im relativ großen Umfang (im 

Gegensatz zu Thüringen) Ausschreibungen im Anwendungsbereich der UVg0 veröffentlicht sind und die 

z.B. auch gut nutzbare Recherchefunktionen mit E-Mail-Newsletter  bietet. 

Zu 12. 

Bei den Eigenerklärungen kommt es nach wie vor darauf an, dass der Bewerber nur das erklären kann, 

was er aus seinem Wirkungskreis heraus auch wirklich vertreten kann und zu vertreten hat. Das bedeutet, 

dass es hier mehr um den Inhalt als um den Umfang geht. 

Für Rückfragen und vertiefende Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Vizepräsident 
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THU LANDrAG POST Aniage 6 
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.--'3%‘310  P75.  

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Betelligtentransparenzdokurpentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, *die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1.  ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetsaiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierz*  u erteilen: • 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der 'Stellungnahme sendenl 
. _ . . . • • - • Zu Weleern'Gesetzähtwurf haben  *Sid  sich Schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? . .. .. ... 

Gesetz zur . Änderung des Thüringer . Vergabegesetzes - Bürokratleabbau• und 
Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/7451 - • 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/8029 - . 

• I. 

• • . 
Haber) Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geeußert, d. h,  äiä  Vet:treter einer''  
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, Gil-1PN;  AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft• des öffentlichen Rechts, Stiftung des* 
öffentlichen Rechts)? 
e  5 Abs. 1 Nr. 1, 2 Th(kBetelidokG; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn Ja, denn  welter  mit Frage 3.) 

• 
. 

• 

Name Organisationsform . 

• Gerneinde- und Stacitetpunci 
Thüringen 

Richard-Breslau-Str. 14 • 99094 Erfurt 
Tel.  (0361) 2 20 50- 0 
Fax 2 20 50 50 

• e. v 
. 

-  

(0361) 

Geschäfts- oder Dienstadresse . 
' 

• 

Straße, Hausnummer (oder PoStfach) 

. 

Postleitzahl, Ort 
. 

2. 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 *A4..1 Nr;.1, 2 thärBetelidek0) , . _ . . . .. . , 
Name Vorname ' 

' 
• . 

0 Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse 

(Hinwels: Angaben.zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird In keinem Fall veröffentlicht.) , 

Formblatt zurDatenerhebung 
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An!age 6 

• Straße, Hausnummer 

. ipostleitzahl, Ort 
. . 

. 

3.
. 

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichentätigkelt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

4-74/CKe..4. verv'1%-e Az, .1-1.1.--1..,  

4. 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Re-gelungen Insgesamt eher - . 

I: befürwortet, . 
g abgelehnt, 0. 
X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? . 

' Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebuhgsverfahren zusammenl 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

f tj, }A-t,.-cf  /t\ ev tte i'Ll  
00  

(Jig., f,)%1,,,ellr..-1  t ,,  It,' I-It  '..-- vcif 4 vo 

24l  

. . 

5. 
Wurden  Sig  vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelidokG) 

X ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) El nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

• • • 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

D per E-Mail , 

0. per Brief 0 
• . 

6. 
Haben Sie sich.  als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beitfäg.  en 
sm Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG) 

• 

D ja 4' nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

/ 

2 



Anlage 6 

,7. 
•

. . 

4timmän Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in 'der , 
Betelligtentransparenzdokumentationzy? . . 
(g. 5 Abs. 1 *Satz .2 thürbeteildokG)  

ci ja i2r nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis Zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

:Oh; bifurn - . . • • UriteräChilft . .... .... ....... . . 

L2 ' . 3___ 0  

Gemeinde- uhd StädiebUilti 
Thüringen 

Richard 
St 14 • 99094 Erfurt • Tel.  (0361) 2 20 50 - 0 

Fax (0361) 2 20 50 -.50 

3' 



THUR. LANDTAG POST 
06:09.2023 12:30 

Formblatt zur Datenerhebung 
I 

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des ThürVgG, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU  (Drs.  7/7451) 
Gesetz zur Änderung des ThürVgG, Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN  (Drs.  7/8029) 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann 

geäußert, d. h. als Vertreter einer 
B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 

des öffentlichen Rechts, Stiftung des 

weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Thüringischer Landkreistag e.V. 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
Richard-Breslau-Str. 13 

Postleitzahl, Ort 
99094 Erfurt 

2.  Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

El Geschäfts- oder Dienstadresse 13 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

1 



3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelidokG) 

Kommunaler Spitzenverband i.S.v. §§ 126, 127 ThürK0, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 befürwortet, 
0 abgelehnt, 
0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

Bewertung der Gesetzentwürfe aus kreislicher Perspektive 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelldokG) 

g ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

0 per E-Mail 

0 per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG) 

0 ja E nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)  

CI ja H nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 
Erfurt, den 6.9.2023 

3 



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich eigeninitiativ beteiligt.

mobifair e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Anlage 4

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

G esetzgebungs verfahre n beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
BeteiUgtentransparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen

Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der foigenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fal! als' verpfiichtende

MEndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gut !eseriich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie siöh schriftlich geäußert (TiteS des Gäsetzentwu'rfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetses " Bürokrafieabbau und

Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/7451 -

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen D!E UNKE. der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
- Drucksache 7/8029 -

1.

?

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sschen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentiiehe Anstalt, KÖrperschaft des öffentiichen Rechts, Stiftung des
öffentfiGhen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann v/eiter mit Frage 2. Wenn ja, darin weiter m!t Frage 3.)

Name

mobii-ö^ c'^'

3eschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostteitz8-hl, Ort

Organ isationsform

\J^Q\{A^

l^i^urj^ ^- Z^

(o^)17_k T^Ü^a^ !i^^
-laben Sie sich als natüriiche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
§ 5 Abs; 1 Nr. 1,2 ThörBeteildükG) •

Wie Vorname

3 Geschäfts- oder Djeristadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnaöj-esse sind nur erforderlich, wenn keinp andere Adresse bsnannt wird. Die Wohnadresse
rird !n keinem Fal! veräffentiicht.)

itraße, Hausnümmer . .



Anlage 4

Postleitzahl, Ort

!3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer mhaitlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThOrBsteMokG)

T^rfl< \A/&M^^ '^ ^ lA^U^v^U^t
.Tc(wfe ciu- '5<ücl<^ )et\, ^ Ve^^w^vn- i^/ ^,' t(i^i^t(J

Habe'n Sie En Ihrem sctirffflfchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet, 'DrJ.9-/^5

abgelehnt, W. ?7^/^
ergänzungs- bzw. änderungsbedürffig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie ((urz die wesentlichen Inhalte (Kernau^sage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§5 Abs. 1 Nn4ThÜfBetei[do!(G)

'3^rs. '?-/J?ö'<?ä ^v^^ tv^v yri/A^'y^t^ V/A'I, ih^ 1/^krx^r^ ^ Jctn/ k^'^v.

-pvc 3^^A^j ^ ^\f^<^r^ Csi j ^e^v its-^ «.(/A ^IA/^^^^H^

\/(-f{}QW^ r \) ^4^1 ^u -

r?)fj. ?-/?^^ (akiA^ ttfir .it- , ^t i(^ ^'ttvv/'f MiV^'^) ^ ^ V^fcf^JV^^i^tLi.j

^j^ricW ü''(~fctwt ^ jn;t\lick-h'^^ «k/ 'i^c^?|f'^^ e<i^i//J^' tok
^^ck^^c-^w^ ^y^ ^i(^T(^ (^ftü^k^-kf^-t'^^t^l

15.
i/Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhäben

ginzureichen?
•§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThörBeteitdokG)

0 Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ^ nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

T(M^^IV~^Ü--^^ lÄ^b.e^cb^ PVI^ '^i\l^<L? '^(b'c-kr«/^ -fo ^;A^

)e<t}^U^yü, ,-^ ÜPA/rÄf7^V/ y^</?o^t?^ 7et'(- t/>A^/^ A^^'i'-.

l"* l i -'y

!n welcher Form haben Sie sich geäußert?

D

pßr E-Mail

per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwalfskanzlei im Auftrag elnes Auftraggebers mit schrfftiiöhßn Beiträgen
am Gesefegebungsverfahren beteiligt?
(g 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBetelldoRG)

a ja, nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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7.

Stimmen Sie einer Veräffenflichung Ihres schrifilf'chen Beitrages in der

Beteiiigtentransparenzdokument8tionzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz ?. TOrßefelldokG)

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VoflsfäncHgkeif der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
G esetzgebungs Verfahrens mitteilen.

Ort, Datum

W<(^^/1^,<^O^.Z7
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05.07.2023 

 
Stellungnahme zu Entwürfen zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
Entwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 7/7451 
Entwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/8029 
 
 

sehr geehrte Frau Dr. Eglinski, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme zu den o.g. 
Gesetzentwürfen zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes. Nachstehend übersenden 
wir Ihnen unsere schriftliche Stellungnahme inkl. Beantwortung des Fragenkatalogs des 
Ausschusses.  
 
Beigefügt ist auch unser Vergleich der Tariftreue- und Vergabegesetze in Deutschland. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des Vorstands 
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Frankfurt am Main, den 05.07.2023 

 
 

 
Stellungnahme  

 
zu Entwürfen zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 

 
Entwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 7/7451 

 
Entwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/8029 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachstehend nehmen wir Bezug auf die o.g. Gesetzentwürfe. 
 
Das Thüringer Vergabegesetz ist seit dem Zeitpunkt seiner letzten Novellierung im Jahr 2019 
eines der fortschrittlichsten Gesetze seiner Art. Jene haben wir seinerzeit auch begrüßt und 
lediglich auf einige Aspekte hingewiesen, die aus unserer Sicht angepasst werden sollten, 
damit das Gesetz die Beschäftigten noch besser vor negativen Folgen des Wettbewerbs 
schützen kann. Dazu gehörte u.a. die Personalübernahme bei Betreiberwechsel im Bereich 
des ÖPNV/SPNV.  

Wir begrüßen daher, dass der Entwurf der Regierungsfraktionen (Drucksache 7/8029) einige 
dieser Aspekte aufgreift und das Gesetz positiv weiterentwickelt. Wir regen aber einige weiter 
gehende Anpassungen an, auf die wir im Folgenden näher eingehen werden. 

Der Entwurf der CDU-Fraktion (Drucksache 7/7451) lässt aus unserer Sicht keine 
nennenswerte Verbesserung der Schutzwirkung für Beschäftigte und der Qualität der 
Leistungserbringung erwarten, sondern fokussiert in erster Linie auf Vereinfachung und 
Bürokratieabbau. Diese Ziele schließen sich grundsätzlich nicht gegenseitig aus, jedoch 
gehen einige der vorgeschlagenen Maßnahmen einseitig zulasten der Beschäftigten, ohne 
nachweislich Vereinfachungen zu erreichen. Wir empfehlen daher die Ablehnung des 
Entwurfs. 

Unabhängig von den vorliegenden Entwürfen sehen wir bei der Umsetzung dringenden 
Handlungsbedarf seitens der Landesregierung, damit das Gesetz – in seiner bisherigen oder 
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zukünftigen Form - seine Wirkung entfalten kann. Nach unserem Kenntnisstand sind 
notwendige Rechtsverordnungen zur Vorgabe von repräsentativen Tarifverträgen bisher 
nicht erlassen worden. Auch hat sich der Tariftreuebeirat im Bereich des öffentlichen 
Personennahverkehrs bisher nicht konstituiert. Dies bedeutet, dass die an sich positiven 
Tariftreuevorgaben derzeit faktisch ins Leere laufen. Dies kann nicht im Sinne des Gesetzes 
und des Gesetzgebers sein.  

Der Stellungnahme liegt ein Vergleich der Landestariftreue- und Vergabegesetze in 
Deutschland bei, auf den wir ergänzend hinweisen. 

Wir beziehen uns im Folgenden – wo nicht anders gekennzeichnet - auf die laufenden 
Nummern in den Änderungsentwürfen, nicht auf die betroffenen Paragrafen.  

Teil A befasst sich mit dem Entwurf der Regierungsfraktionen, Teil B mit dem der CDU-Fraktion. 
Den Fragenkatalog des Ausschusses beantworten wir in Teil C. Als Verein für fairen 
Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft konzentrieren wir uns auf Regelungen, die 
insbesondere für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße von 
Bedeutung sind.  
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Teil A - Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drucksache 7/8029 - im Einzelnen: 

 

Zu 2. (Persönlicher Anwendungsbereich) 

Die Schaffung einer Landesvergabeberatungsstelle begrüßen wir, weil damit erforderliches 
Fachwissen allen Auftraggebern besser zugänglich gemacht werden kann. Auf diese Weise 
können die Verfahren rechtssicherer und Möglichkeiten des Vergaberechts besser genutzt 
werden. Mit einer – hinsichtlich ihrer Aufgaben breiter aufgestellten - Servicestelle zum 
Landestariftreuegesetz hat Rheinland-Pfalz seit Jahren gute Erfahrungen gemacht.  

Wir empfehlen, Aufgaben, Finanzierung, Arbeitsweise und Personalausstattung der 
Landesvergabeberatungsstelle im Gesetz oder per Rechtsverordnung weiter zu 
konkretisieren. Außerdem halten wir eine Erweiterung der Aufgaben der Stelle für sinnvoll, 
sodass sie auch für Unternehmen und Beschäftigte Informationen und Beratungen anbietet, 
z.B. zu Fragen der Entlohnung im Sinne der anzuwendenden Tarifverträge. Auch eine 
Übertragung von Kontrollaufgaben wäre ein Ansatz, um Kompetenzen zu bündeln und die 
vom Gesetz vorgesehene Kontrolltätigkeit effektiver zu gestalten. 

 

Zu 4. (Tariftreue, Mindestentgelt und Entgeltgleichheit) 

Zu a):  

Die weitere Konkretisierung, dass zum Entgelt auch Lohngruppen, Erfahrungsstufen und 
Zuschläge gehören, ist positiv zu werten, weil gerade Letztere einen großen Anteil am 
Gesamteinkommen ausmachen können. 

Gleiches gilt auch für Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen, die in die explizite Nennung im 
Gesetzentwurf aufgenommen werden sollten, um den Interpretationsspielraum weiter zu 
verkleinern und Rechtssicherheit zu schaffen. 

Der Entwurf sieht eine Erhöhung des vergabespezifischen Mindestlohns auf 13,50 Euro pro 
Stunde vor: Dies begrüßen wir grundsätzlich, weil dadurch die Situation vieler Beschäftigter 
im Niedriglohnbereich verbessert wird. Der vergabespezifische Mindestlohn des Landes war 
bei seiner Einführung im Jahr 2019 in seiner Höhe vorbildlich, ist aber mittlerweile vom 
Bundesmindestlohn überholt worden. Mit einer Höhe von 13,50 Euro wäre er auch der aktuell 
höchste im Bundesgebiet, gefolgt von Berlin und Brandenburg mit 13 Euro. Mit dieser Höhe 
werden die Inflation und die Preissteigerungen der letzten Zeit ausgeglichen.  
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Aber: Der gesetzliche Mindestlohn des Bundes wurde vor Kurzem auf 12,41 Euro (ab 2024) 
bzw. 12,82 Euro (ab 2025) erhöht, was einen Reallohnverlust bedeutet. In den vorliegenden 
Gesetzentwürfen wird mit einem Abstandsgebot des vergabespezifischen zum 
Bundesmindestlohn von 1,50 Euro argumentiert. Berücksichtigt man den jetzt angehobenen 
Bundesmindestlohn, ergäbe sich damit eine Höhe von ca. 14 Euro. Dies wäre auch das 
Niveau, das die EU-Mindestlohnrichtlinie vorsieht (definiert als 60% des Medianlohns von 
Vollzeitbeschäftigten), die bis spätestens Ende 2024 in nationales Recht umgesetzt werden 
muss. 

Wir fordern daher die Erhöhung des vergabespezifischen Mindestlohns auf 14 Euro pro 
Stunde, um dem gestiegenen Mindestlohn des Bundes in Verbindung mit dem 
Abstandsgebot von 1,50 Euro sowie der zu erwartenden Erhöhung in Folge der EU-
Mindestlohnrichtlinie bereits heute Rechnung zu tragen. Eine Alternative zu fixen 
Mindestlohnvorgaben wäre die Kopplung an die unterste Lohnstufe des TV-L, wie es 
beispielsweise in Bremen oder Sachsen-Anhalt der Fall ist. 

Zu c):  

Dass die Bestimmungen zur Tariftreue künftig auch für kommunale Auftraggeber gelten 
sollen, schließt die bisherige Lücke im Gesetz und wird von uns begrüßt, weil laut 
Vergabestatistik des Bundes kommunale Vergaben mit rund 30% einen großen Anteil am 
Gesamtvolumen öffentlicher Vergaben haben. Betrachtet man die Anzahl, machen diese 
sogar rund 52% aus. Dadurch wird die Tariftreue für sehr viele Beschäftigten entscheidend 
voran gebracht. 

 

Zu 5. (Betreiberwechsel) 

Dass die Personalübernahme bei Betreiberwechsel auf Schiene und Straße zum Regelfall 
werden soll („Soll“-Regelung), begrüßen wir, weil das bisherige Thüringer Vergabegesetz im 
Bereich SPNV mit seiner „Kann“-Regelung hinter der „Soll“-Regelung des § 131, Abs. 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) zurückgeblieben ist und den 
Rechtsrahmen der Verordnung 1370/2007/EG nicht ausreizt. Die Offenheit der „Kann“-
Regelung führt insb. im Busbereich dazu, dass in der Praxis meistens keine Vorgabe der 
Personalübernahme durch die Auftraggeber erfolgt. 

Wir halten – über den Gesetzentwurf hinausgehend - eine obligatorische Vorgabe („Muss“-
Regelung) des Personalübergangs bei Betreiberwechsel im Nahverkehr auf Schiene und 
Straße für notwendig, um ungerechtfertigte Arbeitsplatz- und Einkommensverluste für 
Beschäftigte in diesen Bereichen zu verhindern. Diese drohen in ihrem Arbeitsleben 
regelmäßig, im Busbereich oft innerhalb weniger Jahre. Somit ließe sich auch die Attraktivität 
einer Beschäftigung in der Branche erhöhen – einer Branche mit massiver Personalknappheit 
und großer Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele. Eine solche verpflichtende Vorgabe 
ist zudem notwendig, um durch die bessere Verfügbarkeit von gut qualifiziertem Personal die 
Stabilität des öffentlichen Verkehrs vor, während und nach einem Betreiberwechsel zu 
gewährleisten. Negativbeispiele zu Problemen bei der Neuaufnahme von Verkehren nach 
einem Betreiberwechsel durch anhaltenden Personalmangel gibt es aus der jüngsten 
Vergangenheit zur Genüge.  
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Im Anschluss an das EuGH-Urteil C-298/18 ist zudem davon auszugehen, dass es künftig 
wesentlich häufiger, nämlich auch ohne Übernahme von Fahrzeugen, nach dem 
Betreiberwechsel zu einem Betriebsübergang nach § 613a BGB kommen wird. Die 
grundsätzliche Vorgabe einer Personalübernahme auf Grundlage des Thüringer 
Vergabegesetzes würde für Beschäftigte, Auftraggeber und Unternehmen Rechtssicherheit 
schaffen, weil nicht erst nach der Vergabe langwierig auf dem Rechtsweg entschieden 
werden müsste, ob ein Betriebsübergang vorliegt. Rheinland-Pfalz und das Saarland 
verfügen bereits über eine „Muss“-Regelung in ihren Tariftreue- und Vergabegesetzen, 
Mecklenburg-Vorpommern plant derzeit eine solche. In Sachsen-Anhalt wurde vor Kurzem 
eine „Soll“-Bestimmung eingeführt. 

Wir fordern deshalb die obligatorische Personalübernahme („Muss“-Regelung) mindestens 
zu den bisherigen Bedingungen für alle von Vergabeverfahren im SPNV und ÖPNV 
betroffenen Beschäftigten im Falle eines Betreiberwechsels und schlagen dazu beispielhaft 
die Formulierung aus dem § 1, Abs. 4 Landestariftreuegesetz von Rheinland-Pfalz vor: 

„Aufgabenträger haben im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1170/70 des Rates (ABl. 
EU Nr. L 315 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung Auftragnehmer auf der Grundlage von 
Artikel 4 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dazu zu verpflichten, den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zuvor zur Erbringung der Dienste eingestellt 
wurden, ein Angebot zur Übernahme zu den bisherigen Arbeitsbedingungen zu unterbreiten. 
Der bisherige Betreiber ist nach Aufforderung des Aufgabenträgers binnen sechs Wochen 
dazu verpflichtet, dem Aufgabenträger alle hierzu erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen. In einem repräsentativen Tarifvertrag im Sinne von § 4 Abs. 3 können 
Regelungen zu den Arbeitsbedingungen getroffen werden, auf die im Falle einer Übernahme 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Grundlage von Artikel 4 Abs. 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als vorrangig verwiesen werden kann.“ 

 

Zu 6. (ILO-Kernarbeitsnormen) 

Die Streichung der ILO-Kernarbeitsnormen lehnen wir ab. Zwar ist es richtig, dass diese 
Bestandteil der deutschen Rechtsordnung sind. Es ist aber nicht nachvollziehbar dargelegt, 
inwiefern eine Streichung in der Praxis eine Verschlankung bedeuten würde, da die Normen 
dennoch beachtet werden müssen. Ein Hinweis auf sie bleibt weiterhin sinnvoll, weil sich der 
Landesgesetzgeber zu fairen Arbeitsbedingungen bekennt. 

 

Zu 9. (Berücksichtigung von sozialen oder umweltbezogenen Maßnahmen bei 
gleichwertigen Angeboten) 

Die Streichung des § 13 ist aus der Praxisperspektive nachvollziehbar, weil es nur sehr selten 
Fälle geben dürfte, in denen tatsächlich gleichwertige Angebote vorliegen. Die 
konsequente Vorgabe sozialer und ökologischer Kriterien auf allen Stufen des 
Vergabeverfahrens wäre aus unserer Sicht zielführender als der bisherige § 13. 
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Allerdings sollte die darin genannte Tarifbindung an anderer Stelle im Gesetz berücksichtigt 
werden, z.B. unter den §§ 4, 7, 8 und 10. Dieses wichtige Kriterium würde ansonsten komplett 
entfallen. 

 

Zu 13. (Kontrollen) 

Die Einführung einer stichprobenhaften Kontrollverpflichtung begrüßen wir grundsätzlich, weil 
ohne Kontrollen eine wirksame Umsetzung der Vorgaben nicht gewährleistet werden kann.  

Optimal wäre aus unserer Erfahrung jedoch die Verpflichtung zu regelmäßigen Kontrollen vor 
und während der gesamten Vertragslaufzeit und eine ausreichende Mindestkontrollquote. 
Eine Übertragung der Kontrollaufgabe auf die zu schaffende Landesvergabeberatungsstelle 
und eine ausreichende Personalausstattung derselben würden eine effektivere Steuerung 
und Durchführung der Kontrollen ermöglichen. Siehe dazu auch die Ausführungen zu Nr. 2. 

 

Zu 14. (Sanktionen) 

Dass ein Ausschluss von Auftragsvergaben nach Verstößen künftig bis zu fünf statt bisher drei 
Jahre möglich sein soll, begrüßen wir aufgrund des zu erwartenden Abschreckungseffektes.  

Das geplante Register zu ausgeschlossenen Unternehmen hilft den Aufgabenträgern in der 
Praxis und vermeidet, dass bereits als nicht gesetzestreu aufgefallene Unternehmen 
öffentliche Gelder erhalten. Aus diesem Grund begrüßen wir dessen geplante Einführung. 

 

Ohne Nummer: Zu § 4 (Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Aspekte) 

Hinsichtlich § 4 sieht der Entwurf keine Änderungen vor. Eine verpflichtende Vorgabe von 
ökologischen und sozialen Standards würde das Landesrecht dem Bundesrecht annähern 
und dafür sorgen, dass soziale und ökologische Nachhaltigkeit besser erreicht werden kann.  

§ 97, Abs. 3 GWB lautet seit 2016: 

"Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und 
umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt." 

Einschränkende Vorgaben aus dem Vergaberecht zur Vorgabe der genannten Kriterien 
werden nicht genannt. Aus Sicht von mobifair ergibt sich aus der Änderung dieser 
Formulierung im GWB im Jahr 2016 der Wunsch des Gesetzgebers, dass die dort genannten 
Kriterien verbindlich bei allen Vergabeverfahren angewendet werden. 

Wir schlagen vor, dass § 4, Abs. 3 des Thüringer Vergabegesetzes folgende Fassung erhält: 

„(3) Umweltbezogene und soziale Aspekte werden auf allen Stufen des Vergabeverfahrens, 
namentlich bei der Definition des Auftragsgegenstands, dessen technischer Spezifikation, 
der Auswahl der Bieter, der Erteilung des Zuschlags und den Bedingungen für die Ausführung 
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des Auftrags berücksichtigt, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit der Auftragsleistung 
stehen und in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen angegeben sind.“ 

Entsprechend sollte Abs. 4, Satz 1 folgende Fassung erhalten: 

„(4) Als umweltbezogene und soziale Aspekte nach Absatz 3 kommen insbesondere in 
Betracht:“ 

Die danach beispielhaft genannten Kriterien sollten beibehalten und um „Tarifbindung“ 
ergänzt werden. Siehe hierzu unsere Ausführungen zu 9. 
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Teil B - Stellungnahme zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion - Drucksache 7/7451 – im 
Einzelnen: 

 

Zu 2., 3., 8. Und 9. (Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Aspekte) 

Die Zusammenlegung der Paragrafen mit Bezug auf umweltbezogene und soziale Aspekte 
wäre zwecks Vereinfachung aus unserer Sicht prinzipiell nachvollziehbar. Dass dabei aber 
gleichzeitig die sozialen Kriterien deutlich abgeschwächt werden, lehnen wir ausdrücklich 
ab. Das bisherige Gesetz führt unter § 4, Abs. 4 verschiedene soziale Kriterien beispielhaft auf 
(z.B. Ausbildung, Chancengleichheit). Dies soll laut Gesetzentwurf entfallen. Nur bei den 
ökologischen Kriterien gibt es noch Konkretisierungen. Soziale Kriterien werden nur noch 
beiläufig genannt und es bleibt bei einer „Kann“-Bestimmung hinsichtlich deren Vorgabe bei 
Vergabeverfahren bzw. bei einer „Soll“-Bestimmung hinsichtlich Umweltkriterien. 

Damit bliebe das Gesetz hinter dem 2016 verschärften § 97, Abs. 3 GWB zurück, wonach 
qualitative, ökologische und soziale Aspekte „berücksichtigt werden“. Wir fordern 
stattdessen eine Anpassung des bisherigen § 4, Abs. 3 und 4: Siehe dazu unsere Ausführungen 
unter Teil A zu § 4). 

 

Zu 7. (Tariftreue) 

Im Wesentlichen bleibt es beim bisherigen Stand. Die Formblätter durch eine einzige 
Allgemeinerklärung zu ersetzen, birgt aus unserer Sicht das Risiko, dass sich durch 
Verkürzungen Ungenauigkeiten und Rechtsunsicherheiten ergeben. Die Argumentation, 
inwiefern eine solche Maßnahme die Bereitschaft von Unternehmen zur Teilnahme an 
öffentlichen Ausschreibungen erhöhen soll, erscheint uns nicht überzeugend. Die 
Unterzeichnung mehrerer Formblätter ist im Vergleich zur vorgabengerechten Ausführung 
von öffentlichen Aufträgen wenig komplex und somit zumutbar. 

Zu c): 

Der Entwurf sieht eine Erhöhung des vergabespezifischen Mindestlohns auf 13,50 Euro pro 
Stunde vor: Dies begrüßen wir grundsätzlich, weil dadurch die Situation vieler Beschäftigter 
im Niedriglohnbereich verbessert wird. Der vergabespezifische Mindestlohn des Landes war 
bei seiner Einführung im Jahr 2019 in seiner Höhe vorbildlich, ist aber mittlerweile vom 
Bundesmindestlohn überholt worden. Mit einer Höhe von 13,50 Euro wäre er auch der aktuell 
höchste im Bundesgebiet, gefolgt von Berlin und Brandenburg mit 13 Euro. Mit dieser Höhe 
werden die Inflation und die Preissteigerungen der letzten Zeit ausgeglichen.  

Aber: Der gesetzliche Mindestlohn des Bundes wurde vor Kurzem auf 12,41 Euro (ab 2024) 
bzw. 12,82 Euro (ab 2025) erhöht, was einen Reallohnverlust bedeutet. In den vorliegenden 
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Gesetzentwürfen wird mit einem Abstandsgebot des vergabespezifischen zum 
Bundesmindestlohn von 1,50 Euro argumentiert. Berücksichtigt man den jetzt angehobenen 
Bundesmindestlohn, ergäbe sich damit eine Höhe von ca. 14 Euro. Dies wäre auch das 
Niveau, das die EU-Mindestlohnrichtlinie vorsieht (definiert als 60% des Medianlohns von 
Vollzeitbeschäftigten), die bis spätestens Ende 2024 in nationales Recht umgesetzt werden 
muss. 

Wir fordern daher die Erhöhung des vergabespezifischen Mindestlohns auf 14 Euro pro 
Stunde, um dem gestiegenen Mindestlohn des Bundes in Verbindung mit dem 
Abstandsgebot von 1,50 Euro sowie der zu erwartenden Erhöhung in Folge der EU-
Mindestlohnrichtlinie bereits heute Rechnung zu tragen. Eine Alternative zu fixen 
Mindestlohnvorgaben wäre die Kopplung an die unterste Lohnstufe des TV-L, wie es 
beispielsweise in Bremen oder Sachsen-Anhalt der Fall ist. 

 

Zu 8. (Betriebsübergang) 

Hinsichtlich der Regelung zur Personalübernahme sieht der Entwurf keine Änderung vor. Das 
bisherige Thüringer Vergabegesetz bleibt im Bereich SPNV mit seiner „Kann“-Regelung hinter 
der „Soll“-Regelung des § 131, Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) 
zurück und reizt den Rechtsrahmen der Verordnung 1370/2007/EG nicht aus. Die Offenheit 
der „Kann“-Regelung führt insb. im Busbereich dazu, dass in der Praxis meistens keine 
Vorgabe der Personalübernahme durch die Auftraggeber erfolgt. 

Wir halten eine obligatorische Vorgabe („Muss“-Regelung) des Personalübergangs bei 
Betreiberwechsel im Nahverkehr auf Schiene und Straße für notwendig, um 
ungerechtfertigte Arbeitsplatz- und Einkommensverluste für Beschäftigte in diesen Bereichen 
zu verhindern. Diese drohen in ihrem Arbeitsleben regelmäßig, im Busbereich oft innerhalb 
weniger Jahre. Somit ließe sich auch die Attraktivität einer Beschäftigung in der Branche 
erhöhen – einer Branche mit massiver Personalknappheit und großer Bedeutung für die 
Erreichung der Klimaziele. Eine solche verpflichtende Vorgabe ist zudem notwendig, um 
durch die bessere Verfügbarkeit von gut qualifiziertem Personal die Stabilität des öffentlichen 
Verkehrs vor, während und nach einem Betreiberwechsel zu gewährleisten. Negativbeispiele 
zu Problemen bei der Neuaufnahme von Verkehren nach einem Betreiberwechsel durch 
anhaltenden Personalmangel gibt es aus der jüngsten Vergangenheit zur Genüge.  

Im Anschluss an das EuGH-Urteil C-298/18 ist zudem davon auszugehen, dass es künftig 
wesentlich häufiger, nämlich auch ohne Übernahme von Fahrzeugen, nach dem 
Betreiberwechsel zu einem Betriebsübergang nach § 613a BGB kommen wird. Die 
grundsätzliche Vorgabe einer Personalübernahme auf Grundlage des Thüringer 
Vergabegesetzes würde für Beschäftigte, Auftraggeber und Unternehmen Rechtssicherheit 
schaffen, weil nicht erst nach der Vergabe langwierig auf dem Rechtsweg entschieden 
werden müsste, ob ein Betriebsübergang vorliegt. Rheinland-Pfalz und das Saarland 
verfügen bereits über eine „Muss“-Regelung in ihren Tariftreue- und Vergabegesetzen, 
Mecklenburg-Vorpommern plant derzeit eine solche. In Sachsen-Anhalt wurde vor Kurzem 
eine „Soll“-Bestimmung eingeführt. 

Wir fordern deshalb die obligatorische Personalübernahme („Muss“-Regelung) mindestens 
zu den bisherigen Bedingungen für alle von Vergabeverfahren im SPNV und ÖPNV 
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betroffenen Beschäftigten im Falle eines Betreiberwechsels und schlagen dazu beispielhaft 
die Formulierung aus dem § 1, Abs. 4 Landestariftreuegesetz von Rheinland-Pfalz vor: 

„Aufgabenträger haben im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1170/70 des Rates (ABl. 
EU Nr. L 315 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung Auftragnehmer auf der Grundlage von 
Artikel 4 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dazu zu verpflichten, den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zuvor zur Erbringung der Dienste eingestellt 
wurden, ein Angebot zur Übernahme zu den bisherigen Arbeitsbedingungen zu unterbreiten. 
Der bisherige Betreiber ist nach Aufforderung des Aufgabenträgers binnen sechs Wochen 
dazu verpflichtet, dem Aufgabenträger alle hierzu erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen. In einem repräsentativen Tarifvertrag im Sinne von § 4 Abs. 3 können 
Regelungen zu den Arbeitsbedingungen getroffen werden, auf die im Falle einer Übernahme 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Grundlage von Artikel 4 Abs. 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als vorrangig verwiesen werden kann.“ 

 

Zu 9. (ILO-Kernarbeitsnormen)  

Die Streichung der ILO-Kernarbeitsnormen lehnen wir ab. Zwar ist es richtig, dass diese 
Bestandteil der deutschen Rechtsordnung sind. Es ist aber nicht nachvollziehbar dargelegt, 
inwiefern eine Streichung in der Praxis eine Verschlankung bedeuten würde, da die Normen 
dennoch beachtet werden müssen. Ein Hinweis auf sie bleibt weiterhin sinnvoll, weil sich der 
Landesgesetzgeber damit zu fairen Arbeitsbedingungen bekennt. 

 

Zu 17.a) (Sanktionen) 

Die Streichung von finanziellen Vertragsstrafen bei Verstößen lehnen wir ab. Es entsteht 
hierdurch eine zu große Lücke, weil nur noch die fristlose Kündigung als Sanktionsmöglichkeit 
verbleibt. Es fehlen Abstufungen hinsichtlich Abschreckung und Sanktionierung. Die fristlose 
Kündigung stellt die höchste Eskalationsstufe dar und wird dementsprechend selten 
angewandt. Es steht daher zu befürchten, dass kleinere Verstöße künftig ungeahndet 
bleiben, weil das rechtliche Instrumentarium fehlt.
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Teil C - Beantwortung des Fragenkatalogs des Ausschusses zur Anhörung 

Zu 1. 

Dass die Bestimmungen zur Tariftreue künftig auch für kommunale Auftraggeber gelten 
sollen, schließt die bisherige Lücke im Gesetz und wird von uns begrüßt, weil laut 
Vergabestatistik des Bundes kommunale Vergaben mit rund 30% einen großen Anteil am 
Gesamtvolumen öffentlicher Vergaben haben. Dadurch wird die Tariftreue für sehr viele 
Beschäftigten entscheidend voran gebracht. 

Zu 2. 

Die Schaffung einer Landesvergabeberatungsstelle begrüßen wir, weil damit erforderliches 
Fachwissen allen Auftraggebern besser zugänglich gemacht werden kann. Auf diese Weise 
können die Verfahren rechtssicherer und Möglichkeiten des Vergaberechts besser genutzt 
werden, z.B. bei Vorgabe von sozialen oder ökologischen Kriterien, Entlohnung und 
Kontrollen. Denkbar wären etwa FAQs oder die Durchführung von Schulungen für 
Auftraggeber. Wir empfehlen, Aufgaben, Finanzierung, Arbeitsweise und 
Personalausstattung der Landesvergabeberatungsstelle im Gesetz oder per 
Rechtsverordnung weiter zu konkretisieren. Außerdem halten wir eine Erweiterung der 
Aufgaben der Stelle für sinnvoll, sodass sie auch für Unternehmen und Beschäftigte 
Informationen und Beratungen anbietet, z.B. zu Fragen der Entlohnung im Sinne der 
anzuwendenden Tarifverträge. Auch eine Übertragung von Kontrollaufgaben wäre ein 
Ansatz, um Kompetenzen zu bündeln und die vom Gesetz vorgesehene Kontrolltätigkeit 
effektiver zu gestalten. 

Zu 3. 

Das geplante Register zu ausgeschlossenen Unternehmen hilft den Aufgabenträgern in der 
Praxis und vermeidet, dass bereits als nicht gesetzestreu aufgefallene Unternehmen 
öffentliche Gelder erhalten. Aus diesem Grund begrüßen wir dessen geplante Einführung. 

Zu 4. 

Die Einführung einer stichprobenhaften Kontrollverpflichtung begrüßen wir grundsätzlich, weil 
ohne Kontrollen eine wirksame Umsetzung der Vorgaben nicht gewährleistet werden kann.  

Optimal wäre jedoch die Verpflichtung zu regelmäßigen Kontrollen vor und während der 
gesamten Vertragslaufzeit und eine ausreichende Mindestkontrollquote. Die Übertragung 
der Kontrollaufgabe auf die zu schaffende Landesvergabeberatungsstelle und eine 
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ausreichende Personalausstattung derselben würde eine effektivere Steuerung und 
Durchführung der Kontrollen ermöglichen. 

Zu 5. 

Eine einheitliche digitale Plattform für alle Vergaben des Landes und der Kommunen sowie 
digitale (direkt online ausfüllbare) Formulare wären aus unserer Sicht zielführende 
Maßnahmen zur Verfahrenserleichterung, weil sie die wiederkehrenden Vorgänge seitens 
der Bewerber und Auftraggeber vereinheitlichen würden. Durch Präqualifizierungsverfahren 
für Bewerberunternehmen ließe sich ebenfalls eine Verfahrenserleichterung erreichen, 
unabhängig von einer Digitalisierung. 

Zu 6. 

Eine Vergabeteilnahme per E-Mail senkt prinzipiell die Hürde für die Bewerber. Dabei muss 
jedoch sichergestellt werden, dass die bundesgesetzlich geregelte Transparenz hinsichtlich 
der Auftraggeber-Bieter-Kommunikation gewährleistet bleibt. Wir sehen jedoch, dass eine 
Vergabeteilnahme und eine einheitliche digitale Vergabeplattform teilweise nicht 
miteinander vereinbar wären, insb. wenn Online-Formulare zum Einsatz kommen sollen. Im 
Zweifel halten wir eine einheitliche digitale Plattform für den praktikableren, zukunfts- und 
auch rechtssichereren Weg. Unverschlüsselte E-Mails sind immer noch die Regel und für den 
Versand vertraulicher Unterlagen (Kalkulationen, Daten von Beschäftigten für den 
Betriebsübergang bei Betreiberwechsel) nicht geeignet. 

Zu 7. 

Eine einheitliche digitale Plattform für alle Vergaben des Landes und der Kommunen sowie 
digitale (direkt online ausfüllbare) Formulare wären aus unserer Sicht zielführende 
Maßnahmen zur Verfahrenserleichterung, weil sie die wiederkehrenden Vorgänge seitens 
der Bewerber und der Auftraggeber vereinheitlichen würden. Dies würde auch die Arbeit 
der geplanten Landesvergabeberatungsstelle erleichtern, weil Schulungen sich auf ein 
einheitliches System beziehen würden. 

Zu 8. 

Regionalität als Vergabekriterium könnte im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs 
etwa bedeuten, dass sich Betriebshöfe, Werkstätten o.Ä. in der Nähe des Auftragsortes 
befinden oder vorhandene Infrastrukturen genutzt werden müssen, um lange Wege, erhöhte 
Emissionen und Neubauten zu vermeiden. In diesem Kontext würden wir die Aufnahme der 
Regionalität in § 4 als Qualitätskriterium begrüßen. 

Zu 9. 

Positiv. Ein konkretes Beispiel aus dem Verkehrsbereich wäre etwa die Vorgabe von 
ausreichend Sozialräumen mit Sanitäranlagen bei Ausschreibungen von 
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Busverkehrsleistungen. In vielen Fällen sind diese kaum vorhanden, was für die 
Busfahrer*innen eine große, auch gesundheitliche Belastung darstellt. Die Maßnahmen zum 
Gesundheits- und idealerweise auch Arbeitsschutz sollten nicht nur auf bestehende 
Vorschriften verweisen, sondern darüber hinaus gehen. 

Zu 10. 

Durch verpflichtende Vorgabe und Kontrolle der genannten Kriterien. 

Zu 11. 

Der Verkehrsbereich, auf den wir uns konzentrieren, ist von dieser Regelung aufgrund hoher 
Auftragsvolumina nicht betroffen. Wir fordern jedoch auf Bundesebene, dass die 
Direktvergabe von Verkehrsleistungen Teil der möglichen Regelverfahren wird, wie dies nach 
der Verordnung 1370/2007/EG möglich wäre. 

Zu 12. 

Die Formblätter durch eine einzige Allgemeinerklärung zu ersetzen, birgt aus unserer Sicht das 
Risiko, dass sich durch Verkürzungen Ungenauigkeiten und Rechtsunsicherheiten ergeben. 
Die Argumentation, inwiefern eine solche Maßnahme die Bereitschaft von Unternehmen zur 
Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen erhöhen soll, erscheint uns nicht überzeugend. 
Die Unterzeichnung mehrerer Formblätter ist im Vergleich zur vorgabengerechten 
Ausführung von öffentlichen Aufträgen wenig komplex und somit zumutbar. 

Zu 13. 

Die Berücksichtigung sozialer, ökologischer und qualitativer Kriterien ist grundsätzlich auf allen 
Stufen von Vergabeverfahren möglich. Wir halten es für sinnvoll, diese als 
Mindestbedingungen in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen und bei der Wertung hoch 
zu gewichten. Dies ist vergaberechtlich möglich und sogar gewollt (§ 97, Abs. 3 GWB). Wir 
sehen die öffentlichen Auftraggeber in der Pflicht, beim Einsatz öffentlicher Gelder 
vorbildliche Standards zu schaffen und so Anreize für gute Arbeitsbedingungen sowie 
Impulse für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu geben. Dies ist durch Regelungen 
außerhalb des Vergabegesetzes kaum zu erreichen. Im Verkehrsbereich wäre dies zusätzlich 
durch die Verankerung sozialer und ökologischer Standards in Nahverkehrsplänen des 
Landes und der Kommunen möglich. 



 

mobifair e.V. 
Weilburger Str. 24 
60326 Frankfurt am Main 
ausschreibungen@mobifair.eu 
 

 

  

              Tariftreue in den Ländern 

Aktueller Vergleich Landestariftreuegesetze  
Stand 06.2023 

 

 

 
 
 



Vorbemerkungen - Seite 2 
 

Vergleich der Tariftreuegesetze in den Bundesländern  
der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Die Vergleichstabellen zu den Landestariftreuegesetzen sollen einen Überblick über 
die einzelnen landesbezogenen Regelungen darstellen. 
In den vergangenen Jahren haben sich einige Gesetze qualitativ weiterentwickelt, 
andere blieben unverändert. 

 
In der Gegenüberstellung der Gesetzesregelungen wurden die einzelnen Inhalte 
verglichen. Bei der Bewertung der Regelungen wurde ausschließlich der Nutzen für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Vordergrund gestellt. 
 
Das zugrundeliegende Wertungsschema befindet sich am Ende dieses Vergleich. 
  

Bausteine der Landestariftreuegesetze: 
 
• Geltungsbereich und Regelungsumfang; 

• Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer; 

• Regelungen zu Tariftreue und Personalübernahme bei Betreiberwechsel: 

o spezielle Regelungen im Verkehrsbereich im Geltungsbereich der EU Ver-
ordnung 1370/2007/EG 

o im Geltungsbereich des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG); 

• Vergabespezifischer Mindestlohn; 

• Vorgabe weiterer sozialer, umweltbezogener und innovativer Aspekte in An-
wendung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 97, Abs. 
3; 

• Nachweise, Kontrolle und Sanktionen. 

 

Zusätzliche Regelungen, zumeist per Rechtsverordnung: 

• Kontrollinstitutionen für Serviceaufgaben gegenüber Bestellern und Bewer-
bern, sowie für Kontrollfunktionen; 

• Einrichtung einer Mindestlohnkommission zur regelmäßigen Prüfung der Min-
destlohnhöhe 

• Einrichtung eines Beirates zur Bestimmung repräsentativer Tarifverträge 



Vorbemerkungen - Seite 3 
 

Übersicht der Tariftreue in Deutschland 
 

Länder mit Tariftreuegesetzen: 
Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein, Thüringen. 
 
Länder ohne Tariftreuegesetze: 
Sachsen, Bayern. 
 
Novellierungen und Initiativen: 
 
In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern strebt 
die Landesregierung eine Novellierung des Landes-
vergabegesetzes an.  
 
In Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen sieht der Koalitionsvertrag 
jeweils eine Novellierung des Landesvergabege-
setzes vor. 
 
 
Stand: Juni 2023 

 

 
Vergabespezifische Mindestlöhne in Deutschland 
 
Länder mit vergabespezifischen Mindestlöhnen, 
die über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen*:  
 
Brandenburg: 13,00 € 
Berlin: 13,00 €  
Bremen: Kopplung an Entgeltgr. 1, Stufe 2 TV-L 
Sachsen-Anhalt: Kopplung an Entgeltgr. 1, Stufe 2 
TV-L 
 
Der aktuelle Koalitionsvertrag in Baden-Württem-
berg sieht die Einführung von vergabespezifischen 
Mindestlöhnen vor. 
 
*Durch das Mindestlohngesetz gilt in ganz Deutsch-
land seit dem 01.01.2015 ein gesetzlicher Min-
destlohn, der regelmäßig angepasst wird. Die 
Höhe beträgt ab 01.10.2022 12,00 € (12,41 € ab 
01.01.2024) und liegt somit über den vergabespe-
zifischen Mindestlöhnen von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und 
Thüringen. In der Grafik sind diese Länder mit 
Farbverlauf dargestellt. 
 
 
Stand: Juni 2023 

 

 



(Kein Tariftreuegesetz)
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Stand: Juni 2023

Hinweis: Neues Wertungsschema ab Juni 2023. 
Frühere nicht mit neuen Wertungen vergleichbar.
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M "Muss"-Bestimmung 

"Soll"-Bestimmung

Punkte zu speziellen Regelungen 
im Verkehrsbereich (Tariftreue und 
Personalübergang) (max. 2)

Punkte zu allgemeinen Regelungen 
(max. 6)

Personalübergang bei Betreiberwechsel

Kurzbewertung
Landestariftreuegesetze

M

M
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Baden-Württemberg Berlin Brandenburg Hansestadt Bremen Hansestadt Hamburg Hansestadt Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern

Status In Kraft seit April 2013 In Kraft seit April 2020 In Kraft seit September 2016 In Kraft seit November 2009 In Kraft seit Februar 2006 Senatsentwurf April 2023 In Kraft seit Dezember 2014 In Kraft seit Juli 2011 Regierungsentwurf April 2023

Kurzbewertung:

Regelungsumfang:
Bewertet wird, ob der gesamte Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe erfasst ist.

- Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge.

Nachunternehmer:
Gelten die Tariftreuevorgaben auch für 
Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer?

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.
(Nur Sicherung Mindestentgelt)

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

Verkehrsbereich:
Wurden die Regelungsmöglichkeiten der 
EU VO 1370/2007/EG zur Vorgabe 
spezifischer Sozialstandards ausgeschöpft?

a) Personalübergang:
Vorgaben zur Personalübernahme bei 
Betreiberwechsel

- Keine Regelung zur   
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Regelung zur 
  Personalübernahme bei 
  Betreiberwechsel.

- "Soll"-Bestimmung im Bereich Schiene 
(orientiert an GWB-Regelung)

- Keine Regelung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Regelung zur Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Verpflichtung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Verpflichtung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Regelung zur Personal-
  übernahme bei Betreiberwechsel.

- Verpflichtung zur Personal-
  übernahme bei Betreiberwechsel auf 
Schiene und Straße.

b) Tariftreue im Verkehrsbereich:
Regelungen zur Vorgabe und Auswahl von 
repräsentativen Tarifverträgen

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Kein Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Keine Regelung (über AEntG hinaus) - Vorgabe von branchenspezifischen 
Mindestentgelten (keine Tarifgitter)
- Kein Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Einbeziehung der zuständigen Verbände 
der Tarifvertragsparteien

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Beratender Ausschuss zur Auswahl der 
Tarifverträge

Tariftreue außerhalb des Verkehrsbereichs:
Wurden die Möglichkeiten des AEntG im 
Bereich von Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen ausgeschöpft?

- Keine Regelung - Vorgabe von Entgelttarifverträgen 
(Bezugnahme über Tarifregister)

- Keine Regelung - Vorgabe von tätigkeitsspezifischen 
Mindestentgelten (Lohngittern) per 
Rechtsverordnung auf Grundlage von 
Branchentarifverträgen

- Keine Regelung - Vorgabe von branchenspezifischen 
Mindestentgelten (keine Tarifgitter)

- Keine Regelung - Keine Regelung - Vorgabe von Kernarbeitsbedingungen 
(Lohngitter und weitere Regelungen) per 
Rechtsverordnung auf Grundlage von 
Branchentarifverträgen
- Beratender Ausschuss zur Auswahl der 
Tarifverträge

Mindestlohn:
Regelungsrahmen eines 
vergabespezifischen Mindestlohns inkl. der 
Anpassungsformalien.
Bundesmindestlohn ab 01.10.22: 12,00 €
                                   ab 01.01.24: 12,41 €

- Dauerhafte Anpassung an den
  bundesgesetzlichen Mindestlohn.

- 13 € (12.2022) Mindestlohn mit 
  Anpassungsregelung.

- 13,00 € (05.21) Mindestlohn und 
  Kommission zur Anpassung

- Kopplung an Entgeltgruppe 1, Stufe 2 TV-
L, mind. 12,00 € Mindestlohn (seit 06.22)

- Verweis auf den gesetzlichen  
  Mindestlohn

- Verweis auf den gesetzlichen  
  Mindestlohn.

- Verweis auf den gesetzlichen  
  Mindestlohn.

- 10,55 € Mindestlohn (10.2021) und
  jährliche Anpassung per  
  Rechtsverordnung
DERZ. ÜBERHOLT DURCH BUNDESGESETZ

- Jährliche Anpassung per 
  Rechtsverordnung anhand eines   
  statistisches Indices (Start bei 12 €).
  Mindestens aber Niveau des    
  Bundesmindestlohns

Weitere Regelungen:
Weitere soziale, umweltfreundliche oder 
innovative Vorgaben möglich oder 
verpflichtend?

- Keine Regelung - Soziale Kriterien optional
- Frauenförderung
- ILO Kernarbeitsnormen
- Mittelstandsförderung
- Verpflichtende Berücksichtigung 
ökologischer Kriterien

Übernahme der Formulierung aus dem 
alten GWB ("können berücksichtigt 
werden")

- ILO Kernarbeitsnormen
- Mittelstandsförderung
- Soziale und ökologische Kriterien optional
- Präqualifikationsverfahren

- Keine Regelung zu sozialen Kriterien
- Beachtung der ILO Kernarbeitsnormen
- Umweltverträgliche Beschaffung
- Präqualifikationsverfahren

- Keine Regelung zu sozialen Kriterien
- Beachtung der ILO Kernarbeitsnormen
- Umweltverträgliche Beschaffung
- Präqualifikationsverfahren

- Soziale, ökologische und innovative 
  Kriterien optional
- Präqualifikationsverfahren
- Mittelstandsförderung

- Soziale, umweltbezogene und innovative 
  Aspekte optional
- Berufliche Erstausbildung
- Chancengleichheit
- Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
- ILO Kernarbeitsnormen
- Mittelstandsförderung

- Allgemeiner Hinweis auf die Möglichkeit
  der Vorgabe von  
  Ausführungsbedingungen
- ILO Kernarbeitsnormen
- Mittelstandsförderung

Kontrollen:
Wie wird die Einhaltung der Vorgaben 
kontrolliert?

- Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Verpflichtung zu Stichproben (5% der 
vergebenen Aufträge je Kalenderjahr)
- Schaffung einer zentralen Kontrollgruppe.

- Verpflichtung zu Stichproben - Verpflichtung zu Kontrollen durch eine 
Sonderkommission

- Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Kontrollverpflichtung für Aufgabenträger 
(oder eine beauftragte Stelle)

- Kontrollbefugnis für Aufgabenträger (oder 
eine beauftragte Stelle)

Negative Regelungen:
Bestandteile des Gesetzes, die zusätzlich zu 
Punkteabzug führen, z.B. Ausstieg aus 
Tariftreue bei Ausnahmen möglich, 
schlechte Regelung zu Auswahl des 
Tarifvertrags, schwache Sanktionen etc.

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei länderübergreifenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Keine Tariftreue im Verkehrsbereich bei 
  Entsendung aus EU-Mitgliedstaaten
- Bei länderübergreifenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei länderübergreifenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei länderübergreifenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.
- Aussetzung des Gesetzes in Krisenzeiten 
  möglich

- Bei länderübergreifenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei länderübergreifenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.
- Ausnahmen von Tariftreue für neu   
  gegründete Unternehmen möglich.
- Starke Herabsetzung von Sanktionen 
möglich

Sachstand, letzte Änderung: 11.2017 04.2020 04.2021 02.2023 07.2017 04.2023
Entwurf - nicht in Kraft

09.2021 07.2018 04.2023
Entwurf - nicht in Kraft

Regelungsumfang  § 2, Abs. 1 und 2
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

 § 3
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 2 
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

 § 2
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

 § 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

 § 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 2
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 2
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

Anwendungsbereich § 2, Abs. 3
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes ab einem 
Auftragswert von 20.000 €.

§ 3, Abs. 1
Für alle öff. Auftraggeber des Landes 
Berlin, ab einem Auftragswert bei 
Liefer- und Dienstleistungen von 10 T €,
Bauaufträge von 50 T €.

§ 2 
Für alle öff. Auftraggeber des Landes 
Brandenburg ab einem Auftragswert von 
5.000 Euro (Liefer- und Dienstleistungen) 
bzw. 10.000 Euro (Bauleistungen)

§ 2
Für alle öff. Auftraggeber des Landes 
Bremen ab einem Auftragswert von 50.000 
Euro.

§ 2 
Für alle öff. Auftraggeber der Hansestadt 
Hamburg für Vergaben oberhalb der 
Schwellenwerte.

§ 2 
Für alle öff. Auftraggeber der Hansestadt 
Hamburg für Vergaben oberhalb der 
Schwellenwerte von 100.000 Euro (Liefer- 
und Dienstleistungen) bzw. 150.000 Euro 
(Bauleistungen).

§ 1, Abs. 1
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben ab 
einem Auftragswert von 10.000 €.

§ 1
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes ab einem 
Auftragswert von 50.000 Euro (Baubereich) 
bzw. ab 10.000 Euro (Liefer- und 
Dienstleistungen)

§ 2
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes ab einem 
Auftragswert von 50.000 Euro (Baubereich) 
bzw. ab 10.000 Euro (Liefer- und 
Dienstleistungen)

Nachunternehmerzusatz § 6
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer ab einem Auftragswert 
von 10.000 €.

§ 15, Abs. 6
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer ab einem Auftragswert 
bei Liefer- und Dienstleistungen von 10 T €,
bei Bauleistungen von 50 T €.

§ 8
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer und Verleiher. 
Es wird aber nur Bezug auf die 
Verpflichtung zur Zahlung des 
Mindestentgelts gem § 6 genommen.

§ 13
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

§ 5
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

§ 5
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

§ 6
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer.

§ 9, Abs. 5
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

§ 9
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

Geltung auch für Leiharbeitnehmer § 6
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Leiharbeitehmer ab einem Auftragswert 
von 10.000 €.

§ 15, Abs. 6, wie Nachunternehmer § 13
Ja

§ 3, Abs. 3
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Leiharbeitnehmer

§ 3, Abs. 7
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Leiharbeitnehmer

§ 6
Geltung auch für Verleihunternehmen

§ 9, Abs. 6
Die Bestimmungen gelten auch für 
Leiharbeitnehmer

§ 9
Die Bestimmungen gelten auch für 
Leiharbeitnehmer
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Mindestlohn § 4
Gilt nicht bei Vergaben, im Bereich AEntG, 
MiArbG oder Verkehrsbereich.
Jährliche Revision zur Anpassung der Höhe 
durch Kommission, die per 
Rechtsverordnung gebildet wird.
Seit 2017 wird bis zu einer Novellierung der 
bundeseinheitliche Mindestlohn 
angewendet.

§ 9, Abs. 1, 3
13 €

Revision zur Anpassung der Höhe per 
Rechtsverordnung geregelt.

§ 6, Abs. 2
13 €

§ 7
Anpassung des Entgeltsatzes und Bildung 
einer Kommission

§ 9, Abs. 1 (Verweis auf das 
Landesmindestlohngesetz)

§ 9, Abs. 4
Gilt nicht, soweit durch die zur 
Auftragsausführung eingesetzten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Arbeiten im Ausland erbracht werden.

§ 3, Abs. 2
Verweis auf Mindestlohngesetz des Bundes.

§ 3, Abs. 3
Verweis auf Mindestlohngesetz des Bundes.

§ 4, Abs. 2
Verweis auf Mindeslohngesetz des Bundes.

§ 9, Abs 4 (Neue Regelung seit 7.2018)
Vorgabe zur Zahlung eines Mindest-
Stundenentgeltes.
Jährliche Anpassung durch das 
Arbeitsministerium nach der prozentualen 
Veränderungsrate des tariflichen 
Monatsverdienste des Statistischen 
Bundesamtes.

§ 8
Vorgabe zur Zahlung eines Mindest-
Stundenentgeltes.
Jährliche Anpassung durch das 
Arbeitsministerium nach der prozentualen 
Veränderungsrate der tariflichen 
Monatsverdienste des Statistischen 
Bundesamtes.

Vergabespezifischer Mindestlohn liegt 
mindestens auf dem Niveau des 
Bundesmindestlohns

Hinweis auf Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AEntG) für Bau- und allg. Dienstleistungen

§ 3, Abs. 1
Ja

§ 9, Abs. 1 und 2 § 2, Abs. 6
Ja

§ 3, Abs. 1
Ja. Ausschließlicher Verweis auf 
Anwendung von Vorgaben aus dem 
AEntG.

§ 3, Abs. 2
Ja.

§ 4, Abs. 1
Ja

§ 8, Abs. 2
Im Zusammenhang mit dem Mindestlohn.

Vorgabe von Tarifverträgen für den 
Verkehrsbereich

§ 3, Abs. 3
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.

Abs. 4
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren.

§ 10
Vorgabe von Entgelttarifen. Auswahl des 
Tarifes nach billigem Ermessen durch den 
öff. Auftraggeber.

§ 4, Abs. 1
Vorgabe des einschlägigen und  
repräsentativen Entgelttarifvertrags.

Auswahl des Tarifvertrags nach billigem 
Ermessen.

Verfahren zur Auswahl per 
Rechtsverordnung optional, Gründung 
eines Beirates zur Bestimmung der 
repräsentativen Tve optional.

§ 10
Vorgabe des am Ort maßgeblichen 
Entgelts (Lohngitter). Vorgegeben wird das 
Entgelt inkl. Überstundenzuschläge.
Ein Beirat soll die Entscheidung vorbereiten. 
Berücksichtigung von einschlägigen 
Branchentarifverträgen.

§ 3, Abs. 4 
Vorgabe vergabespezifischer 
Mindestentgelte

§ 8, Abs. 1
Vorgabe von einschlägigen und 
repräsentativen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.

Abs. 4
Einsetzung eines Beirates zur Festlegung der 
Tarifverträge

§ 9, Abs. 1 und 2
Vorgabe des einschlägigen und 
repräsentativen Tarifvertrages. unter den 
eine "erhebliche Zahl der Beschäftigten" 
fallen.
Auswahl des Tarifvertrags nach billigem 
Ermessen nach Verständigung mit den 
Verbänden der Tarifvertragsparteien.
Verfahren zur Einbindung der Verbände 
wird durch Verordnung bestimmt.

§ 5
Vorgabe der einschlägigen und 
repräsentativen Tarifverträge mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft. Bei der 
Festlegung der Repräsentativität ist auf die 
Bedeutung des TVs für die 
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmenden 
in M-V abzustellen.

§ 7
Errichtung eines beratenden Ausschusses.

Einschränkungen § 2, Abs. 6
Bei grenzüberschreitenden Verkehren zu 
Nachbarländern ist es möglich, von der 
Tariftreue abzusehen, falls keine Einigung 
zur Vorgabe eines tarifvertrages zustande 
kommt.

§ 4
Bei länderübergreifenden Vergaben kann 
von der Vorgabe der Tariftreue 
abgewichen, oder darauf verzichtet 
werden. In diesem Fall muss das 
dokumentiert werden.

§ 4, Abs. 1
Keine Geltung für Unternehmen aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten, die im Sinne 
der EU-Entsenderichtlinie Arbeitnehmer in 
eine deutsche Niederlassung oder 
Konzernunternehmen entsendt.

Abs. 3
Bei länderübergreifenden Verkehren zu 
anderen Bundesländern soll Einvernehmen 
erzielt werden. Kommt dies nicht zustande 
kann auf Tariftreue verzichtet werden.

§ 1
Bei grenzüberschreitenden Vergaben ist es 
möglich, von den Bestimmungen des 
Gesetzes abzusehen, falls keine Einigung 
zustande kommt.

§ 3
Es sind ausschließlich Tariftreuevorgaben 
aus dem AEntG und die Beachtung des 
Mindestlohns in Höhe von 8,50 € genannt. 
Die besonderen Regelungen der EU VO 
1370/2007/EG werden nicht genannt.

§ 1
Bei grenzüberschreitenden Vergaben ist es 
möglich, von den Bestimmungen des 
Gesetzes abzusehen, falls keine Einigung 
zustande kommt.

In besonderen Krisensituationen ist die 
Aussetzung von Teilen oder des ganzen 
Gesetzes befristet möglich

§ 3, Abs. 4
Vorgabe vergabespezifischer 
Mindestentgelte: Keine Bezugnahme auf 
repräsentative TVe, keine Vorgabe ganzer 
Tarifgitter, Abweichungen von TVen 
möglich

§ 8, Abs. 2
Bei Vergaben von grenzüberschreitenden 
Verkehren können Tarifverträge oder 
vergleichbare Tarifverträge des betroffenen 
anderen Landes zugrunde gelegt werden.

§ 9, Abs. 10
Bei länderübergreifenden Vergaben ist 
Einigung anzustreben. Ansonsten ist ein 
Abweichen vom Gesetz möglich. 

§ 1, Abs. 6
Ausnahmen von der Anwendung von 
Tariftreuevorgaben für neu gegründete 
Unternehmen in den ersten drei Jahren 
nach Gründung per RV möglich.

§ 2, Abs. 7
Bei länderübergreifenden Vergaben ist 
Einigung anzustreben. Ansonsten ist ein 
Abweichen vom Gesetz möglich. Die 
Gründe sind zu dokumentieren und dem 
Wirtschaftsministerium anzuzeigen.

§ 2, Abs. 8
Verzicht auf Tariftreue für neu gegründete 
Unternehmen möglich

Personalübernahme bei Betreiberwechsel im 
Verkehrsbereich

§ 9
Personalübernahme bei Betreiberwechsel 
ist optional möglich. Informationspflicht des 
aktuellen Betreibers.

§ 4, Abs. 2
Übernahme der "soll" Regelung aus dem 
GWB, aber ohne Einschränkung bei 
Tätigkeitsgruppen

§ 3, Abs. 4
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel ist optional möglich. 
Informationspflicht des bisherigen 
Betreibers.

§ 10
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel ist optional möglich.

§ 12
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel ist verpflichtend 
anzuwenden.

Tariftreue außerhalb des Verkehrsbereichs § 10
Vorgabe von Entgelttarifverträgen 
(Tarifregister)

§ 9
Vorgabe von tätigkeitsspezifischen 
Mindestentgelten (Lohngittern( per 
Rechtsverordnung auf Grundlage von 
Branchentarifverträgen

§ 3, Abs. 1
Vorgabe vergabespezifischer 
Mindestentgelte

§ 6
Vorgabe von Kernarbeitsbedingungen 
(Lohngitter und weitere Regelungen) per 
Rechtsverordnung auf Grundlage von 
Branchentarifverträgen

§ 7
Beratender Ausschuss zur Auswahl der 
Tarifverträge

Berücksichtigung weiterer Kriterien möglich 
bzw. verpflichtend?

§ 11
Weitere soziale und 
beschäftigungspolitische Belange und 
Kriterien des fairen Handelns optional. 
(vgl. GWB § 238, Abs. 2))

§ 3
Übernahme Regelung GWB: Es können 
Aspekte der Qualität, der Innovation sowie 
soziale und umweltbezogene Aspekte 
berücksichtigt werden...

§ 18, Abs. 1
Weitere soziale, umweltbezogene oder 
innovative Aspekte können vorgegeben 
werden 

§ 3
Ja. Verpflichtend für Landesbetriebe, 
optional für kommunale Aufgabenträger.

§ 5
Ja.

§ 3, Abs. 7
Allgemeiner Hinweis auf die mögliche 
Vorgabe von Ausführungsbedingungen.

Förderung beruflicher Erstausbildung § 18, Abs. 3 § 5
Ja

Frauenförderung § 13
Erklärung zur Frauenförderung ist 
abzugeben.

§ 3, Abs. 5
Verweis auf das 
Landesgleichstellungsgesetz

§ 18, Abs. 3 § 5
Ja

ILO Kernarbeitsnormen § 8
Ja

§ 18, Abs. 2
Ja

§ 3a
Ja

§ 3a
Ja

§ 11
Ja

§ 13
Ja

Umweltfreundliche Beschaffung/ 
Leistungserbringung

§§ 7 und 12
Ja, optional.

§ 19 § 3b
Ja

§ 3b
Ja.

§ 3
Ja. Verpflichtend für Landesbetriebe, 
optional für kommunale Aufgabenträger.

§ 5
Ja

§ 3, Abs. 3
Ja

Präqualifikationsverfahren § 8
Ja

§ 4
Ja

§ 4
Ja

§ 15
Ja

Mittelstandsförderung § 5
Ja

§ 4
Ja

§ 4
Ja

§ 4
Ja

§ 14
Ja

§ 4
Ja

§ 3, Abs. 4
Ja

Weitere Regelungen § 3a, Abs. 5
Bevorzugte Bieter im Bereich von 
Werkstätten für behinderte Menschen

§ 5
Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
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Umgang mit unangemessen niedrigen 
Angeboten

§ 6
Bei Zweifeln über die Angemessenheit des 
Angebotes Verpflichtung zur Vorlage der 
Kalkulationsunterlagen.

§ 14
Vertiefte Prüfung bei Lohnkalkulation min 
20% unter Kostenschätzung oder um mehr 
als 10% unter nächst höherem Angebot.

§ 6
Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote.
Verpflichtung zur Prüfung, wenn das 
Angebot um mehr als 10% unter dem 
nächsthöheren Angebot liegt.

§ 6
Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote.
Verpflichtung zur Prüfung, wenn das 
Angebot um mehr als 20% unter dem 
nächsthöheren Angebot liegt.

§ 16
Prüfung der Urkalkulation möglich

§ 6
Prüfung bei Abweichungen von 20%.

Wertungsausschluss § 17
Ausschluss des Bieters möglich.

§ 15
Bleiben trotz Prüfung Zweifel bezgl. Verstoß 
gegen Tariftreue, dann Ausschluß des 
Bieters.

§ 6
Verweigert der Bieter die Prüfung, so wird er 
vom Verfahren ausgeschlossen.

§ 7
Bei Nichtvorlage geforderter Nachweise 
entscheidet die Vergabestelle aufgrund der 
Bestimmungen der Vergabeverordnungen 
über den Ausschluß.

§ 6
Verweigert der Bieter die Prüfung, so wird er 
vom Verfahren ausgeschlossen.

§ 7
Bei Nichtvorlage geforderter Nachweise 
entscheidet die Vergabestelle aufgrund der 
Bestimmungen der Vergabeverordnungen 
über den Ausschluß.

§ 17, Abs. 1
Bei schweren Verfehlungen ist ein 
Ausschluss zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens möglich.

§ 9, Abs. 7
Ausdrücklicher Hinweis für den 
Verkehrsbereich, dass Bieter vom Verfahren 
ausgeschlossen werden, wenn die 
Verpflichtungserklärung nicht vorgelegt 
wird.

§ 14
Ausdrücklicher Hinweis, dass Bieter vom 
Verfahren ausgeschlossen werden, wenn 
die Verpflichtungserklärung nicht vorgelegt 
wird.

Nachweise § 7
Nachweis über die Einhaltung der in §§3 
und 4 geforderten Tariftreue bei 
Angebotsabgabe.

§ 5
Eigenerklärung des Unternehmens

§ 15
Vorlage Mindestlohnerklärung oder 
Tariftreueerklärung, oder Erklärung von 
Mindesarbeitsbedinungen.
Baubereich: 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Sozialkasse.

§ 7, Abs. 1
Nachweis über die Entrichtung von Steuern 
und Beiträgen,
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
Tariftreue.
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
ILO Kernarbeitsnormen.

§ 7, Abs. 1
Nachweis über die Entrichtung von Steuern 
und Beiträgen,
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
Tariftreue.
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
ILO Kernarbeitsnormen.

§ 7, Abs. 1
Jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers. 
Nachweis der Verpflichtungserklärung nach 
§ 4 (Tariftrreueerklärung). Dies gilt auch für 
Leistungen von Nachunternehmen und 
Entleihfirmen. Einblick in 
Entgeltabrechnungen und andere 
Geschäftsunterlagen

§ 9, Abs. 1
Für den verkehrsbereich ist eine 
Verpflichtungserklärung zur Tariftreue den 
Bewerbungsunterlagen beizufügen.

§ 5, Abs. 1
Für den verkehrsbereich ist eine 
Verpflichtungserklärung zur Tariftreue den 
Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Kontrolle § 7, Abs. 1 und 2
Kontrollbefugnis. Jederzeit auf Verlangen 
des Auftraggebers

§ 16
Stichproben.
Ab 2022 sollen 5% der vergebenen 
Aufträge je Kalenderjahr erfassen.
Schaffung einer zentralen Kontrollgruppe.

§ 9
Kontrollen durch Stichproben

§ 16
Kontrolle durch Sonderkommission.

§ 10
Jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers 
(auch Nachunternehmen)

§ 10
Jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers 
(auch Nachunternehmen und für diese 
tätige Unternehmen)

§ 7, Abs. 1
Jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers. 
Dies gilt auch für Leistungen von 
Nachunternehmen und Entleihfirmen. 
Einblick in Entgeltabrechnungen und 
andere Geschäftsunterlagen.

§ 10, Abs. 1
Auf Verlangen des Auftraggebers.

§ 15, Abs. 1
Auf Verlangen des Auftraggebers. Auch 
bei Nachunternehmen.
Nachweis durch Einsichtnahme in Lohn- 
und Meldeunterlagen, 
Geschäftsunterlagen.

Sanktionen § 8 Abs. 1
Je Verstoß bis 1%, bei mehreren Verstößen 
bis zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer. 
Auf Antrag des Auftragnehmers 
Herabsetzung auf mind. die dreifache 
Differenzsumme möglich.

Abs. 2
Bei grober Fahrlässigkeit ist fristlose 
Kündigung möglich.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren

§ 17, Abs. 1-3
- Bei Nichterfüllung soll der Auftraggeber 
  die Annahme der Leistung verweigern 
  und Nacherfülliung fordern;
- Vertragsverletzungen sollen verfolgt
  werden;
- Soll-Bestimmung zum Ausschluss von
  Unternehmen bei künftigen Vergaben, die
  Vertragsbrüchig wurden.

§ 10
Je Verstoß 1%, bei mehreren Verstößen bis 
zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auf für 
Nachunternehmer.
Abs. 2 Kündigungsvorbehalt
Möglichkeit zur Aufnahme in eine Sperrliste.

§ 17 Abs. 2
Je Verstoß 1%, bei mehreren Verstößen bis 
zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.
Herabsetzung bei unverhältnismäßig hohen 
Strafen möglich.

Abs. 3
Bei Unzumutbarkeit der Fortsetzung der 
Vertragsverhältnisse ist fristlose Kündigung 
inkl. Schadenersatz möglich.

Abs. 4
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 2 Jahren.

§ 11 Abs. 1
Je Verstoß 1%, bei mehreren Verstößen bis 
zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.

Abs. 2
Fristlose Kündigung ist möglich.

§ 11 Abs. 1
Je Verstoß 1%, bei mehreren Verstößen bis 
zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.

Abs. 2
Fristlose Kündigung ist möglich.

§ 17
Abs. 1
Bei schweren Verfehlungen ist ein 
Ausschluss zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens möglich.

Abs. 4
Prüfung von schweren Verstößen und 
Eintragung in ein Informationsverzeichnis 
durch eine Informationsstelle der 
Oberfinanzinspektion.

Abs. 6
Ausschluss bis zu drei Jahren.

§ 10, Abs. 2
Je schuldhaften Verstoß bis zu 1% des 
Auftragswertes. Bei mehreren Verstößen 
zusammen maximal 5%.
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.

Fristlose Kündigung bei Vorsatz, grober 
Fahrlässigkeit oder mehrfachen Verstößen.

Abs. 4
Ausschluss bis zu drei Jahre.

§ 16, Abs. 1
Je schuldhaften Verstoß bis zu 5% des 
Auftragswertes. Bei mehreren Verstößen 
zusammen maximal 10%. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.
Auf Antrag des Auftragnehmers 
Herabsetzung auf die zweifache 
Differenzsumme möglich.

Abs. 2
Fristlose Kündigung bei schuldhafter Nicht-
Erfüllung möglich.

Abs. 5
Ausschluss bis zu drei Jahre.

Novellierung/ Evaluierung Anpassung des Mindestlohns zum 1.1.2017 
an den gesetzlichen Mindestlohn.

§ 18
Abs 1
Wertgrenze bis 2022 evaluieren, danach 
alle 5 Jahre

Abs.3 
4-jährig Vorlage Vergabebericht als Basis 
fortschreitender Evaluierung

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Besonderheiten Initiativen geplant (laut Koalitionsvertrag) Initiative bekannt (Regierung) Initiative bekannt (Regierung) Initiativen bekannt (Regierung) Initiativen bekannt (Regierung)

Weitere Regelungen (andere Landesgesetze)

ÖPNV Pflichtaufgabe? Nein (aber von Zukunftskommission empfohlen)Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein
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Status

Kurzbewertung:

Regelungsumfang:
Bewertet wird, ob der gesamte Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe erfasst ist.

Nachunternehmer:
Gelten die Tariftreuevorgaben auch für 
Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer?

Verkehrsbereich:
Wurden die Regelungsmöglichkeiten der 
EU VO 1370/2007/EG zur Vorgabe 
spezifischer Sozialstandards ausgeschöpft?

a) Personalübergang:
Vorgaben zur Personalübernahme bei 
Betreiberwechsel

b) Tariftreue im Verkehrsbereich:
Regelungen zur Vorgabe und Auswahl von 
repräsentativen Tarifverträgen

Tariftreue außerhalb des Verkehrsbereichs:
Wurden die Möglichkeiten des AEntG im 
Bereich von Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen ausgeschöpft?

Mindestlohn:
Regelungsrahmen eines 
vergabespezifischen Mindestlohns inkl. der 
Anpassungsformalien.
Bundesmindestlohn ab 01.10.22: 12,00 €
                                   ab 01.01.24: 12,41 €

Weitere Regelungen:
Weitere soziale, umweltfreundliche oder 
innovative Vorgaben möglich oder 
verpflichtend?

Kontrollen:
Wie wird die Einhaltung der Vorgaben 
kontrolliert?

Negative Regelungen:
Bestandteile des Gesetzes, die zusätzlich zu 
Punkteabzug führen, z.B. Ausstieg aus 
Tariftreue bei Ausnahmen möglich, 
schlechte Regelung zu Auswahl des 
Tarifvertrags, schwache Sanktionen etc.

Sachstand, letzte Änderung:

Regelungsumfang

Anwendungsbereich

Nachunternehmerzusatz

Geltung auch für Leiharbeitnehmer

Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Thüringen

In Kraft seit November 2013 In Kraft seit  März 2018 In Kraft seit März 2011 In Kraft seit Dezember 2021 In Kraft seit Januar 2013 In Kraft seit August 2013 In Kraft seit Dezember 2019 Regierungsentwurf Juni 2023

- Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge. - Umfasst alle öffentlichen Aufträge.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Keine Geltung für 
  Leiharbeitnehmer

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Geltung für Nachunternehmer.
- Geltung auch für Leiharbeitnehmer.

- Keine Verpflichtung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Regelung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Verpflichtung zur Personal-
  übernahme bei Betreiberwechsel auf 
Schiene und Straße.

- Verpflichtung zur Personal-
  übernahme bei Betreiberwechsel auf 
Schiene und Straße.

- "Soll"-Bestimmung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel auf Schiene 
  und Straße.

- Keine Verpflichtung zur   
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- Keine Verpflichtung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel.

- "Soll"-Bestimmung zur 
  Personalübernahme
  bei Betreiberwechsel auf Schiene 
  und Straße.

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Kein Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen.
- Tariftreuebeirat

- Keine Regelung - Keine Regelung - Keine Regelung - Vorgabe von Kernarbeitsbedingungen 
(Lohngitter und weitere Regelungen) per 
Rechtsverordnung auf Grundlage von 
Branchentarifverträgen
- Einbeziehung von Tarifvertrags-
parteien

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen 
(Tarifregister).

- Keine Regelung - Vorgabe von Entgelttarifverträgen per 
Tarifregister.
- Vorgabe von Tariftreue für kommunale 
Aufgabentröger nicht obligatorisch

- Vorgabe von Entgelttarifverträgen (inkl. 
Lohngitter, Zulagen, Sonderzahlungen) per 
Tarifregister.

- Verweis auf den gesetzlichen  
  Mindestlohn.

- Verweis auf den gesetzlichen  
  Mindestlohn.

- 8,90 € Mindestlohn und Kommission zur 
  Anpassung.
ÜBERHOLT DURCH BUNDESGESETZ

- Verweis auf den gesetzlichen 
  Mindestlohn.

- Kopplung an Entgeltgruppe 1, Stufe 2 
  TV-L

- 9,99 € Mindestlohn
DERZ. ÜBERHOLT DURCH BUNDESGESETZ

- 11,92 € Mindestlohn (01.2022) mit 
jährlicher Anpassung
DERZ. ÜBERHOLT DURCH BUNDESGESETZ

- 13,50 € Mindestlohn (06.2023) mit 
jährlicher Anpassung

- Soziale und ökologische Kriterien opional
- Berufliche Erstausbildung
- ILO Kernarbeitsnormen
- Umweltfreundliche Beschaffung
- Frauenförderung
- Beschäftigung schwerbehinderter
  Arbeitnehmer und Langzeitarbeitsloser
- Präqualifikationsverfahren

- Keine Regelung - Soziale und ökologische Kriterien optional
- Berufliche Erstausbildung
- ILO Kernarbeitsnormen
- Umweltfreundliche Beschaffung
- Beschäft. von Langzeitarbeitslosen

- Soziale Kriterien optional
- ILO Kernarbeitsnormen
- Umweltfreundliche Beschaffung
- Präqualifikationsverfahren

- ILO Kernarbeitsnormen
- Soziale, umweltbezogene und 
  innovative Krieterien optional
- Gleichstellung Männer und Frauen
- Familienförderung
- Beschäftigung von Auszubildenden
- Präqualifikationsverfahren

- Keine Regelung - Soziale und ökologische Kriterien optional
- Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
- Beschäftigung behinderter Menschen
- Berufliche Erstausbildung
- Chancengleichheit Männer u. Frauen
- Mittelstandsförderung
- Umweltfreundliche Beschaffung
- ILO-Kernarbeitsnormen

- Soziale und ökologische Kriterien optional
- Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
- Beschäftigung behinderter Menschen
- Berufliche Erstausbildung
- Chancengleichheit Männer u. Frauen
- Mittelstandsförderung
- Umweltfreundliche Beschaffung

- Kontrollbefugnis für Aufgabenträger ("sind 
gehalten")

- Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Kontrollbefugnis für Servicestelle - Kontrollbefugnis für Aufgabenträger bzw. 
Servicestelle, stichprobenartig

- Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Kontrollbefugnis für Aufgabenträger - Stichprobenhafte Kontrollverpflichtung für 
Aufgabenträger

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.
- Aussetzung von Tariftreue für Start-Ups   
  möglich, keine Tariftreue bei 
  Freistellungsverkehren
- Starke Herabsetzung von Sanktionen 
möglich

- Keine Berücksichtigung von 
  Haustarifverträgen
- Keine Tariftreue bei 
  Entsendung aus EU-Mitgliedstaaten

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

- Bei grenzüberschreitenden Verkehren 
  Ausstieg aus Tariftreue möglich.

11.2019 03.2018 11.2019 12.2021 12.2022 04.2019 12.2019 06.2023
Entwurf - nicht in Kraft

§ 2
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 2, Abs. 1-3
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 1
Bau-, Dienstleistungen, Verkehr

§ 2, Abs. 1
Tariftreue gilt für alle öff. Aufträge ab einem 
Auftragswert von 20.000 €.

§ 1, Abs. 5 
Tariftreue gilt für alle öff. Aufträge ab einem 
Auftragswert von 25.000 €.

§ 2
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes ab einem 
Auftragswert von 20.000 €.

§ 1, Abs. 4
Für öffentliche Vergaben im Bau-, 
Dienstleistungs- und Verkehrsbereich ab 
einem Auftragswert von 25.000 €

§ 1, Abs. 1
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes ab einem 
Auftragswert:
bei Bauaufträgen ab 120.000 €,
bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab 
40.000 €.

§ 1
Für alle öffentlichen Aufträge. Die Vorgabe 
von Tariftreue gilt oberhalb eines  
Schwellenwertes von 20.000 €.

§ 1, Abs. 1
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes oberhalb der 
folgenden Schwellenwerte:
Bauaufträge: 50.000 €
Dienstleistungsaufträge: 20.000 €

§ 1, Abs. 1
Für alle öff. Auftraggeber bei Vergaben 
innerhalb des Landes oberhalb der 
folgenden Schwellenwerte:
Bauaufträge: 50.000 €
Dienstleistungsaufträge: 20.000 €

§ 13, Abs. 1
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer

§ 2, Abs. 4
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer

§ 5
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

§ 7
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer 
ab einem Auftragsswert von 5.000 €. 

§ 14
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.

§ 4, Abs. 1:
Der Landesspezifische Mindestlohn gilt 
auch für Nachunternehmer und 
Leiharbeitnehmer
§ 4, Abs. 2
Verpflichtung im Geltungsbereich VO 
1370/2007 (ÖPNV/ SPNV) zur Einhaltung 
der Tarifverträge wie Auftragnehmer

§ 12
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.
Nachträgliche Einschaltung oder Wechsel 
des Nachunternehmers mit Zustimmung des 
Aufgabenträgers.

§ 11
Tariftreuebestimmungen gelten auch für 
Nachunternehmer.
Nachträgliche Einschaltung oder Wechsel 
des Nachunternehmers mit Zustimmung des 
Aufgabenträgers.

§ 13, Abs. 1
Geltung auch für Leiharbeitnehmer

§ 5
Regelungen des Tariftreuegesetzes gelten 
auch für Leiharbeitnehmer.

§ 7, Abs. 2
Ja

§ 14, § 11, Abs. 5
Ja

Ja, siehe Nachunternehmer. § 10, Abs. 5
Geltung auch für Leiharbeitnehmer

§ 10, Abs. 5
Geltung auch für Leiharbeitnehmer
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Mindestlohn

Hinweis auf Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AEntG) für Bau- und allg. Dienstleistungen

Vorgabe von Tarifverträgen für den 
Verkehrsbereich

Einschränkungen

Personalübernahme bei Betreiberwechsel im 
Verkehrsbereich

Tariftreue außerhalb des Verkehrsbereichs

Berücksichtigung weiterer Kriterien möglich 
bzw. verpflichtend?

Förderung beruflicher Erstausbildung

Frauenförderung

ILO Kernarbeitsnormen

Umweltfreundliche Beschaffung/ 
Leistungserbringung

Präqualifikationsverfahren

Mittelstandsförderung

Weitere Regelungen

Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Thüringen

§ 4
Verweis auf Mindestlohngesetz des Bundes

§ 2, Abs 3
Verweis auf Mindestlohngesetz des Bundes.

§ 3
Gilt nicht bei Vergaben im Verkehrsbereich, 
da hier spezielle Tarifverträge vorgegeben 
werden können.
Jährliche Revision zur Anpassung der Höhe 
durch Kommission, die per 
Rechtsverordnung gebildet wird.
Veraltete Regelung durch höheren 
Mindestlohn auf Bundesebene.

§ 3, Abs.5
Verweis auf den gesetzlichen Mindestlohn 
auf Bundesebene

§ 11, Abs. 3
Kopplung an Entgeltgruppe 1, Stufe 2 TV-L

§ 4, Abs. 1
9,99 €
Keine Regellung zur Weiterentwicklung des 
Mindestlohns.

§ 10, Abs. 4
11,42 €
Jährliche Anpassung der Höhe richtet sich 
nach der prozentualen Veränderungsrate 
im Index der tariflichen Monatsverdienste 
des Statistischen Bundesamtes für die 
Gesamtwirtschaft in Deutschland.

§ 10, Abs. 4 und 6
13,50 €
Jährliche Anpassung der Höhe richtet sich 
nach der prozentualen Veränderungsrate 
im Index der tariflichen Monatsverdienste 
des Statistischen Bundesamtes für die 
Gesamtwirtschaft in Deutschland.

§ 5, Abs. 1
Ja

§ 2, Abs. 1 § 4, Abs. 1, 1-2
Ja

§ 3, Abs. 3
Ja.
Vorgabe von Mindestarbeitsbedingungen 
per Rechtsverordnung.

§ 11
Ja

§ 10, Abs. 1
Ja

§ 10, Abs. 1
Ja

§ 5, Abs. 1
Vorgabe von einschlägigen und 
repräsentativen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.

Rechtsverordnung zur Bildung eines 
Beirates. Dieser stellt die Repräsentativität 
von Tarifverträgen fest.

§ 2, Abs, 2
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.

§ 3
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren.
Hierzu kann durch Rechtsverordnung ein 
Beirat gebildet werden.

§ 4, Abs. 1, 3
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren.
Hierzu kann durch Rechtsverordnung ein 
Beirat gebildet werden.

§ 4
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren.
Hierzu wird ein Beirat gebildet.

§ 11, Abs. 7
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.
Ministerium bestimmt per Verordnung, 
welche TVe als repräsentativ anzusehen 
sind.

§ 4, Abs, 2
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren.
Hierzu wird durch Rechtsverordnung ein 
Beirat gebildet.

§ 10, Abs. 2
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.
Abs. 2
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren. Hierzu wird ein Beirat gebildet.

§ 10, Abs. 2
Vorgabe von repräsentativen und 
einschlägigen Tarifentgelten, die mit einer 
tariffähigen Gewerkschaft vereinbart 
wurden.

Abs. 3
Die Auswahl des Tarifes erfolgt nach einem 
durch Rechtsverordnung festzulegenden 
Verfahren. Hierzu wird ein Beirat gebildet.

§ 5, Abs.1
Bei Länderübergreifenden Vergaben ist 
Einigung anzustreben. Ansonsten ist ein 
Abweichen vom Gesetz möglich.

§ 1, Abs. 8
Bei grenzüberschreitenden Vergaben 
(Nachbarländer oder Nachbarstaaten der 
Bundesrepublik Deutschland) kann von der 
Vorgabe der Tariftreue abgewichen, oder 
darauf verzichtet werden.

§ 4, Abs. 1, 3
Bei grenzüberschreitenden Vergaben 
(Formuliert wurde: "Nachbarländer der 
Bundesrepublik Deutschland") kann von 
der Vorgabe der Tariftreue abgewichen, 
oder darauf verzichtet werden.

§ 1, Abs. 7
Bei länderübergreifenden Vergaben ist eine 
Einigung zwischen den Auftraggebern 
anzustreben. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, ist ein Verzicht auf Tariftreue und 
andere Bestimmungen des Gesetzes 
möglich. Die Gründe hierfür sind zu 
dokumentieren und dem für Arbeitsrecht 
zuständigen Ministerium mitzuteilen.

§ 2, Abs. 8
Verzicht auf Tariftreue für neu gegründete 
Unternehmen möglich

§ 5
Bei Freistellungsverkehren gelten die 
Regelungen des Mindestlohngesetzes.

§ 11, Abs. 2
Haus-TVe sind ausgeschlossen

Kein Hinweis auf einen Tariftreuebeirat

§ 1, Abs. 4
Bei länderübergreifenden Vergaben ist eine 
Abweichung vom Gesetz möglich

§ 1, Abs. 4
Bei länderübergreifenden Vergaben ist eine 
Abweichung vom Gesetz möglich

§ 6
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel ist optional möglich.

§ 1, Abs. 4
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel ist verpflichtend 
anzuwenden.

§ 9
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel ist verpflichtend 
anzuwenden.

§ 12
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel auf Schiene und 
Straße soll vorgegeben werden.

§ 4, Abs. 2:
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel aus EU VO 1370 ist 
optional möglich.

§ 10a
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel aus EU VO 1370 ist 
optional möglich.

§ 10a
Anwendung des Arbeitnehmerübergangs 
bei Betreiberwechsel auf Schiene und 
Straße soll vorgegeben werden.

§ 3, Abs. 2
Vorgabe von Kernarbeitsbedingungen 
(Lohngitter und weitere Regelungen) per 
Rechtsverordnung auf Grundlage von 
Branchentarifverträgen

§ 3, Abs. 4
Einbeziehung von Tarifvertragsparteien

§ 11
Vorgabe von Entgelttarifverträgen 
(Tarifregister).

§ 10, Abs. 4
Vorgabe von Entgelttarifverträgen
Ausnahme: Gillt nicht für kommunale 
Auftraggeber.

§ 10, Abs. 4
Vorgabe von Entgelttarifverträgen inkl. 
Tarifgitter, Zulagen und Sonderzahlungen.

§ 11
Soziale Vorgaben sind nur bei Vergaben 
an Unternehmen ab 20 Beschäftigte 
gestattet.

§ 1, Abs. 3
Weitere soziale, umweltbezogene oder 
innovative Aspekte können vorgegeben 
werden (vgl. § 97, Abs. 4 GWB)

§ 10
Verweis auf §97 GWB und Art. 70 i.V.m. Art 
67 RL 2014/24/EU (="Kann"-Regelung)

§ 5
Berücksichtung sozialer, umweltbezogener 
und innovativer Kriterien möglich

§ 4, Abs. 3
Umweltbezogene und soziale Aspekte 
können berücksichtigt werden

§ 4, Abs. 3
Umweltbezogene und soziale Aspekte 
können berücksichtigt werden

§ 11, Abs. 2
Ja

§ 1, Abs. 3
Ja

§ 5
Ja

§ 4, Abs. 4
Ja

§ 4, Abs. 4
Ja

§ 11, Abs. 2
Ja

§ 5
Förderung der Entgeltgleichheit und 
Förderung von Maßnahmen zur 
Familienförderung.

§ 4, Abs. 4
Förderung der Chancengleichheit zwischen 
Männern und Frauen.

§ 4, Abs. 4
Förderung der Chancengleichheit zwischen 
Männern und Frauen.

§ 12
Ja

§ 1, Abs. 3
Ja

§ 10
Ja

§ 13
Ja

§ 11
Ja

§ 11
Ja

§ 10
Ja

§ 1, Abs. 3
Ja

§ 11
Ja

§ 5
Ja

§ 4 und § 9
Detaillierte Regelung zur Berücksichtigung 
umweltfreundlicher Beschaffung, 
Energieverbrauch, Lebenszyklus, 
Entsorgungskosten, etc.

§ 4 und § 9
Detaillierte Regelung zur Berücksichtigung 
umweltfreundlicher Beschaffung, 
Energieverbrauch, Lebenszyklus, 
Entsorgungskosten, etc.

§ 8 § 1, Abs. 3
Ja

§ 7
Ja

§ 7, Abs. 2 § 7, Abs. 2

§ 9
Ja

keine Regelung § 4
Ja

§ 2, Abs. 3
Ja

§ 3
Ja

§ 3
Ja

§ 11, Abs. 2
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen und Langzeitarbeitslosen

§ 1, Abs. 3
Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen.

§ 1, Abs. 4
Ja. Es können zusätzliche Anforderungen  
gestellt werden.

§ 5
Eine geringe Anzahl sachgrundlos 
befristeter Arbeitsverhältnisse
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Umgang mit unangemessen niedrigen 
Angeboten

Wertungsausschluss

Nachweise

Kontrolle

Sanktionen

Novellierung/ Evaluierung

Besonderheiten

Weitere Regelungen (andere Landesgesetze)

ÖPNV Pflichtaufgabe?

Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Thüringen

§ 7
Prüfung bei ungewöhnlich niedrigen 
Angeboten bei Bauleistungen.

§ 1, Abs. 5
Prüfung bei begründeten Zweifeln an der 
Angemessenheit von Angeboten.

§ 14, Abs. 2
Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote.
Verpflichtung zur Prüfung, wenn das 
Angebot um mehr als 10% unter dem 
nächsthöheren Angebot liegt.

§ 14
Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote.
Verpflichtung zur Prüfung, wenn das 
Angebot um mehr als 20% unter dem 
nächsthöheren Angebot liegt.

§ 12
Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote.
Verpflichtung zur Prüfung, wenn das 
Angebot um mehr als 20% unter dem 
nächsthöheren Angebot liegt.

§ 1, Abs. 5
Kommt der Bieter der Prüfungsaufforderung 
nicht nach, so kann er vom Bieterverfahren 
ausgeschlossen werden.

§ 15
Bei Nichtvorlage geforderter Nachweise 
entscheidet die Vergabestelle aufgrund der 
Bestimmungen der Vergabeverordnungen 
über den Ausschluß.

§ 15
Bei Nichtvorlage geforderter Nachweise 
entscheidet die Vergabestelle aufgrund der 
Bestimmungen der Vergabeverordnungen 
über den Ausschluß.

§ 13
Bei Nichtvorlage geforderter Nachweise 
entscheidet die Vergabestelle aufgrund der 
Bestimmungen der Vergabeverordnungen 
über den Ausschluß.

§ 5
Tariftreue- und Mindestentgelterklärung als 
Eigenerklärung.

§ 8 Nachweise auch in Form von 
Präqualifikation möglich.

§ 6
Verpflichtung des Auftragnehmers, jederzeit 
die Einhaltung der Tariftreue auf Verlangen 
nachzuweisen. Dies gilt auch für 
Nachunternehmer. (Einblick in 
Entgeltabrechnungen und andere 
Geschäftsunterlagen.)

§ 12
Schriftliche Verpflichtung des 
Auftragnehmers.
Der Auftragnahmer ist verpflichtet, die 
Einhaltung der Tariftreue auf Verlangen 
nachzuweisen. Dies gilt auch für 
Nachunternehmer. (Einblick in die 
Geschäftsunterlagen.)

§ 8
Nachweise sind nur vom Bestbieter 
vorzulegen

§ 15, Abs. 1
Nachweis über die Entrichtung von Steuern 
und Beiträgen,
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
Tariftreue.
sonstige Nachweise und Erklärungen

§17, Abs. 1
Entgeltabrechnungen

§ 15, Abs. 1
Nachweis über die Entrichtung von Steuern 
und Beiträgen,
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
Tariftreue.
sonstige Nachweise und Erklärungen

§ 13, Abs. 1
Nachweis über die Entrichtung von Steuern 
und Beiträgen,
Schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der 
Tariftreue.
sonstige Nachweise und Erklärungen

§ 14
Die Aufgabenträger "sind gehalten, 
Kontrollen durchzuführen". Jederzeit auf 
Verlangen des Auftraggebers. 
Nachweis durch Einsichtnahme in Lohn- 
und Meldeunterlagen, 
Geschäftsunterlagen.

§ 6, Abs. 2
Jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers

§ 13
Stichprobenartig auf Verlangen des 
Auftraggebers. Gilt auch für 
Nachunternehmer.
Einsicht in Entgelt- und Meldeunterlagen, 
Aufzeichnungen und andere 
Geschäftsunterlagen.

Einrichtung eines Kontrollsystems

§ 17, Abs. 1
Auf Verlangen des Auftraggebers.

§ 4, Abs. 3
Berechtigung Kontrollen durchzuführen und 
Unterlagen anzufordern.

§ 17, Abs. 1
Auf Verlangen des Auftraggebers.

§ 15, Abs. 1
Verpflichtung des Aufgabenträgers zu 
stichprobenartigen Kontrollen

§ 15
Je Verstoß 1%, bei mehreren Verstößen bis 
zu 10% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.
Herabsetzung möglich.

Abs. 2
Fristlose Kündigung ist möglich.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 3 Jahren.

§ 7 Abs. 1
Je Verstoß 1%, bei mehreren Verstößen bis 
zu 10% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.
Auf Antrag des Auftragnehmers 
Herabsetzung auf die dreifache 
Differenzsumme möglich.

Abs. 2
Bei grober Fahrlässigkeit ist fristlose 
Kündigung möglich.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 3 Jahren.

§ 14
Abs.1
Je Verstoß bis zu 5%, bei mehreren 
Verstößen bis zu 10% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer. 
Auf Antrag des Auftragnehmers 
Herabsetzung auf die zweifache 
Differenzsumme möglich.

Abs. 2
Bei schuldhafter Nichterfüllung ist fristlose 
Kündigung möglich.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 3 Jahren.

§ 18, 
Abs. 1
Je Verstoß bis zu 5% des Auftragswertes. In 
Summe max. 10%. Haftungsübernahme 
auch für Nachunternehmer.

Abs. 2
Fristlose Kündigung möglich bei 
schuldhaften Verletzungen.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 3 Jahren.

§ 4, Abs. 4, Satz 3
Vertragliches außerordentliches 
Kündigungsrecht, oder Vertragsstrafe. 
(Keine konkrete Definition)

§ 18
Abs. 1
Je Verstoß bis zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.

Abs. 2
Fristlose Kündigung möglich.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 3 Jahren.

§ 16
Abs. 1
Je Verstoß bis zu 5% des Auftragswertes. 
Haftungsübernahme auch für 
Nachunternehmer.

Abs. 2
Fristlose Kündigung möglich.

Abs. 3
Möglichkeit zum Ausschluss von weiteren 
Vergabeverfahren bis zu 5 Jahren.

Abs. 3a
Einrichtung eines Registers über 
Unternehmen, die von der öffentlichen 
Auftragsvergabe ausgeschlossen sind

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

§16
Evaluierung 3 Jahre nach Inkrafttreten

Evaluierung 5 Jahre nach Inkrafttreten. Keine Regelung zur Evaluierung oder 
Begrenzung der Laufzeit

§ 20
Evaluierung 8 Jahre nach Inkrafttreten (also 
2027)

§ 18
Evaluierung 8 Jahre nach Inkrafttreten (also 
2027 bzw. 2031, wenn das Jahr der 
Novelle ausschlaggebend ist)

Initiativen geplant (laut Koalitionsvertrag) Initiativen geplant (laut Koalitionsvertrag)

Nein Ja Nein Ja Ja Ja



Wertungsschema Landestariftreuegesetze

Mögliche Ausprägungen Punkte
Regelungsumfang:
Bewertet wird, ob der gesamte Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe erfasst ist (Bau-, 
Dienstleistungen und Verkehr).

Nein

Mit Ausnahmen

Ja

0

0,5

1

Nachunternehmer:
Gelten die Tariftreuevorgaben auch für 
Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer?

Nein

Ja (Nachunternehmen)

Ja (Leiharbeitnehmer)

0

0,5

0,5

Verkehrsbereich:
Wurden die Regelungsmöglichkeiten der EU VO 
1370/2007/EG zur Vorgabe spezifischer 
Sozialstandards ausgeschöpft?

a) Regelung zum Personalübergangs bei 
Betreiberwechsel
Vorgaben zur Personalübernahme bei 
Betreiberwechsel

Keine eigene Regelung

Soll-Regelung auf Schiene UND 
Straße

Muss-Regelung auf Schiene und 
Straße

0

0,5

1

b) Tariftreue im Verkehrsbereich
Regelungen zur Vorgabe und Auswahl von 
repräsentativen Tarifverträgen

Nein

Ja (Vorgabe von Tarifverträgen)

mit Beteiligung Tariftreuebeirat

0

0,5

0,5

Tariftreue außerhalb des Verkehrsbereichs:
Wurden die Möglichkeiten des AEntG im Bereich von 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungen ausgeschöpft?
Relevant für verkehrsnahe Dienstleistungen, z.B. 
Fahrkartenvertrieb oder Fahrzeuginstandhaltung.

Nein

Ja
inkl. komplettem Tarifgitter

inkl. Zulagen, Urlaub, 
Arbeitszeitregelungen u.a.

0

0,5

0,5

Mindestlohn:
Regelungsrahmen eines vergabespezifischen 
Mindestlohns inkl. der Anpassungsformalien.

Nein bzw. unter Bundesmindestlohn

Ja, über Bundesmindestlohn

Regelmäßige Anpassung

0

0,5

0,5

Weitere Regelungen:
Weitere soziale, umweltfreundliche oder innovative 
Vorgaben möglich bzw. vorgeschrieben?

Keine eigene Regelung

Kann-Regelung

Kann- oder Soll-Regelung mit 
Nennung von Kriterien

Muss-Regelung (mit Nennung von 
Kriterien)

0

0

0,5

1



Kontrollen:
Wie wird die Einhaltung der Vorgaben kontrolliert?

Kann-Regelung
Stichpunktartig, anlassbezogen

Soll- oder Muss-Regelung
Stichpunktartig

Muss-Regelung
Regelmäßig

0

0,5

1

Negative Regelungen:
Bestandteile des Gesetzes, die zusätzlich zu 
Punkteabzug führen:

Ausnahmen möglich, z.B. Ausstieg 
aus Tariftreue bei 
länderübergreifenden Verkehren, 
Freistellungsverkehren, 
Buskonzessionen, Krisen o.ä.

Ausschluss von Haus-TVen

Einschränkungen bei 
Personalübernahme

Schlechte Regelungen zu Sanktionen 
u.Ä.

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Maximal 8



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum

(Keine Dokumente vorhanden)
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